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Geschaftsbereich des Bundeskanzlers und des
Bundeskanzleramtes

1. Abgeordneter Angesichts der seit 2018 andauernden Sanierung
Dr. Gotz des Zeughauses, deren Abschluss derzeit nicht ab-
Fromming sehbar ist, und der dadurch fehlenden Zugénglich-
(AfD) keit der Dauerausstellung des Deutschen Histori-

schen Museums (DHM), plant die Bundesregie-
rung, dem DHM alternative Ausstellungsflichen
bereitzustellen, und beabsichtigt sie, das Baupro-
jekt durch eigene MaBnahmen zu beschleunigen,
und wenn ja, durch welche (vgl.: www.dhm.de/be
such/baumassnahme/)?

Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer
vom 6. Oktober 2025

Eigentiimerin und Vermieterin der Liegenschaften des Deutschen Histo-
rischen Museums (DHM) und somit auch des Zeughauses ist die Bun-
desanstalt fiir Immobilienaufgaben (BImA) im Geschiftsbereich des
Bundesministeriums der Finanzen. Ihrer Verantwortung obliegt der Pla-
nungs- und Umsetzungsprozess fiir die Sanierung und Modernisierung
des historischen Gebdudes. BKM ist nachdriicklich mit der BImA {iiber
eine Beschleunigung im Gesprich, damit nach Abschluss der Sanierung
die neue Dauerausstellung des DHM im Zeughaus eingerichtet werden
kann. Die BImA hat daraufhin eine Priifung sdmtlicher Optimierungspo-
tenziale zugesagt. Zur Frage etwaiger weiterer Optionen befinden sich
DHM und BKM im Gesprich. Das DHM bleibt auch wihrend der
SchlieBzeit des Zeughauses fiir Besucherinnen und Besucher ein Magnet
— im Pei-Bau wird ein attraktives Ausstellungsprogramm gewaihrleistet.

2. Abgeordnete Wie viel wird die Bereitstellung und der Betrieb
Katrin Goring- des kiirzlich auf den Social Media-Kanilen des
Eckardt Beauftragten der Bundesregierung fiir Kultur und
(BUNDNIS 90/ Medien Dr. Wolfram Weimar vorgestellten KI-

DIE GRUNEN) Avatars ,,Weimatar® kosten, und wie oft und zu
welchen Anléssen soll der KI-Avatar zum Einsatz
kommen?

Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer
vom 6. Oktober 2025

Die Nutzung der Plattform filir Avatarvideos kostet BKM 29.748,11 Euro
fiir drei Jahre.

Die Erstellung des Avatars von Staatsminister Weimer hat fiir BKM
keine Kosten verursacht. Die Nutzung des Avatars befindet sich in der
Pilotphase und wird im obengenannten Zeitraum wiederholt bei geeig-
neten internen und externen Gespriachsanldssen eingesetzt werden. Ein
regelméBiges Format der AuBenkommunikation befindet wird derzeit
konzipiert.


https://www.dhm.de/besuch/baumassnahme/
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3. Abgeordneter Welcher Teilnehmerkreis (Unternehmen, Ver-
Julian Joswig bande, Vertreterinnen und Vertreter der Lander
(BUNDNIS 90/ sowie sonstige Organisationen) hat eine Einla-
DIE GRUNEN) dung zum Automobilgipfel im Bundeskanzleramt

am 9. Oktober 2025 erhalten, und welche konkre-
ten Zielvorgaben (z. B. Marktanteile fiir Elektro-
mobilitdt, Emissionsziele, Strukturférderprogram-
me fiir Zulieferer) einschlieBlich des vorgesehe-
nen Zeitrahmens fiir deren Umsetzung sollen dort
vereinbart werden?

Antwort des Staatsministers Dr. Michael Meister
vom 7. Oktober 2025

Der Automobildialog der Bundesregierung am 9. Oktober 2025 richtet
sich an Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Automobilindustrie
(Hersteller und Zulieferer), der Lander, Gewerkschaften und Betriebsra-
te sowie der zustdndigen Bundesministerinnen und Bundesminister.

Ziel der Veranstaltung ist ein vertraulicher Austausch iiber Herausforde-
rungen, Perspektiven und politische Rahmenbedingungen der Auto-
mobilindustrie. Der Dialog dient der Identifikation thematischer Schwer-
punkte und moglicher zukiinftiger MaBBnahmen.

4. Abgeordnete Bezugnehmend auf die Antwort der Bundesregie-
Dr. Anna rung auf meine Schriftliche Frage 9 auf Bundes-
Liihrmann tagsdrucksache 21/1627, welche konkreten Kenn-
(BUNDNIS 90/ zahlen muss die Plattform Bluesky in den von der

DIE GRUNEN) Bundesregierung beschriebenen Kriterien ,,geo-
grafische Verbreitung, Zielgruppen, Reichweiten
und das kommunikative Umfeld von sozialen
Plattformen erreichen, damit die Bundesregie-
rung einen Kanal des Bundeskanzlers Friedrich
Merz auf neueren Plattformen, wie BlueSky oder
EuroSky, eroffnet, und wie bewertet die Bundes-
regierung diese Kriterien mit Blick auf das Um-
feld auf X?

Antwort des Staatssekretirs Stefan Kornelius
vom 6. Oktober 2025

Die Bundesregierung beobachtet fortlaufend die Entwicklung der Medi-
enlandschaft und der sozialen Plattformen und iiberpriift ihre Offentlich-
keitsarbeit regelméfig im Hinblick auf mogliche Anpassungen, Ein-
schrinkungen oder Erweiterungen. Dabei berlicksichtigt sie unter ande-
rem die geografische Verbreitung, Zielgruppen, Reichweiten und das
kommunikative Umfeld der jeweiligen sozialen Plattform. Diese Krite-
rien lassen sich nicht in festen Kennzahlen definieren. Welche Plattfor-
men das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung aufgrund
seiner aktuellen Bewertung nutzt, ist 6ffentlich einsehbar. Gegenwirtig
ist kein neuer Kanal geplant.
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5. Abgeordneter Hat die Bundesregierung im Zusammenhang mit
Raimond Scheirich der Ausstellung ,,WIR. 19 Grundrechte.19 kiinst-
(AfD) lerische Positionen. Ein Gespriachsraum® finan-

zielle Zuwendungen oder fachliche Einfliisse an
die einzelnen beteiligten Kiinstler geleistet, und
wenn ja, in welchem Umfang, und welche Ge-
samtausgaben einschlieBlich Planung, Umsetzung
und begleitender MafBnahmen sind ggf. fiir die
Bundesregierung im Zuge der Ausstellung ent-
standen (bitte die Zuwendungen nach Kiinstlern
aufgeschliisselt darstellen)?

Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer
vom 7. Oktober 2025

Nach Kenntnis der Bundesregierung hat die Kunstsammlung im Deut-
schen Bundestag diese Ausstellung aus Eigenmitteln finanziert.

6. Abgeordneter Welche generativen KI-Modelle werden beim Be-
David Schliesing auftragten der Bundesregierung fiir Kultur und
(Die Linke) Medien (BKM) genutzt (wie etwa fiir den am

24. September 2025 vorgestellten ,,Weimatar*),
und inwieweit sind diese gesichert urheberrechts-
konform (bitte entsprechend nach Lizenzen der
verwendeten KI und deren jeweiligen Einstellun-
gen beziiglich urheberrechtsrelevanter Handlun-
gen sowie die Quellen der zugrundeliegenden
Trainingsdaten auflisten)?

Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer
vom 6. Oktober 2025

Beim Beauftragten der Bundesregierung fiir Kultur und Medien (BKM)
werden derzeit generative KI-Modelle in zwei Anwendungskontexten
pilotiert:

* ca. 100 Beschéftigte pilotieren die Losung KIPITZ iiber das 1TZ-
Bund,

+ cine einstellige Zahl von Beschéftigten erzeugt Avatar-Videos auf der
Plattform ,,synthesia.io®.

Zu KIPITZ:

BKM pilotiert die KI-Losung KIPITZ des ITZBund. Diese stellt in ihren
Apps verschiedene Open Source Sprachmodelle (LLM) bereit. Eigenes
Training oder Finetuning von Modellen findet nicht statt. Folgende
Open Source Sprachmodelle (mit jeweiligem Lizenzmodell) sind in KI-
PITZ verfiigbar:
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Basismodell

Lizenz

all-MiniLM-L6-v2

Apache License Version 2.0

bge-reranker-v2-m3

Apache License Version 2.0

colbert-xm MIT License
eS-base-sts-en-de MIT License
EuroLLM 9B Instruct Apache License Version 2.0

jina-embeddings-v2-base-de

Apache License Version 2.0

Llama 3.3 70B Instruct AWQ

Llama 3.3 Community License

M2M100 1.2B

MIT License

Mistral Small 3.124B

Apache License Version 2.0

Multilingual-ES-large-instruct

MIT License

Summarizer v6 Llama v2

Llama 3.3 Community License

Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Whisper Large V3 Apache License Version 2.0
Whisper Large V3 Turbo Apache License Version 2.0
(German)

Zum Avatar:

Der Avatar des Staatsministers heilit ,,Weimatar®. Er ist ein Experiment
und soll sowohl auf die gesellschaftlichen Chancen als auch Herausfor-
derungen hinweisen. Die Erstellung des Avatar-Videos wurde auf der
Plattform ,,synthesia.io* der Firma Synthesia Ltd. umgesetzt. Der Avatar
des Staatsministers wurde unter Verwendung von Filmaufnahmen des
Staatsministers mit einer proprietdren KI (,,Express-1°) umgesetzt, die
nicht als Allzweck-KI-Modell im Sinne der KI-VO anzusehen ist. Die-
ses spezialisierte KI-Modell wurde auf Grundlage von Videoaufnahmen
trainiert, an denen Schauspielerinnen und Schauspieler mitwirkten, die
explizit den Aufnahmen fiir diesen Zweck eingewilligt haben. Das spe-
zialisierte KI-Modell Express-1 wird seitens der Synthesia Ltd. nicht an
Dritte lizensiert. In die Plattform von Synthesia sind Werkzeuge von
Drittanbietern integriert, die KI-Modelle nutzen (Googles Veo3, DeepL
und Produkte von openAl). Der Anbieter Synthesia Ltd. wurde unter an-
derem ausgewdhlt, weil er sein verantwortungsvolles und ethisches Ma-
nagement von Kiinstlicher Intelligenz durch eine Zertifizierung nach
Norm ISO/IEC 42001 nachgewiesen hat. Die weiteren verfligbaren Ava-
tare der Plattform (en: stock avatars), basieren ebenfalls auf den Aufnah-
men der professionellen Schauspielerinnen und Schauspieler. Die Ver-
wendung von Videoaufhahmen von Dritten, die keine Einwilligung er-
teilt haben, fiir die Erstellung von Avataren schlieit der Anbieter mit
technischen und organisatorischen Mitteln aus.
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Geschaftsbereich des Bundesministeriums der

Finanzen

7. Abgeordnete Liegen der Bundesregierung Berechnungen dazu
Doris Achelwilm vor, wie hoch im letzten verfiigbaren Jahr jeweils
(Die Linke) die steuerlichen Entlastungen durch das Ehegat-

tensplitting fiir Ehepaare mit einem gemeinsamen
Jahreseinkommen von iiber 100.000 Euro sowie
fiir Ehepaare mit einem gemeinsamen Jahresein-
kommen von unter 40.000 Euro waren, und wenn
ja, mit welchem Ergebnis, und wie viele Ehepaare
fielen jeweils in diese beiden Einkommensgrup-
pen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Schrodi
vom 10. Oktober 2025

Derartige Berechnungen liegen der Bundesregierung nicht vor.

8. Abgeordnete Welche weiteren Entscheidungen des Bundes
Carolin Bachmann fiihrten zu kommunalen Aufgaben und Ausgaben
(AfD) Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 1

und 2 der entsprechenden Kleinen Anfrage der
Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache
20/14003 (bitte die Gesamtzahl der weiteren Ent-
scheidungen nennen und ankniipfend an die Ant-
worten zu den Fragen 1 und 2 bitte chronologisch
die neun nidchsten Entscheidungen auffiihren, die
es seitdem gab, und nach dem Namen der Rechts-
entscheidung, dem Zeitraum, der von der Ent-
scheidung betroffen ist, und den Belastungen fiir
die Kommunen aufschliisseln), und wurden ge-
plante Entscheidungen (Frage 2) nicht beschlos-
sen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Schrodi
vom 6. Oktober 2025

Die Antwort auf die Frage, welche weiteren Entscheidungen des Bundes
zu kommunalen Aufgaben und Ausgaben fiihrten, wiirde eine umfassen-
de Beteiligung aller Ressorts erfordern. Dies ist im Rahmen der fiir die
Beantwortung Schriftlicher Fragen gesetzten Frist nicht anndhernd mog-
lich.

Die Frage ist im Ubrigen von Frage 1 der Kleinen Anfrage der Fraktion
der AfD vom 29. September 2025 auf Bundestagsdrucksache 21/1909
umfasst.

Hinsichtlich der Teilfrage, welche der in der Antwort zu Frage 2 der
Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache
20/14003 genannten Entscheidungen nicht beschlossen worden sind, ist
anzumerken, dass es sich bei den genannten Entscheidungen ausschlief3-
lich um seinerzeit von der Bundesregierung eingebrachte Gesetzent-
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wiirfe handelt. Die Bunderegierung verfiigt gegeniiber dem Deutschen
Bundestag iiber keinen Informationsvorsprung dariiber, welche der von
ihr eingebrachten Gesetzentwiirfe vom Bundegesetzgeber beschlossen
worden sind. Informationen hieriiber konnen im Dokumentations- und
Informationssystem fiir Parlamentsmaterialien (DIP) des Deutschen
Bundestages recherchiert werden.

9. Abgeordneter Wie viele Vertrage mit welchem Auftragsvolumen
Dr. Dietmar haben die Bundesministerien seit dem 7. Mai
Bartsch 2025 mit externen Dritten fiir Beratungs- und Un-
(Die Linke) terstlitzungsleistungen  geschlossen, inklusive

nachgeordnete Behdrden und Gesellschaften in
Verantwortung der Bundesministerien (bitte nach
Ressorts aufschliisseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dennis Rohde
vom 6. Oktober 2025

Nach Artikel 65 Satz 2 Grundgesetz sind fiir die Bewirtschaftung des
Bundeshaushalts die einzelnen Ressorts zustindig, so dass die erbetenen
Informationen dem Bundesministerium der Finanzen in der nachgefrag-
ten Form grundsitzlich nicht vorliegen.

Belastbare und qualitdtsgesicherte Angaben legt die Bundesregierung im
Rahmen des umféanglichen jéhrlichen Berichts an den Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages iiber die Ausgaben fiir externe Be-
ratungsleistungen vor. Beim sog. Beraterbericht handelt es sich um einen
zeitlich nachlaufenden Bericht. Nach dem im Haushaltsausschuss fest-
gelegten Berichtsturnus sind die Daten der Ressorts fiir das abgelaufene
Haushaltsjahr zu den Berichterstattergesprachen fiir das dann beratungs-
gegenstdandliche kommende Haushaltsjahr vorzulegen.

Der Beraterbericht, der auf Basis der parlamentarischen Beschliisse im
Wege einer umfangreichen Ressortabstimmung erstellt wird, durchléuft
dabei in einem zeitaufwéndigen Verfahren die notwendigen Plausibili-
sierungen und evtl. Korrekturen, die sich mit dem zeitlichen Verzug zum
abgelaufenen Haushaltsjahr ergeben konnen.

Fiir die Angaben fiir das Jahr 2025 sind zum Zwecke der Berichterstel-
lung noch keine Daten erhoben worden. Eine nach unterjdhrigen Zeit-
raumen differenzierende Erhebung der Daten findet im Rahmen der Er-
stellung des Beraterberichts nicht statt, weshalb keine spezifischen An-
gaben fiir den von Thnen abgefragten Zeitraum seit dem 7. Mai 2025 ge-
macht werden konnen. Die Bundesregierung wird dem
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages fiir das Jahr 2025 zu ge-
gebener Zeit im iiblichen Verfahren berichten.

Insofern verweise ich auch auf die Antwort meines Hauses auf Thre
Schriftliche Frage 35 auf Bundestagsdrucksache 20/8261 sowie die hie-
sige erginzende Stellungnahme vom 15. September 2023 zu der dazu er-
gangenen Nachfrage.
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10. Abgeordnete Liegen der Bundesregierung Berechnungen dazu
Katharina Beck vor, wie hoch die Mindereinnahmen durch eine
(BUNDNIS 90/ Verdopplung des Prozentsatzes von 20 auf

DIE GRUNEN) 40 Prozent der geforderten Sparleistung nach § 13
Absatz 2 des Fiinften Vermdgensbildungsgesetzes
(5. VermBG) bei vermdgenswirksamen Leistun-
gen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, Absatz 2
bis 4 5. VermBG pro Jahr wiren und wie hoch sie
bei Anhebung der hochstgeforderten Sparsumme
pro Jahr von 400 auf 800 Euro nach § 13 Absatz 2
5. VermBG wiren, und wenn ja, wie lauten die
Ergebnisse?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Schrodi
vom 6. Oktober 2025

Sowohl eine Erhohung des Fordersatzes beim Beteiligungssparen von
20 auf 40 Prozent als auch eine Erhdhung der forderfdhigen Sparbetrige
beim Beteiligungssparen auf 800 Euro bzw. 1.600 Euro (fiir zusammen-
veranlagte Arbeitnehmer) wiirde zu jéhrlichen Steuermindereinnahmen
in Hohe von jeweils ca. 130 Mio. Euro fiihren. Unter Beriicksichtigung
nur moderater Verhaltensdnderungen bei der Inanspruchnahme wiirde
sich dieser Betrag bereits schiatzungsweise um rd. 93 Mio. Euro erh6hen.

Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird wegen der grundsétzlich 7-jdhrigen
Sperrfrist erst zeitverzogert haushaltswirksam.

D. h. die oben dargestellte volle Jahreswirkung wiirde erst im achten
Jahr nach dem Inkrafttreten eines Gesetzes eintreten, mit dem eine Erho-
hung beschlossen wiirde. In den Jahren davor wiirden aber bei unschid-
licher vorzeitiger Verfiigung bereits anteilig kleinere Mindereinnahmen

wirksam.

11. Abgeordnete Welche Instanz soll vor dem Hintergrund des Ge-
Anne-Mieke setzesentwurfes zum Steuerdnderungsgesetz 2025
Bremer (https://dserver.bundestag.de/brd/2025/0474-2
(Die Linke) 5.pdf), welcher die Einfithrung der Gemeinniitzig-

keit flir E-Sport vorsieht und Voraussetzungen fiir
den Inhalt der Computerspiele nennt, fiir die sich
aus der Gesetzesbegriindung ergebende inhaltli-
che Priifung der Computerspiele hinsichtlich Ge-
waltverherrlichung, anderweitiger Verletzung der
Menschenwiirde oder Online-Gliicksspiel verant-
wortlich sein, und liegen der Bundesregierung be-
reits entsprechende Einschidtzungen der Inhalte
hinsichtlich einer moglichen Gewaltverherrli-
chung, anderweitiger Verletzung der Menschen-
wiirde oder Online-Gliicksspiel einzelner Compu-
terspiele vor, insbesondere der verbreiteten Titel
Apex Legends, Call of Duty Black Ops 6, Coun-
ter-Strike 2, Delta Force, Dota2, EA SPORTS
FC 25, Fortnite, Rainbow Six Siege, Marvel Ri-
vals und Valorant vor, und wenn ja, wie lauten
diese?


https://www.dserver.bundestag.de/brd/2025/0474-25.pdf
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiars Michael Schrodi
vom 8. Oktober 2025

Bei der MaBnahme der Einfiihrung der Gemeinniitzigkeit des E-Sport
handelt es sich grundsétzlich um eine Regelung in der Abgabenordnung
und damit des Steuerrechts. Somit obliegt die Entscheidung, ob die je-
weilige Korperschaft die Voraussetzungen der Gemeinniitzigkeit erfiillt
und damit auch einen gemeinniitzigen Zweck verfolgt, der jeweils zu-
stindigen Landesfinanzbehorde.

Gegen die Entscheidung der jeweiligen Landesfinanzbehdrde steht der
im Einzelfall betroffenen Korperschaft selbstversténdlich der finanzge-
richtliche Rechtsweg offen.

In Deutschland ist die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) die
zentrale Stelle fiir die inhaltliche Priifung und Altersfreigabe von Com-
puterspielen. Sie ist eine staatlich anerkannte Selbstkontrolleinrichtung
und vergibt Alterskennzeichnungen auf Grundlage des Jugendschutzge-
setzes (JuSchG) des Bundes. Dariiber hinaus ist sie auch im Rahmen des
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (JMStV) der Lénder fiir die Alters-
einstufung von Online-Angeboten zustindig.

Die USK bewertet digitale Spiele insbesondere im Hinblick auf mog-
liche jugendgefihrdende Inhalte, wie zum Beispiel Gewaltdarstellungen,
und beurteilt potenzielle Risiken fiir Kinder und Jugendliche. Ziel ist es,
durch differenzierte Altersfreigaben einen wirksamen Schutz vor ent-
wicklungsbeeintrachtigenden Inhalten zu gewéhrleisten.

Ergénzend zur USK kann in bestimmten Féllen auch die Bundeszentrale
fiir Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) titig werden, insbesondere
dann, wenn es um die Indizierung besonders problematischer Inhalte
geht. Diese Mallnahme kann dazu fiihren, dass ein Spiel in seiner Ver-
breitung stark eingeschrinkt oder gar untersagt wird.

Die USK wird bei ihrer Arbeit durch einen Beirat unterstiitzt, der eine
zentrale Rolle in der Qualitétssicherung und Ausrichtung der Priifpraxis
spielt. Thm gehoren Vertreterinnen und Vertreter verschiedener gesell-
schaftlich relevanter Gruppen an, darunter die Kirchen, die Medienpéda-
gogik, die Jugendministerien von Bund und Léndern, die BzKJ, Jugend-
organisationen, die Kommission fiir Jugendmedienschutz (KJM), die
Games-Branche sowie die Gruppe der Jugendschutzsachverstindigen
selbst. In den stdndigen Priifgremien der USK sind unter anderem Sach-
verstdndige aus den Bereichen Jugendmedienschutz, Padagogik, Psy-
chologie und Recht vertreten. Die finale Freigabe der Alterskennzeich-
nung erfolgt durch die Stindige Vertreterin bzw. den Standigen Vertreter
der Obersten Landesjugendbehdrden (OLJB), die ebenfalls Teil des
Priifverfahrens sind. Damit ist eine unabhingige und fachlich fundierte
Bewertung der Spielinhalte gewéhrleistet.

Beziiglich der angefiihrten Spieletitel (Apex Legends, Call of Duty:
Black Ops 6, Counter-Strike 2, Delta Force, Dota 2, EA SPORTS FC 25,
Fortnite, Rainbow Six Siege, Marvel Rivals und Valorant) liegen der
Bundesregierung keine eigenen inhaltlichen Priifungen oder Bewertun-
gen im Hinblick auf die genannten Kriterien (Gewaltverherrlichung,
Verletzung der Menschenwiirde oder Gliicksspiel) vor.
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12. Abgeordneter Wie soll nach den Pldnen der Bundesregierung
Mirze Edis die Verteilung des Budgets im Zuge der Aus-
(Die Linke) schreibungen fiir das Sondervermdgen Infrastruk-

tur und Klimaneutralitdit (SVIK) in Hohe von
500 Mrd. Euro, die auf Linder und Kommunen
verteilt werden sollen, aussehen, nachdem be-
schlossen worden ist, die Errichtung des Sonder-
vermogens rickwirkend zum 1. Januar 2025 in
Kraft zu setzen und bereits fiir das Jahr 2025 mas-
sive Ausgaben fiir Investitionen aus dem reinen
Bundesanteil des Sondervermdgens vorgesehen
sind, darunter zusammen mit Mitteln fir den Kli-
ma- und Transformationsfonds sowie Investi-
tionen von Liandern und Kommunen fiir 2025 ins-
gesamt rund 37 Mrd. Euro (sieche www.bundesreg
ierung.de/breg-de/aktuelles/sondervermoegen-235
6240; bitte hierbei die Gesamtsummen fir die
einzelnen Bereiche Bildung, Betreuung, Verkehr,
Energie, Transformation, Digitalisierung, Woh-
nungsbau, Krankenhduser, Klimaschutz auflis-
ten)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Dennis Rohde
vom 6. Oktober 2025

Laut Artikel 143h Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes stehen 100 Mrd.
Euro des Sondervermégens Infrastruktur und Klimaneutralitit den Lén-
dern fiir Investitionen in deren Infrastruktur zur Verfiigung. Laut Gesetz-
entwurf zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Landern
und Kommunen (Lénder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungge-
setz — LuKIFQ) ist die Verteilung der Mittel unter den Léndern in An-
lehnung an den Konigsteiner Schliissel vorgesehen. Die Lénder ent-
scheiden iiber die Verteilung der ihnen zustehenden Mittel. Der Bund hat
darauf keine Einflussmoglichkeiten. Informationen, wie die Investi-
tionen der Lénder und ihrer Kommunen auf verschiedene Infrastruktur-
bereiche verteilen werden, liegen der Bundesregierung noch nicht vor.

Beziiglich des restlichen Anteils des Sondervermogens kann dartiber
hinaus keine Aussage zur Verteilung getroffen werden. Der Bundeshaus-
halt hat eine maflnahmen- und aufgabenbezogene Sichtweise. Er wird
nach fachlichen Gesichtspunkten aufgestellt. Eine generelle Regionali-
sierung oder umfassende regionalbezogene Spezifizierung des Bundes-
haushalts, zum Beispiel nach Bundesldndern, wird grundsétzlich nicht
vorgenommen.

Der Wirtschaftsplan des SVIK fiir das Jahr 2025 sieht in der Bundesséu-
le Investitionen in Hohe von 18,9 Mrd. Euro vor. Die Investitionen um-
fassen die Bereiche Verkehr (11,7 Mrd. Euro), Digitalisierung (4,0 Mrd.
Euro), Krankenhaustransformation (1,5 Mrd. Euro), Energieinfrastruktur
(0,8 Mrd. Euro), Forschung und Entwicklung (0,5 Mrd. Euro), Wohn-
bauforderung (0,3 Mrd. Euro) sowie Sanierung kommunaler Sportstitten
(5 Mio. Euro). Zusitzlich entfallen jéhrlich rund 10 Mrd. Euro auf den
KTF und 8,3 Mrd. Euro fiir die Léander.


https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/sondervermoegen-2356240
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13. Abgeordneter Verfolgt die Bundesregierung bei der Vergabe des
Mirze Edis Sondervermdgens Infrastruktur und Klimaneutra-
(Die Linke) litdt (SVIK) die Einbindung der Zivilgesellschaft,

von Biirger innen und Biirgern, Gewerkschaften
und Umweltverbinden in die Planung, Implemen-
tierung und Evaluierung der von Steuermitteln fi-
nanzierten Geldern, um Transparenz und eine ge-
sellschaftliche Beteiligung der Bevolkerung fiir
die Verwendung des Sondervermdgens zu sichern,
und falls ja, in welcher Form (Gesprédche in Mi-
nisterien, Biirgerrite, Kommissionen, etc.)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dennis Rohde
vom 6. Oktober 2025

Fiir das Sondervermogen Infrastruktur und Klimaneutralitit (SVIK) be-
stehen dieselben Beteiligungsmdglichkeiten fiir die Bevolkerung wie in
der reguldren Haushaltsaufstellung im Rahmen des parlamentarischen
Verfahrens; hierdurch erféhrt es demokratische Legitimation. Der Wirt-
schaftsplan des SVIK ist dem Einzelplan 60 des Haushaltsgesetzes der
Bundesregierung fiir 2025 angehingt und wurde am 18. September 2025
vom Deutschen Bundestag beschlossen sowie am 26. September 2025
vom Bundesrat gebilligt. Die Haushalts- und Wirtschaftsfithrung des
Bundes einschlieBlich der Sondervermdgen werden geméifl § 88 der
Bundeshaushaltsordnung (BHO) durch den Bundesrechnungshof ge-
priift.

Im Rahmen des Ressortprinzips flihren die Ressorts eigenverantwortlich
Offentliche Dialogveranstaltungen durch oder bieten weitere Beteili-
gungsformate im Sinne der Frage an. Insofern werden die bewirtschaf-
tenden Ressorts die Meinung Auflenstehender insoweit beriicksichtigen,
wie dies bei der Verausgabung von Haushaltsmitteln géngige Praxis ist.

14. Abgeordneter Wie hoch waren die Gewinne oder anderen Zah-
Christian Gorke lungen aus Unternehmensbeteiligungen des Bun-
(Die Linke) des, die dem Bundeshaushalt im Haushaltsjahr

2024 zugeflossen sind (bitte getrennt nach Unter-
nehmen auflisten sowie Gesamtsumme angeben;
bitte ggf. eine Auskehrung von Guthaben des
KfW-Dividendenkontos nach Unternehmen auf-
schliisseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Dennis Rohde
vom 6. Oktober 2025

Die erbetenen Angaben sind in der folgenden Ubersicht dargestellt.
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Gewinne und davon: davon:
andere Zahlungen Gewinne andere Zahlungen
aus Unternehmens- aus Unternehmens- aus Unternehmens-
beteiligungen beteiligungen beteiligungen
insgesamt
im Jahr 2024
Unternehmen in T Euro in T Euro in T Euro
juris GmbH 3.566 3.566 —
14 Wohnungsbaugenossenschaften 12 12 -
Deutsche Energy Terminal GmbH
(DET) 142.300 - 142.300
SEEHG
Securing Energy for Europe Holding
GmbH 275.000 — 275.000
Flughafen Miinchen GmbH
(Tilgung Gesellschafterdarlehen) 65.000 — 65.000
Flughafen Miinchen GmbH
(Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) 6.858 — 6.858
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft
mbH 1 1 —
BwConsulting GmbH 120 120 —
HENSOLDT AG 11.596 11.596 —
Bundesgesellschaft fiir Endlagerung
mbH (BGE)/BGE TECHNOLOGY
GmbH 126 126 —
Deutsche Telekom AG 530.993 530.993 -
Airbus SE 202.342 171.991 30.351
Bundesdruckerei GmbH 15.579 15.579 —
Eurogrid/50 Hertz GmbH 31.886 31.886 —
VEBEG GmbH 757 757 —
PD Berater der 6ffentlichen Hand
GmbH 3.589 3.589 —
Auskehrung von Guthaben des KfW 600.000 600.000 -
Dividendenkontos™
— davon Deutsche Post AG 250.000 250.000
— davon Deutsche Telekom AG 350.000 350.000
Summe 1.889.726 1.370.217 519.509

* Die Dividendeneinnahmen der KfW stammen aus den im Rahmen von Platzhaltervertrdgen gehaltenen Anteilen an der Deutsche Post

AG und Deutsche Telekom AG.

15. Abgeordneter
Christian Gorke
(Die Linke)

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Schrodi
vom 6. Oktober 2025

In welcher Hohe gab es seit 2016 Steuererlasse
aufgrund der Verschonungsbedarfspriifung gemaf3
§ 28a des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetzes (bitte Gesamtsumme nennen und auler-
dem mit jahrlichen Summen jeweils nach den
Jahren aufschliisseln, in denen die Erbschaft er-

folgt ist)?

Es wird auf die Internetseite des Statistischen Bundesamtes verwiesen.
Auf der Seite www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Weitere-Steue



https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Weitere-Steuern/Tabellen/erbschaftsteuer-steuererlasse-verschonungsbedarfspruefung.html
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rn/Tabellen/erbschaftsteuer-steuererlasse-verschonungsbedarfspruefun
g.html sind die Eckzahlen zu den Steuererlassen nach der Verschonungs-
bedarfspriifung gemil § 28a des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetzes seit 2021 verdffentlicht.

Fiir die Jahre bis 2020 sind keine statistischen Daten verfiigbar. Eine
Differenzierung der Verschonungsbedarfspriifungen nach Jahren, in
denen die Erbschaft erfolgt ist, ist nicht moglich.

16. Abgeordneter Wie waren nach Kenntnis der Bundesregierung in
Christian Gorke den letzten flinf Jahren, fiir die Daten vorliegen,
(Die Linke) Wohnungsunternehmen im Rahmen von Erb-

schaften bzw. Schenkungen von den Verscho-
nungsregeln der Erbschaft- und Schenkungsteuer
(§ 13a Absatz 1 Satz 1, Absatz 10 oder § 28a des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes —
ErbStG) betroffen (bitte Anzahl der Fille, Ge-
samtwert der Erwerbe vor Verschonung, festge-
setzte Steuer und erlassene Steuer nach Jahren
aufgeschliisselt angeben), und in wie vielen dieser
Félle wurde aufgrund des Vorliegens von mehr als
300 eigenen Wohnungen von einem Wohnungs-
unternehmen (ErbStR R E 13b.17 Absatz 3
Satz 2) ausgegangen (bitte ebenfalls nach Jahren
aufgeschliisselt angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Schrodi
vom 9. Oktober 2025

Zu den erbetenen Daten iiber Wohnungsunternehmen als Vermdgensbe-
standteil von Erbschaften und Schenkungen liegen der Bundesregierung
keine statistischen Erfassungen vor.

17. Abgeordneter Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung iiber
Cem Ince das Risiko von Menschenhandel und Ausbeutung
(Die Linke) in der Landwirtschaft (bitte sowohl die Arbeits-

statistik des Zolls, der Polizei, als auch der Bera-
tungsstatistik der Fachberatungsstellen und ggf.
andere Quellen bei der Antwort beriicksichtigen),
und warum wurde die Landwirtschaft im Gegen-
satz zu anderen Branchen bisher nicht in die Liste
der Risikobranchen aus §2a Absatz1 des
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes aufgenom-
men?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Schrodi
vom 2. Oktober 2025

Die Bundesregierung beobachtet die Einhaltung des geltenden Arbeits-
und Sozialrechts in allen Branchen und so auch in der Landwirtschaft
aufmerksam.


https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Weitere-Steuern/Tabellen/erbschaftsteuer-steuererlasse-verschonungsbedarfspruefung.html
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Einen allgemeinen Uberblick zu den aktuellen Erkenntnissen zur Lage
und Entwicklung in den Bereichen Menschenhandel und Ausbeutung in
Deutschland gibt das Bundeslagebild Menschenhandel des Bundeskri-
minalamtes. Dieses umfasst Meldungen der Landeskriminaldmter, des
Bundeskriminalamts (BKA), der Bundespolizei sowie der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit (FKS) der Zollverwaltung zu den abgeschlossenen,
an die zustindigen Staatsanwaltschaften abgegebenen Ermittlungsver-
fahren in den einschligigen Deliktsbereichen mit Tatorten in Deutsch-
land.

Der Branchenkatalog des § 2a des Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetzes
(SchwarzArbG) unterliegt einer fortlaufenden Priifung und wird bei Be-
darf angepasst. Dabei finden die weiteren Entwicklungen im Bereich der
Bekdmpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschéftigung sowie In-
formationen und Erkenntnisse von Landern, Verbianden, Gewerkschaften
und Zusammenarbeitsbehorden Beriicksichtigung.

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung unter besonderer Beriicksichti-
gung der von der FKS festgestellten VerstoBe der zuriickliegenden Jahre
lasst sich die Landwirtschaft nicht als besonders auftilliger Risikobe-
reich identifizieren. Eine Aufnahme in den Katalog der besonders von
Schwarzarbeit und illegaler Beschéftigung betroffenen Branchen des
§ 2a SchwarzArbG scheint nach Ansicht der Bundesregierung daher der-
zeit nicht angezeigt.

18. Abgeordnete Stehen einer aktualisierten Verdffentlichung der
Dr. Anna Rathert durch die Bundesregierung in ihrer Antwort auf
(AfD) die Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf Bun-

destagsdrucksache 20/8838 verdffentlichten Liste
der geforderten Nichtregierungsorganisationen
wichtige Griinde entgegen, wie am 26. Juli 2025
bei NIUS berichtet wurde (www.nius.de/politik/n
ews/cdu-ministerium-ngo-foerderung-steuergeld-
verschlusssache/32dd61c2-9bf6-41f1-87b7-abbcl
0cb1f39), und wenn ja, welche?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Dennis Rohde
vom 8. Oktober 2025

Nach Ansicht der Bundesregierung stehen einer Aktualisierung der Ver-
offentlichung der durch die Bundesregierung in der Antwort auf die
Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf die Bundestagsdrucksache
20/8838 verdffentlichten Liste im Rahmen des zumutbaren Aufwands
und des Schutzes des allgemeinen Personlichkeitsrechts der betroffenen
Organisationen derzeit keine wichtigen Griinde entgegen. Es wird darauf
hingewiesen, dass keine einvernehmliche Definition des Begriffs der
Nichtregierungsorganisation existiert.


https://www.nius.de/politik/news/cdu-ministerium-ngo-foerderung-steuergeld-verschlusssache/32dd61c2-9bf6-41f1-87b7-a6bc10cb1f39

Drucksache 21/2141 —14 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

19. Abg. Plant die Bundesregierung Gesetzesdnderungen
Lisa Schubert bei der einkommenssteuerlichen Behandlung von
(Die Linke) Venture Capital und Private Equity, und wenn ja,

welche, und welche Auswirkungen haben diese
auf die Abgrenzung der privaten Vermdgensver-
waltung vom Gewerbebetrieb im Sinne des BMF-
Schreibens vom 20. November 2003 — IV A 6 —
S 2240 — 170/92 (https://datenbank.nwb.de/Doku
ment/125019/)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiars Michael Schrodi
vom 8. Oktober 2025

Die Bundesregierung plant keine Gesetzesdnderungen, die Auswirkun-
gen auf die Abgrenzung zwischen privater Vermogensverwaltung und
Gewerbebetrieb bei Venture Capital und Private Equity Fonds haben.

20. Abg. Zieht die Bundesregierung Schlussfolgerungen
Lisa Schubert aus der Entscheidung des Finanzgerichts Miin-
(Die Linke) chen vom 8. Juli 2025 (7k 2334/18), wonach der

Carried Interest eine steuerlich anzuerkennende
kapital-disproportionale Gewinnverteilung dar-
stellt (www.pe-magazin.de/steuern-aktuell-alles-
wichtige-auf-einen-blick/#gref), und wenn ja,
welche, und plant sie derzeit gesetzliche Ande-
rungen bei der Besteuerung von Beteiligungsge-
sellschaften, und wenn ja, welche?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Schrodi
vom 8. Oktober 2025

In dem Verfahren vor dem Finanzgericht Miinchen ging es um die steu-
errechtliche Anerkennung einer inkongruenten Gewinnverteilungsabre-
de bei vermdgensverwaltenden Personengesellschaften. Das Verfahren
war aus verfahrensrechtlichen Griinden zwischenzeitlich beim Bundes-
finanzhof (BFH). Obwohl der BFH sich nicht zur Anerkennung der Ge-
winnverteilung duflern musste, hat er mit Urteil vom 16. April 2024 —
VIII R 3/21, BStBL II 2024 S.902 zu dem Urteil des Finanzgerichts
Miinchen vom 17. November 2020, 12 K 2334/18 zu erkennen gegeben,
dass er sich der Auffassung des Finanzgerichts anschliet, wonach der
Carried Interest fiir diejenigen, die den Carried Interest zahlen, eine
steuerlich anzuerkennende kapital-disproportionale Gewinnverteilung
darstellt. Gesetzliche Anderungen sind in diesem Zusammenhang nicht
geplant.


https://www.datenbank.nwb.de/Dokument/125019/
https://www.pe-magazin.de/steuern-aktuell-alles-wichtige-auf-einen-blick/%23gref
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21. Abg. Hat sich die Bundesregierung bereits eine eigene
Lisa Schubert Auffassung zu den Ausschluss-Kriterien und zum
(Die Linke) Beschwerdemechanismus der Europdischen In-

vestitionsbank (EIB) gebildet, vor dem Hinter-
grund, dass die EIB nach Medienberichten (www.
luxtimes.lu/europeanunion/eib-plans-to-continue-
funding-israel-projects-amid-complaint/8209167
2.html) in zwei israelische Unternehmen inves-
tiert, welche auf der UN-Sanktionsliste stehen,
und wenn ja, wie lautet diese?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dennis Rohde
vom 8. Oktober 2025

Aus Sicht der Bundesregierung lagen zum Zeitpunkt der Genehmigung
der in der Schriftlichen Frage in Bezug genommenen Projekte durch den
Verwaltungsrat keine Griinde vor, die eine Finanzierung der genannten
Unternehmen durch die Europédische Investitionsbank ausgeschlossen
hitten. Dariiber hinaus liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse
VOr.

Grundsitzlich ist der Beschwerdemechanismus ein wichtiges Instrument
zum Umgang mit Beschwerden von Betroffenen oder sonstigen Interes-
senvertretern bei Projektfinanzierungen der Europdischen Investitions-
bank. Zur Arbeit des Beschwerdemechanismus im Rahmen der genann-
ten Projektfinanzierungen liegen der Bundesregierung keine Erkennt-

nisse vor.

22. Abg. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung zu
Lisa Schubert steigenden Kreditrisiken im Bereich privater Un-
(Die Linke) ternehmenskredite (www.wiwo.de/finanzen/gelda

nlage/schulden-private-debt-der-gefachrliche-boo
m-der-privatkredite/100139012.html), und plant
sie aufsichtsrechtlichen Verbesserungen, vor dem
Hintergrund, dass sowohl institutionelle Investo-
ren (www.handelsblatt.com/finanzen/banken-vers
icherungen/versicherer/versicherung-bafin-warnt-
vor-steigenden-kreditrisiken-bei-versicherern/100
105506.html) als auch Kleinanleger, etwa mithilfe
von ELTIFs, zunehmend Positionen in diesem in-
transparenten Marktsegment halten, und wenn ja,
welche?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dennis Rohde
vom 9. Oktober 2025

Das Bundesministerium der Finanzen und die Bundesanstalt fiir Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) beobachten Entwicklungen auf dem Fi-
nanzmarkt sehr genau. Wie der Europdische Aus-schuss fiir Systemrisi-
ken (ESRB) feststellt, ist das Wachstum des privaten Finanzsektors in
den letzten Jahren sowohl global als auch in Europa weiterhin evident.
Private Finanzierungen spielen eine wichtige Rolle, indem sie alter-
native oder ergénzende Finanzierung fiir Unternehmen oder Investitions-


https://www.luxtimes.lu/europeanunion/eib-plans-to-continue-funding-israel-projects-amid-complaint/82091672.html
https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/schulden-private-debt-der-gefaehrliche-boom-der-privatkredite/100139012.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/versicherer/versicherung-bafin-warnt-vor-steigenden-kreditrisiken-bei-versicherern/100105506.html
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projekte mit hohem Finanzierungsbedarf bieten. Der ESRB beschreibt
auch die damit verbundenen Risiken (www.esrb.europa.eu/pub/nbfi/htm
1/esrb.nbfi202509.en.html).

Zur Risikolage im deutschen Finanzsystem verweise ich auf den Zwolf-
ten Bericht des Ausschusses filir Finanzstabilitidt zur Finanzstabilitdt in
Deutschland (Bundestagsdrucksache 21/740).

Nach Auffassung der Bundesregierung sollten die Risiken aus dem Sek-
tor der Nicht-Banken-Finanzintermedidre (NBFI) verstirkt im Blick be-
halten werden, vor allem global. Wir unterstiitzen eine konsistente Im-
plementierung von Empfehlungen des internationalen Financial Stability
Boards fiir den NBFI-Sektor. Im Investmentfondsbereich werden durch
die verpflichtende EU-weite Einfilhrung von Liquidititsmanagemen-
tinstrumenten und weiteren Mafinahmen zur Stirkung des Risikomana-
gements (in Deutschland Umsetzung durch das geplante Fondsrisiko-
begrenzungsgesetz) zentrale strukturelle Verwundbarkeiten adressiert.

Im Versicherungsbereich stellt die europédische Richtlinie Solvabilitét I1
hohe Anforderungen an das Risikomanagement der Unternehmen. Darii-
ber hinaus nimmt die BaFin in diesem Jahr die Risiken alternativer Ka-
pitalanlagen wie z. B. Private Debt besonders in den Blick. Sie nimmt
dabei vor allem Versicherer mit hohem Bestand an alternativen Kapital-
anlagen in den Fokus und untersucht, ob das Risikomanagement diesen
Risiken entsprechend leistungsfahig ist und insbesondere auch iiber an-
gemessene Expertise zu alternativen Kapitalanlagen verfiigt.

Privatanleger sollen nach Auffassung der Bundesregierung die Mdoglich-
keit haben, sich an chancenreichen Anlageformen zu beteiligen. Gleich-
zeitig muss aber auch transparent gemacht werden, dass mit hoheren
Renditen auch immer ein hoheres Risiko einhergeht (siehe z. B. die Ba-
Fin-Veroffentlichungen dazu, www.bafin.de/DE/Verbraucher/Geldanlag
eWertpapiere/geldanlage node.html). Diese Transparenz wird durch den
Risikoindikator und die Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik, z. B.
eines ELTIF im Basisinformationsblatt, gewéhrleistet.

23. Abgeordneter Wie viele finanzielle Mittel stellt die Bundes-
Sascha Wagner regierung 2025 und 2026 zur Beseitigung von
(Die Linke) Kampfmitteln im Boden und an der Kiiste von

Deutschland zur Verfiigung (bitte einzeln auflis-
ten), und verfolgt die Bundesregierung in Sachen
Beseitigung von Kampfmitteln ein langfristiges
und bundesweites Programm zur schrittweisen
Entmunitionierung mit festem Budget, Koordina-
tion liber Landergrenzen hinweg und mehr Perso-
nal fiir die Kampfmittelrdumdienste, und wenn
nein, warum nicht (wenn ja, bitte konkret auflis-
ten)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Schrodi
vom 7. Oktober 2025

Die Beseitigung von Kampfmitteln im Rahmen der Gefahrenabwehr
fallt nach Artikel 30 und 83 des Grundgesetzes (GG) vollstindig in die
Zustandigkeit der Lander. Die Finanzierung dieser Aufgabe ist seit den
1950er Jahren im Rahmen der sogenannten Staatspraxisgrundgesetzlich


https://www.esrb.europa.eu/pub/nbfi/html/esrb.nbfi202509.en.html
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/GeldanlageWertpapiere/geldanlage_node.html
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in Artikel 120 Absatz 1 GG ausgewogen zwischen Bund und Landern
geregelt. Nach dieser verfassungsrechtlich verankerten Praxisfinanziert
der Bund alle Mallnahmen der Gefahrenbeseitigung auf nicht bundesei-
genen Liegenschaften, soweit sie durch ehemals reichseigene Kampft-
mittel entstehen.

Daneben erstattet der Bund den Landern die Kosten fiir die Beseitigung
aller Kampfmittel auf bundeseigenen Liegenschaften (alliierte und ehe-
mals reichseigene). Zusétzlich finanziert der Bund diejenigen Kosten,
welche durch die Beseitigung chemischer Kampfmittel der fritheren Be-
satzungsmachte verursacht werden.

Aufgrund der verfassungsrechtlich vorgegebenen Kompetenzverteilung
zwischen Bund und Lindern nach Artikel 30 und 83 GG erfolgt die
Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben selbstindig und eigenverant-
wortlich. Die Verwaltungen arbeiten prinzipiell organisatorisch und
funktionell voneinander getrennt (Verbot der Mischverwaltung). Unter
Beriicksichtigung der Landerzustindigkeit im Rahmen dieses Kompe-
tenzgefiiges verfolgt die Bundesregierung im Rahmen von MafBinahmen
zur Beseitigung von Kampfmitteln kein bundesweites Programm zur
schrittweisen Entmunitionierung mit festem Budget, Koordination {iber
Landergrenzen hinweg sowie mehr Personal fiir die Kampf mittelraum-
dienste. Zu konkreten Strategien der Lénder liegen der Bundesregierung
keine Erkenntnisse vor.

Der Deutsche Bundestag hat zur Bergung von Munitionsaltlasten aus
Nord- und Ostsee insgesamt 100 Mio. Euro fiir den Zeitraum 2022 bis
2027 zur Verfiigung gestellt, um im Rahmen eines Sofortprogramms
u. a. die Konzeption, den Bau und die Inbetriebnahme einer weltweit
ersten schwimmenden Munitionsentsorgungsanlage zu finanzieren. Die
Inbetriebnahme der Anlage findet in den néchsten Jahren bis 2028 statt.

Die derzeit im Bundeshaushalt fiir die Jahre 2025 und 2026 vorgesehe-
nen Mittel sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Kap. 0801 Zweckbestimmung 2025 RegE 2026
Titel (Euro) (Euro)
632 21 Erstattungen an die Lander und sonstige Stellen 46.164.000,00 50.182.000,00

fiir die Beseitigung ehemals reichseigener Kampf-
mittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften
63223 Erstattungen an die Linder und sonstige Stellen fiir | 4.340.310.72D -2
die Beseitigung ehemals alliierter Kampfmittel auf
nicht bundeseigenen Liegenschaften

Kap. 1601

Titel

892 05 Sofortprogramm Munitionsaltlasten in Nord- und 24.000.000,00 15.000.000,00
Ostsee

53202 Behéordenspezifische fachbezogene Verwaltungs- 100.000,00°) —
ausgaben (ohne IT)

1) Auf Grundlage des HHA-Beschlusses vom 12. November 2015 hat der Bund den Léndern ohne Anerkennung einer Rechtspflicht ein-
malig flir die Jahre 2016 bis 2019 60 Mio. Euro fiir die Beseitigung ehemals alliierter Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegen-
schaften zur Verfiigung gestellt. Nach zeitlichem Aus-laufen der Maflnahme noch nicht abgeflossene Bundesmittel in erheblicher Hohe
wurden durch mehrmalige Verldngerung der MaBinahme durch den HHA bis zum Jahr 2025 weiter zur Verfiigung gestellt. Die Finanzie-
rung der MafBinahme erfolgt seit dem Haushalt 2020 aus Ausgaberesten, welche bis Ende 2025 vollstidndig verausgabt sein werden.

2) Nach zeitlichem Auslaufen der Mainahme im Jahr 2025 entfillt der Haushaltstitel 632 23.

3) Mittel fiir den Aufbau einer Bundeskompetenzzentrums Munitionsbergung (Meeresmunition).
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Geschaftsbereich des Bundesministeriums des Innern

24. Abgeordneter Wie schétzt die Bundesregierung die Bedrohungs-
Adam Balten lage durch linksextremistische Gruppen in
(AfD) Deutschland aktuell ein, und wie hat sich diese in

den letzten funf Jahren entwickelt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christoph de Vries
vom 6. Oktober 2025

Die vom Linksextremismus ausgehenden Gefahren fiir die freiheitliche
demokratische Grundordnung sind aktuell weiterhin hoch. Linksextre-
misten veriiben in Deutschland nahezu téglich Straf- und Gewalttaten.
Auch wenn Linksextremisten zuzuordnende Gewalttaten in den vergan-
genen fiinf Jahren zahlenméBig kontinuierlich zuriickgegangen sind,
weist linksextremistische Gewalt besonders im ,,antifaschistischen
Kampf*, aber auch im Vorgehen gegen die Polizei eine hohe Brutalitét
auf, verbunden mit einer gezielten und professionellen Umsetzung. Di-
verse Taten zeigen, dass Linksextremisten auch potenziell todliche Ver-
letzungen in Kauf nehmen. Dariiber hinaus verursachen Linksextremis-
ten durch Sabotagehandlungen, Sachbeschiddigungen und Brandstiftun-
gen jéhrlich Sachschdden in mehrstelliger Millionenhdhe. Angriffe auf
die Infrastruktur treffen nicht nur Unternehmen. Zunehmend ist auch die
Bevolkerung von Ausfillen und Beeintrdchtigungen der Energie- und
Telekommunikationsinfrastruktur betroffen, die durch linksextremisti-
sche Anschldge verursacht werden.

Zudem bestehen Verbindungen zu gewaltbereiten bis terroristisch agier-
enden linksextremistischen Szenen im Ausland, aber auch zu Terror-
organisationen aus dem auslandsbezogenen Extremismus wie der ,,Ar-
beiterpartei Kurdistans® (PKK). Hier erlernte Fahigkeiten und gemachte
Kampferfahrungen sind potenziell geeignet, zukiinftig auch Auswirkun-
gen in Deutschland zu entfalten. Zwar kam es hier in den letzten Jahren
nicht zum gezielten Einsatz von Schusswaffen oder Sprengstoffen; Exe-
kutivmaBBnahmen haben aber gezeigt, dass Linksextremisten bei Bedarf
Zugang auch zu diesen Tatmitteln haben.

Auch der dogmatische Linksextremismus und die ihm zugeordneten Ju-
gendorganisationen leisten einen erheblichen Beitrag zu linksextremisti-
scher Gewalt, sei es durch die Schaffung ideologischer Begriindungszu-
sammenhénge oder durch konkrete Unterstiitzungshandlungen im Um-
feld. Zudem verzeichnen neue dogmatisch-kommunistische Strukturen
gegenwartig einen starken Zulauf — insbesondere durch sehr junge Men-
schen. Offentlich treten diese Gruppen selbstbewusst, martialisch und
zunehmend gewaltorientiert in Erscheinung.

Die Bundessicherheitsbehérden verfolgen im Rahmen ihres gesetzlichen
Auftrages und nach MafBgabe der rechtlichen Vorgaben fortlaufend die
Entwicklungen in der linksextremistischen Szene in Deutschland und
wirken den daraus resultierenden Risiken und Bedrohungen entgegen.
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25. Abgeordneter Wie viele Bundespolizistinnen und Bundespoli-
Dr. Dietmar zisten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Bartsch Bundeskriminalamts, des Zolls, der Bundesminis-
(Die Linke) terien, der Bundeswehr und der Deutschen Bahn

verfiigen nach Kenntnis der Bundesregierung
iiber einen Migrationshintergrund (bitte jeweils
anteilig angeben fiir die Jahre 2005, 2015 und
2025)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 6. Oktober 2025

Es wird auf die Erhebungen der Beschéftigtenbefragung des Diversitét-
und Chancengleichheit Survey 2024 (DuCS) 2024 verwiesen (Www.pub
likationen-bundesregierung.de/pp-de/publikationssuche/chancengleichhe
it-bund-2371772). Die DuCS Studie wurde zum ersten Mal im Jahr 2019
durchgefiihrt (die Ergebnisse finden Sie hier: www.bib.bund.de/Publikat
ion/2020/Kulturelle-Diversitaet-und-Chancengleichheit-in-der-Bundesv
erwaltung.html?nn=1219558) und im Jahr 2024 aktualisiert.

73 Behorden haben 2024 daran teilgenommen (2019 waren es 55 Behor-
den). Der Anteil der Beschéftigten mit Migrationshintergrund in der
Bundesverwaltung betrug danach zum damaligen Erhebungszeitpunkt
16,2 Prozent. Weitergehende belastbare Erkenntnisse liegen der Bundes-
regierung nicht vor.

26. Abgeordnete Wie verhélt sich die Bundesregierung im Rat der
Janina Bottger Européischen Union zum Vorschlag fiir eine Ver-
(Die Linke) ordnung des Europidischen Parlaments und des

Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Pré-
vention und Bekdmpfung des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern (COM/2022/209 final)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 9. Oktober 2025

Fiir die Bundesregierung hat der Kampf gegen sexuellen Missbrauch
von Kindern und Jugendlichen hochste Prioritdt. Die Abstimmung inner-
halb der Bundesregierung iiber eine gemeinsame Positionierung zum
0. g. Verordnungsentwurf ist nicht abgeschlossen. Eine Positionierung
im Rat der Europdischen Union kann derzeit noch nicht erfolgen.


https://www.publikationen-bundesregierung.de/pp-de/publikationssuche/chancengleichheit-bund-2371772
https://www.bib.bund.de/Publikation/2020/Kulturelle-Diversitaet-und-Chancengleichheit-in-der-Bundesverwaltung.html?nn=1219558
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27. Abgeordneter Sieht die Bundesregierung angesichts von schutz-
Peter Bohnhof bzw. bleibeberechtigten Ausldndern, die wieder-
(AfD) holt (zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten)

in ihr Heimatland reisen und/oder in sozialen Me-
dien zu Hass, Hetze und Gewalt aufrufen, gesetz-
geberischen Handlungsbedarf, und wenn ja, wel-
chen (bitte konkret auf die von der letzten Bun-
desregierung abgeschaffte sogenannte Regeliiber-
prifung und den Datenschutz eingehen, vgl.
www.welt.de/politik/deutschland/plus68d64b0103
56251aa911b4b0/heimatreise-mit-schutzstatus-in-
den-krieg.html?icid=search.product.onsitesearch
sowie www.welt.de/politik/deutschland/plus68c9
8b93677ecd71371047df/asylpolitik-der-regierun
g-diemigrationswende-der-regierung-merz-und-di
e-realitaet.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Daniela Ludwig
vom 10. Oktober 2025

Die Bundesregierung priift bestindig, ob Anpassungsbedarf beziiglich
der gesetzlichen Vorgaben besteht.

Bereits nach geltendem Recht werden straffdllige Ausldnder unter den
Voraussetzungen des § 3 Absatz 2 des Asylgesetzes (AsylG) oder § 3
Absatz 4 AsylG in Verbindung mit § 60 Absatz 8 bis 8b des Aufenthalts-
gesetzes (AufenthG) von der Zuerkennung der Fliichtlingseigenschaft
ausgeschlossen. Entsprechendes gilt unter den Voraussetzungen des § 4
Absatz 2 AsylG flir die Zuerkennung des subsididren Schutzes.

Zuletzt wurden im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der inneren
Sicherheit und des Asylsystems (Gesetz vom 25. Oktober 2024 —
BGBI. I 2024, Nr. 332 vom 30. Oktober 2024) konkrete ausldnderrecht-
liche MaBnahmen ergriffen. Hierbei wurde insbesondere § 47b
AufenthG eingefiihrt. Die Regelung verpflichtet Asylberechtigte sowie
Personen mit anerkanntem internationalen Schutzstatus oder einem Ab-
schiebungsverbot, geplante Reisen in ihren Herkunftsstaat vor Reisean-
tritt ihrer Ausldnderbehdrde anzuzeigen, einschlieSlich des Reisegrunds.
Diese Ausldnderbehorde leitet die Anzeigen an das Bundesamt fiir Mi-
gration und Fliichtlinge zur Priifung des Widerrufs des Schutzstatus wei-
ter. Zugleich wurde in § 73 Absatz 7 AsylG eine Vermutungsregelung
eingefiihrt, die bei Heimreisen ohne sittlich zwingend gebotenen Grund
zur Aberkennung des Schutzstatus fiihren kann. Auch die Dateniiber-
mittlungsvorschrift des § 8 Absatz 1a AsylG wurde im Rahmen dieses
Gesetzes angepasst.

Uberdies wurden mit dem Gesetz zur Verbesserung der inneren Sicher-
heit und des Asylsystems die Ausschlussgriinde fiir die Schutzzuerken-
nungen fiir Straftiter in § 60 Absatz 8 bis 8b AufenthG ausgeweitet,
unter anderem konnen seitdem Straftaten mit antisemitischen, rassisti-
schen oder sonstigen menschenverachtenden Beweggriinden leichter zu
einem Schutzausschluss fithren. In diesen Féllen ist nunmehr auch der
Vollzug einer Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG mdglich,
§ 58a Absatz 3 Satz 1 AufenthG.

Durch das Gesetz zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und
Asylverfahren (Gesetz vom 21. Dezember 2022 — BGBI. I 2022, Nr. 56
vom 28. Dezember 2022, S. 2817) ist mit Wirkung zum 1. Januar 2023


https://www.welt.de/politik/deutschland/plus68d64b0f0356251aa91fb4b0/heimatreise-mit-schutzstatus-in-den-krieg.html?icid=search.product.onsitesearch
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus68c98b93677ecd71371047df/asylpolitik-der-regierung-diemigrationswende-der-regierung-merz-und-die-realitaet.html
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die sogenannte Regeliiberpriifung innerhalb von drei Jahren nach Unan-
fechtbarkeit einer Anerkennung entfallen. Widerrufs- und Riicknahme-
verfahren werden seitdem nur noch anlassbezogen durchgefiihrt, bei-
spielsweise wenn Anhaltspunkte fiir den Wegfall der Schutzbediirftig-
keit oder fiir Ausschlussgriinde fiir die Zuerkennung des Schutzstatus,
wie unter anderem die in der Frage genannten, vorliegen. Eine Schutz-
berechtigung ist durch das Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge zu
widerrufen, wenn die Voraussetzungen fiir die Erteilung nicht mehr vor-
liegen oder Ausschlussgriinde vorliegen. Im Entwurf eines Gesetzes zur
Anpassung des nationalen Rechts an die Reform des Gemeinsamen
Europédischen Asylsystems (Bundestagsdrucksache 20/13963), welcher
am 3. September 2025 im Kabinett beschlossen wurde, sind Erweiterun-
gen dieser Ausschlussgriinde flir Téter von bestimmten Sexualstraftaten
vorgesehen.

Dariiberhinausgehender konkreter gesetzgeberischer Handlungsbedarf
im Sinne der Fragestellung besteht aus Sicht der Bundesregierung aktu-

ell nicht.

28. Abgeordneter Werden nach Kenntnis der Bundesregierung Bun-
Stephan Brandner destagsabgeordnete aktuell vom Bundesamt fiir
(AfD) Verfassungsschutz beobachtet, und falls ja, wie

viele Bundestagsabgeordnete werden aktuell vom
Bundesamt fiir Verfassungsschutz beobachtet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 9. Oktober 2025

Eine Beantwortung der Frage muss trotz der grundsétzlichen verfas-
sungsrechtlichen Pflicht, Informationsanspriiche des Deutschen Bundes-
tages zu erfiillen, aus Griinden des Staatswohls unterbleiben. Durch die
Beantwortung der Frage wiirden spezifische Informationen zur Tatig-
keit, insbesondere zu Aufklarungsinteressen und -schwerpunkten sowie
zum konkreten Erkenntnisstand des Bundesamts fiir Verfassungsschutz
(BfV) offengelegt, wodurch die Funktionsfahigkeit des BfV nachhaltig
beeintrichtigt wiirde. Dies konnte einen Nachteil fiir die wirksame Auf-
gabenerfiillung des BfV und damit fiir die Interessen der Bundesrepublik
Deutschland bedeuten.

Eine Beantwortung der Frage unter VS-Einstufung, die in der Geheim-
schutzstelle des Deutschen Bundestages einsehbar wire, wiirde die
nachrichtendienstlichen Informationen gerade derjenigen Personengrup-
pe offenbaren, auf die sich die Schriftliche Frage bezieht. Eine Beant-
wortung der Frage unter VS-Einstufung scheidet daher im Ergebnis
einer Abwiagung der verfassungsrechtlich garantierten Informationsrech-
te des Deutschen Bundestages und seiner Abgeordneten mit den negati-
ven Folgen fiir die kiinftige Arbeitsfiahigkeit und Aufgabenerfiillung der
Verfassungsschutzbehdrden sowie den daraus resultierenden Beeintrach-
tigungen der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland aus. Im Hin-
blick auf den Verfassungsgrundsatz der wehrhaften Demokratie hilt die
Bundesregierung die Informationen der angefragten Art fiir so sensibel,
dass selbst ein geringfiigiges Risiko des Bekanntwerdens nicht hinge-
nommen werden kann.
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29. Abgeordneter Wie viele deutsche Staatsangehorige wurden nach
Stephan Brandner Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum
(AfD) vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September

2025 jeweils durch einen Zuwanderer getotet oder
vergewaltigt (bitte getrennt und nach Jahresschei-
ben aufschliisseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christoph de Vries
vom 10. Oktober 2025

Die vom Fragesteller erbetene Auswertung fiir den Zeitraum vom
1. Oktober 2015 bis 30. September 2025 kann mittels der Daten der
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) nicht erstellt werden. Bei der PKS
handelt es sich um eine Jahresstatistik, sodass unterjdhrige Angaben
nicht moglich sind. Das betrifft zum einen den vom Fragesteller er-
betenen Zeitraum, zum anderen die PKS-Daten fiir das Berichtsjahr
2025.

Die Beantwortung erfolgt hilfsweise mit den jéhrlichen PKS-Daten fiir
die Berichtsjahre 2015 bis 2024. Hierbei ist folgendes zu beachten:

— Bei einem Fall mit mehreren Opfern miissen nicht alle Personen Op-
fer der ausgewiesenen Straftat sein, da nur diejenige Straftat in einem
Handlungskomplex erfasst wird, die mit der hochsten Strafandrohung
bewdhrt ist.

— Tatverdachtige werden in der PKS als ,,Zuwanderer” gezahlt, wenn
diese mit dem Aufenthaltsanlass ,,Asylbewerber®, ,,Schutz- und Asyl-
berechtigte, Kontingentfliichtlinge*, ,,Duldung™ oder ,,unerlaubter
Aufenthalt erfasst wurden. Diese Klassifizierung hat sich seit 2015
mehrfach geédndert, die Vergleichbarkeit ist dadurch eingeschrankt.
Details hierzu finden sich in den jeweiligen Lagebildern ,,Kriminali-
tat im Kontext von Zuwanderung*™.

— Bei einem Fall mit mehreren Tatverdidchtigen muss nur eine der tat-
verdichtigen Personen den Aufenthaltsanlass ,,Zuwanderer haben,
damit der Fall entsprechend gez&hlt wird.

Die nachstehende Tabelle enthilt je Berichtsjahr die Anzahl der deut-
schen Opfer bei vollendeten Tétungsdelikten zu Fallen, bei denen min-
destens eine tatverddchtige Person den Aufenthaltsanlass ,,Zuwanderer*
aufwies.
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Berichtsjahr Anzahl der Opfer zu oben
angegebenen Delikten
mit deutscher
Staatsangehorigkeit
2024 15
2023 34
2022 19
2021 26
2020 15
2019 27
2018 108D
2017 18
2016 10
2015 12

1) Im Berichtsjahr 2018 fillt der Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz in die Statis-
tik. Alle Opfer, auch die nicht todlich verletzten, fallen hier unter vollendeten Mord,
sodass alleine zu diesem einen Fall 81 Opfer erfasst sind.

Der Auswertung liegen folgende Delikte mit Status ,,vollendet™ zugrun-

de:

Straftaten- | Straftatenbeschreibung Bemerkung
schliissel
010000 Mord § 211 Strafgesetzbuch (StGB)
020000 Totschlag und Totung auf Verlangen §§ 212, 213, 216 StGB
030000 Fahrléssige Totung § 222 StGB — nicht i. V. m. Verkehrsunfall -
040000 Abbruch der Schwangerschaft §§ 218, 218b, 218c, 219a, 219b StGB bis inkl. 2022
040000 Abbruch der Schwangerschaft §§ 218, 218b, 218c, 219b StGB ab 2023
050000 GeschéftsméBige Forderung der Selbsttotung bis inkl. 2021
111900 Sexueller Ubergriff, sexuelle Notigung und Vergewaltigung mit Todes-

folge § 178 StGB
131800 Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge § 176b StGB bis inkl. 2021
131800 Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge § 176d StGB ab 2022
210030 Sonstiger Raub mit Todesfolge § 251 StGB
211130 Raub mit Todesfolge auf Geldinstitute (Banken/Sparkassen) § 251 StGB
211230 Raub mit Todesfolge auf Postfilialen und -agenturen § 251 StGB
212030 Raub mit Todesfolge auf sonstige Kassenrdume oder Geschifte § 251

StGB
212030 Raub mit Todesfolge auf sonstige Zahlstellen oder Geschéfte § 251 StGB | bis inkl. 2019
212130 Raub mit Todesfolge auf Spielhallen § 251 StGB
212230 Raub mit Todesfolge auf Tankstellen § 251 StGB
213130 Raub mit Todesfolge auf Geld- und Kassenboten § 251 StGB
213230 Raub mit Todesfolge auf Spezialgeldtransportfahrzeuge § 251 StGB
216030 Handtaschenraub mit Todesfolge § 251 StGB
217030 Sonstiger Raub mit Todesfolge auf StraBBen, Wegen oder Plitzen § 251

StGB
218030 Raub mit Todesfolge zur Erlangung von Betdubungsmitteln § 251 StGB
219030 Raub mit Todesfolge in Wohnungen § 251 StGB
221000 Korperverletzung mit Todesfolge §§ 227, 231 StGB
641040 Brandstiftung mit Todesfolge
725410 Einschleusen mit Todesfolge § 97 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz
734600 Leichtfertige Verursachung des Todes eines Anderen durch Abgabe pp.

von Betidubungsmitteln § 30 Abs. 1 Nr. 3 Betdubungsmittelgesetz
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Die erbetenen Informationen zu ,,Vergewaltigungsdelikten® im Sinne der
Fragestellung konnen der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

Berichtsjahr Anzahl der Opfer zu oben
angegebenen Delikten
mit deutscher
Staatsangehorigkeit
2024 670
2023 609
2022 593
2021 609
2020 584
2019 643
2018 636
2017 752
2016 454
2015 229

Mit dem ,,50. Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches — Verbesse-
rung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung™ vom 4. November
2016 wurden im Sexualstrafrecht bisherige Straftatbestinde gedndert
und neue Straftatbestdnde geschaffen. Im PKS-Straftatenkatalog erfolg-
ten bereits 2017 erste Umsetzungen. Die weiteren Anpassungen sind im
PKS Straftatenkatalog 2018 enthalten. Dies hat zur Folge, dass der Ver-
gleich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung mit den Vor-
jahren nicht bzw. nur eingeschrénkt moglich ist. Ergdnzend wird auf die
Hinweise zu den Zeitreihen verwiesen: www.bka.de/SharedDocs/Downl
oads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2022/Interpretatio
n/01_div_Dok/Hinweise-zu-den-Zeitreihen.pdf.

Aus den genannten Griinden wird hilfsweise der nédchsthohere Ober-
schliissel angegeben, um eine vergleichbare Datenbasis liefern zu kon-
nen. Der Auswertung liegen mithin folgende Delikte mit Status ,,vollen-
det zugrunde.

Straftaten- | Straftatenbeschreibung Bemerkung

schliissel

111000 Vergewaltigung und sexuelle Notigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB | Bis inkl. 2016

111000 Vergewaltigung und sexuelle Notigung/Ubergriffe §§ 177 Abs. 1, 2, 3,4, | Nur 2017
6,7,8und 9, 178 StGB

111000 Vergewaltigung, sexuelle Notigung und sexueller Ubergriff im besonders | Ab 2018
schweren Fall einschlieBlich mit Todesfolge §§ 177, 178 StGB

Zusitzlich ist zu beachten, dass der § 178 ,,Sexueller Ubergriff, sexuelle
Notigung und Vergewaltigung® in der PKS nur zusammen ausgewiesen
werden kann.



https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2022/Interpretation/01_div_Dok/Hinweise-zu-den-Zeitreihen.pdf
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30. Abgeordnete Wenn die Bundesregierung selbst feststellt, dass
Deborah Diiring die Taliban systematisch Frauen- und Menschen-
(BUNDNIS 90/ rechte verletzen und damit gegen internationale

DIE GRUNEN) Abkommen wie CEDAW verstoBen (Antwort der
Bundesregierung auf meine Schriftliche Frage 50
auf Bundestagsdrucksache 21/1627), wie rechtfer-
tigt sie dann Abschiebungen nach Afghanistan,
und wie erklart sie zugleich die schleppende Um-
setzung der Aufnahmezusagen im Bundesaufhah-
meprogramm, durch die viele bereits zugesagte
afghanische Schutzsuchende weiterhin in Pakistan
gestrandet sind und dort akut von Abschiebungen
nach Afghanistan bedroht bleiben oder nach
Afghanistan abgeschoben worden sind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Daniela Ludwig
vom 8. Oktober 2025

Auslander sind dann abzuschieben, wenn die Ausreisepflicht vollziehbar
ist und eine Ausreisefrist nicht gewéhrt wurde oder diese abgelaufen ist,
§ 58 Absatz 1 Satz XX des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG). Eine Per-
son ist dann vollziehbar ausreisepflichtig, wenn diese einen erforder-
lichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr besitzt, insbesondere wenn
weder Asyl gewihrt, die Fliichtlingseigenschaft zuerkannt noch subsi-
didrer Schutz gewihrt worden ist und im jeweiligen Einzelfall keine Ab-
schiebungsverbote nach § 60 AufenthG vorliegen. Dies gilt fiir Abschie-
bungen in jedes Zielland und damit auch bei Abschiebungen nach
Afghanistan. Fiir den Vollzug des Aufenthaltsrechts und insbesondere
die Durchfiihrung von Abschiebungen sind nach der féderalen Kompe-
tenzordnung die Lénder zustidndig. Der Bund kann hierbei unterstiitzend
tatig werden.

Hinsichtlich der Aufnahmeverfahren aus Afghanistan priift die Bundes-
regierung derzeit die bestehenden Aufnahmezusagen fiir afghanische
Staatsangehorige. Die Verfahrensdauer richtet sich dabei nach dem je-
weiligen Einzelfall.

31. Abgeordneter Warum spiegelt der ,,Bericht iiber die im Jahr
Tobias Ebenberger 2024 erzielten Erfolge im Zusammenhang mit der
(AfD) Loschung von Telemedienangeboten mit kinder-

pornografischem Inhalt im Sinne des § 184b des
Strafgesetzbuchs* (Bundestagsdrucksache

21/550) offenbar keine Hinweise ans Bundeskri-
minalamt (BKA) aus dem Ausland wieder, ange-
sichts der Pressemitteilung des BKA vom 21. Au-
gust 2025, der zufolge es im Jahr 2024 106.353
nach deutschem Recht strafrechtlich relevante
Hinweise auf kinder- und jugendpornografische
Inhalte sowie Missbrauch von Minderjdhrigen im
Internet vom US-amerikanischen National Center
for Missing and Exploited Children erhalten hat
und Datenbasis des Berichts ,,die im Jahr 2024 bei
den Beschwerdestellen sowie dem BKA einge-
gangenen berechtigten Hinweise® sind?



Drucksache 21/2141 -26— Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 9. Oktober 2025

Bei dem bezeichneten ,,Bericht iiber die im Jahr 2024 erzielten Erfolge
im Zusammenhang mit der Loschung von Telemedienangeboten mit kin-
derpornografischem Inhalt im Sinne des § 184b des Strafgesetzbuchs*
handelt es sich um die statistische Auswertung von MafBlnahmen, die auf
Loschungen von Telemedienangeboten mit kinderpornografischem In-
halt im Sinne des § 184b StGB abzielen. Datenbasis fiir die Erhebung
sind die im Jahr 2024 bei den Beschwerdestellen (ldnderiibergreifende
Stelle jugendschutz.net, Beschwerdestelle des eco-Verbandes der Inter-
netwirtschaft e. V. (eco e. V.), der Beschwerdestelle der Freiwilligen
Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e. V. [FSM e. V.]) sowie
dem Bundeskriminalamt eingegangenen berechtigten Hinweise auf kin-
derpornografische Inhalte.

Die angefiihrte Pressemitteilung des Bundeskriminalamts vom 21. Au-
gust 2025 bezieht sich demgegeniiber auf das Bundeslagebild zu Sexual-
delikten gegen Kinder und Jugendliche. Dieses beinhaltet Daten der
Polizeilichen Kriminalstatistik, Hinweiseingidnge des National Center
for Missing and Exploited Children sowie Meldungen zur sexuellen
Ausbeutung Minderjdhriger der Landeskriminaldamter, des Bundeskrimi-
nalamts, der Bundespolizei und des Zolls (Finanzkontrolle Schwarzar-
beit) zu den im Berichtsjahr abgeschlossenen Ermittlungsverfahren mit
Tatorten in Deutschland. Das National Center for Missing and Exploited
Children nimmt bei der Generierung von Hinweisen auf kinder- und ju-
gendpornografische Inhalte eine herausragende Rolle ein.

Die Datengrundlage des Bundeslagebilds hinsichtlich des Hinweisauf-
kommens beruht demnach iiberwiegend auf Meldungen aus dem Aus-
land (vom National Center for Missing and Exploited Children), wéh-
rend der oben bezeichnete Bericht Loschbemiihungen, d. h. MaBnah-
men, die auf Loschungen von Telemedienangeboten mit kinderpornogra-
fischem Inhalt im Sinne des § 184b StGB abzielen, statistisch auswertet.

32. Abgeordneter Wie hat die Bundesregierung auf die am 9. Sep-
Tobias Ebenberger tember 2025 von hunderten internationalen Wis-
(AfD) senschaftlern verdffentlichte ,,Gemeinsame Erkla-

rung von Forschenden zum neuen Vorschlag der
EU-Prisidentschaft fiir die Verordnung tiber sexu-
ellen Kindesmissbrauch® reagiert, und falls keine
Reaktion erfolgte, warum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 8. Oktober 2025

Die in der ,,Gemeinsame Erkliarung von Forschenden zum neuen Vor-
schlag der EU-Prasidentschaft fiir die Verordnung iiber sexuellen Kin-
desmissbrauch* vorgebrachten Argumente werden im Rahmen der Ab-
stimmung innerhalb der Bundesregierung berticksichtigt. Die Abstim-
mung innerhalb der Bundesregierung iiber eine gemeinsame Positionie-
rung zum o. g. Verordnungsentwurf ist noch nicht abgeschlossen.
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33. Abgeordnete Welchen Zeitplan hat die Bundesregierung fiir die
Schahina Gambir  Umsetzung der Sicherheitsinterviews, zusétzliche
(BUNDNIS 90/ BAMF-Befragungen, die Vergabe pakistanischer

DIE GRUNEN) Visa fiir nach Afghanistan abgeschobene Perso-
nen, die Vergabe deutscher Visa sowie die Ausrei-
se von Afghaninnen und Afghanen mit Aufnah-
mezusage aus deutschen Programmen vorgesehen
(bitte jeweils nach Monaten und nach den dafiir
entsandten Personen bzw. Teams nach Pakistan
aufschliisseln)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 7. Oktober 2025

Das Bundesinnenministerium und das Auswartige Amt stimmen sich zu
den Aufnahmen fortlaufend und eng ab. Die Bundesregierung strebt
einen Abschluss der Verfahren und eine Klarung fiir alle Personen, die
sich aktuell in den verschiedenen Verfahrensschritten in Pakistan befin-
den, bis Ende 2025 an.

An der Umsetzung der Verfahren vor Ort sind eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Behorden, mit einer teilweise variierenden Anzahl von Mit-
arbeitenden beteiligt. Der Einsatz erfolgt bedarfsgerecht, weshalb die
Anzahl der Mitarbeitenden, die an den Verfahren beteiligt sind, nicht
konkret bezifferbar ist.

Die Verfahrensdauer richtet sich nach dem jeweiligen Einzelfall. Je nach
Komplexitdt des Falls und etwaig sich ergebender Fragen konnen daher
einzelne Verfahrensschritte auch eine ldngere Zeit in Anspruch nehmen
bis der nichste Verfahrensschritt erfolgen kann.

34. Abgeordneter Wie hoch sind die Ausgaben fiir die beauftragten
Kay Gottschalk Organisationen (,,Meldeberechtigte Stellen®, ,,Ko-
(AfD) ordinierungsstelle der Zivilgesellschaft“ und

»Dienstleister*) seit Beginn des Bundesaufnahme-
programms Afghanistan, und auf welchem Zah-
lungsweg wurden diese geleistet (www.tagesscha
u.de/faktenfinder/bundesaufnahmeprogramme-afg
hanistan-106.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Daniela Ludwig
vom 6. Oktober 2025

Hinsichtlich der durch die Bundesregierung nicht erfolgten Finanzierung
von meldeberechtigten Stellen wird auf die Antwort der Bundesregie-
rung auf die Schriftliche Frage 11 des Abgeordneten Robin Jiinger auf
Bundestagsdrucksache 21/512 verwiesen.

Fiir die Koordinierungsstelle der Zivilgesellschaft, den Dienstleister fiir
das IT-Tool der Bundesregierung und den von der Bundesregierung be-
auftragten Dienstleister zur Unterstiitzung bei der Umsetzung des Bun-
desaufnahmeprogramm fiir Afghanistan haben sich bis einschlieBlich
2024 bisher Kosten fiir das Bundesministerium des Innern in Hohe von
ca. 45,6 Mio. Euro ergeben. Die Kosten wurden entweder im Wege eines


https://www.tagesschau.de/faktenfinder/bundesaufnahmeprogramm-afghanistan-106.html
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Zuwendungsverhiltnisses (Koordinierungsstelle) oder nach Rechnungs-
legung abgerechnet.

35. Abgeordneter Wird sichergestellt, dass keine Betrdge aus den
Kay Gottschalk getitigten Zahlungen an die beauftragten Organi-
(AfD) sationen (,,Meldeberechtigte Stellen, ,,Koordinie-

rungsstelle der Zivilgesellschaft* und ,,Dienstleis-
ter) des Bundesaufnahmeprogramms Afgha-
nistan an staatliche Stellen der afghanischen Re-
gierung flieBen, und wenn ja, durch wen, und mit
welchen Kontrollmechanismen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Daniela Ludwig
vom 6. Oktober 2025

Hinsichtlich der durch die Bundesregierung nicht erfolgten Finanzierung
von meldeberechtigten Stellen wird auf die Antwort der Bundesregie-
rung auf die Schriftliche Frage 11 des Abgeordneten Robin Jiinger auf
Bundestagsdrucksache 21/512 verwiesen.

Mittel der Bundesregierung an die Koordinierungsstelle, den Dienstleis-
ter fiir das IT-Tool und den Dienstleister zur operativen Umsetzung des
Bundesaufnahmeprogramms fiir Afghanistan sind zweckgebunden fiir
den jeweiligen Auftrag. Dies ist in den jeweiligen Auftragserteilungen
bzw. Zuwendungsbescheiden schriftlich und mit einer festgelegten Ver-
antwortlichkeit des Auftragnehmers bzw. Zuwendungsempfiangers zur
zweckgebundenen Mittelverwendung festgelegt. Eine Uberpriifung der
ordnungsgemédfien Auftragsumsetzung erfolgt mittels Verwendungs-
nachweispriifungen und Kostenerstattungen auf Rechnungsbasis.

36. Abgeordneter Woraus ergibt sich die angebliche ,,rechtliche Ver-
Kay Gottschalk pflichtung® der Bundesregierung zur Aufnahme
(AfD) »Schutzbediirftiger aus der ,,Zivilgesellschaft

iiber den Rahmen der Ortskrifte hinaus, und wer
hat den Rahmen auf diesen Personenkreis ausge-
weitet (www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/ha
nnover weser-leinegebiet/47-schutzbeduerftige-a
us-afghanistan-in-hannover-gelandet,bundesaufna
hmeprogramm-102.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 7. Oktober 2025

Die rechtliche Grundlage richtet sich im Bundesaufnahmeprogramm fiir
Afghanistan nach § 23 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG).
Der Personenkreis kann der Ziffer 1 der Aufnahmeanordnung des Bun-
desministeriums des Innern gemil § 23 Absatz 2, Absatz 3 i. V. m. § 24
AufenthG zur Aufnahme von besonders gefidhrdeten afghanischen
Staatsangehorigen aus Afghanistan vom 19. Dezember 2022 entnommen
werden.


https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/47-schutzbeduerftige-aus-afghanistan-in-hannover-gelandet,bundesaufnahmeprogramm-102.html
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37. Abgeordneter Wer besal im Rahmen des sogenannten Aufnah-
Kay Gottschalk meprogramms die Berechtigung, einklagbare
(AfD) Aufnahmezusagen fiir afghanische Staatsbiirger

zu erteilen, und in welcher Form wurden diese
Zusagen erteilt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Daniela Ludwig
vom 7. Oktober 2025

GemilB Aufnahmeanordnung des Bundesministeriums des Innern gemaf
§23 Absatz2, Absatz3 i.V.m. §24 des Aufenthaltsgesetzes
(AufenthG) zur Aufnahme von besonders gefdhrdeten afghanischen
Staatsangehorigen aus Afghanistan vom 19. Dezember 2022 konnte das
Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge im Rahmen des Bundesauf-
nahmeprogramms fiir besonders gefédhrdete Personen aus Afghanistan
Aufnahmezusagen erteilen. Bei der Aufnahmezusage nach § 23 Ab-
satz 2 AufenthG handelt es sich um einen Verwaltungsakt.

38. Abgeordneter Wie viele Straftaten welcher Deliktarten gab
Lars Haise es gegen Angehdrige der sogenannten
(AfD) »~LGBTQA+“-Gemeinschaft zwischen 2021 bis

heute, aufgegliedert nach linksextremistischer,
rechtsextremistischer, islamisch-religiés motivier-
ter und ausldndisch motivierter Ideologie (bitte
nach Jahren und fiir das Jahr 2025 bis August
2025 aufgliedern)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 6. Oktober 2025

Im Rahmen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Féllen Politisch
motivierter Kriminalitdit (KPMD-PMK) werden politisch motivierte
Straftaten durch die zustindigen Landeskriminaldmter an das Bundeskri-
minalamt {ibermittelt und in einer zentralen Fallzahlendatei erfasst. Das
Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalitdt (PMK) stellt das tat-
auslosende politische Element in den Mittelpunkt. Ausgehend von den
Motiven zur Tatbegehung und den Tatumstdnden werden politisch moti-
vierte Straftaten durch die Lénder ,, Themenfeldern* (u. a. dem Unter-
themenfeld ,,Sexuelle Orientierung™ bzw. ,,Geschlechtsbezogene Diver-
sitdt im Oberthemenfeld ,,Hasskriminalitit™) zugeordnet sowie die er-
kennbaren ideologischen Hintergriinde und Ursachen der Tatbegehung
in einem staatsschutzrelevanten ,,Phdnomenbereich® (-links-, -rechts-,
-ausldndische Ideologie-, -religiose Ideologie-, -sonstige Zuordnung-
[bis zum 31. Dezember 2022 bezogen auf die Tatzeit: PMK -nicht zuzu-
ordnen-]) abgebildet.

Die entsprechende Fallzahlenaufstellung kann den folgenden Tabellen
entnommen werden:
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Tatzeit 1. Januar bis 31. August 2025, UTF Sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsbezogene
Diversitit (Stichtag: 31. August 2025)

Rechts Aus- Religiose | Sonstige Summe

lindische | Ideologie Zuord-

Ideologie nung
Totungsdelikte (1.1) 0 0 0 2 0 2
Totungsdelikte vollendet
(1.1.1) 0 0 0 1 0 1
Totungsdelikte Versuch
(1.1.2) 0 0 0 1 0 1
Korperverletzungen (1.2) 0 41 6 5 91 143
Brandstiftungen (1.3) 1 0 0 0 1 2
Sprengstoftdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 0 0 0 0
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 1 0 0 1 2
Raub (1.8.1) 0 0 2 0 2 4
Erpressung (1.8.2) 0 1 0 0 1 2
Widerstandsdelikte (1.9) 0 1 1 0 1 3
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte
(1.1-1.10) 1 44 9 7 97 158
Sachbeschidigungen (1.11) 8 39 1 2 73 123
Notigung/Bedrohung (1.12) 0 34 4 3 36 77
Propagandadelikte (1.13) 0 82 2 0 2 86
Verbreiten von Propag.
(1.13.1) 0 0 0 0 0 0
Verwenden von Kennz.
(1.13.2) 0 82 2 0 2 86
Storung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 0 96 0 0 42 138
Verst gg. VersG (1.16) 1 3 0 0 1 5
Verst gg. WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 8 145 13 15 260 441
Gesamtsumme 18 443 29 27 511 1.028
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Tatzeit 2024, UTF Sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsbezogene Diversitit (Stichtag: 31. Januar
2025)

Links Rechts Aus- Religiose | Sonstige Summe

lindische | Ideologie Zuord-

Ideologie nung
Totungsdelikte (1.1) 0 1 0 0 0 1
Totungsdelikte vollendet 0 0 0 0
(1.1.1)
Totungsdelikte Versuch 0 1 0 0 0 1
(1.1.2)
Korperverletzungen (1.2) 1 59 27 6 189 282
Brandstiftungen (1.3) 0 3 0 0 0 3
Sprengstoftdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 0 0 1 1
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 4 2 0 3 9
Erpressung (1.8.2) 0 2 0 0 0 2
Widerstandsdelikte (1.9) 0 5 0 0 3 8
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte (1.1— 1 74 29 6 196 306
1.10)
Sachbeschidigungen (1.11) 10 71 3 1 136 221
Notigung/Bedrohung (1.12) 1 44 10 3 105 163
Propagandadelikte (1.13) 0 167 2 1 11 181
Verbreiten von Propag. 0 0 0 1 0 1
(1.13.1)
Verwenden von Kennz. 0 167 2 0 11 180
(1.13.2)
Storung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 1 214 7 10 115 347
Verst gg. VersG (1.16) 1 14 0 0 7 22
Verst gg. WaffG (1.17) 0 1 0 0 0 1
Andere Straftaten (1.18) 9 253 27 7 571 867
Gesamtsumme 23 838 78 28 1.141 2.108
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Tatzeit 2023, UTF Sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsbezogene Diversitit (Stichtag: 31. Januar

2024)
Links Rechts Aus- Religiose | Sonstige Summe
lindische | Ideologie Zuord-
Ideologie nung
Totungsdelikte (1.1) 0 0 2 0 0 2
Totungsdelikte vollendet 0 0 0 0 0 0
(1.1.1)
Totungsdelikte Versuch 0 0 2 0 0 2
(1.1.2)
Korperverletzungen (1.2) 4 48 15 1 233 301
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 1 0 1
Sprengstoftdelikte (1.4) 0 1 0 0 0 1
Landfriedensbruch (1.5) 0 1 0 0 1 2
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 2 2
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 1 1 2 7 11
Erpressung (1.8.2) 0 0 0 0 1 1
Widerstandsdelikte (1.9) 0 2 0 0 1 3
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte 4 53 18 4 245 324
(1.1-1.10)
Sachbeschiddigungen (1.11) 5 41 3 7 133 189
Notigung/Bedrohung (1.12) 1 16 6 4 88 115
Propagandadelikte (1.13) 1 114 1 0 19 135
Verbreiten von Propag. 0 0 0 0 0 0
(1.13.1)
Verwenden von Kennz. 1 114 1 0 19 135
(1.13.2)
Storung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 1 1
Volksverhetzung (1.15) 2 164 7 14 81 268
Verst gg. VersG (1.16) 0 4 0 3 1 8
Verstgg. WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 5 127 21 13 579 745
Gesamtsumme 18 519 56 45 1.147 1.785
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Tatzeit 2022, UTF Sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsbezogene Diversitiit (Stichtag: 31. Januar

2023)
Links Rechts Aus- Religiose | Nicht zu- Summe
liindische | Ideologie | zuordnen
Ideologie
Totungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 1 1
Totungsdelikte vollendet 0 0 0 0 0
(1.1.1)
Totungsdelikte Versuch 0 0 0 0 1 1
(1.1.2)
Korperverletzungen (1.2) 0 27 4 6 212 249
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 1 1
Sprengstoftdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 0 0 0 0
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 0 7 7
Erpressung (1.8.2) 0 0 0 0 2 2
Widerstandsdelikte (1.9) 0 4 1 0 2 7
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte 0 31 5 6 225 267
(1.1-1.10)
Sachbeschiddigungen (1.11) 6 28 0 1 55 90
Notigung/Bedrohung (1.12) 2 13 1 0 48 64
Propagandadelikte (1.13) 0 82 0 0 0 82
Verbreiten von Propag. 0 0 0 0 0 0
(1.13.1)
Verwenden von Kennz. 0 82 0 0 0 82
(1.13.2)
Storung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 3 3
Volksverhetzung (1.15) 0 122 1 5 43 171
Verst gg. VersG (1.16) 0 1 0 1 5 7
Verst gg. WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 6 95 10 8 385 504
Gesamtsumme 14 372 17 21 764 1.188
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Tatzeit 2021, UTF Sexuelle Orientierung und/oder UTF Geschlecht/Sexuelle Identitiit (Stichtag:
31. Januar 2022)

Links Rechts Aus- Religiose | Nicht zu- Summe
liindische | Ideologie | zuordnen
Ideologie
Totungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 0 0
Totungsdelikte vollendet 0 0 0 0 0 0
(1.1.1)
Totungsdelikte Versuch 0 0 0 0 0 0
(1.1.2)
Korperverletzungen (1.2) 2 27 6 7 135 177
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 0 0
Sprengstoftdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 1 0 0 0 0 1
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 1 0 0 1
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 0 1 5 6
Erpressung (1.8.2) 0 2 0 0 1 3
Widerstandsdelikte (1.9) 0 0 0 0 1 1
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 1 1
Summe Gewaltdelikte 3 29 7 8 143 190
(1.1-1.10)
Sachbeschidigungen (1.11) 10 31 0 0 89 130
Notigung/Bedrohung (1.12) 0 14 3 4 57 78
Propagandadelikte (1.13) 1 58 0 0 0 59
Verbreiten von Propag. 0 0 0 0 0 0
(1.13.1)
Verwenden von Kennz. 1 58 0 0 0 59
(1.13.2)
Storung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 0 88 1 0 42 131
Verst gg. VersG (1.16) 0 0 0 3 0 3
Verst gg. WaffG (1.17) 0 1 0 0 0 1
Andere Straftaten (1.18) 5 106 9 8 331 459
Gesamtsumme 19 327 20 23 662 1.051
39. Abgeordneter Wie viele Personen wurden an den landseitigen
Jochen Haug deutschen Grenzen jeweils im Zeitraum 1. bis
(AfD) 30. Juni 2025 sowie im Zeitraum 1. bis 31. Juli

2025 zuriickgewiesen (bitte nach Nachbarland
aufschliisseln, in das die Zuriickweisung erfolg-

te)?
40. Abgeordneter Wie viele Personen wurden an den landseitigen
Jochen Haug deutschen Grenzen jeweils im Zeitraum 1. bis
(AfD) 31. August 2025 sowie im Zeitraum 1. bis

30. September 2025 zuriickgewiesen (bitte nach
Nachbarland aufschliisseln, in das die Zuriickwei-
sung erfolgte)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christoph de Vries
vom 8. Oktober 2025

Die Fragen 39 und 40 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zu-
sammengefasst beantwortet.

Die Daten der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei (PES)
und des Sondermeldedienstes (SMD) sind der nachfolgenden Ubersicht
zu entnehmen:

Zuriickweisungen Juni Juli August September
an Landgrenzen (PES) (PES) (PES) (SMD)
Osterreich 547 586 694 610
Belgien 134 146 132 92
Schweiz 516 642 656 569
Tschechien 215 213 189 145
Dénemark 47 43 29 37
an einer Landgrenze ausge- 52 60 40 keine Erfassung
sprochene Zuriickweisung, im SMD
die per Flugzeug in ein an-
deres Land (kein Nachbar-
land) vollzogen wurde
Frankreich 745 668 827 641
Luxemburg 54 88 67 73
Niederlande 211 240 203 165
Polen 800 430 396 379
Gesamt 3.321 3.116 3.233 2.711
Hinweis: Die Daten der PES konnen sich aufgrund von Nacherfassun-
gen oder Mallnahmen zur Qualitétssicherung auch zukiinftig geringfligig
andern. Die Daten des SMD sind nicht qualitdtsgesichert.
41. Abgeordneter Wie vielen Personen wurden an den landseitigen
Jochen Haug deutschen Grenzen jeweils im Zeitraum 1. bis
(AfD) 6. Mai 2025 sowie im Zeitraum 7. bis 31. Mai
2025 zur Stellung eines Asylantrags die Einreise
gestattet, obwohl sie nicht iiber Papiere verfiigten,
die zur Einreise nach Deutschland berechtigten
(bitte nach Nachbarland aufschliisseln, aus denen
die Einreise erfolgte)?
42. Abgeordneter Wie vielen Personen wurden an den landseitigen
Jochen Haug deutschen Grenzen jeweils im Zeitraum 1. bis
(AfD) 30. Juni 2025 sowie im Zeitraum 1. bis 31. Juli

2025 zur Stellung eines Asylantrags die Einreise
gestattet, obwohl sie nicht iiber Papiere verfiigten,
die zur Einreise nach Deutschland berechtigten
(bitte nach Nachbarland aufschliisseln, aus denen
die Einreise erfolgte)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christoph de Vries
vom 9. Oktober 2025

Die Fragen 41 und 42 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zu-
sammen beantwortet.

Entsprechend der Weisung von Bundesminister des Innern, Alexander
Dobrindt, vom 7. Mai 2025 werden asylsuchende nicht-vulnerable Dritt-
staatsangehorige im Rahmen der voriibergehend wiedereingefiihrten
Binnengrenzkontrollen zuriickgewiesen. Die Anzahl der in das Inland
weitergeleiteten asylsuchenden vulnerablen Drittstaatsangehodrigen, die
die Bundespolizei im Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise er-
fasst, ist der nachstehenden Ubersicht zu entnehmen.

Grenzen/Zeitraum 2025
1. Mai 7. Mai 1. Juni 1. Juli
bis 6. Mai bis 31. Mai bis 30. Juni bis 31. Juli
Polen 18 10 13 52
Tschechien 5 6 18 2
Osterreich 4 5 9 11
Schweiz 13 30 39 59
Frankreich 4 5 14 25
Luxemburg 0 1 2 1
Belgien 5 2 4 6
Niederlande 0 0 2 5
Danemark 2 0 0 1
43. Abgeordneter Wie viele afghanische Zuwanderer sind nach
Martin Hess Kenntnis der Bundesregierung in diesem Jahr (bis
(AfD) 1. Oktober 2025) jeweils nach Afghanistan, Pa-

kistan und den Iran ausgereist und ist es iiber das
Entry/Exit-System (EES) zukiinftig fiir die Bun-
desregierung nachvollziehbar, wie viele afgha-
nische Zuwanderer in Bezug auf diese erfragten
Staaten aus- und einreisen (vgl. dazu folgende
Sachverhalte: https://uk.news.yahoo.com/home-of
fice-probes-afghan-migrant-101436075.html?so
c_src=social-sh&soc_trk=ma&guccounter=1;
www.focus.de/politik/analyse-von-ulrich-reitz-em
poert-ueber-afghanische-asyltouristen-sie-nehme
n-sich-was-rot-gruen-ihnen-zugesteht id 260226
835.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 9. Oktober 2025

Statistische Daten im Hinblick auf das Reiseziel von ausreisenden Per-
sonen liegen der Bundesregierung, unabhingig von einer ,,Zuwanderer-
eigenschaft®, nicht vor.

Der Verordnung (EU) 2017/2226, Kapitel 1, Artikel 2 Absatz 1 Buch-
stabe a folgend werden Drittstaatsangehdrige im Entry/Exit System
(EES) erfasst, wenn diese fiir einen Kurzaufenthalt in das Gebiet der
Mitgliedstaaten, die das EES anwenden, einreisen. Dieser Umstand gilt
nicht fiir Personen, die unerlaubt oder aber fiir langerfristige Aufenthalte


https://www.uk.news.yahoo.com/home-office-probes-afghan-migrant-101436075.html?soc_src=social-sh&soc_trk=ma&guccounter=1
https://www.focus.de/politik/analyse-von-ulrich-reitz-empoert-ueber-afghanische-asyltouristen-sie-nehmen-sich-was-rot-gruen-ihnen-zugesteht_id_260226835.html
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nach Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) 2017/2226,
von iiber 90 Tagen, bei mehrfacher Einreise im Jahr {iber 180 Tage ins-
gesamt, reguldr einreisen (vgl. Hochstaufenthaltsdauer nach Erwagungs-
grund Nr. 12 der Verordnung [EU] 2017/2226). Im Falle von afgha-
nischen Staatsbiirgern, fiir deren Einreise nach Deutschland grundsétz-
lich eine Visumspflicht besteht, erfolgt die Erfassung im EES nur bei
Erteilung eines Visums fiir den kurzfristigen Aufenthalt (Visum Kat. C).

44. Abgeordneter
Martin Hess
(AfD)

Wie viele antisemitisch motivierte Straftaten wur-
den im Jahr 2025 (bis zum 1. Oktober 2025) im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Kontext des
aktuellen Nahostkonflikts registriert (bitte neben
einer Gesamtzahl auch nach einzelnen Phinomen-
bereichen in absoluten Zahlen sowie nach dem je-
weiligen prozentualen Anteil aufschliisseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christoph de Vries
vom 10. Oktober 2025

Die nachstehenden zwei Tabellen enthalten die Fallzahlen zu antisemi-
tisch motivierten Straftaten im Rahmen des Nahost-Konflikts fiir den
Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. September 2025 sowie zum
entsprechenden Vorjahreszeitraum.

1. Januar bis 30. September 2025
Fiir den Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2025 wurde das Abfragedatum 7. Oktober 2025 genutzt.

Deliktskategorien nach Phinomenbereichen

Links Rechts Aus- Religiose | Sonstige Summe

Iindische | Ideologie Zuord-

Ideologie nung
Totungsdelikte (1.1) 0 0 0 0 0 0
Totungsdelikte vollendet 0 0 0 0 0 0
(1.1.1)
Totungsdelikte Versuch 0 0 0 0 0 0
(1.1.2)
Korperverletzungen (1.2) 0 0 19 2 0 21
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 0 0
Sprengstoftdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 0 0 0 0
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 1 1 0 2
Erpressung (1.8.2) 0 0 0 0 0 0
Widerstandsdelikte (1.9) 0 0 13 1 0 14
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte 0 0 33 4 0 37
(1.1-1.10)
Sachbeschiddigungen (1.11) 23 5 160 50 9 247
Notigung/Bedrohung (1.12) 0 0 11 3 1 15
Propagandadelikte (1.13) 8 15 454 156 3 636
Verbreiten von Propag. 0 0 2 8 0 10
(1.13.1)
Verwenden von Kennz. 8 15 452 148 3 626
(1.13.2)
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1. Januar bis 30. September 2025
Fiir den Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2025 wurde das Abfragedatum 7. Oktober 2025 genutzt.

Deliktskategorien nach Phinomenbereichen

Links Rechts Aus- Religiose | Sonstige Summe

lindische | Ideologie Zuord-

Ideologie nung
Storung der Totenruhe (1.14) 0 0 2 0 0 2
Volksverhetzung (1.15) 10 40 227 28 21 326
Verst gg. VersG (1.16) 1 0 1 0 0 2
Verst gg. WaffG (1.17) 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 6 9 123 39 15 192
Gesamtsumme 48 69 1.011 280 49 1.457
Prozentuale Verteilung 3,29 % 4,74 % 69,39 % 19,22 % 3,36 % 100,00 %

1. Januar bis 30. September 2024
Fiir den Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2024 wurden die bundesweit abgestimmten Jahresfallzahlen
(Stichtag: 31. Januar 2025) genutzt.

Deliktskategorien nach Phinomenbereichen

Links Rechts Aus- Religiose | Sonstige Summe

lindische | Ideologie Zuord-

Ideologie nung
Totungsdelikte (1.1) 0 0 0 2 0 2
Totungsdelikte vollendet 0 0 0 1 0 1
(1.1.1)
Totungsdelikte Versuch 0 0 0 1 0 1
(1.1.2)
Korperverletzungen (1.2) 1 2 26 5 0 34
Brandstiftungen (1.3) 0 0 0 0 0 0
Sprengstoftdelikte (1.4) 0 0 0 0 0 0
Landfriedensbruch (1.5) 0 0 7 1 0 8
Gef. Eingriff (1.6) 0 0 0 0 0 0
Freiheitsberaubung (1.7) 0 0 0 0 0 0
Raub (1.8.1) 0 0 3 0 0 3
Erpressung (1.8.2) 0 1 1 0 0 2
Widerstandsdelikte (1.9) 3 0 15 0 0 18
Sexualdelikte (1.10) 0 0 0 0 0 0
Summe Gewaltdelikte 4 3 52 8 0 67
(1.1-1.10)
Sachbeschadigungen (1.11) 29 5 222 143 13 412
Notigung/Bedrohung (1.12) 2 0 29 14 1 46
Propagandadelikte (1.13) 12 24 400 117 14 567
Verbreiten von Propag. 0 0 4 3 0 7
(1.13.1)
Verwenden von Kennz. 12 24 396 114 14 560
(1.13.2)
Storung der Totenruhe (1.14) 0 0 0 0 0 0
Volksverhetzung (1.15) 12 87 528 91 44 762
Verst gg. VersG (1.16) 1 0 8 0 0 9
Verst gg. WaftG (1.17) 0 0 0 0 0 0
Andere Straftaten (1.18) 13 15 182 74 28 312
Gesamtsumme 73 134 1.421 447 100 2.175
Prozentuale Verteilung 3,36 % 6,16 % 65,30 % 20,55 % 4,60 % 100,00 %

Die Fallzahlen der Politisch motivierten Kriminalitdt (PMK) aus dem
laufenden Jahr 2025 haben im Gegensatz zu den endgiiltigen Jahresfall-
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zahlen aus dem Jahr 2024 noch vorldufigen Charakter und sind durch
Nach-/Anderungsmeldungen noch Verinderungen unterworfen (Melde-
schluss flir 2025 ist der 31. Januar 2026). Vor diesem Hintergrund sind
die in den Tabellen aufgefiihrten Fallzahlen aus 2024 und 2025 nicht un-
eingeschrinkt vergleichbar.

45. Abgeordnete Werden Diebstihle von Tieren bundesweit erfasst,
Nicole Hess und wenn ja, in welcher Statistik werden diese
(AfD) Zahlen aufgeschliisselt, und wer iiberwacht die

Entwicklung dieser Zahlen, und wenn nein, wa-
rum geschieht dies nicht und ist die Bundesregie-
rung sich der Tatsache bewusst, dass diese Diebst-
dhle stattfinden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christoph de Vries
vom 10. Oktober 2025

Der Bundesregierung sind, insbesondere durch die Medienberichterstat-
tung, Félle von Tierdiebstahl bekannt. Statistische Informationen im
Sinne der Fragestellung liegen der Bundesregierung jedoch nicht vor.

Die Erfassung in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) orientiert
sich an der verletzten Norm. Tierdiebstdhle sind Diebstdhle gemaf § 242
des Strafgesetzbuchs (StGB). Dementsprechend werden die Taten in der
PKS registriert. Eine differenzierte Erfassung dahingehend, dass ein Tier
entwendet wurde, erfolgt in der PKS jedoch nicht.

46. Abgeordnete Wie beurteilt die Bundesregierung aktuell die Si-
Nicole Hochst cherheitslage beziiglich der Drohnenfliige in
(AfD) Rheinland-Pfalz, wenn bereits die Landesregie-

rung sich diesbeziiglich ,,groBe Sorgen* macht
(vgl., www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ille
gale-drohnenfluege-100.html, Stand: 29. Septem-
ber 2025), und wie kann es sein, dass der Bundes-
regierung diesbeziiglich keine Erkenntnisse vor-
liegen (siche Antwort der Bundesregierung auf
meine Schriftliche Frage 37 auf Bundestagsdruck-
sache 21/1406)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 10. Oktober 2025

Die derzeitige Informationslage erlaubt lediglich eingeschrankte Riick-
schliisse auf eine unmittelbare physische Gefdhrdung im Zusammen-
hang mit den vermehrten Meldungen iiber mogliche Drohneniiberfliige.
Drohnenfeststellungen im Bereich von Verkehrsflughdfen mit daraus
folgenden Unterbrechungen des Luftverkehrs machen aber, unabhéngig
von den Hintergriinden dieser Drohnenfeststellungen, die grundsétzli-
chen Gefahren von Drohnenfliigen in bestimmten Bereichen deutlich.
Zwar sind in Deutschland bislang keine Anschlags- oder Sabotagesach-
verhalte bekannt geworden, bei denen Drohnen als unmittelbares Tatmit-
tel eingesetzt wurden. Uber eine Nutzung zu Ausspihungszwecken hin-


https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/illegale-drohnenfluege-100.html
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aus ist eine derartige Gefiahrdung jedoch grundsitzlich in Betracht zu
ziehen. Fiir Rheinland-Pfalz ist in diesem Kontext derzeit keine beson-
dere Gefahrdung zu konstatieren, die iiber die bundesweit bestehende
abstrakte Gefahrdungslage hinausgeht.

Die Threr Schriftlichen Frage 37 auf Bundestagsdrucksache 21/1406 zu-
grunde liegenden Drohnen-Sachverhalte am Militdrflughafen in Ram-
stein aus dem Jahr 2024 sind der Bundesregierung grundsitzlich be-
kannt. Die Schriftliche Frage wurde seinerzeit bezogen auf das Vor-
liegen eigener, weiterfilhrender Erkenntnisse mit einer Fehlanzeige be-

antwortet.

47. Abgeordneter Wird die Implementierung der NIS-2-Richtlinie in
Steffen Janich nationales Recht nach Einschédtzung der Bundes-
(AfD) regierung dazu fithren, dass Cyberangriffe auf

Flughifen wie die in der Quelle genannten zu-
kiinftig weniger Schidden verursachen werden
(vgl. www.morgenpost.de/panorama/article41004
3472/flughafen-ber-cyberangriff-an-europaeische
n-flughaefen.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 9. Oktober 2025

Luftverkehrsunternehmen wie Flughidfen und Fluggesellschaften zihlen
bereits heute zur kritischen Infrastruktur (KRITIS) nach dem Gesetz
iiber das Bundesamt fiir die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-
Gesetz) sofern sie die jeweils MaBgeblichen Versorgungsschwellenwerte
der BSI-KRITIS-Verordnung iiberschreiten. Diese Flughéifen sind ver-
pflichtet, Cybersicherheitsvorfille zu melden und Cybersicherheitsmal-
nahmen umzusetzen.

Mit der Umsetzung der Richtline (EU) 2022/2555 (NIS-2-Richtlinie) im
Rahmen des geplanten NIS2UmsuCG wird unter anderem der Anwen-
dungsbereich der Cybersicherheitsvorgaben auf weitere wichtige und
besonders wichtige Einrichtungen ausgeweitet. Damit werden zukiinftig
Luftfahrtunternehmen, Flughafenleitungsorgane sowie die Flugverkehrs-
management und Flugsicherungsdienste (ATM/ANS-Anbieter), die die
Schwelle fiir mittlere bzw. groe Unternehmen erreichen, unter den An-
wendungsbereich des BSI-Gesetzes fallen. Gleichzeitig stirkt die NIS-2-
Richtlinie die Cybersicherheit der Lieferketten. Dadurch sind Risiken,
die beispielsweise durch den Einsatz von Drittanbietern entstehen kon-
nen, bei der Umsetzung von Cybersicherheitsmainahmen stirker zu be-
rlicksichtigen.

Insgesamt kann die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie daher zur Starkung
der Cybersicherheit im Bereich der Luftfahrt beitragen.


https://www.morgenpost.de/panorama/article410043472/flughafen-ber-cyberangriff-an-europaeischen-flughaefen.html
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48. Abgeordnete Plant die Bundesregierung, angesichts der Bedro-
Cansin Koktiirk hung durch Rechtsextremismus (www.verfassung
(Die Linke) sschutz.de/DE/verfassungsschutz/der-bericht/vsb-

rechtsextremismus/vsb-rechtsextremismus_nod
e.html) und der aktuellen Probleme demokratie-
fordernder Vereine auf lokaler Ebene an Forder-
mittel zu kommen (beispielsweise in Wurzen
(Sachsen), vgl. www.mdr.de/nachrichten/sachsen/
leipzig/grimma-oschatz-wurzen/ndk-wurzen-stadt
rat-kritik-foerdermittel-verweigert-kultur-news-10
0.html und Salzwedel (Sachsen-Anhalt), vgl.
www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/stendal/s
alzwedel/salzwedel-demokratie-projekt-foedermit
tel-stadtrat-102.html) eine Ausweitung und direk-
tere Forderung von Demokratieprojekten aus
Bundesmitteln dhnlich wie es in der letzten Legis-
latur mit dem Demokratiefordergesetz vorgesehen
war (https://taz.de/Demokratiefoerderung-nach-E
nde-der-Ampel/!6051052/), und wenn nein, mit
welcher Begriindung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 6. Oktober 2025

Rechtsextremismus ist die grofite Gefahr fiir die Demokratie in Deutsch-
land.

Daher hat die Bundesregierung die Mittel zur Starkung von Demokratie
und gegen Extremismus im Haushalt 2025 und vorbehaltlich der Ent-
scheidung des Haushaltsgesetzgebers 2026 erhoht. So stieg jeweils das
Budget des Bundesprogramms ,,Zusammenhalt durch Teilhabe®, das re-
gional und lokal verankerte Vereine und Verbidnde in lédndlichen und
strukturschwachen Réumen fordert, um 5 Mio. Euro auf insgesamt
17 Mio. Euro. Das Bundesprogramm ,,Zusammenhalt durch Teilhabe*
unterstiitzt insbesondere Verbinde und Vereine: nach innen, indem sie
etwa ihre Strukturen teilhabe- und beteiligungsorientiert weiterentwi-
ckeln, aber auch iiber die eigenen Grenzen hinaus, da Verbande und Ver-
eine, gerade in landlichen, strukturschwachen Ridumen eine wichtige
Funktion fiir das lokale Gemeinwesen haben.

Das Bundesprogramm ,,Demokratie leben!” wird wie im Koalitionsver-
trag festgehalten weiterentwickelt und unabhéngig evaluiert. Die Forde-
rung kommunaler Partnerschaften fiir Demokratie ist Bestandteil des
Bundesprogramms. Im Regierungsentwurf fiir den Bundeshaushalt 2026
ist ein Anstieg der veranschlagten Haushaltsmittel vorgesehen. Die kon-
krete Hohe des Mittelansatzes wird im Rahmen der parlamentarischen
Haushaltsberatungen festgelegt und steht bis zum Beschluss des Haus-
haltsgesetzes 2026 unter dem Vorbehalt der Entscheidungen des Haus-
haltsgesetzgebers.


https://www.verfassungsschutz.de/DE/verfassungsschutz/der-bericht/vsb-rechtsextremismus/vsb-rechtsextremismus_node.html
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/leipzig/grimma-oschatz-wurzen/ndk-wurzen-stadtrat-kritik-foerdermittel-verweigert-kultur-news-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/stendal/salzwedel/salzwedel-demokratie-projekt-foedermittel-stadtrat-102.html
https://www.taz.de/Demokratiefoerderung-nach-Ende-der-Ampel/!6051052/
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49. Abgeordnete Wie viele Ausschreibungen fiir die Betreibung
Cansin Koktiirk von Unterkiinften fiir Gefliichtete wurden nach
(Die Linke) Kenntnis der Bundesregierung im laufenden Jahr

2025 an Tochterfirmen des Konzerns Serco ver-
geben (bitte aufschliisseln nach ORS, European
Homecare und sonstige sowie jeweils nach Unter-
kiinften in NRW und bundesweit), und ist der
Bundesregierung bekannt, ob, und wenn ja, in
welcher Hohe in den Jahren 2024 und 2025 Gel-
der aus dem Bundeshaushalt direkt oder iiber
Kommunen an den Konzern Serco bzw. seine
Tochterfirmen geflossen sind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 10. Oktober 2025

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestel-

lung vor.

50. Abgeordneter Welche Technik zur Drohnenabwehr wird derzeit
Jan Kostering seitens der Bundesregierung zum Einsatz in dem
(Die Linke) von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt an-

gekiindigten Drohnenabwehrzentrum auf Einsatz-
tauglichkeit gepriift, und von welchen Kosten
geht die Bundesregierung fiir Beschaffung und
Betrieb aus (www.tagesschau.de/inland/innenpolit
ik/drohnen-dobrindt-102.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 9. Oktober 2025

Derzeit wird Technik zur Drohnenabwehr fiir die Bundespolizei durch
die Forschungs- und Erprobungsstelle der Bundespolizei und im Rah-
men des sogenannten Reallabors zur Drohnendetektion und -abwehr auf
Einsatztauglichkeit gepriift.

Die Aufwendungen fiir das Reallabor werden 2025 ca. eine Mio. Euro

betragen.

51. Abgeordneter Welche Regionen will die Bundesregierung im
Jan Kostering Rahmen des angekiindigten Drohnenabwehrzent-
(Die Linke) rums priorisiert gegen den Einsatz von Drohnen

schiitzen, und ab welchem Zeitpunkt will die
Bundesregierung zum Schutz rechtlich und tech-
nisch in der Lage sein (www.tagesschau.de/inlan
d/innenpolitik/drohnen-dobrindt-102.html)?


https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/drohnen-dobrindt-102.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/drohnen-dobrindt-102.html

Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode —43 - Drucksache 21/2141

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christoph de Vries
vom 8. Oktober 2025

Die Einrichtung und Ausgestaltung eines Kompetenzzentrums zur Droh-
nenabwehr ist derzeit Gegenstand einer behérden- und ressortiibergrei-
fenden Bund-Lander-Befassung. Die Priorisierung und Zuweisung von
Drohnenabwehrtechnik fiir einzelne Schutzbereiche sowie die zeitliche
Abfolge folgt aktuellen Lageentwicklungen, Verfiigbarkeiten und der
Realisierung von Einsatzmoglichkeiten. Die Festlegung der Parameter
von zu schiitzenden Bereichen und die hierfiir erforderlichen rechtlichen
und technischen Voraussetzungen sind in der Abstimmung. Eine Benen-
nung eines genauen Zeitpunktes kann daher aktuell nicht erfolgen, ange-
strebt wird ein schneller Fahigkeitsaufwuchs.

52. Abgeordneter Plant die Bundesregierung, der Einstufung der
Pierre Lamely »Antifa“ als terroristische Vereinigung durch die
(AfD) Trump-Administration in den USA zu folgen,

nachdem Ungarn die EU aufgefordert hat, die An-
tifa nach US-Vorbild als terroristisch einzustufen
(Quelle: www.heute.at/s/ungarn-fordert-eu-auf-an
tifa-als-terrorgruppe-einzu-120132102) und die
Niederlande ebenfalls eine entsprechende Einstu-
fung als Terrororganisation erwagen (https://junge
freiheit.de/politik/ausland/2025/niederlande-solle
n-antifa-als-terrororganisation-einstufen/), und hat
sich die Bundesregierung hier eine eigene Posi-
tion erarbeitet, und wenn ja, wie lautet diese, und
wenn nein, warum nicht??

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 9. Oktober 2025

Nach Gewalttaten oder Ausschreitungen von Linksextremisten, aber
auch bei Aufrufen oder Kundgebungen, die sich gegen Rechtsextremis-
ten oder vermeintliche ,,Faschisten® richten, wird hiufig von ,,der Anti-
fa“ gesprochen, geschrieben oder ihr Verbot gefordert. Tatsdchlich tau-
chen in diesen Zusammenhingen oftmals verschiedene regionale Grup-
pierungen auf, die das Wort ,,Antifa” in ihrem Namen tragen. Auch ist
das ,,Antifa“-Symbol regelméBig bei Demonstrationen, Veranstaltungen,
auf Plakaten oder im Internet zu sehen. Wer in Bezug auf den Links-
extremismus von ,,der Antifa® spricht, meint damit die ,,Antifaschisti-
sche Aktion“. Nach Kenntnis der Bundesregierung gibt es in Deutsch-
land mehrere lokale Gruppierungen und Initiativen, die sich teils in lo-
ckeren Verbindungen, teils zeitlich begrenzt und mit wechselnden Perso-
nen, unter dieser Bezeichnung zusammenfinden. Im Gegensatz dazu
verfiigt die ,,Antifaschistische Aktion Siid* (,,Antifa Siid*), zu der sich
Ende 2021 acht regionale Antifa-Gruppierungen aus Baden-Wiirttem-
berg, Bayern und Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen haben, iiber
feste Strukturen und strebt als zu erreichendes Fernziel die Etablierung
einer bundesweiten Antifa an. Die Antifa Siid ist ein Beobachtungsob-
jekt des Bundesamts fiir Verfassungsschutz (BfV). Auch bei weiteren
Beobachtungsobjekten des BfV, beispielsweise dem kommunistischen
Biindnis ,,...ums Ganze!®, sind unter den Mitgliedsgruppen auch regio-
nale Antifa-Gruppierungen zu finden.


https://www.heute.at/s/ungarn-fordert-eu-auf-antifa-als-terrorgruppe-einzu-120132102
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Drucksache 21/2141 —44 — Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Dariiber hinaus dufert sich die Bundesregierung generell nicht zu Ver-
botsiiberlegungen, unabhingig davon, ob zu solchen Uberlegungen im
Einzelfall Anlass besteht. Ansonsten bestiinde die Gefahr, dass potenzi-
ell Betroffene ihr Verhalten danach ausrichten und dadurch die Wirk-
samkeit operativer behordlicher Maflnahmen beeintrachtigt oder verei-
telt werden konnen.

53. Abgeordneter Hat die Bundesregierung bereits Schritte unter-
Helge Limburg nommen, um die an sie gerichtete Forderung aus
(BUNDNIS 90/ dem EntschlieBungsantrag des Ausschusses fiir
DIE GRUNEN) Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Bundes-

tagsdrucksache  20/11004;  Ausschussdrucksa-
chen-Nummer 20(13)106), ,,bis zum 31. Dezem-
ber.2024 einen Regierungsentwurf zur Reform
des offentlichen Namensrechts vorzulegen®, zu
erfiillen, und wenn ja, welche, und wann plant die
Bundesregierung einen entsprechenden Entwurf
dem Deutschen Bundestag vorzulegen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 6. Oktober 2025

Seit dem Zusammentreten des 21. Deutschen Bundestages unterliegt der
in der Frage zitierte EntschlieBungsantrag der Diskontinuitét. Der Koali-
tionsvertrag von CDU, CSU und SPD fiir die 21. Legislaturperiode sieht
stattdessen vor, dass das Namensrecht strukturiert und vereinfacht wer-
den soll (Zeile 2912 f.). Zudem soll bei der Reform des Namensrechts
,die bessere Nachverfolgbarkeit aller Personen bei berechtigtem 6ffent-
lichem Interesse bei einer Namensénderung in den Blick® genommen
werden (Zeile 3323 ft.).

Innerhalb der Bundesregierung findet zurzeit der Austausch dariiber
statt, wie dieser Auftrag aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden
soll. Seitens des fiir das Namensdnderungsgesetz zustindigen Bundes-
ministeriums des Innern wird angestrebt, im Jahr 2026 einen Referen-
tenentwurf zur Ressortabstimmung vorzulegen.

54. Abgeordneter Wann hat sich die Bund-Lander-Arbeitsgruppe zu
Helge Limburg beamtenrechtlichen und waffenrechtlichen Konse-
(BUNDNIS 90/ quenzen aus der AfD-Einstufung seit ihrer Kon-

DIE GRUNEN) stituierung getroffen, und wie ist der Zeitplan bis
zur Verdffentlichung des dort zu erstellenden
MaBnahmenkatalogs?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 9. Oktober 2025

Die Auftaktsitzung der Facharbeitsgruppe zu moglichen Rechtsfolgen
einer — gegenwartig ausgesetzten — Einstufung der AfD als gesichert ex-
tremistische Bestrebung hat zwischen dem Bund und den Léndern am
18. September 2025 stattgefunden. Entsprechend der Vereinbarung in
der Innenministerkonferenz (IMK) hat sich diese mit Fragen des Waf-
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fen-, Dienst- und Sicherheitsiiberpriifungsrechts befasst. Ein ausfiihr-
licher, gemeinsamer Beratungs- und Priifungsprozess wurde eingeleitet.

Bis zur nédchsten IMK Anfang Dezember 2025 werden weitere Sit-
zungen der Facharbeitsgruppe stattfinden. Uber die erzielten Ergebnisse
wird die IMK unterrichtet.

55. Abgeordneter Sollte beim Erfahrungsaustausch mit EU-Partnern
Sebastian Maack  zur Demografiepolitik nach Ansicht der Bundes-
(AfD) regierung das Thema der Erhohung der Zahl der

Geburten im Zentrum der Bemiihungen stehen,
d. h. insbesondere das SchlieBen der Liicke zwi-
schen der intendierten und der schlie8lich tatsdch-
lich realisierten Kinderzahl, da sich die Fertilitit
in Deutschland seit {iber 50 Jahren unter dem be-
standserhaltenden Niveau befindet, und wenn ja,
wie findet dies seinen Niederschlag im Rahmen
der Kooperation mit den EU-Partnern, und wenn
nein, warum nicht (www.bib.bund.de/Publikation/
2025/pdf/Intended-ideal-and-actual-fertility-in-1
1-European-countries-Evidence-on-fertility-gaps-i
n-different-age-groups-from-the-Generations-and-
Gender-Survey.pdf?  blob=publicationFile&v=2,
S. 11, 12, 18; https://de.statista.com/statistik/date
n/studie/235/umfrage/anzahl-der-geburten-seit- 1
993/)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 6. Oktober 2025

Ziel der Bundesregierung ist es, die richtigen Rahmenbedingungen zu
setzen, damit Familien mit Kindern unterstiitzt und gefordert werden.
Fiir solche Rahmenbedingungen, wie insbesondere die in der Antwort
der Bundesregierung zu Frage 2 der Kleinen Anfrage der Fraktion der
AfD auf Bundestagsdrucksache 21/1813 genannten, setzt sie sich auch
auf EU-Ebene ein.

56. Abgeordneter Wie ermittelt das Bundesamt fiir Verfassungs-
Markus Matzerath schutz die Grole der ,,Anhingerschaft in
(AfD) Deutschland® von als extremistisch eingestuften

Personenzusammenschliissen — einerseits abstrakt
beschrieben und andererseits beispielhaft konkret
im Fall des linksextremen Biindnisses ,,...ums
Ganze! — kommunistisches Biindnis“ (uG), bei
dem das Bundesamt im Verfassungsschutzbericht
2024 eine Anhéngerschaft von 250 angibt (ebenda
Seite 190), auch vor dem Hintergrund, dass allein
eine der mehreren Untergruppen des Biindnisses,
namentlich die Gruppierung ,,Eklat Miinster, in
ihrer Offentlichkeitsdarstellung auf einem Portal
regelméBig hunderte positive Interaktionen erhélt
und dem Konto iiber 5.000 andere Konten folgen
(https://instagram.com/eklat ms)?


https://www.bib.bund.de/Publikation/2025/pdf/Intended-ideal-and-actual-fertility-in-11-European-countries-Evidence-on-fertility-gaps-in-different-age-groups-from-the-Generations-and-Gender-Survey.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.de.statista.com/statistik/daten/studie/235/umfrage/anzahl-der-geburten-seit-1993/
https://www.instagram.com/eklat_ms
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christoph de Vries
vom 9. Oktober 2025

Der Begriff ,,Anhdngerschaft” beinhaltet Personen, die innerhalb eines
Personenzusammenschlusses im Sinne des Bundesverfassungsschutzge-
setzes (§ 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes (BVerfSchG)) gemein-
schaftlich konkrete Handlungen oder Verhaltensweisen an den Tag
legen, die mit verfassungsfeindlichen Zielen iibereinstimmen und diese
aktiv verfolgen. Eine bloBe innere Ubereinstimmung mit extremisti-
schen Zielen oder bloBe Sympathiebekundungen reicht dabei allerdings
nicht aus. Mal3geblich ist, dass die Gruppe oder deren verantwortliche
Akteure aktiv und zielgerichtet auf die Beeintrachtigung oder Beseiti-
gung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung hinarbeiten.

Dabei liegen dem Bundesamt fiir Verfassungsschutz (BfV) nicht fiir alle
zur Mitglieder- oder Anhéngerschaft extremistischer Personenzusam-
menschliisse gehorenden Personen individuelle Erkenntnisse vor. Daher
beinhalten mogliche Angaben zur GroBe einer ,,Anhéngerschaft in
Deutschland von als extremistisch eingestuften Personenzusammen-
schliissen regelméBig zum Teil geschitzte und gerundete Werte. Fiir
Zuordnungen zu den teils auch wenig strukturierten Personenzusammen-
schliissen sind zudem nicht ausschlieBlich formelle Mitgliedschaften
mafgeblich.

Hinsichtlich der Frage nach der Methodik des BfV zur Ermittlung der
Grofle der Anhéngerschaft des linksextremistischen Biindnisses ,,...ums
Ganze! — kommunistisches Biindnis“ (uG) ist die Bundesregierung nach
sorgfaltiger Abwigung zu der Auffassung gelangt, dass eine Beantwor-
tung der Frage aus Griinden des Staatswohls nicht erfolgen kann, da Ar-
beitsmethoden und Vorgehensweisen des BfV im Hinblick auf die kiinf-
tige Aufgabenerfiillung besonders schutzbediirftig sind. Durch die Be-
antwortung derartig gelagerter Fragen konnten Riickschliisse auf den
Aufklarungsbedarf, den Erkenntnisstand sowie die Arbeitsweise und
Methodik im Phdnomenbereich Linksextremismus/-terrorismus des BfV
gezogen werden. Eine Veroffentlichung der in Rede stehenden Informa-
tionen wiirde den Kenntnisstand und die Arbeitsweise des BfV offenle-
gen. Dies konnte Angehdrige des gegenstindlichen Phdnomenbereichs
in die Lage versetzen, Gegenmalnahmen zu ergreifen und somit die Er-
kenntnisgewinnung des BfV zu erschweren oder in Einzelfdllen sogar
unmoglich zu machen. Dies wiirde die Funktionsfdhigkeit des BfV
nachhaltig beeintrachtigen und damit einen immensen Nachteil fiir die
Interessen der Bundesrepublik Deutschland bedeuten.

Aus der sorgfiltigen Abwagung der Informationsrechte des Deutschen
Bundestages und seiner Abgeordneten mit den negativen Folgen fiir die
kiinftige Arbeitsfahigkeit und Aufgabenerfiillung des BfV sowie den da-
raus resultierenden Beeintrichtigungen der Sicherheit der Bundesrepu-
blik Deutschland folgt, dass auch eine Auskunft nach Maligabe der Ge-
heimschutzordnung und damit einhergehende Einsichtnahme iiber die
Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages ausscheidet. Eine Be-
kanntgabe auch gegeniiber einem begrenzten Kreis von Empfingern
wird dem Schutzbedarf nicht gerecht. Dies gilt umso mehr, als bei einem
Bekanntwerden die betroffenen nachrichtendienstlichen Methoden und
Werkzeuge nur noch eingeschrinkt oder gar nicht mehr eingesetzt wer-
den konnen. Hieraus ergibt sich, dass die erbetenen Informationen derart
schutzbediirftige Geheimhaltungsinteressen beriihren, dass das Staats-
wohl gegeniiber dem parlamentarischen Informationsinteresse tiber-
wiegt. Insofern muss ausnahmsweise das Fragerecht der Abgeordneten
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gegeniiber den Geheimhaltungsinteressen der Bundesregierung zuriick-

stehen.

57. Abgeordneter Inwiefern kann nach Ansicht der Bundesregie-
Markus Matzerath rung die ,,Relevanz®“ der von der Untergruppie-
(AfD) rung ,,Sozialistische Linke* ,,im Berichtszeitraum

ausgehenden extremistischen Aktion und Bestre-
bung® auf die Partei ,,Die Linke“ wesentlich ge-
ringer geworden sein, wie die Bundesregierung es
angab (Antwort der Bundesregierung zu Frage 10
der Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf
Bundestagsdrucksache 21/1237), sodass die Un-
tergruppierung aus diesem Grund anders als fiir
das Jahr 2020 nicht mehr im sogenannten ,,Ver-
fassungsschutzbericht™ des Jahres 2024 enthalten
ist, wenn die Untergruppierung gemeinsam mit
der Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner eine Ver-
anstaltung durchfiihrt, wie etwa die ,,online-Kon-
ferenz*“ zur ,,Wahlauswertung am 5. Mirz 2024
(www.facebook.com/photo/?fbid=103114789237
8792) und auch weiterhin als ,,innerparteilicher
Zusammenschluss® gemal § 7 der Bundessatzung
der Partei ,,Die Linke* anerkannt ist (www.die-lin
ke.de/partei/parteidemokratie/zusammenschlue
sse/) und daher ,,aktiv in die Arbeit von Parteivor-
stand, Kommissionen und Arbeitsgremien aller
Ebenen einzubeziehen® ist und ,,im Rahmen des
Finanzplanes finanzielle Mittel fiir ihre Arbeit*
erhélt und bislang nicht bekannt ist, dass die Un-
tergruppierung ,,durch einen Beschluss des Partei-
tages oder des Parteirates” (§ 7 Absatz 9 der Bun-
dessatzung der Partei ,,Die Linke*) aufgeldst wur-
de, weil sie nach Meinung der Partei ,,in ihrem
Selbstverstdndnis, in ithren Beschliissen oder in
ihrem politischen Wirken erheblich und fortge-
setzt gegen die Grundsitze des Programms, der
Satzung oder Grundsatzbeschliisse der Partei ver-
stoflen* (www.die-linke.de/partei/grundsatzdoku
mente/bundessatzung/) wiirde?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 9. Oktober 2025

Die Antwort der Bundesregierung zu Frage 10 der zitierten Kleinen An-
frage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 21/1237 hat wei-
terhin Bestand.

Die Partei ,,Die Linke* stellt kein Beobachtungsobjekt des Bundesamtes
flir Verfassungsschutz (BfV) dar. Im Verfassungsschutzbericht berichtet
das BfV demnach nicht zur Partei ,,Die Linke®, sondern zu den in der
Partei bestehenden aktiven extremistischen Untergliederungen, die ihren
ideologischen Diskurs in die Partei hineinzutragen versuchen. Diese
Strukturen orientieren sich in unterschiedlicher dogmatischer Schirfe
und Schwerpunktsetzung an marxistisch-leninistischen Traditionen und


https://www.facebook.com/photo/?fbid=1031147892378792
https://www.die-linke.de/partei/parteidemokratie/zusammenschluesse/
https://www.die-linke.de/partei/grundsatzdokumente/bundessatzung/
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zielen darauf, iiber einen revolutiondren Weg eine kommunistische, res-
pektive sozialistische Gesellschaft durchzusetzen.

Der Verfassungsschutzbericht bildet regelméBig aktuelle, relevante Ent-
wicklungen und Bestrebungen fiir das jeweilige Berichtsjahr ab. Extre-
mistische Strukturen und deren Aktivititen werden nur dann erwihnt,
wenn sie im Berichtszeitraum Relevanz im Vergleich zu Aktivitdten an-
derer extremistischer Strukturen entfaltet haben. Die Erwdhnung bzw.
Nicht-Erwéhnung im Verfassungsschutzbericht gibt somit Auskunft iiber
die Relevanz der von einer Gruppierung im Berichtszeitraum ausgehen-
den extremistischen Aktion und Bestrebung, nicht iiber den Beobach-
tungsstatus. Eine solche war bei der Untergliederung ,,Sozialistische
Linke* zuletzt im Berichtszeitraum des Verfassungsschutzberichts im

Jahr 2020 gegeben.

58. Abgeordnete Wie viele Drohneniiberfliige mit nicht geklarter
Dr. Irene Mihalic ~ Herkunft tiber Deutschland (Land, See und Schif-
(BUNDNIS 90/ fe der Marine auch in nicht-deutschen Gewassern)
DIE GRUNEN) sind der Bundesregierung aus den letzten drei

Monaten bekannt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 9. Oktober 2025

Beziiglich der in der Fragestellung erbetenen Informationen ist die Bun-
desregierung nach sorgfiltiger Abwégung der Auffassung, dass die
Schriftliche Frage nicht offen beantwortet werden kann. Gegenstand der
Frage sind solche Informationen, die in besonderem Mafle das Staats-
wohl berithren. Durch eine offene Beauskunftung wéren Riickschliisse
auf die Methodik und Bearbeitungsschwerpunkte des Bundeskriminal-
amtes (BKA) moglich. Dies konnte die Funktionsfihigkeit des BKA
nachhaltig beeintrachtigen und damit einen Nachteil fiir die Interessen
der Bundesrepublik Deutschland bedeuten. Deshalb ist die Information
gemil der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums
des Innern zum materiellen und organisatorischen Schutz von Ver-
schlusssachen (VS-Anweisung — VSA) als ,,VS-Nur fiir den Dienstge-
brauch® eingestuft und wird als nicht zur Verdffentlichung in einer Bun-
destagsdrucksache bestimmte Anlage separat {ibermittelt.!

59. Abgeordneter Wie viele ausldndische Staatsbiirger wurden nach
Sebastian Kenntnis der Bundesregierung seit 2022 eingebiir-
Miinzenmaier gert und waren gleichzeitig als Biirgergeldemp-
(AfD) fanger registriert (bitte nach einzelnen Jahren auf-

geschliisselt und unter Angabe der fiinf haufigsten
Herkunftsnationalitdten)?

1 Das Bundesministerium des Innern hat die Antwort als ,,VS-Nur fiir den Dienstgebrauch* eingestuft.
Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden.
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 7. Oktober 2025

Der Bezug offentlicher Leistungen ist keines der in § 36 Absatz 2 des
Staatsangehorigkeitsgesetzes (StAG) genannten Erhebungsmerkmale
der Einbiirgerungsstatistik. Aus diesem Grund liegen der Bundesregie-
rung zu der Anzahl der seit 2022 eingebiirgerten auslédndischen Staats-
angehdrigen, die im Zeitpunkt ihrer Einbiirgerung Biirgergeld bezogen
haben, keine Erkenntnisse vor.

Der Bezug offentlicher Transferleistungen nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch (SGB II) oder dem Zwdlften Buch Sozialgesetzbuch
(SGB XII) steht aber einer Einbiirgerung grundsitzlich entgegen. Mit
dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehorig-
keitsrechts (StARModG) am 27. Juni 2024 wurde der Grundsatz einer
hinreichenden wirtschaftlichen Integration von Einbiirgerungsbewerbern
starker in § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StAG verankert. Ausnahmen
von dem Erfordernis, den eigenen und den Lebensunterhalt der unter-
haltsberechtigten Familienangehorigen ohne Inanspruchnahme von Leis-
tungen nach dem SGB II oder XII bestreiten zu koénnen, wurden aus-
driicklich benannt (so genannte ,,Gastarbeiter” bzw. Vertragsarbeitneh-
mer einschlieBlich der ihnen nachgezogenen Ehegatten, Vollzeiterwerbs-
titige sowie ein mit einem Vollzeiterwerbstitigen und einem
minderjdhrigen Kind in familidrer Gemeinschaft lebender Elternteil).

Vor dem Inkrafttreten des StARModG konnten Einbiirgerungsbewerber
auch dann einen Anspruch auf Einbiirgerung haben, wenn sie Leistun-
gen nach SGB II oder XII in Anspruch genommen haben und die Inan-
spruchnahme dieser Leistungen nicht zu vertreten hatten (vgl. § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 StAG — alte Fassung). Diese bisherige allgemei-
ne Ausnahmeregelung der ,,nicht zu vertretenden Inanspruchnahme von
Leistungen nach SGB II oder XII wurde gestrichen.

Fiir Antragsteller, welche die Voraussetzungen fiir einen Einbiirgerungs-
anspruch nicht mehr erfiillen und die erforderliche Unterhaltssicherung
aufgrund von Umstdnden nicht erreichen konnen, die auflerhalb ihrer
Beeinflussungsmoglichkeiten liegen, soll nach dem Willen des Gesetz-
gebers die Hartefallregelung in § 8 Absatz 2 StAG zum Tragen kom-
men, wenn sie alles objektiv Mdgliche und subjektiv Zumutbare unter-
nommen haben, um ihren Lebensunterhalt dauerhaft zu sichern. Dies
kann etwa Menschen mit einer korperlichen, geistigen oder seelischen
Krankheit oder Behinderung betreffen.

60. Abgeordneter Plant die Bundesregierung gesetzliche oder orga-
Soren Pellmann nisatorische MaBnahmen, um Beschéftigten im
(Die Linke) Bundesdienst den Erwerb der Deutschen Gebér-

densprache (DGS) — etwa durch Sonderurlaub
oder Fortbildungsangebote — zu erleichtern, und
wenn ja, welche?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 9. Oktober 2025

Spezielle gesetzliche oder organisatorische Mafinahmen, um Beschéftig-
ten des Bundes den Erwerb der Gebardensprache etwa durch die Ge-
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wahrung von Sonderurlaub oder eigene Fortbildungsveranstaltungen zu
erleichtern, sind derzeit nicht vorgesehen.

Beschiftigte des Bundes haben jedoch die Moglichkeit, an Fortbildungs-
malBnahmen teilzunehmen, soweit diese fiir die Wahrnehmung der
dienstlichen Aufgaben erforderlich oder forderlich sind. Ob der Erwerb
der Gebéardensprache als dienstlich notwendig oder forderlich angesehen
wird, entscheidet die jeweils zustdndige Dienststelle im Einzelfall.

61. Abgeordnete Welche Schlussfolgerung zieht die Bundesregie-
Filiz Polat rung aus der Entscheidung des Européischen Ge-
(BUNDNIS 90/ richtshof (EuGH) vom 1. August 2025 hinsicht-

DIE GRUNEN) lich der Staaten Senegal, Ghana und Georgien,
wonach die Bestimmung sicherer Herkunfts-
staaten die landesweite Verfolgungssicherheit fiir
alle Personengruppen voraussetzt, und welche
Schlussfolgerungen zieht sie daraus, dass das Ver-
waltungsgericht Berlin (VG Berlin) das Vorabent-
scheidungsersuchen vom 29. November 2024
nicht weiter aufrechterhilt, weil auf Grund des
EuGH Urteils vom 1. August 2025 entschieden
werden kann, dass Senegal auf Grund der Verfol-
gung von LSBTQI+ nicht als sicheres Herkunfts-
land eingestuft werden kann (vgl. Mitteilung des
VG Berlin an den EuGH vom 25. September
2025)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Daniela Ludwig
vom 8. Oktober 2025

Nach der Rechtsprechung des Europédischen Gerichtshofs (EuGH) vom
1 August 2025 (verbundene Rechtssache C-758/24 und C-759/24) kon-
nen sichere Herkunftsstaaten unter der geltenden Asylverfahrensrichtli-
nie nicht unter Ausnahmen fiir Personengruppen bestimmt werden. Dies
entspricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG,
Urteil v. 14. Mai 1996, 2 BvR 1507, 2 BvR 1508/93, BVerfGE 94, 115)
zu Artikel 16a Absatz 3 des Grundgesetzes (GG).

Bei der Priifung, ob die Voraussetzungen fiir die Bestimmung von Staa-
ten als sichere Herkunftsstaaten fortbestehen, wird dieser Maf3stab durch
die Bundesregierung angewandt. Der Deutsche Bundestag ist geméil
§ 29a Absatz 2a des Asylgesetzes (AslyG) alle zwei Jahre durch einen
Bericht der Bundesregierung dariiber zu informieren, ob die Vorausset-
zungen fir die Einstufung der in Anlage Il zu § 29 AsylG bezeichneten
Staaten als sichere Herkunftsstaaten weiterhin vorliegen. Zuletzt ist die
Bundesregierung dieser Berichtspflicht gegeniiber dem Deutschen Bun-
destag am 15. Mérz 2024 mit dem ,,vierten Bericht zu der Uberpriifung
der Voraussetzungen zur Einstufung der in Anlage Il zum Asylgesetz be-
zeichneten  sicheren  Herkunftsstaaten  (Bundestagsdrucksache
20/10750) nachgekommen.

Die in der Frage genannte Mitteilung des Verwaltungsgerichts Berlin an
den EuGH vom 25. September 2025 ist der Bundesregierung nicht be-
kannt. Daher kann sich die Bundesregierung hierzu nicht dufern.
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62. Abgeordneter Wie viele aller seit dem syrischen Biirgerkrieg
Dr. Rainer 2011 nach Deutschland gekommenen Syrer haben
Rothfufl die deutsche Staatsbiirgerschaft erworben, bzw.
(AfD) genieBen in Deutschland subsididren Schutz, poli-

tisches Asyl oder eine Duldung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Daniela Ludwig
vom 7. Oktober 2025

Im Zeitraum 2011 bis 2024 erhielten 252.454 syrische Staatsangehorige
die deutsche Staatsangehorigkeit. Wie viele davon seit Beginn des syri-
schen Biirgerkrieges nach Deutschland eingereist sind, wird statistisch
nicht erfasst.

Ausweislich des Auslidnderzentralregisters (AZR) waren zum Stichtag
31. August 2025 521.847 syrische Staatsangehdrige in Deutschland auf-
hiltig, die seit Marz 2011 nach Deutschland einreisten und aktuell als
asylberechtigt anerkannt sind, denen die Fliichtlingseigenschaft nach § 3
Absatz 4 des Asylgesetzes (AsylG) zuerkannt oder subsididrer Schutz
nach § 4 Absatz 1 AsylG gewihrt wurde, oder die in Deutschland gedul-

det sind.

63. Abgeordneter Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung iiber
Raimond Scheirich die amtsinterne und fachaufsichtliche Abstim-
(AfD) mung im Bundesamt fiir Migration und Fliichtlin-

ge im Hinblick auf den Umgang mit Falschanga-
ben in Asylverfahren, und wann ist nach Auffas-
sung der Bundesregierung mit einer auch nach
meiner Auffassung derzeit nicht erfolgenden kon-
sequenten Anwendung der bestehenden gesetzli-
chen Vorschriften in diesem Bereich zu rechnen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 7. Oktober 2025

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zur Kleinen Anfrage der
Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 21/1692 verwiesen.

64. Abgeordnete Welche Anteile entfielen im jeweils letzten Be-
Carina Schief}l richtsjahr auf nichtdeutsche Tatverdachtige bei
(AfD) den im Bund registrierten Rauschgiftdelikten, und

welche fiinf hdufigsten Vornamen trugen deutsche
Tatverdéachtige in diesem Deliktsbereich, wobei
verwandte Schreibweisen eines Namens jeweils
einem Namen zuzurechnen sind?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 6. Oktober 2025

Im Berichtsjahr 2024 wurden in der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) beim PKS-Schliissel 891000 ,,Rauschgiftkriminalitit® insgesamt
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230.688 Fille und 176.424 Tatverdichtige erfasst. Der Anteil der nicht-
deutschen Tatverddchtigen lag bei 33,9 Prozent. Weitere Informationen
hierzu sind auf der Internetseite des Bundeskriminalamtes (BKA) ver-
offentlicht: www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Poli
zeilicheKriminalstatistik/2024/Bund/Faelle/BU-F-01-TO1-Faelle_xIs.
xlsx

Zur Teilfrage nach den Vornamen der Tatverdiachtigen liegen dem Bun-
desministerium des Innern keine Informationen vor. In der PKS auf
Bundesebene sind keine personenbezogenen Daten enthalten. Die von
den Landern dem BKA {iibermittelten PKS-Einzeldatensétze sind anony-
misiert und enthalten keine entsprechenden Daten.

65. Abgeordneter Wie viele Migranten kamen nach Kenntnis der
Jan Wenzel Bundesregierung von 2014 bis 2024 iiber andere
Schmidt Staaten der EU nach Deutschland (bitte nach den
(AfD) Top-10-Nationalititen aufschliisseln)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Daniela Ludwig
vom 10. Oktober 2025

Der Bundesregierung liegen keine Statistiken vor, die Aufschluss geben
iiber Wanderungsbewegungen von Migranten insgesamt iiber andere
EU-Mitgliedstaaten nach Deutschland.
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66. Abgeordneter Wie viele Personen erhielten nach Kenntnis der
René Springer Bundesregierung im Jahr 2024 iiber folgende Ver-
(AfD) fahren ein Visum bzw. eine Aufenthaltserlaubnis

oder wurden iiber eines der folgenden Anwerbe-
programme angeworben: 1. Berufsausbildung; be-
rufliche Weiterbildung (§ 16a des Aufenthaltsge-
setzes — AufenthG), 2. Mafinahmen zur Anerken-
nung auslidndischer Berufsqualifikationen (§ 16d
AufenthG), 3. Fachkrifte mit qualifizierter Be-
rufsausbildung (§ 18a AufenthG), 4. Fachkrifte
mit akademischer Ausbildung (§ 18b AufenthG),
5. Forschung (§ 18d Forschung), 6. Blaue Karte
EU (§ 18g AufenthG), 7. Kurzfristige Mobilitét
fiir Forscher (§ 18e AufenthG), 8. Aufenthalts-
erlaubnis fiir mobile Forscher (§ 18f AufenthG),
9. Blaue Karte EU (§ 18g AufenthG), 10. Sons-
tige Beschiftigungszwecke; Beamte (§ 19¢
AufenthG), 11. Chancenkarte (§ 20a AufenthG),
12. Selbstindige Tatigkeit (§ 21 AufenthG),
13. Aufenthaltserlaubnis fiir in anderen Mitglied-
staaten der Europdischen Union langfristig Auf-
enthaltsberechtigte (§ 38a AufenthG), 14. Ar-
beitsaufnahme nach der Westbalkanregelung, 15.
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bun-
desagentur fiir Arbeit, 16. Triple-Win-Programm,
17. Future International Talents for German Cli-
mate Businesses, 18. ,,Hand in Hand for Inter-
national Talents“, 19. THAMM Plus und 20. Afri-
can Skills 4 Germany (bitte die Personenanzahl
fiir jedes Visum bzw. fiir jedes Anwerbepro-
gramm einzeln auflisten), und welche weiteren
Anwerbeprogramme fiir auslédndische Arbeits-
kréfte existieren neben den in der Aufzdhlung be-
reits aufgefithrten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Daniela Ludwig
vom 10. Oktober 2025

Die nachfolgenden Ziffern 1 bis 14 betreffenden Daten zu erteilten Auf-
enthaltserlaubnissen beziehen sich auf Angaben aus dem Ausldnderzen-
tralregister (AZR) zum Stichtag 31. August 2025 fiir das Jahr 2024.

Zu 1.: Im Jahr 2024 wurde 492 Personen erstmalig ein Aufenthaltstitel
nach § 16a Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) (schulische
Berufsausbildung) und 21.240 Personen erstmalig ein Aufenthaltstitel
nach § 16a Absatz 1 AufenthG (betriebliche Berufsausbildung/Weiter-
bildung) erteilt.

Zu 2.: Im Jahr 2024 wurde 7.711 Personen erstmalig ein Aufenthaltstitel
nach § 16d AufenthG erteilt. Weitere Angaben konnen der nachfolgen-
den Tabelle entnommen werden:

nach § 16d Abs. 1i. V. m. Abs. 2 AufenthG (Durchfiihrung 2.233
einer QualifizierungsmafBnahme mit Beschiftigung)
nach § 16d Abs. 6 AufenthG (Aufenthalt zur Qualifika- 8
tionsanalyse)
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nach § 16d Abs. 4 Nr. 2 AufenthG (Anerkennung der Be- 80
rufsqualifikation aufgrund einer Absprache der Bundes-
agentur flir Arbeit bei sonstigen Berufen)

nach § 16d Abs. 1 AufenthG (Durchfiihrung einer Qualifi- 4.365
zierungsmafinahme)

nach § 16d Abs. 3 AufenthG (Altfall — Anerkennung der 95
Berufsqualifikation wéihrend einer Beschiftigung)

nach § 16d Abs. 4 Nr. 1 AufenthG (Anerkennung der Be- 785

rufsqualifikation aufgrund einer Absprache der Bundes-
agentur fiir Arbeit bei reglementierten Berufen im Pflege-
und Gesundheitsbereich)

nach § 16d Abs. 5 AufenthG (Ablegung einer Priifung) 145

Zu 3.: Im Jahr 2024 wurde 7.506 Personen erstmalig ein Aufenthaltstitel
nach § 18a AufenthG erteilt.

Zu 4.: Im Jahr 2024 wurde 14.230 Personen erstmalig ein Aufenthalts-
titel nach § 18b AufenthG erteilt.

Zu 5.: Im Jahr 2024 wurde 4.584 Personen erstmalig ein Aufenthaltstitel
nach § 18d AufenthG erteilt.

Zu 6.: Im Jahr 2024 wurde 37.372 Personen erstmalig ein Aufenthalts-
titel nach § 18g AufenthG erteilt. Weitere Angaben kdnnen der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden:

nach § 18g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AufenthG (Blaue Karte EU 4.451
— Mangelberufe)

nach § 18g Abs. 2 AufenthG (Blaue Karte EU — IT-Spezia- 951
listen

nach § 18g Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AufenthG (Blaue Karte EU 668
— Berufsanfinger)

nach § 18gi. V. m. § 18i AufenthG (Blaue Karte EU mit 8
Voraufenthalt)

nach § 18g Abs. 1 Satz 1 AufenthG (Blaue Karte EU — 31.294
Regelberufe)

Zu 7.: Im Jahr 2024 wurde 27 Personen erstmalig eine Bescheinigung
iiber die kurzfristige Mobilitdt nach § 18e AufenthG erteilt.

Zu 8.: Im Jahr 2024wurde acht Personen erstmalig ein Aufenthaltstitel
nach § 18f AufenthG erteilt.

Zu 9.: Es wird auf die Antwort zu 6. verwiesen.

Zu 10.: Im Jahr 2024 wurde 35.313 Personen erstmalig ein Aufenthalts-
titel nach § 19¢ AufenthG erteilt. Weitere Angaben konnen der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden:

nach § 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 3 Beschiftigungsver- 816
ordnung (BeschV) (Leitende Angestellte, Fithrungskréfte
und Spezialisten)

nach § 19¢ Abs. 3 AufenthG (Beschéiftigung im 6ffent- 883
lichen Interesse)
nach § 19¢ Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 12 BeschV (Au Pair) 2.461

nach § 19¢ Abs. 2 AufenthG i. V. m. § 6 BeschV (Beschif- 148
tigung in ausgewéhlten Berufen bei ausgeprigter berufs-

praktischer Erfahrung)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthGi. V.m. § 15 Nr. 3 und Nr. 5 3

BeschV (Altfall — 6ffentlich geforderte Praktika)
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nach § 19¢ Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 24 Nr. 4 BeschV 8
(Besatzungen von Luftfahrzeugen)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 29 Abs. 3 BeschV 914
(zwischenstaatliche Vereinbarungen)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 5 Nr. 3 bis 5 BeschV 205
(Wissenschaft, Forschung und Entwicklung)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 22 Nr. 5 BeschV 23
(e-Sportler)

Aufenthaltserlaubnis nach § 19¢ Abs. 1 AufenthG i. V. m. 51
§ 15d BeschV (Kurzzeitige kontingentierte Beschiftigung)

nach § 19¢c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 14 Abs. 1a BeschV 713
(Beschiftigung aus religiosen Griinden)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 22 Nr. 4 BeschV 212
(Berufssportler und -trainer)

nach § 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 26 Abs. 2 BeschV 14.724
(bestimmte Staatsangehdrige)

nach § 19c Abs. 2 AufenthG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 3 53
BeschV (Beschiftigung in IT-Berufen bei ausgeprégter be-
rufspraktischer Erfahrung)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 29 Abs. 5 BeschV 20
(Freihandelsabkommen)

nach § 19c Abs. 1 AufenthGi. V. m. § 15 Nr. 4 und Nr. 6 30
BeschV (Altfall — Praktika)

nach § 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 26 Abs. 1 BeschV 4.598
(bestimmte Staatsangehdrige)

nach § 19c Abs. 1 AufenthG (iibrige Beschéftigungssach- 1.605
verhalte der BeschV)

nach § 19c Abs. 1 AufenthGi. V. m. § 11 Abs. 2 BeschV 1.087
(Spezialitidtenkoche)

nach § 19c Abs. 1 AufenthGi. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 und 105
Abs. 2 BeschV (Altfall — internationaler Personalaustausch)
Aufenthaltserlaubnis nach § 19¢ Abs. 1 AufenthG i. V. m. 116
§ 22a BeschV (Beschiftigung von Pflegehilfskriften)

nach § 19c Abs. 2 AufenthG (Altfall — non-formale qualifi- 23
zierte Beschiftigung i. V. m. § 6 BeschV)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthGi. V. m. § 19 Abs. 2 BeschV 202
(Beschiftigung im Rahmen von Werklieferungsvertragen)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 24a BeschV 2.208
(Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthGi. V.m. § 5Nr. 1 und 2 123
BeschV (Wissenschaft und Forschung)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthGi. V.m. § 11 Abs. 1 BeschV 122
(Sprachlehrer)

nach § 19¢ Abs. 4 AufenthG (Beamtenverhéltnis zu einem 13
deutschen Dienstherrn)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 24 Nr. 3 BeschV 877
(Personal auf Binnenschiffen)

nach § 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 25 BeschV (Kultur, 325
Unterhaltung, Gastspiele, Film- und Fernsehproduktionen)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthGi. V. m. § 21 BeschV 36
(voriibergehende Dienstleistungserbringung)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthGi. V. m. § 14 Abs. 1 Nr. 1 2.438
BeschV (Freiwilligendienst)
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nach § 19¢ Abs. 1 AufenthGi. V. m. § 14 Abs. 1 Nr. 2. 162
BeschV (Beschiftigung aus karitativen Griinden)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthGi. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 und 9
Abs. 2 BeschV (Auslandsprojekte)

Zu 11. Im Jahr 2024 wurde 968 Personen erstmalig ein Aufenthaltstitel
nach § 20a AufenthG erteilt.

Zu 12.: Im Jahr 2024 wurde 2.311 Personen erstmalig ein Aufenthalts-
titel nach § 21 AufenthG erteilt. Weitere Angaben konnen der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden:

nach § 21 Abs. 5 AufenthG (freiberufliche Téatigkeit) 1.754
nach § 21 Abs. 4 AufenthG (3 Jahre selbststindige Tatig- 5
keit)

Aufenthaltserlaubnis nach § 21 Abs. 2b AufenthG 12
(Griindungsstipendium)

nach § 21 Abs. 2a AufenthG (selbsténdige Tétigkeit — 123
Absolvent inldndischer Hochschule oder vormaliger

Forscher)

nach § 21 Abs. 1 AufenthG (selbststdndige Tatigkeit wirt- 340
schaftliches Interesse)

nach § 21 Abs. 2 AufenthG (selbststidndige Tatigkeit 41
volkerrechtliche Vergiinstigung)

nach § 19¢ Abs. 1 AufenthGi. V. m. § 21 BeschV 36
(voriibergehende Dienstleistungserbringung)

Zu 13.: Im Jahr 2024 wurde 5.414 Personen erstmalig eine Aufenthalts-
erlaubnis nach § 38a AufenthG erteilt.

Zu 14.: Im Jahr 2024 wurde 14.724 Personen erstmalig ein Aufenthalts-
titel nach § 19c Absatz 1 AufenthG i. V. m. § 26 Absatz 2 Beschifti-
gungsverordnung — BeschV (sog. Westbalkanregelung) erteilt.

Nachfolgend werden die erteilten nationalen Visa im Jahr 2024
mitgeteilt.

Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass seit Juni 2024 mit Vorabzustimmung
der Auslidnderbehdrden erteilte Erwerbstétigkeitsvisa direkt statistisch
ermittelt werden konnen. Bis Juni 2024 wurden zwar die erteilten Vorab-
zustimmungen durch das Statistische Bundesamt erfasst, nicht hingegen
die hierauf hin tatsichlich erteilten Visa. Im ersten Halbjahr 2024 wur-
den gemil den Angaben des Statistischen Bundesamtes (Stand: 16. Au-
gust 2024) insgesamt 9.862 Vorabzustimmungen nach § 8la Absatz 3
Satz 1 Nummer 6 AufenthG erteilt (unbereinigt um daraus resultierende
etwaige statistische Doppelerfassungen oder Ablehnungen), die zu den
nachfolgenden Zahlen zu Ziffern 1 bis 4 sowie 10. hinzugerechnet wer-
den miissen. Eine Zuordnung dieser Vorabzustimmungen zu einzelnen
Rechtsgrundlagen wird statistisch nicht erfasst.

Zul.): Es wurden 23.453Visa Nach § 16a AufenthG zur Berufsausbil-
dung und 2.072 Visa nach § 16a AufenthG zur beruflichen Weiterbil-
dung erteilt.

Zu 2.): Es wurden 11.039 Visa nach § 16d AufenthG erteilt.
Zu 3.): Es wurden 2.233 Visa nach § 18a AufenthG erteilt.
Zu 4.): Es wurden 5.605 Visa nach § 18b AufenthG erteilt.
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Zu 5.): Es wurden 8.542 Visa nach § 18d AufenthG erteilt, hierunter fal-
len auch Titel nach §§ 18e, 18f AufenthG (vgl. 7. Und 8.) sowie nach
§ 19c Absatz 1 AufenthG i. V. m. § 5 BeschV.

Zu 6.): Es wurden 13.717 Visa nach § 18g AufenthG erteilt.
Zu 7.) und 8.) wird auf Ziffer 5 verwiesen.
Zu 9.) wird auf Ziffer 6 verwiesen.

Zu 10.): Es wurden 34.979 Visa nach § 19¢ AufenthG erteilt. Nicht ent-
halten sind hier Visaerteilungen nach § 19¢ Absatz 1 AufenthG i. V. m.
§ 5 BeschV (siehe hierzu Ziffer 5) sowie nach § 19c Absatz 1 AufenthG
1. V. m. § 26 Absatz 2 BeschV (siche hierzu Ziffer 14).

Zu 11.): Es wurden 4.954 Visa nach § 20a AufenthG erteilt.
Zu 12.): Es wurden 630 Visa nach § 21 AufenthG erteilt.
Zu 13.): Es wurden 33 Visa nach § 38a AufenthG erteilt.

Zu 14.): Es wurden 28.662 Visa nach § 19c Absatz 1 AufenthG i. V. m.
§ 26 Absatz 2 BeschV (,,Westbalkanregelung*) erteilt.

Ergidnzend ist darauf hinzuweisen, dass sich die Zahl der im Inland im
Jahr 2024 erteilen Aufenthaltserlaubnisse mit der Zahl der im selben
Zeitraum erteilen Visa nicht in direkte Beziehung setzen lésst. Seit
Sommer 2023 werden die zu den Aufenthaltszwecken ,,Ausbildung®,
»Studium® oder ,,Erwerbstitigkeit® erteilten Visa grundsétzlich fiir ein
Jahr erteilt; Visainhaber miissen sich demnach vor Ende der Visumgiil-
tigkeit erst zeitlich versetzt um eine Aufenthaltserlaubnis bemiihen, so
dass die Zahl der in einem bestimmten Zeitraum erteilten Visa nicht den
Personen entsprechen, denen in diesem Zeitraum eine Aufenthalts-
erlaubnis im Inland erteilt wurde.

Zu Ziffern 15 bis 20 weist die Bundesregierung darauf hin, dass es keine
Anwerbeabkommen gibt. Statistische Angaben zu erteilten Visa oder
Aufenthaltserlaubnissen beziiglich der in den Ziffern 15 bis 20 bezeich-
neten MaBnahmen liegen nicht vor. Im Ubrigen wird auf die Antwort zu
den Punkten 1 bis 14 verwiesen.

Ergénzend wird ausgefiihrt:

Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur fiir Ar-
beit (ZAV) hat im Jahr 2024 insgesamt 4.139 Personen nach Deutsch-
land vermittelt — sowohl durch allgemeine beraterische Unterstiitzung
als auch durch spezifische Projekte und Programme. Uber letztere wur-
den 2.399 Personen nach Deutschland vermittelt.

Die Vermittlungen in den aufgefiihrten Projekten und Programmen (Fra-
gen 16 bis 19) waren im Jahr 2024 wie folgt:

16. Triple-Win-Programm: 915 eingereiste Personen,

Zu 17 und 18:

Bei den Pilotprojekten ,,Future International Talents for German Climate
Businesses und ,,Hand in Hand for International Talents* ist die Zielset-
zung, eine strukturierte und systematische Zusammenarbeit im In- und
Ausland in der Praxis zu erproben und hemmende sowie begiinstigende
Faktoren bei der Fachkréfteeinwanderung (insb. in Hinblick auf den
neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen) zu identifizieren — sie dienen
somit primér dem Erkenntnisgewinn in der Praxis.
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19. THAMM Plus: 73 eingereiste Personen
20. African Skills 4 Germany: Hierzu liegen keine Zahlen vor.

Die Bundesagentur fiir Arbeit fiihrt folgende weitere Projekte und Pro-
gramme zur Gewinnung von Fachkréften und Auszubildenden durch:

* Programm Specialized! (Humanmediziner*innen)
» Projekt Fachkrifte Pflege Lateinamerika (Pflegefachkrifte)

* Projekt APAL (Ausbildungspartnerschaften mit Asien und Latein-
amerika; Auszubildende in verschiedenen Berufen u. a. Pflege)

* Projekt Shaping the Future (Erzieher*innen)

* Projekt TEAM (Trabajadores colombianos Especializados para Ale-
mania verschie-dene gewerblich-technische Berufe, u. a. Elektroni-
ker*innen)

* Projekt IT-Professionales im 6ffentlichen Sektor (IT-Fachkrifte)
* Projekt Willkommen im Kindergarten (Erzieher*innen)
* Projekt BKF TQ+ (Berufskraft-/Busfahrer aus der EU)

67. Abgeordnete Plant die Bundesregierung MaBinahmen, um den
Donata Anteil polizeilich nicht relevanter Félle bei Mel-
Vogtschmidt dung mutmaBlich strafrechtlich relevanter Inhalte
(Die Linke) durch Hostingdienste an das Bundeskriminalamt

(BKA) gemill Artikel 18 Digital Services Act
(DSA) zu verringern, die laut Unterrichtung der
Bundesregierung auf Drucksache 21/1535 im Jahr
2024 fast 30 Prozent der eingegangenen Meldun-
gen ausgemacht haben (wobei Meldungen ohne
Inhalte oder ohne Beweismittel bereits abgezogen
sind), und wenn ja, welche, und in wie vielen die-
ser Fille wurden dabei Inhalte aus privater Kom-
munikation an das BKA ausgleitet (bitte jeweils
fiir gepriifte, aber strafrechtlich nicht relevante
Félle als auch fiir jene Fille beantworten, die
keine Beweismittel enthielten)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 8. Oktober 2025

Die Bundesregierung setzt sich auf Ebene der Europdischen Union fiir
eine Konkretisierung des Digital Services Act ein, um Auslegungsunsi-
cherheiten zu verringern und dadurch die inhaltliche Qualitdt der Mel-
dungen zu erhéhen.

Ob es sich bei gemeldeten Online-Inhalte um private, d. h. nicht-6ffent-
liche Kommunikation z. B. aus Messenger-Apps oder offentliche Kom-
munikation wie Diskussionsforen, Social Media etc. handelt, wird nicht
statistisch erfasst. Auf Seite 4 Abbildung 3 des Berichts (Drucksache
21/1535) lassen sich anhand der dort aufgezédhlten Anbieter die betroffe-
nen Plattformen grob ablesen.
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Geschaftsbereich des Auswartigen Amts

68. Abgeordnete Hat sich die Bundesregierung zum militirischen
Gokay Akbulut Einsatz sogenannter Decision Support Systems
(Die Linke) (DSS), die, wie etwa im Falle Israels mit den Sys-

temen Lavender und Habsora, ausweislich der
Recherchen von +972 Magazine und The Guardi-
an, automatisiert Zielvorschlidge in bewaftneten
Konflikten generieren (vgl. www.theguardia
n.com/world/2024/apr/03/israel-gaza-ai-database-
hamas-airstrikes), eine Auffassung gebildet, und
wenn ja, wie lautet diese, und ist der Bundesregie-
rung die aktuelle Veroffentlichung des Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI)
»Autonomous Weapon Systems and Al-enabled
Decision Support Systems in Military Targeting:
A Comparison and Recommended Policy Res-
ponses‘ (www.sipri.org/publications/2025/other-p
ublications/autonomous-weapon-systems-and-ai-e
nabled-decision-support-systems-military-targetin
g-comparison-and) bekannt, in der DSS trotz ihrer
formalen FEinstufung als Unterstiitzungssysteme
als dhnlich risikobehaftet wie autonome Waffen-
systeme bewertet werden und ihre ausdriickliche
Einbeziehung in internationale Regulierungspro-
zesse gefordert wird, und wenn ja, welche
Schlussfolgerungen zieht sie daraus?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 9. Oktober 2025

Die genannten Publikationen sind der Bundesregierung bekannt. Die
Bundesregierung bekennt sich zur verantwortungsvollen Nutzung von
Kiinstlicher Intelligenz (KI) im militdrischen Bereich und setzt sich auf
internationaler Ebene aktiv dafiir ein, entsprechende Verhaltensprinzipi-
en zu vereinbaren.

Zentrales Kriterium fiir die Bewertung von KI-Anwendungen im milita-
rischen Bereich, inklusive sogenannter Decision Support Systems, bleibt
dabei deren Vereinbarkeit mit den Verpflichtungen des Voélkerrechts,
insbesondere des humanitiren Volkerrechts.


https://www.theguardian.com/world/2024/apr/03/israel-gaza-ai-database-hamas-airstrikes
https://www.sipri.org/publications/2025/other-publications/autonomous-weapon-systems-and-ai-enabled-decision-support-systems-military-targeting-comparison-and
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69. Abgeordnete Haben nach Kenntnis der Bundesregierung — vor
Gokay Akbulut dem Hintergrund ihrer Stellungnahme vom 6. Au-
(Die Linke) gust 2024 beim Internationalen Strafgerichtshof

(IStGH), in der sie betont, Israel miisse zunéchst
die Moglichkeit erhalten, Vorwiirfe im Zusam-
menhang mit mdglichen Verstdfen gegen das hu-
manitire Volkerrecht eigenstindig zu priifen, zu
untersuchen und aufzuarbeiten (vgl. www.icc-cpi.
int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809
2376e.pdf) — strafrechtliche Ermittlungen israeli-
scher Gerichte zwischenzeitlich zu Verurteilungen
von Angehorigen der israelischen Streitkrifte we-
gen im aktuellen Gaza-Krieg begangener Verbre-
chen gefiihrt, und wenn ja, um welche konkreten
Félle handelt es sich?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Géza Andreas von Geyr
vom 9. Oktober 2025

Auskiinfte zum aktuellen Stand laufender strafrechtlicher Verfahren in
Israel gegen Mitglieder der israelischen Streitkrifte obliegen den zustin-
digen Stellen in Israel.

70. Abgeordnete Wie viele deutsche Staatsangehdrige dienen nach
Gokay Akbulut Kenntnis der Bundesregierung derzeit in den isra-
(Die Linke) elischen Streitkrdften, und liegen der Bundes-

regierung Erkenntnisse dazu vor, ob deutsche
Staatsangehorige im aktuellen Krieg in Gaza an
moglichen Kriegsverbrechen beteiligt sein konn-
ten?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 8. Oktober 2025

Der Bundesregierung liegen keine eigenen Erkenntnisse dazu vor, wie
viele deutsche Staatsangehorige derzeit in den israelischen Streitkrédften
dienen. Im Ubrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung vom
23. September 2025 auf die Schriftliche Frage 67 des Abgeordneten Lu-
ke HoB auf Bundestagsdrucksache 21/1831 verwiesen.


https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd18092376e.pdf
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71. Abgeordnete Wie positioniert sich die Bundesregierung in den
Janina Bottger Verhandlungen zum Mehrjdhrigen Finanzrahmen
(Die Linke) (MFR) der Europidischen Union 2028 bis 2034

und der darin vorgeschlagenen verdnderten Kohi-
sionsmittelvergabestruktur in Bezug auf die Ver-
einbarkeit der im Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und SPD geforderten zentralen Rolle
des Europédischen Parlaments bei der Definition
der Kriterien der Mittelvergabe und bei der Kon-
trolle der Mittelverwendung mit dem Subsidiari-
tatsprinzip und mit der angestrebten Starkung der
Rolle der Mitgliedstaaten in einem modernisier-
ten, zukunftsfadhigen MFR, wie in ihrer Antwort
zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der Fraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN auf Bundestags-
drucksache 21/1730 dargestellt?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 8. Oktober 2025

Dem Europiischen Parlament kommt in den Européischen Vertrigen
eine zentrale Rolle bei den Beschlussfassungen iiber den kommenden
Mehrjdhrigen Finanzrahmen (MFR) und den dazugehdrigen Rechtsakten
zu. Diese umfasst im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren auch die
Definition von Kriterien der Mittelvergabe und die Kontrolle der Mittel-
verwendung. Einzelheiten sind Gegenstand der laufenden Verhandlun-
gen.

Unter der Stirkung der Rolle der Mitgliedstaaten versteht die Bundes-
regierung die Einbindung in die inhaltliche und strategische Ausrichtung
des MFR und der darin angelegten Ausgaben.

Das Subsidiarititsprinzip bleibt hiervon unberiihrt.

72. Abgeordnete Zieht die Bundesregierung Schlussfolgerungen
Deborah Diiring aus der jlingsten Entscheidung der Taliban, das
(BUNDNIS 90/ Internet in Afghanistan flichendeckend abzu-

DIE GRUNEN) schalten, und wenn ja, welche, und wird diese
nach meiner Auffassung erneute Einschrinkung
grundlegender Menschenrechte durch die Taliban
dazu fiithren, dass Deutschland keine Beamten
nach Afghanistan entsendet, um Abschiebungen
zu erleichtern, und wenn nein, warum nicht?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 8. Oktober 2025

Am 29. September 2025 wurden in Afghanistan das Internet und auch
sonstige Telekommunikationsmoglichkeiten fiir zwei Tage landesweit
unterbrochen, was zu massiven Einschrinkungen fiir die Menschen in
Afghanistan gefiihrt hat. Seit dem 1. Oktober stehen nach Kenntnis der
Bundesregierung Internet und Mobilfunk-Verbindungen wenigstens in
Teilen wieder zur Verfligung. Die weitere Lageentwicklung wird von der
Bundesregierung eng verfolgt.
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Die Bundesregierung steht, vor allem iiber ihr Verbindungsbiiro fiir
Afghanistan mit Sitz in Doha, auf technischer Ebene mit Vertretern der
De-facto-Regierung in Afghanistan in Kontakt. Auf technischer Ebene
werden auch Dienstreisen nach Afghanistan vorgenommen.

Die Bundesregierung unterstiitzt die Bundeslidnder bei regelméBigen Ab-
schiebungen ausreisepflichtiger Personen nach Afghanistan — entspre-
chend dem Koalitionsvertrag beginnend mit Straftiatern und Gefahrdern.

73. Abgeordnete Welche Auswirkungen hat die Abschaltung des
Deborah Diiring Internets durch die Taliban nach Kenntnis der
(BUNDNIS 90/ Bundesregierung auf die Arbeit von multilatera-
DIE GRUNEN) len Organisationen, internationalen Nichtregie-

rungsorganisationen sowie lokalen NGOs in
Afghanistan, und ergreift die Bundesregierung
MaBnahmen zur Unterstiitzung dieser Organisa-
tionen, und wenn ja, welche?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 8. Oktober 2025

Am 29. September 2025 wurden in Afghanistan das Internet und auch
sonstige Telekommunikationsmdglichkeiten fiir zwei Tage landesweit
unterbrochen. Seit dem 1. Oktober stehen nach Kenntnis der Bundes-
regierung Internet und Mobilfunk-Verbindungen wenigstens in Teilen
wieder zur Verfligung. In der Zeit der Abschaltung der Telekommunika-
tionsmoglichkeiten wurde die Arbeit von Hilfsorganisationen und Ver-
einten Nationen, nicht zuletzt aus Sicherheitsgriinden, massiv beein-
trachtig. Die weitere Lageentwicklung wird von der Bundesregierung

eng verfolgt.

74. Abgeordnete Wie wird iiber den Gender-Age-Disability Marker
Katrin Fey (GAD-Marker) in der Verwendung und Umset-
(Die Linke) zung bei Projektumsetzung und Projektabschluss

des Auswirtigen Amts berichtet, damit die auf
dem Global Disability Summit 2025 zugesagte
notwendige Transparenz hergestellt ist (OECD
DAC Disability Policy Marker), und sind UN-
Organisationen, die (Projekt-)Finanzierung des
Auswirtigen Amts erhalten, gleichermaBBen wie
NGOs zur Anwendung des GAD-Markers ver-
pflichtet?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 7. Oktober 2025

VN-Organisationen und Nichtregierungsorganisationen sind gleicherma-
Ben verpflichtet, dem Auswirtigen Amt die notwendigen Informationen
und Indikatoren zur Bewertung des Gender-Age-Disability-Markers
(GAD-Markers) in Projektantragen und Berichten zukommen zu lassen.

Das Auswirtige Amt berichtet bisher unter anderem im Rahmen des
Grand Bargain Seif Reports, des Fortschrittberichts zum Call to Action
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on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies und des Be-
richts zum Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der Agenda
Frauen, Frieden und Sicherheit {iber die Anwendung des GAD-Markers.

Der Disability Policy Marker des Entwicklungsausschusses der OECD
(OECD DAC) ist ein freiwilliger Marker, den das Bundesministerium
fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zum 1. November
2024 eingefiihrt hat. Andere Ressorts haben im Kontext des Global Di-
sability Summit zugesagt, diesen Marker fiir ihre 6ffentlichen Ausgaben
fiir Entwicklungsleistungen (ODA) ebenfalls anzuwenden.

In der jéhrlichen deutschen Meldung der ODA an den OECD DAC wer-
den die entsprechenden Daten tibermittelt.

75. Abgeordnete Hat die Bundesregierung — konkret das Bundes-
Schahina Gambir  ministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit
(BUNDNIS 90/ und Entwicklung und das Auswértige Amt — den

DIE GRUNEN) Abschlussbericht der Enquete-Kommission ,,Leh-
ren aus Afghanistan fiir das kiinftige vernetzte
Engagement Deutschlands“ der 20. Wahlperiode
(Bundestagsdrucksache 20/14500) systematisch
ausgewertet, und wenn ja, wie gedenkt die Bun-
desregierung mit den an sie gerichteten Hand-
lungsempfehlungen umzugehen?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 8. Oktober 2025

Die Bundesregierung hat den Bericht sowie die darin enthaltenen Be-
wertungen und Empfehlungen der Fraktionen erhalten. Eine systemati-
sche Auswertung erfolgt ressortiibergreifend unter Federfithrung der je-
weils betroffenen Ressorts. Dabei werden die einzelnen Handlungsemp-
fehlungen im Hinblick auf ihre rechtliche, organisatorische und finan-
zielle Umsetzbarkeit bewertet.

Daran anschlieBend entscheidet die Bundesregierung iiber geeignete

FolgemaBnahmen.

76. Abgeordneter In wie vielen Verfahren in Bezug auf Aufnahme-
Helge Limburg zusagen der Bundesregierung fiir Afghanen und
(BUNDNIS 90/ Afghaninnen ist bzw. war die Bundesregierung

DIE GRUNEN) seit Mai 2025 Beklagte, und in welcher Hohe sind
der offentlichen Hand, insbesondere der Bundes-
regierung, dadurch Kosten entstanden?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 7. Oktober 2025

Seit Mai 2025 wurden in Bezug auf Aufnahmezusagen bzw. Aufnahme-
erkldrungen der Bundesregierung fiir Afghaninnen und Afghanen gegen
die Bundesregierung als Beklagte bzw. Antragsgegnerin 301 Klagen
bzw. Antrage auf Gewédhrung vorldufigen Rechtsschutzes bei den Ver-
waltungsgerichten anhéngig gemacht.
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Die Hohe der in diesen Verfahren der offentlichen Hand entstandenen
Kosten wird statistisch nicht erfasst.

77. Abgeordnete Hat die Bundesregierung den Abschlussbericht
Sara Nanni des 1. Untersuchungsausschusses der 20. Wahl-
(BUNDNIS 90/ periode (Bundestagsdrucksache 20/14700) syste-
DIE GRUNEN) matisch ausgewertet und wenn ja, wie gedenkt die

Bundesregierung mit den verschiedenen von den
Fraktionen an sie gerichteten Handlungsempfeh-
lungen umzugehen?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Géza Andreas von Geyr
vom 7. Oktober 2025

Die Bundesregierung hat den Bericht sowie die darin enthaltenen Be-
wertungen und Empfehlungen der Fraktionen erhalten. Eine systemati-
sche Auswertung erfolgt ressortiibergreifend unter Federfithrung der je-
weils betroffenen Ressorts. Dabei werden die einzelnen Handlungsemp-
fehlungen im Hinblick auf ihre rechtliche, organisatorische und finan-
zielle Umsetzbarkeit bewertet.

Daran anschlieend entscheidet die Bundesregierung liber geeignete

FolgemaBnahmen.

78. Abgeordnete Wird die Bundesregierung der Aufforderung des
Charlotte Antonia  obersten namibischen Gerichtes Folge leisten und
Neuhéuser am 7. Oktober 2025 dort vor Gericht erscheinen
(Die Linke) im Prozess zur ,,Joint Declaration* (www.namibia

n.com.na’/high-court-summons-germany-to-appea
r-over-genocide/; Entscheidung bitte begriinden),
und wenn ja, welche Vertreter*innen der Bundes-
regierung werden den Prozess vor Ort begleiten?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 8. Oktober 2025

Die Bundesregierung hat lediglich aus den Medien Kenntnis von dem
Verfahren vor dem Oberen Gericht in Namibia (,,High Court of
Namibia“).

Nach dem volkergewohnheitsrechtlich anerkannten Grundsatz der Staa-
tenimmunitit kann hoheitliches Handeln eines souverdnen Staates nicht
von einem anderen Staat (oder dessen Gerichten) iliberpriift werden. Dies
basiert auf dem Prinzip der souverdnen Gleichheit der Staaten.

Dabher stellt sich die Frage einer Teilnahme am genannten Termin nicht.


https://www.namibian.com.na/high-court-summons-germany-to-appear-over-genocide/
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79. Abgeordnete Welche konkreten Schritte wurden seit Amtsiiber-
Cansu Ozdemir nahme der Bundesregierung unternommen, um
(Die Linke) Malnahmen im Sinne der VN-Sicherheitsresoluti-

on 1325 | Frauen, Frieden, Sicherheit umzuset-
zen, und gibt es Griinde, die eine Erstellung und
Vorlage des vierten Nationalen Aktionsplans zur
Umsetzung der Resolution verzégern, und wenn
ja, welche?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Géza Andreas von Geyr
vom 6. Oktober 2025

Seit der Verabschiedung der VN-Resolution 1325 vor 25 Jahren enga-
giert sich Deutschland national, bilateral und in multilateralen Foren fiir
die Umsetzung der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit. Auch im
aktuellen Koalitionsvertrag ist die konsequente Umsetzung und Weiter-
entwicklung von VN-Resolution 1325 verankert, die mit verschiedenen
MaBnahmen vorangetrieben wird.

Unter anderem unterstiitzt die Bundesregierung Friedensaktivistinnen
und -aktivisten in ihren Bemiihungen fiir friedliche Gesellschaften und
gleichberechtigte Mitsprache und fordert Projekte u. a. zur psychoso-
zialen Unterstiitzung von Uberlebenden sexualisierter Gewalt. Die Bun-
desregierung erarbeitet derzeit den vierten Nationalen Aktionsplan zur
Umsetzung der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit.

80. Abgeordneter Plant die Bundesregierung einen Stellenaufwuchs
Stefan Schmidt im Bundesamt fiir Auswartige Angelegenheiten,
(BUNDNIS 90/ und wie gestaltet sich der Personalplan der nach-

DIE GRUNEN) gelagerten Behorde des Auswértigen Amts fiir die
ndchsten fiinf Jahre (bitte nach Jahren einzeln auf-
schliisseln)?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 7. Oktober 2025

Im Rahmen des noch nicht vollstindig abgeschlossenen Haushaltsver-
fahrens 2025 werden dem Bundesamt fiir Auswirtige Angelegenheiten
(BfAA) fiir den Bereich der Visumbearbeitung (Umsetzung des Fach-
kréafteeinwanderungsgesetzes 2.0) voraussichtlich 15 zusétzliche Stellen
des gehobenen Dienstes gewéhrt. Im Haushaltsaufstellungsverfahren
2026 wurden fiir den Haushalt des BfAA fiir denselben Bereich 60 neue
Stellen gegeniiber dem Bundesministerium der Finanzen angemeldet.

81. Abgeordneter Teilt die Bundesregierung die vdlkerrechtliche
Stefan Schroder Bewertung, dass die Belagerung Leningrads
(AfD) (1941-1944) ein Kriegsverbrechen darstellt?
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Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 7. Oktober 2025

Auf die Antwort der Bundesregierung vom 8. Dezember 2022 auf die
Schriftliche Frage 116 der Abgeordneten Zaklin Nastic auf Bundestags-
drucksache 20/4852 wird verwiesen.

82. Abgeordneter Schlussfolgert die Bundesregierung, dass die Re-
Robin Wagener gierung der Russischen Foderation durch ihre
(BUNDNIS 90/ transnationale Repression, z. B. gegen die deut-
DIE GRUNEN) schen politischen Stiftungen oder Forschungsein-

richtungen wie z. B. die Deutsche Gesellschaft fiir
Osteuropakunde (DGO), gegen Geist und/oder In-
halt des ,,Abkommens zwischen der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland und der Regie-
rung der Russischen Foderation iiber kulturelle
Zusammenarbeit” (1993) verstoit und dieses
bricht (bitte begriinden)?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Géza Andreas von Geyr
vom 6. Oktober 2025

Die Bundesregierung beobachtet die fortgesetzten und systematischen
politischen Angriffe der Russischen Foderation auf deutsche Einrichtun-
gen und zivilgesellschaftliche Organisationen genau und verurteilt diese
ausdriicklich. Dies beinhaltet auch die Einstufung als unerwiinschte oder
extremistische Organisationen.

Abgesehen davon sieht die Bundesregierung — auch im Sinne des Kul-
turabkommens von 1992 — weiterhin ein signifikantes strategisches Inte-
resse fiir einen weitergefiihrten Austausch, Kontakte und Kooperationen
mit einer interessierten und Deutschland sowie dessen Werten zuge-
wandten Zivilgesellschaft und Kulturschaffenden in Russland.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums der

Verteidigung

83. Abgeordnete Wie viele Projekte (inklusive Vorstudien) wurden
Desiree Becker im Zusammenhang mit der vom Bundesminister
(Die Linke) der Verteidigung Boris Pistorius beim BDI Welt-

raumkongress am 25. September 2025 (https://su
v.report/pistorius-verkuendet-weltraum-offensive-
35-milliarden-euro-bis-2030/) angekiindigten Ent-
wicklung und Beschaffung von Offensivfihigkei-
ten im Weltraum von der Bundesregierung seit
2022 finanziert (bitte nach Jahren aufgeschliis-
selt), und wie viele Projekte sollen 2026 mit wel-
chem Volumen finanziert werden?


https://www.suv.report/pistorius-verkuendet-weltraum-offensive-35-milliarden-euro-bis-2030/
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dr. Nils Schmid
vom 7. Oktober 2025

Der Haushalt 2026 befindet sich derzeit im parlamentarischen Aufstel-
lungsverfahren. Nach Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes sind Einzel-
heiten zu Riistungsvorhaben den Geheimen Erlduterungen zum Einzel-
plan 14 sowie dem Wirtschaftsplan 2026 zum Sondervermdgen Bundes-
wehr zu entnehmen. Die entsprechenden Dokumente stehen dem berech-
tigten Personenkreis in der Geheimschutzstelle des Deutschen
Bundestages zur Verfiigung.

84. Abgeordnete Sind nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit
Desiree Becker Waffensysteme anderer Staaten im Weltraum sta-
(Die Linke) tioniert, und wenn ja, um welche Waffensysteme

welcher Staaten handelt es sich?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs
Sebastian Hartmann
vom 7. Oktober 2025

Die Bundesregierung ist nach sorgfiltiger Abwagung des parlamentari-
schen Informationsanspruches des Deutschen Bundestages mit dem
Wohl des Bundes (Staatswohl), das durch Bekanntwerden geheimhal-
tungsbediirftiger Informationen gefiahrdet werden konnte, der Auffas-
sung, dass die Offenlegung von konkreten Kenntnissen zu Art und Zu-
ordnung von im Weltraum stationierten ,, Waffensystemen™ zu anderen
Staaten unterbleiben muss, da diese Riickschliisse auf die Verteidigungs-
fahigkeit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Verbiindeten zulas-
sen. Die erbetenen Auskiinfte sind geheimhaltungsbediirftig, weil sie si-
cherheitsrelevante Angaben enthalten, deren Bekanntwerden fiir die In-
teressen der Bundesrepublik Deutschland nachteilig sein konnte.

Auch eine Einstufung als Verschlusssache und Weiterleitung der ange-
fragten Informationen an die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundes-
tages kommt angesichts ihrer erheblichen Brisanz im Hinblick auf die
Verteidigungsfahigkeit der Bundesrepublik nicht in Betracht.

Die angefragten Inhalte lassen Riickschliisse auf die militirischen Féhig-
keiten der Bundeswehr und verbiindeter Streitkrifte zu. Auch ein ge-
ringfligiges Risiko des Bekanntwerdens derart sensibler Informationen
kann unter keinen Umstdnden hingenommen werden.

In der Abwigung des parlamentarischen Informationsrechts der Abge-
ordneten einerseits und der staatswohlbegriindeten Geheimhaltungsinte-
ressen andererseits muss das parlamentarische Informationsrecht daher
ausnahmsweise zuriickstehen.

85. Abgeordnete Hat die Bundesregierung Kenntnis dariiber,
Anne-Mieke welche Maflnahmen und Kooperationen die Bun-
Bremer deswehr im Bereich Gaming und E-Sport zur
(Die Linke) Nachwuchsgewinnung einsetzt, und wie bewertet

sie in diesem Zusammenhang deren Wirkung im
Hinblick auf eine mogliche Militarisierung junger
Menschen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs
Sebastian Hartmann
vom 7. Oktober 2025

Die Bundeswehr setzt zur Nachwuchswerbung im Bereich Gaming und
E-Sport keine MaBnahmen oder Kooperationen im Sinne der Fragestel-

lung ein.

86. Abgeordnete Warum wurde vor dem Hintergrund konkreter
Agnieszka Brugger Riickfragen aus der Bundeswehr, die mich er-
(BUNDNIS 90/ reichten, im Geschiftsbereich des Bundesministe-
DIE GRUNEN) riums fir Verteidigung die Moglichkeit eines

Dienstrad-Leasings noch nicht umgesetzt, und
welche konkreten Mafinahmen sind dahingehend
notwendig und geplant?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs
Sebastian Hartmann
vom 8. Oktober 2025

Die erforderliche, ressortiibergreifende Regelung zur Umsetzung der im
Haushaltsgesetz 2025 eroffneten Moglichkeit fiir den Kauf, die Miete
oder das Leasing im Sinne der Fragestellung steht bislang aus.

87. Abgeordnete Kommt es neben dem Flugabwehrsystem Skyran-
Sara Nanni ger bei weiteren laufenden Beschaffungsprojekten
(BUNDNIS 90/ der Bundeswehr von tiiber 250 Mio. Euro seit

DIE GRUNEN) 2017 hinsichtlich der Auslieferung (Beginn, Ab-
schluss) zu einer Abweichung von mehr als drei
Monaten gegeniiber dem aktuellen Vertrag, und
wenn ja, bei welchen, und mit welcher Abwei-
chung in Monaten rechnet die BReg jeweils?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiars Dr. Nils Schmid
vom 7. Oktober 2025

Hinsichtlich etwaiger Verzogerungen bei laufenden Beschaffungsprojek-
ten der Bundeswehr von iiber 250 Mio. Euro wird auf den 20. Bericht
des Bundesministeriums der Verteidigung zu Riistungsangelegenheiten
vom Mirz 2025 sowie auf die Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU vom 12. Februar 2025 auf
Bundestagsdrucksache 20/14955 verwiesen.

Eine dariiberhinausgehende, umfassendere Beantwortung der Frage ist
in der zur Verfiigung stehenden Zeit nicht mdglich, da eine automati-
sierte, zentrale Auswertung aller Beschaffungsprojekte von mehr als
250 Mio. Euro bezogen auf die konkrete Fragestellung technisch nicht
vorgesehen ist. Die mithin erforderliche hindische Auswertung der rund
140 Akten kann innerhalb der zur Verfiigung stehenden Zeit nicht erfol-
gen. Fiir die Auswertung wéren ca. 200 Stunden und damit eine Bearbei-
tungszeit von 10 Tagen durch die zustindige Stelle im Bundesamt fiir
Ausriistung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr erfor-
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derlich. In dieser Zeit miissten andere fiir die Verteidigungsbereitschaft
Deutschlands dringliche Projekte zuriickstehen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in stindiger Rechtsprechung (vgl.
u. a. BVerfGE 147, 50, Rdn. 249) bestitigt, dass das parlamentarische
Informationsrecht unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit steht. Aus den
oben dargelegten Griinden kann eine belastbare Beantwortung der
Frage, wegen des unzumutbaren Aufwandes der mit der Recherche ver-
bunden wire, nicht erfolgen.

Erginzend wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 69 auf
Bundestagsdrucksache 21/1164 verwiesen.

88. Abgeordnete Wann plant das Bundesministerium der Verteidi-
Sara Nanni gung, eine Neufassung des sogenannten Haar-
(BUNDNIS 90/ und Barterlasses zu verabschieden (Rechtsverord-
DIE GRUNEN) nung und Dienstvorschrift), nachdem das Bundes-

verwaltungsgericht vor fast sieben Jahren ent-
schieden hat, dass der zentralen Dienstvorschrift
(ZDv) A-2630/1 ,Das duBlere Erscheinungsbild
der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr*
eine ausreichende gesetzliche Grundlage fehlt
(www.bverwg.de/310119B1WB28.17.0), und was
ist der Grund fiir die Verzogerung, durch die Sol-
dat:innen sich noch immer an veraltete Regeln
halten miissen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiars Dr. Nils Schmid
vom 7. Oktober 2025

Eine gesetzliche Grundlage im Sinne der Fragestellung wurde mit dem
»@esetz zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Be-
amten sowie zur Anderung weiterer dienstlicher Vorschriften vom
28. Juni 2021 geschaffen.

Der durch dieses Gesetz neugefasste § 4 Absatz 4 des Soldatengesetzes
sieht vor, dass Vorgaben zum Erscheinungsbild der Soldatinnen und Sol-
daten bei der Ausiibung des Dienstes und bei einer Tatigkeit mit unmit-
telbarem Dienstbezug durch eine Rechtsverordnung geregelt werden
konnen.

Der Entwurf der Rechtsverordnung befindet sich derzeit in der Erarbei-
tung und wird zeitnah finalisiert werden.

89. Abgeordnete Wann hat der Generalinspekteur der Bundeswehr
Sara Nanni Carsten Breuer die nach 2022 erstellten NATO
(BUNDNIS 90/ Minimum Capability Requirements zum ersten
DIE GRUNEN) Mal eingesehen, und wann hat er seine Erkennt-

nisse im Rahmen seiner Beratungsplicht gegen-
iiber der Bundesregierung an diese iibermittelt?


https://www.bverwg.de/310119B1WB28.17.0
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs
Sebastian Hartmann
vom 6. Oktober 2025

Das parlamentarische Fragerecht ist Instrument der politischen Kontrolle
der Exekutive durch die Legislative. Hierbei unterliegt der gesamte Ver-
antwortungsbereich der Bundesregierung als Kollegialorgan der Kon-
trolle des Parlaments. Die Bundesregierung trigt damit auch Verantwor-
tung fiir ihre einzelnen Organisationseinheiten und muss sich die Kennt-
nis und das Handeln der Behorden und Behdrdenteile ihres Verantwor-
tungsbereichs zurechnen lassen. Demgemal sind Fragen nach Ablaufen
und einzelner Kommunikation innerhalb und zwischen den einzelnen
Behorden, wie hier nach internen Veranstaltungen, als Fragen zu inter-
nem Verwaltungshandeln der Bundesregierung zu werten. Solche Kom-
munikation ist Ausdruck des Selbstverwaltungsrechts der Exekutive und
haben wegen der Gesamtverantwortung der Bundesregierung gegeniiber
dem Bundestag diesem gegeniiber grundsétzlich keine Aulenwirkung.
Sie haben einen rein administrativ-vorbereitenden und keinen politi-
schen Charakter, weshalb eine Auskunft insoweit unterbleibt.

90. Abgeordnete Wie ist der Umsetzungsstand der in der Antwort
Zada Salihovié¢ der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage
(Die Linke) des ehemaligen Abgeordneten Jan Korte (Bundes-

tagsdrucksache 20/9409, Frage 69) genannten
Gutachten und Stellungnahmen zu Personen der
Bundeswehr, die beim Zentrum fiir Militarge-
schichte und Sozialwissenschaften der Bundes-
wehr in Auftrag gegeben wurden (bitte fiir jedes
Gutachten den Bearbeitungsstand (beauftragt, in
Bearbeitung, bereits ausgewertet oder fertigge-
stellt) kurz angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs
Sebastian Hartmann
vom 6. Oktober 2025

Die Erstellung und Auswertung der Gutachten im Sinne der Fragestel-
lung ist abgeschlossen.

91. Abgeordneter Liegen der Bundesregierung Ansdtze wie Strate-
Raimond Scheirich giepapiere oder vergleichbare Konzepte vor, die
(AfD) zum Ziel haben, die moralische Akzeptanz fiir

Verteidigung und kriegerische Handlungen in der
Bevolkerung und insbesondere der Jugend zu be-
einflussen, und wenn ja, welche, und welche In-
halte/MaBinahmen umfassen diese Konzepte?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs
Sebastian Hartmann
vom 8. Oktober 2025

Der Bundesregierung liegen keine derartigen Strategiepapiere oder ver-
gleichbare Konzepte vor.

92. Abgeordnete Wurden Betroffeneninteressenvertretungen (bun-
Nyke Slawik deswehrintern und -extern), die sich fiir die Be-
(BUNDNIS 90/ lange von trans, inter- und nicht-biniren Men-
DIE GRUNEN) schen in Deutschland engagieren, bei der mir be-

kannten Erstellung der Handlungshilfe des Bun-
desministeriums  der  Verteidigung  zwecks
Umsetzung des Selbstbestimmungsgesetzes in der
Bundeswehr beteiligt, und wenn ja, welche Inte-
ressenvertretungen wurden beteiligt, und wann er-
folgte die Beteiligung (bitte folgende Daten ange-
ben: wann die Erarbeitung der Handlungshilfe be-
gonnen hat, wann die Betroffeneninteressenver-
tretungen jeweils eingebunden wurden, wann die
Handlungshilfe veroffentlicht wurde), und wenn
nein, warum nicht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars
Sebastian Hartmann
vom 7. Oktober 2025

Bei der Erstellung der ,,Handlungshilfe zur Umsetzung des Gesetzes
iiber die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag
(SBGG) im dienstlichen Kontext“ wurden die folgenden Interessenver-
tretungen rechtzeitig und fortlaufend eingebunden:

— der Hauptpersonalrat beim BMVg
— die Gesamtschwerbehindertenvertretung beim BMVg
— der Gesamtvertrauenspersonenausschuss beim BMVg

Diese Gremien vertreten ausdriicklich auch die Belange von trans-, in-
ter- und nicht-bindren Menschen innerhalb des Geschiftsbereichs des
BMVg.

Die Handlungshilfe trat am 2. Juli 2025 innerhalb des Geschiftsbereichs
BMVg in Kraft und dient als Informations- und Orientierungshilfe im
dienstlichen Kontext, um die Belange der Betroffenen im Dienstalltag
entsprechend zu beriicksichtigen.

Die im Ubrigen erfragten administrativen Abliufe sind als verwaltungs-
interne Handlungen nicht vom parlamentarischen Fragerecht gedeckt.
Das aus Artikel 38 Absatz 1 Satz2 und Artikel 20 Absatz 2 Satz 2
Grundgesetz abgeleitete Frage- und Informationsrecht des Deutschen
Bundestages als politisches Kontrollrecht ist auf das Verhalten der Bun-
desregierung gerichtet. Parlamentarische Kontrolle ist politische Kon-
trolle, nicht administrative Uberkontrolle (BVerfGE 67, 100 (140)). Die
Uberpriifung von einzelnen Arbeitsschritten der Verwaltung und Hand-
lungen der Beschéftigten auf Arbeitsebene unterliegt dem Kernbereich
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exekutiver Eigenverantwortung und damit nicht der parlamentarischen

Kontrolle.

93. Abgeordnete Hat die Bundesregierung bereits gepriift, welche
Donata digitalen Uberwachungs-, Ortungs- und Eingriffs-
Vogtschmidt technologien (z. B. Radar, Funk- und Signalauf-
(Die Linke) klarung, cyberphysische Stérmafinahmen) im

Rahmen einer erweiterten Drohnenabwehr durch
die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden
diirften, und welche verbindlichen Garantien be-
stiinden, dass dabei Grundrechte — insbesondere
Datenschutz und informationelle Selbstbestim-
mung — sowie die parlamentarische Kontrolle ge-
wahrt bleiben, und wenn ja, mit welchem Ergeb-
nis?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dr. Nils Schmid
vom 8. Oktober 2025

Verfligbare Technologien werden nur im Rahmen der gesetzlichen Be-
fugnisse zum Einsatz gebracht.

Soweit die Bundeswehr im Rahmen der verfassungsrechtlichen Kompe-
tenzordnung zur Drohnenabwehr zum Einsatz kommen kann, ist sie —
wie bei jeder anderen Verwendung auch — an die geltenden Grundrechte
gebunden und unterliegt der umfassenden parlamentarischen Kontrolle.
In diesem Zusammenhang erhobene personenbezogene Daten wiirden
nach den verbindlichen datenschutzrechtlichen Vorgaben behandelt, ins-
besondere unterldgen sie einer strikten Zweckbindung.
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94.

95.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir
Wirtschaft und Energie

Abgeordneter Gab es einen Austausch mit Stakeholdern zu In-
Dr. Alaa Alhamwi halten des Entwurfs des Monitoring-Endberichts
(BUNDNIS 90/ zwischen Ubermittlung des Entwurfs (laut Leis-

DIE GRUNEN) tungsbeschreibung fillig am 31. August 2025;
www.duh.de/fileadmin/user upload/download/Pr
ojektinformation/Energiewende/250630 Energie
wendemonitoring.pdf) und dem Verdffentlichen
des Papiers des Bundesministeriums fiir Wirt-
schaft und Energie ,, Klimaneutral werden-wettbe-
werbsfahig bleiben“ am 15. September 2025
(www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktio
n/DE/Downloads/J-L/klimaneutral-werden-wettbe
werbsfachig-bleiben.pdf? blob=publicationFile
&v=22), und wenn ja, mit wem, und wurden Pa-
piere von Stakeholdern in die Erarbeitung einbe-
zogen (bitte ggf. die Papiere angeben), und wenn
nein, wie begriindet die Bundesregierung die
Ahnlichkeit mit einem Papier von RWE und
E.ON (https://table.media/climate/analyse/monito
ring-bericht-erstaunliche-aehnlichkeiten-in-papier
en-von-bmwe-und-rweeon; www.rwe.com/-/medi
a/RWE/documents/07-presse/statements-und-posi
tionen/gemeinsames-positionspapier-rwe-und-eo

n.pdf)?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 6. Oktober 2025

Die Debatte zur Energiepolitik in Deutschland ist intensiv. Dem entspre-
chend tauscht sich auch Bundesministerin Reiche regelméBig mit einer
Vielzahl von Akteuren zu energiepolitischen Fragestellungen aus. Auch
liegt eine Vielzahl von Stellungnahmen und o6ffentlichen Positionie-
rungen vor, die von der Ministerin und ihrem Haus zur Kenntnis genom-
men werden und in die Abwégungen mit einfliefen.

Abgeordneter Mit wem spricht das Bundesministerium fiir Wirt-
Dr. Alaa Alhamwi schaft und Energie im Rahmen der Workshops
(BUNDNIS 90/ (www.linkedin.com/posts/dr-guido-ehrhardt-8819

DIE GRUNEN) 75336_heute-findet-im-bmweder-erste-workshop-
zur-activity-7376588681970794496-n7Wk?utm_s
ource=share&utm medium=member ios&rcm=A
CoAABUwWIKAByYBhZi33EXF4H41JDodCQ34
ExCU) zur Novelle des Gebdudeenergiegesetzes
(GEG), und welche Erkenntnisse leitet die Bun-
desregierung in Bezug auf das
»Heizungsgesetz*“/den § 71GEG aus den Gespri-
chen ab?


https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Energiewende/250630_Energiewendemonitoring.pdf
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/klimaneutral-werden-wettbewerbsfaehig-bleiben.pdf?__blob=publicationFile&v=22
https://www.table.media/climate/analyse/monitoring-bericht-erstaunliche-aehnlichkeiten-in-papieren-von-bmwe-und-rweeon
https://www.rwe.com/-/media/RWE/documents/07-presse/statements-und-positionen/gemeinsames-positionspapier-rwe-und-eon.pdf
https://www.linkedin.com/posts/dr-guido-ehrhardt-881975336_heute-findet-im-bmweder-erste-workshop-zur-activity-7376588681970794496-n7Wk?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAABUwIKAByBhZi33EXF4H41JDodCQ34ExCU
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Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 8. Oktober 2025

Das Bundesministerium flir Wirtschaft und Energie (BMWE) und das
Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
(BMWSB) haben betroffene Branchenverbidnde an drei Terminen im
September und Oktober 2025 zu jeweils einem Fachaustausch iiber die
analytischen Vorarbeiten aus dem wissenschaftlichen Begleitvorhaben
des BMWE zur Umsetzung der EU-Gebduderichtlinie eingeladen. The-
men sind die Einfilhrung der Gesamtpriméirenergie als zentraler Steuer-
ungsgrofe, mogliche Anpassungen der Energicausweise, die Einrichtung
einer Datenbank und Mindesteffizienzanforderungen an bestehende
Nichtwohngebdude. Das in Threr Frage genannte Thema ist nicht Gegen-
stand der jeweiligen Fachgespriache. Folgende Verbinde sind eingeladen
worden:

AGFWe. V.

Arbeiterwohlfahrt e. V.

Biogasrat Deutschland e. V.

Bund deutscher Architektinnen und Architekten
Bundesarchitektenkammer e. V.

Bundesindustrieverband Technische Gebdudeausriistung e. V.
Bundesingenieurkammer

Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie
Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks — Zentralinnungsver-
band GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen e. V.

Bundesverband energieeffiziente Gebaudehiille e. V.
Bundesverband Erneuerbare Energie e. V.
Bundesverband fiir Energie- und Wasserdatenmanagement

Bundesverband fiir unabhingige Energieberater — Gebaude/Immobilien/
Hause. V.

Bundesverband IT-Mittelstand e. V

Bundesverband Software und Digitalisierung im Bauwesen e. V.
Bundesverband Warmepumpe e. V.

Der Energieeffizienzverband fiir Warme. Kélte und KWK e. V.
Der Paritatische Gesamtverband e. V.

Deutsche Gesellschaft fiir nachhaltiges Bauen e. V.

Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V.

Deutsche Umwelthilfe e. V.

Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e. V.
Deutscher Caritasverband e. V.

Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e. V.
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Deutscher Hotel- und Gaststittenverband e. V.
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.
Deutscher Landkreistag e. V.

Deutscher Stddte- und Gemeindebund e. V.
Deutscher Stidtetag e. V.

Deutscher Verband Fliissiggas . V.

Deutscher Wasserstoffverband e. V.

Deutsches Energie-Berater Netzwerk e. V.
Deutsches Institut fiir Bautechnik

Deutsches Rotes Kreuz e. V.

Diakonisches Werk/Diakonie Deutschland

Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft e. V.
Evangelische Kirche in Deutschland — Dienststelle Berlin
Fachverband Biogas e. V.

Fachverband Gebédude-Klima e. V.

Fachverband Grundstiicksentwésserung e. V.
Giitegemeinschaft Gebdudebilanzierung e. V.
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V.
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e. V.
Haus und Grund e. V.

Katholisches Biiro Berlin (katholische Interessenvertretung in Berlin)
Verband Beratender Ingenieure

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
Verband deutscher Pfandbriefbanken e. V.
Verband fiir Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e. V.
Verband kommunaler Unternehmen e. V.
Verbraucherzentrale Bundesverband

Verein Deutscher Ingenieure e. V.
Wirtschaftsverband Fuels und Energie e. V.
WWF Deutschland

Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen
Handwerke

Zentralverband der Elektro- und Digitalindustrie
Zentralverband des Deutschen Handwerks
Zentralverband deutscher Schornsteinfeger

Zentralverband Sanitdr Heizung Klima
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96. Abgeordnete Welche neuen (unmittelbaren und mittelbaren)
Carolin Bachmann kommunalrelevanten Forderprogramme des Bun-
(AfD) des gibt es angesichts der Antwort der Bundes-

regierung auf die entsprechende Kleine Anfrage
der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache
20/13522 (bitte die Gesamtzahl der weiteren For-
derprogramme nennen und ankniipfend an die
Antwort auf die Kleine Anfrage bitte chronolo-
gisch die 13 néchsten Programme auffiihren, die
seitdem dazu kamen, aufgeschliisselt nach dem
jeweiligen Forderprogramm und dem Link zur
Fordergrundlage), und sind Férderprogramme, die
in der Kleinen Anfrage erwidhnt werden, ausge-
laufen?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 6. Oktober 2025

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie hat seit Oktober
2024 keine neuen kommunalrelevanten Forderprogramme aufgesetzt. Es
ist keines der in Bundestagsdrucksache 20/13522 genannten Forderpro-
gramme ausgelaufen.

97. Abgeordnete Welche weiteren MaBnahmen wurden nach
Carolin Bachmann Kenntnis der Bundesregierung mit Blick auf die
(AfD) Antwort der Bundesregierung auf die entspre-

chende Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf
Bundestagsdrucksache 20/13681 getroffen, um
den Ausbau der Windenergieanlagen zu beschleu-
nigen bzw. zu vereinfachen (bitte die Gesamtzahl
der weiteren Maflnahmen nennen und ankniipfend
an die Antwort zu Frage 1 bitte chronologisch die
neun nichsten Entscheidungen auffithren, die es
seitdem gab, und nach MaBnahme, &ndernder
Vorschrift und betroffener Norm aufschliisseln),
und sind diese aufgezdhlten MaBBnahmen fiir den
abgefragten Zeitraum vollstdndig?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 9. Oktober 2025

Nach Kenntnis der Bundesregierung wurden im Anschluss an die MaB3-
nahmen, die in der Antwort auf die Frage Nummer 1 in der Kleinen An-
frage der AfD ,,Beschleunigung in Genehmigung, Planung und Umset-
zung zugunsten der Klima- und Migrationspolitik™ (vgl. Bundestags-
drucksache 20/13681) genannt sind, folgende weitere MaBinahmen um-
gesetzt:

Die Bundesregierung hat in der ihr zur Verfligung stehenden Zeit die
nachstehenden Informationen zusammengetragen. Ergéinzend hierzu ver-
weist sie auf 6ffentlich verfiigbare Informationen auf den Webseiten der
Bundesregierung.
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98. Abgeordnete Welche weiteren MaBnahmen wurden nach
Carolin Bachmann Kenntnis der Bundesregierung mit Blick auf die
(AfD) Antwort der Bundesregierung auf die entspre-

chende Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf
Bundestagsdrucksache 20/13681 getroffen, um
den Ausbau der Solaranlagen zu beschleunigen
bzw. zu vereinfachen (bitte die Gesamtzahl der
weiteren Mafinahmen nennen und ankniipfend an
die Antwort zu Frage 2 bitte chronologisch die
neun néchsten Entscheidungen auffiihren, die es
seitdem gab, und nach MaBnahme, dndernder
Vorschrift und betroffener Norm aufschliisseln),
und sind diese aufgezéhlten MafBnahmen fiir den
abgefragten Zeitraum vollstindig?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 6. Oktober 2025

In der Bundestagsdrucksache 20/13681 wurden MaBnahmen bis 2024
dargestellt. Neue Gesetzgebungsvorhaben, die auch Solaranlagen betref-
fen, sind in Vorbereitung, derzeit aber noch nicht abgeschlossen.

99. Abgeordneter Welche Malinahmen wird die Regierung ergrei-
Adam Balten fen, um den Bedenken Rechnung zu tragen, dass
(AfD) LNG-Projekte auf Kosten der Biirgerbeteiligung,

der Transparenz und des lokalen Umweltschutzes
beschleunigt werden?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 7. Oktober 2025

Die Bundesregierung unternimmt insbesondere seit dem russischen An-
griff auf die Ukraine das Erforderliche, um die Energie-Versorgungssi-
cherheit zu gewdéhrleisten. Dazu gehorte auch der Aufbau einer nationa-
len LNG-Infrastruktur, um die Anlandung von Fliissiggas in Deutsch-
land zu ermdglichen. Um den erforderlichen Aufbau der LNG-Infra-
struktur schnell zu ermoglichen, galt bis zum 30.Juni 2025 fiir
bestimmte Vorhaben das LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG). Mit
dem Gesetz sollten die Verfahren zur Zulassung von Errichtung und In-
betriecbnahme der im Gesetz bezeichneten Vorhaben wesentlich be-
schleunigt werden. Die einschligigen gesetzlichen Vorschriften zur Of-
fentlichkeitsbeteiligung und zum Umwelt- und Naturschutz waren stets
zu beachten. Thre Einhaltung wurde durch die ortlich zustindigen Ge-
nehmigungsbehdrden gepriift.

Seit dem Auslaufen des LNGG am 1. Juli 2025 gelten die nunmehr ein-
schldgigen gesetzlichen Regelungen zur Offentlichkeitsbeteiligung und
zum Umwelt- und Naturschutz gelten fiir neue LNG-Projekte.
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100. Abgeordnete Bleibt die Zustdndigkeit fiir die wirtschaftspoliti-
Katharina Beck sche Betreuung und Forderung von Start-Ups
(BUNDNIS 90/ weiterhin vollstindig im Bundesministerium fiir
DIE GRUNEN) Wirtschaft und Energie, wie dies von der

schwarz-roten Bundesregierung der 19. Legis-
laturperiode (2018-2021) in ihrer Antwort zur
Frage 25 der Kleinen Anfrage der Fraktion der
FDP auf Bundestagsdrucksache 19/21078 aus-
fithrlich und {iberzeugend gegeniiber dem Parla-
ment begriindet wurde, und wenn nicht, welche
neuen Erkenntnisse oder Entwicklungen gibt es
seitdem, aus denen sich die mir zugetragene iso-
lierte  Ubertragung des EXIST-Programms
(https://exist.de/) in das Bundesministerium fiir
Forschung, Technologie und Raumfahrt zwingend
ergibt?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Thomas Steffen
vom 6. Oktober 2025

Die federfiihrende Zusténdigkeit fiir die wirtschaftspolitische Begleitung
und Forderung von Startups verbleibt beim Bundesministerium fiir Wirt-
schaft und Energie (BMWE). Daneben sind auch weitere Ressorts fiir
Startup-relevante Themen zustdndig. Im Sinne der Kohérenz wird die
Bundesregierung erneut eine Startup- und (neu) Scaleup-Strategie koor-
dinieren, fiir die das BMWE im Herbst einen Entwurf vorlegen wird.

101. Abgeordnete Welche Verbande wurden durch das Bundesminis-
Violetta Bock terium flir Wirtschaft und Energie zu den vier vor-
(Die Linke) bereitenden Workshops zur Novelle des Gebédude-

energiegesetz von September bis November 2025
eingeladen, und welche Schwerpunktthemen wer-
den an den vier Terminen behandelt?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 6. Oktober 2025

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie (BMWE) und das
Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen haben be-
troffene Branchenverbinde an drei Terminen im September und Oktober
2025 zu jeweils einem Fachaustausch iiber die analytischen Vorarbeiten
aus dem wissenschaftlichen Begleitvorhaben des BMWE zur Umset-
zung der EU-Gebéauderichtlinie eingeladen. Themen sind die Einfithrung
der Gesamtprimirenergie als zentraler Steuerungsgrofle, mogliche An-
passungen der Energicausweise, die Einrichtung einer Datenbank und
Mindesteffizienzanforderungen an bestehende Nichtwohngebdude. Fol-
gende Verbédnde sind eingeladen worden:

AGFWe. V.

Arbeiterwohlfahrt e. V.

Biogasrat Deutschland e. V.

Bund deutscher Architektinnen und Architekten


https://www.exist.de/
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Bundesarchitektenkammer e. V.

Bundesindustrieverband Technische Gebdudeausriistung e. V.
Bundesingenieurkammer

Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie
Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks — Zentralinnungsver-
band GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen e. V.

Bundesverband energieeffiziente Gebdudehiille e. V.
Bundesverband Erneuerbare Energie e. V.
Bundesverband fiir Energie- und Wasserdatenmanagement

Bundesverband fiir unabhéngige Energieberater — Gebaude/Immobilien/
Haus e. V.

Bundesverband IT-Mittelstand e. V.

Bundesverband Software und Digitalisierung im Bauwesen e. V.
Bundesverband Warmepumpe e. V.

Der Energieeffizienzverband fiir Wérme, Kélte und KWK e. V.
Der Parititische Gesamtverband e. V.

Deutsche Gesellschaft fiir nachhaltiges Bauen e. V.
Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V.

Deutsche Umwelthilfe e. V.

Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e. V.
Deutscher Caritasverband e. V.

Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e. V.
Deutscher Hotel- und Gaststéttenverband e. V.

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.
Deutscher Landkreistag e. V.

Deutscher Stidte- und Gemeindebund e. V.

Deutscher Stadtetag e. V.

Deutscher Verband Fliissiggas e. V.

Deutscher Wasserstoftfverband e. V.

Deutsches Energie-Berater Netzwerk e. V.

Deutsches Institut flir Bautechnik

Deutsches Rotes Kreuz e. V.

Diakonisches Werk/Diakonie Deutschland

Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft e. V.

Evangelische Kirche in Deutschland — Dienststelle Berlin
Fachverband Biogas e. V.

Fachverband Gebédude-Klima e. V.
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Fachverband Grundstiicksentwésserung e. V.

Giitegemeinschaft Gebdudebilanzierung e. V.

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V.

Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e. V.

Haus und Grund e. V.

Katholisches Biiro Berlin (katholische Interessenvertretung in Berlin)
Verband Beratender Ingenieure

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

Verband deutscher Pfandbriefbanken e. V.

Verband fiir Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e. V.
Verband kommunaler Unternehmen e. V.

Verbraucherzentrale Bundesverband

Verein Deutscher Ingenieure e. V.

Wirtschaftsverband Fuels und Energie e. V.

WWF Deutschland

Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen
Handwerke

Zentralverband der Elektro- und Digitalindustrie
Zentralverband des Deutschen Handwerks
Zentralverband deutscher Schornsteinfeger

Zentralverband Sanitdr Heizung Klima

102. Abgeordnete Welche europdischen und deutschen Regionen
Janina Bottger sind die von der Bundesregierung im Koalitions-
(Die Linke) vertrag zwischen CDU, CSU und SPD als ,,struk-

turschwache sowie von Transformation betroffene
Regionen* bezeichneten, die eine ,,tragfdhige Mit-
telausstattung der Kohésionspolitik™ benotigen,
und wie wird die Bundesregierung sich fiir diese
konkreten Regionen in den Verhandlungen des
Mehrjéhrigen Finanzrahmens der Européiischen
Union 2028 bis 2034 und der darin vorgeschlage-
nen verdnderten Kohésionsmittelvergabestruktur
einsetzen?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Thomas Steffen
vom 7. Oktober 2025

CDU, CSU und SPD haben sich zur Kohésionspolitik im Koalitionsver-
trag ,,Verantwortung fiir Deutschland* fiir die 21. Legislaturperiode da-
rauf verstindigt, dass der Erhalt der Forderwiirdigkeit aller Regionen
wichtig ist. Insbesondere auch strukturschwache sowie von Transforma-
tion betroffene Regionen brauchen in Zukunft eine tragfihige Mittelaus-
stattung der Kohisionspolitik. Diese kiinftige Ausrichtung der Kohési-
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onspolitik wurde durch Beschluss des Bundeskanzlers und der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 18. Juni 2025 be-
statigt.

Zum Vorschlag der Kommission fiir einen neuen Mehrjdhrigen Finanz-
rahmen 2028 bis 2034 lduft die Abstimmung innerhalb der Bundesregie-
rung fiir eine Positionierung auf EU-Ebene. Dies gilt auch fiir den Vor-
schlag der Kommission, insbesondere die Gemeinsame Agrarpolitik und
die Kohésionspolitik kiinftig in Nationalen und Regionalen Partner-
schaftspldnen umzusetzen. Auf Grundlage des Kohisionsziels (Arti-
kel 174 Vertrag iliber die Arbeitsweise der Europdischen Union) und des
Vorschlags der Kommission wird die Bundesregierung die weitere Ab-
stimmung mit den Léndern aufnehmen. In diesem Rahmen werden die
Regionen weiter konkretisiert werden, die ,,als strukturschwache sowie
von Transformation betroffene Regionen* im Fokus der Europiischen
Forderung stehen sollen.

Die Bundesregierung wird in diesem Zusammenhang gemeinsam mit
den Lindern die Frage der Ubertragbarkeit der Kriterien zur Abgren-
zung von strukturschwachen Regionen im Rahmen der der Bund-Lén-
der-Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur® (GRW) priifen. Die GRW ist das zentrale regionalpolitische In-
strument der Bundesregierung auf nationaler Ebene und hat grof3e Be-
deutung fiir die Verbesserung der Standortbedingungen und die
Herstellung gleichwertiger Lebensverhédltnisse in Deutschland. Das
GRW-Fordergebiet wird gemeinsam von Bund und Léndern festgelegt,
zuletzt fiir die aktuell laufende Forderperiode vom 1. Januar 2022 bis
zum 31. Dezember 2027 (siche www.bundeswirtschaftsministerium.de/
Redaktion/DE/Downloads/grw-fordergebiete-2022-2027.html).

Bei dieser Fordergebietsabgrenzung waren die beihilferechtlichen
Grundlagen der unternehmensbezogenen Regionalforderung der von der
Europédischen Kommission am 19. April 2021 beschlossenen Regional-
beihilfeleitlinien zu beriicksichtigen. Die nach diesen Vorgaben des
europdisches Beihilferechts forderfihigen Gebiete wurden mit Hilfe
eines bundesweit einheitlichen und auf einem Regionalindikatorenmo-
dell basierenden Verfahren bestimmt, um gezielt die strukturschwéchs-
ten Regionen zu ermitteln. Ausgangspunkt fiir die Messung der wirt-
schaftlichen Aktivitdt und Standortbedingungen in den Regionen waren
ausgewdhlte Indikatoren (Daten zur Produktivitit, zum Arbeitsmarkt,
zur demografischen Entwicklung und zur Infrastrukturausstattung), die
gemeinsam den GRW-Regionalindikator bilden.

Fiir den Zeitraum ab 2028 wird das GRW-Fordergebiet neu abgegrenzt.
Zur Vorbereitung der dafiir notwendigen Verhandlungen mit den Lén-
dern sowie das sich daran anschlieBende Genehmigungsverfahren mit
der Européischen Kommission hat das Bundesministerium fiir Wirt-
schaft und Energie ein wissenschaftliches Gutachten beauftragt. Dieses
Gutachten wird sich unter anderem mit der Frage beschiftigen, wie im
Rahmen der kiinftigen Fordergebietsabgrenzung der proaktive Charakter
der GRW-Forderung weiter gestarkt werden kann.


https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/grw-fordergebiete-2022-2027.html
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103. Abgeordnete Wird sich die Bundesregierung an der Rettung des
Agnes Conrad Maxhiitte-Rohrwerks in  Sulzbach-Rosenberg,
(Die Linke) nach mir vorliegenden Informationen einer der

beiden letzten inldndischen Produzenten fiir naht-
lose Rundrohre, beteiligen, und wenn ja, iiber
welchen Weg bzw. welche Institution (z. B. {iber
die Kreditanstalt fiir Wiederautbau) wird dies ge-
schehen?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 30. September 2025

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie ist derzeit in Gespra-
chen mit dem genannten Unternehmen und der bayerischen Landes-
regierung. Den Ergebnissen dieser Gespriche kann nicht vorgegriffen

werden.

104. Abgeordnete Hat die Bundesregierung mit Blick auf den von
Agnes Conrad Bundeskanzler Friedrich Merz angekiindigten
(Die Linke) »Autogipfel“ und der aktuellen Situation in der

Automobilbranche aktuelle Zahlen zum Beschéf-
tigungsabbau in der deutschen Automobil- und
Zulieferindustrie im letzten Jahr bis heute (bitte
nach Bundesland aufschliisseln), und was plant
die Bundesregierung mit Blick auf den Autogip-
fel, um die Arbeitnehmer*innen der Industrie zu
schiitzen?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 1. Oktober 2025

Die Bundesregierung bekennt sich klar zum Automobilstandort
Deutschland und will auch in Zukunft eine starke Automobil- und Zulie-
ferindustrie als Schliisselindustrie und Arbeitsplatzgarant.

Im Koalitionsvertrag wurden verschiedene Maflnahmen vereinbart, um
Innovationsfahigkeit und Wettbewerbsfahigkeit der Automobilindustrie
zu stéarken.

Bereits beschlossen sind zwei Maflnahmen zur steuerlichen Forderung
der E-Mobilitét aus dem Sofortprogramm der Bundesregierung. Das ent-
sprechende ,,Gesetz fiir ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur
Starkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland* hat der Bundestag am
26. Juni 2025 beschlossen. Darin sind zur steuerlichen Forderung der
Elektromobilitit die Einfilhrung einer arithmetisch-degressiven Ab-
schreibung fiir nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028 an-
geschaffte Elektrofahrzeuge sowie die Anhebung der Bruttolistenpreis-
grenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung fiir die Begiinstigung von
Elektrofahrzeugen von 70.000 Euro auf 100.000 Euro vorgesehen.

Weitere Mafinahmen zur Starkung der Automobilindustrie am Standort
Deutschland werden mit Blick auf den angekiindigten Dialog zur Auto-
mobilindustrie gepriift.



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode - 83— Drucksache 21/2141

Zudem hat die Bundesregierung den Forderzeitraum der Transformati-
ons-Netzwerke und Transformations-Hubs bis Ende 2026 verldangert, um
die Automobil- und Zulieferindustrie und die betroffenen Regionen vor
dem Hintergrund des Strukturwandels hin zu einer klimafreundlichen
und digitalen Mobilitét langer zu unterstiitzen. Dariiber hinaus priift das
Bundesministerium flir Wirtschaft und Energie eine neue Forderphase
fiir die Transformations-Netzwerke und Transformations-Hubs fiir die
Jahre 2027 bis 2029.

Die Bundesregierung setzt sich auch auf europdischer Ebene weiterhin
fiir eine Starkung der Innovations- und Wettbewerbsfahigkeit der Auto-
mobilindustrie ein. Der von der EU-Kommission gefiihrte Strategische
Dialog mit Akteuren der Automobilwirtschaft wird von der Bundes-
regierung begriiit. Die Arbeiten der EU-Kommission zur Umsetzung
des Anfang Mirz verdffentlichten Aktionsplans fiir die Automobilindus-
trie in Europa werden von der Bundesregierung aktiv unterstiitzt.

Dariiber hinaus setzt die Bundesregierung vor allem auf strukturelle Ver-
besserungen des Industriestandorts Deutschland und eine vorwiegend
angebotsseitige Wachstumsagenda. Eine bereits beschlossene Senkung
der Energiekosten wirkt sich unmittelbar auf die Produktionskosten in
der Automobilindustrie aus.

Daten zur Beschéftigungssituation in der Automobilindustrie, auch auf-
geschliisselt nach Bundesldndern, sind auf der Internetseite des Statisti-
schen Bundesamtes (Destatis) Offentlich zuginglich (Abrufbar unter:
www-genesis.destatis.de/datenbank/online, Suchbegriff: 42271-0011).

105. Abgeordnete Welche Kiriterien fiir Risiko- und Projektauswahl
Dr. Sandra Detzer legt dic Bundesregierung beim Rohstofffonds
(BUNDNIS 90/ fest, und wie begriindet sie, dass Projekte trotz der

DIE GRUNEN) naturgemdflen Risiken von Rohstoff- und Berg-
bauvorhaben offenbar nur bei weitgehender Risi-
kofreiheit geférdert werden sollen?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 8. Oktober 2025

Die Kriterien fiir die Projektauswahl sind auf der Internetseite der KfW
www.kfw.de/Rohstofffonds/ zu finden. Das fiir die Rohstoffpolitik zu-
stindige Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz (jetzt Bun-
desministerium fiir Wirtschaft und Energie) hat im Jahr 2023 im Kon-
zept zum Rohstofffonds anhand empirischer globaler Daten eine durch-
schnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit prognostiziert. Nach Antragstel-
lung ist von der Bundesregierung im Einzelfall zu priifen, ob eine
Fordermoglichkeit grundsitzlich besteht und wie hoch ein potentielles
Ausfallrisiko eingeschitzt wird. Fiir die Forderentscheidung ist letztlich
auch maligeblich, ob unter Abwagung der Hohe des potentiellen Aus-
fallrisikos und der strategischen Bedeutung der Projekte Verhaltnisma-
Bigkeit gegeben ist.


https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online
https://www.kfw.de/Rohstofffonds/
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106. Abgeordneter Aus welchen Griinden und aufgrund welcher
Leif-Erik Holm neuen statistischen Informationen wurden nach
(AfD) Kenntnis der Bundesregierung die Wachstums-

prognosen fiir 2023 und 2024 im Rahmen der Re-
vision durch das Statistische Bundesamt nach un-
ten korrigiert (www.tagesschau.de/wirtschaft/konj
unktur/rezession-daten-bruttoinlandsprodukt-10
0.htm1)?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Thomas Steffen
vom 8. Oktober 2025

Das Statistische Bundesamt fiihrt iiblicherweise im Sommer mit Ver-
offentlichung der Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen (VGR) fiir das zweite Quartal des laufenden Jahres eine Uberarbei-
tung der Ergebnisse der letzten Jahre durch. Diese Revisionen basieren
auf neu verfiigbaren statistischen Informationen und dienen dazu, die
Berechnungen der VGR zu verbessern und an aktuelle Entwicklungen
anzupassen. Diese Revisionen waren im Sommer 2025 hoher als ge-
wohnlich, sind aber in dhnlichem Ausmal} auch bei friiheren Sommer-
iiberarbeitungen — insbesondere krisengepragter Berichtsjahre (z. B. Co-
rona-Jahre 2020 und 2021) — aufgetreten.

Neue statistische Informationen fiir die zuriickliegenden Jahre kamen
laut Statistischem Bundesamt aus den Strukturstatistiken. Diese liegen
erst 18 Monate nach Ende eines Berichtsjahres vor und werden dann in
die bis dahin mit monatlichen und vierteljahrlichen Konjunkturindikato-
ren fortgeschriebenen BIP-Ergebnisse eingearbeitet. Die Strukturstatisti-
ken enthalten detaillierte Unternehmensangaben zu Umsétzen, Investi-
tionen sowie insbesondere zur Kostenstruktur von Unternehmen und be-
stimmen dadurch wesentlich das Niveau des BIP. Aulerdem wurde die
Preisbereinigung fiir die vergangenen Jahre auf eine neue Basis gestellt:
Mit den nun vorliegenden Angaben aus der Input-Output-Rechnung
konnten die bereits vorliegenden Preise insbesondere bei den Produkti-
onswerten und Vorleistungen der Unternehmen préziser zugeordnet wer-
den. Gerade dieser Aspekt trug laut Statistischem Bundesamt fiir die Be-
richtsjahre 2022 und 2023 mit ihren sehr starken Preisverdnderungen
wesentlich zu den vergleichsweise hohen BIP-Revisionen bei. Dariiber
hinaus wurden die Modelle und Parameter der Saison- und Kalenderbe-
reinigung wie liblich im Zuge der Sommeriiberarbeitung aktualisiert.

Weitere Informationen zu den Hintergriinden der Sommerrevision der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind auf der Homepage des
Statistischen Bundesamtes zu finden unter: www.destatis.de/DE/Presse/
Pressemitteilungen/2025/08/PD25_310_811.html.

Allgemeine Informationen zu den turnusméfBigen Revisionen in den
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind hier zu finden: www.dest
atis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnunge
n-Inlandsprodukt/Methoden/revisionen.html.


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/rezession-daten-bruttoinlandsprodukt-100.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/08/PD25_310_811.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/Methoden/revisionen.html
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107. Abgeordneter
Leif-Erik Holm
(AfD)

Wie viele Priifungen von Amts wegen (nach § 14
Absatz 1 Nummer 1 des Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetzes — LkSG) und aufgrund von An-
trigen (nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 LkSG)
wurden seit Inkrafttreten des LkSG bis September
2025 durchgefiihrt, und wie viele davon wurden
in den jeweiligen Priifungsjahren abgeschlossen
(bitte jahrlich aufschliisseln)?

Drucksache 21/2141

Antwort des Staatssekretirs Dr. Thomas Steffen
vom 9. Oktober 2025

Die Aufschliisselung der Priifungen ergibt sich aus der nachfolgenden
tabellarischen Darstellung:

Priifungen von Amts wegen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1

Begonnen Abgeschlossen
(auch aus Vorjahren)
2023 492 180
2024 851 418
2025 468 646
Summe 1.811 1.244

Quelle: BAFA, Stand: September 2025

Priifungen aufgrund von Antriigen nach § 14 Absatz 2 Nummer 2

Begonnen Abgeschlossen
(auch aus Vorjahren)
2023 15 1
2024 21 6
2025 44 27
Summe 80 34

Quelle: BAFA, Stand: September 2025

108. Abgeordneter Welche Schliisse zieht die Bundesregierung aus
Leif-Erik Holm den Prognosen des Stromverbrauchs fiir das Jahr
(AfD) 2030 im vom Bundesministerium fiir Wirtschaft

und Energie beauftragten Monitoringbericht zur
Energiewende, und plant die Bundesregierung auf
dieser Grundlage Anpassungen bei den Ausbau-
zielen fiir erneuerbare Energien im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (www.spiegel.de/wirtschaft/sozi
ales/energiewende-wirtschaftsministerium-rechne
t-mit-niedrigerem-strombedarf-in-2030-a-b62d42
88-5eb8-4900-a0ef-39abbd88fc3a)?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel

vom 7. Oktober 2025

Uber mégliche Schlussfolgerungen aus den Annahmen zum kiinftigen
Bruttostromverbrauch hinsichtlich des Ausbaus der erneuerbaren Ener-


https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/energiewende-wirtschaftsministerium-rechnet-mit-niedrigerem-strombedarf-in-2030-a-b62d4288-5eb8-4900-a0ef-39abbd88fc3a
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gien wird im Zuge der anstehenden Novellen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) und des Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) zu
entscheiden sein.

109. Abgeordneter Haben Unternehmen der Bosch-Gruppe nach
Enrico Komning Kenntnis der Bundesregierung in den letzten sie-
(AfD) ben Jahren Subventionen oder sonstige Forderun-

gen und Unterstiitzungsleistungen vom deutschen
Staat erhalten, und wenn ja, in welcher Hohe je-
weils (bitte wenn mdglich jeweils nach Bund und
nach Landern gesamt aufschliisseln)?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 8. Oktober 2025

Ihre Frage stellt unter anderem auf Subventionen ab. Der von der Bun-
desregierung in ihrer Subventionsberichtserstattung verwendete Subven-
tionsbegriff ist durch § 12 des Stabilitits- und Wachstumsgesetzes
(StabQG) festgelegt. Im Subventionsbericht werden keine Subventionen
an einzelne Unternehmen gelistet, sondern die Entwicklung der Finanz-
hilfen des Bundes und der Steuervergiinstigungen insgesamt und nach
Wirtschaftsbereichen beschrieben.

Unternehmen der Bosch-Gruppe haben in den letzten sieben Jahren Zu-
wendungen vom Bund erhalten. Es wurde eine Abfrage in der Zuwen-
dungsdatenbank des Bundes fiir das Bundesministerium fiir Wirtschaft
und Energie vorgenommen mit Bewilligungsdatum ab 1. Januar 2018.
Der Antwortumfang ist auf die in der vorgegebenen Frist ermittelbaren
Informationen beschrénkt. Eine Ressortabfrage war im Rahmen der zur
Verfiigung stehenden Zeit nicht moglich. Die Bundesregierung ist zu-
dem fiir Foérderungen der Linder nicht zustdndig. ,,Unternehmen der
Bosch-Gruppe™ wird ausgelegt als Robert Bosch GmbH und im Ge-
schiftsbericht 2024 gelistete deutsche hundertprozentige Tochterunter-
nehmen (Geschéftsbericht abrufbar unter: https://assets.bosch.com/medi
a/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-geschaeftsbericht-202
4 pdf, ab S.188). Die Abfrage ergab eine Gesamtsumme von
1.011.079.640 Euro. Die grofiten Summen ergeben sich aus IPCEI-Pro-
jekten (,,Important Projects of European Interest*). Das Unternehmen in-
vestiert bis zu 3 Mrd. Euro fiir den Bau bzw. der Erweiterung von Halb-
leiterproduktionen (Rohbau, Einrichtung von 3.600 qm Reinraumfliche,
Erwerb von Maschinen sowie entsprechende Forschungs- und Entwick-
lungskosten fiir neuartige Technologien und Anwendungen) an seinen
Standorten in Dresden und Reutlingen.

110. Abgeordneter Hat die Bundesregierung Kenntnis dariiber wie
Thomas Ladzinski viel Mengen an Germanium, Samarium, Dyspro-
(AfD) sium und Terbium in den ndchsten 5 Jahren fiir

die veranlassten Riistungsprojekte der Bundes-
republik Deutschland benétigt werden, und wie
bewertet die Bundesregierung, dass China z. B.
den Export von Germanium stark reduziert hat?


https://www.assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-geschaeftsbericht-2024.pdf
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Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 7. Oktober 2025

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis iiber die konkret benétigten
Mengen der genannten Rohstoffe fiir die Riistungsprojekte der Bundes-
republik Deutschland. Die Lieferketten und der Bezug von Rohstoffen
liegen in der Verantwortung der Unternehmen.

Kritische Rohstoffe wie auch Germanium, Samarium, Dysprosium und
Terbium sind fiir die Industrie essentiell und resiliente Lieferketten fiir
die Wirtschaftssicherheit systemrelevant. Es besteht eine hohe Abhén-
gigkeit von China, das unilaterale Exportkontrollen gezielt politisch ein-
setzt. Die Bundesregierung unterstiitzt die Unternehmen dabei, ihre Lie-
ferbeziehungen auf eine moglichst breite Basis zu stellen und wirtschaft-
liche Abhéingigkeiten durch Diversifizierung abzubauen.

111. Abgeordneter Sieht die Bundesregierung ein systematisches Ri-
Thomas Ladzinski siko fiir eine Versorgungsliicke an Germanium,
(AfD) Samarium, Dysprosium und Terbium im Bereich

der Riistungsprojekte fiir die nichsten fiinf Jahre
durch die starke Abhéngigkeit von China und die
eingetretene Mengenreduzierung fiir den Export
von z. B. Germanium, und welche Strategien wer-
den durch die Bundesrepublik Deutschland ver-
folgt werden, um sich aus dieser Abhingigkeit
von China zu l6sen?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 7. Oktober 2025

Kritische Rohstoffe wie Germanium, Samarium, Dysprosium und Terbi-
um sind fiir die Industrie essentiell und resiliente Lieferketten fiir die
Wirtschaftssicherheit systemrelevant. China nimmt eine zentrale Rolle
in der globalen Versorgung mit kritischen Rohstoffen, so auch mit den in
der Fragestellung genannten Rohstoffen, ein. Die Bundesregierung
nimmt die Risiken durch Chinas unilaterale Exportkontrollen daher sehr
ernst. In ihrem Risikomonitoring beobachtet und analysiert die Deutsche
Rohstoffagentur (DERA) kontinuierlich die Risiken in Lieferketten kriti-
scher Rohstoffe und berdt dazu auch Unternehmen.

Die Bundesregierung hat mit dem Rohstofffonds, Ungebundenen Fi-
nanzkreditgarantien fiir Rohstoffprojekte und der Forderung der Kreis-
laufwirtschaft ein breites Maflnahmenportfolio zur Unterstiitzung einer
sicheren Rohstoftversorgung aufgesetzt. Mit dem Critical Raw Materials
Act hat die EU einen wichtigen Rahmen geschaffen, um die Abhingig-
keit der EU zu verringern. Neben der Foérderung der Gewinnung von
Rohstoffen in der EU und der Diversifizierung von Lieferketten sind
auch Maflnahmen zum Monitoring der Abhéngigkeiten und der Lager-
haltung wichtiger Rohstoffe geplant.

Dazu sieht der Koalitionsvertrag vor, dass die Bundesregierung Projekte
zur Gewinnung und Weiterverarbeitung von kritischen Rohstoffen in der
EU unterstiitzt und die dafiir benotigten Rahmenbedingungen verbessert.
Die Rohstoffbevorratung wichtiger Rohstoffe kann gegen unvorhergese-
hene kurzfristige Lieferengpésse Abhilfe schaffen. Die Bundesregierung
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beabsichtigt durch Erleichterungen dafiir zu sorgen, dass Unternechmen
verstdrkt in eigener Regie die Bevorratung der fiir sie notwendigen Roh-
stoffe durchfiihren.

112. Abgeordneter Wie positioniert sich die Bundesregierung heute
Pierre Lamely zu der in der Pressemitteilung des Bundesministe-
(AfD) riums des Innern vom 8. Juli 2020 wiedergegebe-

nen Erkldrung des damaligen Bundesfinanzminis-
ters, wonach die Corona-Uberbriickungshilfen des
Bundes nicht zuriickgezahlt werden miissen (Zi-
tat: ,,Die Hilfe muss nicht zuriickgezahlt wer-
den®), und wie bewertet die Bundesregierung vor
dem Hintergrund aktueller Riickforderungsverfah-
ren die Auswirkungen dieser staatlichen Zusage,
die meines Erachtens fiir viele Unternehmen und
Selbstindige ein maBgeblicher Faktor war, die
Hilfen in Anspruch zu nehmen?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Thomas Steffen
vom 9. Oktober 2025

Die Corona-Wirtschaftshilfen waren als nicht riickzahlbare Zuschiisse
konzipiert. Die Antragsteller diirfen die Forderung, anders als bei einem
Kredit, behalten, solange sie ihnen nach den Férderbedingungen zusteht.
Die Aussage des damaligen Bundesfinanzministers Scholz ist daher kor-
rekt.

Da in der Pandemie eine schnelle und unbiirokratische Hilfe notig war,
wurde ein zweistufiges Verfahren etabliert. In der ersten Phase konnte
auf Prognosebasis schnell Hilfe beantragt werden. In einer zweiten Pha-
se wurden die Prognose-Zahlen mit den tatsdchlichen Zahlen der Ent-
wicklung der wirtschaftlichen Tétigkeit abgeglichen, damit final iiber
den Anspruch auf Coronahilfen beschieden werden kann.

Die derzeit laufende Schlussabrechnung der Uberbriickungshilfepro-
gramme war programmeseitig von Anfang an vorgesehen. Sie ist notwen-
dig, da die Beantragung, Bewilligung und Auszahlung der Corona-Wirt-
schaftshilfen zum damaligen Zeitpunkt vielfach auf der Basis von Prog-
nosedaten zu Umsédtzen und Fixkosten und unter Vorbehalt einer
Schlussabrechnung erfolgten, damit die Hilfen die antragstellenden Un-
ternehmen moglichst schnell erreichen konnten. Im Rahmen der
Schlussabrechnung wird nun anhand der tatsdchlich erzielten Umsétze
und forderfahigen Fixkosten in den Forderzeitrdumen das Vorliegen der
Antragsberechtigung dem Grunde nach noch einmal gepriift und die
endgiiltige Hohe der Billigkeitsleistungen final bestimmt (vgl. Punkt 2.1
der FAQ zur Schlussabrechnung: www.ueberbrueckungshilfe-unternehm
en.de/DE/FAQ/Schlussabrechnung/schlussabrechnung.html).


https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/DE/FAQ/Schlussabrechnung/schlussabrechnung.html
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113. Abgeordnete Stand die Bundesregierung bereits in Kontakt mit
Dr. Andrea dem Unternehmen ,,Dreame Technology*, wel-
Liibcke ches nach aktuellen Medienberichten (vgl. u. a.
(BUNDNIS 90/ www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/drea

DIE GRUNEN) me-elektroautos-fabrik-deutschland-100.html,
www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2025/09/brande
nburg-eauto-fabrik-ansiedlung-china-dreame-tesl
a.html) den Bau einer Elektroauto-Fabrik in Bran-
denburg erwigt, und welche Priifverfahren sind
vorgesehen, wenn ein auslidndischer Investor wie
,Dreame Technology” den Bau einer Produkti-
onsstétte in Deutschland anstrebt?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 9. Oktober 2025

Die Bundesregierung steht nicht mit der Firma in Kontakt. Die Aufgabe
der Ansiedlung von Unternehmen ist im Grundsatz bei den Bundeslédn-
dern angesiedelt. Die Agentur ,,Germany Trade and Invest” sowie die
Landeswirtschaftsfordergesellschaft stehen beratend zur Verfiigung.

114. Abgeordneter Ergreift die Bundesregierung MafBnahmen, um
Stefan Schroder sicherzustellen, dass deutsche Unternehmen, die
(AfD) Dual Use-Giiter herstellen, bei der Einhaltung in-

ternationaler Exportvorschriften besser unterstiitzt
werden, und wenn ja, welche, und gibt es Pléne
fiir eine Vereinfachung der entsprechenden Ge-
nehmigungsverfahren?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Thomas Steffen
vom 7. Oktober 2025

MafBgebliche Rechtsvorschrift fiir die Dual-Use Ausfuhrkontrollen ist
die EU-Verordnung 2021/821 vom 20. Mai 2021 iiber eine Unionsrege-
lung fiir die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Un-
terstiitzung, der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Giiter mit
doppeltem Verwendungszweck (DU VO). Zur Unterstiitzung der Unter-
nehmen bei der Anwendung der Regelungen der DU VO veroffentlicht
die Europdische Kommission unter Beteiligung von Experten der Mit-
gliedstaaten Leitfadden zu wesentlichen, praktischen Aspekten. Beispiel-
haft erwéhnt sei ein Merkblatt fiir die Anwendung von Artikel 5 DU VO
(Ausfuhren von bestimmten Giitern der digitalen Uberwachung). Auch
die in Deutschland fiir Dual-Use Ausfuhrkontrollen zustidndige Behorde,
das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), stellt auf
ihrer Homepage zahlreiche aktuelle Arbeitshilfen zur Verfiigung, die die
Unternehmen bei der Stellung von Ausfuhrantrdgen unterstiitzen. Zu-
dem fithrt BAFA regelméBige Outreach-Veranstaltungen fiir die Unter-
nehmen durch (beispielsweise den Exportkontrolltag und den Informati-
onstag Exportkontrolle), um sie iiber aktuelle Entwicklungen auch hin-
sichtlich der Antragsverfahren zu unterrichten. Gemil3 Artikel 26 DU
VO ist im Jahr 2026 eine Evaluierung der DU VO durch die Europa-
ische Kommission vorgesehen.


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/dreame-elektroautos-fabrik-deutschland-100.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2025/09/brandenburg-eauto-fabrik-ansiedlung-china-dreame-tesla.html
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Um Ausfuhrgenehmigungsverfahren fiir die Unternehmen auf nationaler
Ebene zu vereinfachen wurden in den letzten Monaten in mehreren
MaBnahmenpaketen gemeinsam von BMWE/BAFA umfangreiche Ver-
fahrenserleichterungen und -beschleunigungen eingefiihrt. Insbesondere
die Moglichkeit zur Nutzung von nationalen Allgemeingenehmigungen
(AGGen) zusitzlich zu den EU-AGGen durch die Unternehmen wurde
ausgeweitet. So ist beispielsweise die Ausfuhr der meisten Dual-Use
Giiter nach Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko, Republik Korea, Sin-
gapur und Uruguay mittlerweile allgemeingenehmigt.

Die Bundesregierung setzt ihre Anstrengung zur Beschleunigung und
Vereinfachung von Ausfuhrgenehmigungsverfahren fort. Das BMWE
hat zur Umsetzung der Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag entspre-
chende Prozesse und Abstimmungen zwischen den betroffenen Ressorts
und Behdrden aufgesetzt. Mit Verbdnden und Wirtschaftsbeteiligten
stehen BMWE und BAFA hierzu in engem Austausch.

115. Abgeordneter Welche Malinahmen hat das Bundesministerium
Uwe Schulz fiir Wirtschaft und Energie bislang zur Reform
(AfD) des Markt- bzw. Netzregeldesigns ergriffen, um

Redispatch#Volumina zu reduzieren, und welche
zusdtzlichen Schritte beabsichtigt die Bundes-
regierung bis Ende 2026, um die Systemstabilitét
bei steigendem Anteil erneuerbarer Energien
sicherzustellen?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 8. Oktober 2025

Die Bundesregierung hat verschiedene Maflnahmen ergriffen, um Redi-
spatchvolumina zu reduzieren. Neben einer Beschleunigung des Netz-
ausbaus hat die Bundesregierung auch MafBnahmen aus den Bereichen
Marktdesign und Netzoptimierung ergriffen.

Die Bundesregierung hat beispielsweise eine Vielzahl von regulatori-
schen Maflnahmen und Gesetzesdnderungen initiiert, um die Netzopti-
mierung zu erleichtern und zu verbessern und somit das Netz stirker
auszulasten und Netzengpésse zu reduzieren.

So wurde unter anderem beschlossen, vermehrt Hochtemperaturleiter zu
verbauen, die eine hohere Strombelastbarkeit der Netze erlauben. Auch
wurde die Hoherauslastung des Bestandsnetzes ermdglicht und der wit-
terungsabhéngige Freileitungsbetrieb vereinfacht. Dariiber hinaus wurde
der Einsatz von Hochtemperaturleiterseilen beschleunigt.

Im Oktober 2021 hat Deutschland den sogenannten Redispatch 2.0 ein-
gefiihrt, mit dem Ziel das Redispatchpotenzial zu erhéhen, die Netzfiih-
rung zu optimieren und Kosten fiir die Behebung von Netzengpéssen zu
reduzieren.

Die Bundesregierung setzt sich zudem auf EU-Ebene fiir eine zeitnahe
Umsetzung der ROSC-Methode (ROSC steht fiir Regional Operational
Security Cooperation) ein. Dadurch wird ein verldsslicher, eindeutiger
und diskriminierungsfreier Rechtsrahmen fiir grenz- bzw. zoneniiber-
greifend koordinierten Redispatch auf EU-Ebene geschaffen.
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Zur Frage der Systemstabilitdt: Die Bundesregierung hat die ,,Roadmap
Systemstabilitit™ erarbeitet und 2023 verabschiedet. Diese enthélt einen
Fahrplan, der aufzeigt, wie sich ein sicherer Systembetrieb auch bei wei-
ter steigendem Anteil erneuerbarer Energien sicherstellen ldsst. Ergebnis
der Roadmap ist u. a. der Systemstabilitéitsbericht der Ubertragungsnetz-
betreiber, den die Bundesnetzagentur im Juni 2025 erstmalig verdffent-

licht hat.

116. Abgeordneter Mit welchen konkreten Initiativen und Investiti-
Uwe Schulz onsanreizen will das Bundesministerium fiir Wirt-
(AfD) schaft und Energie dem Verlust energieintensiver

Betriebe entgegenwirken, und inwieweit sind
diese Programme bereits in Form von Zusagen,
Vertrdgen oder Haushaltsreserven in der Bundes-
haushaltsplanung 2025/2026 verankert (www.wel
t.de/wirtschaft/article254971314/BGA-Praesiden
t-Wirtschaftsverbaende-warnen-vor-Abwanderun
g-ins-Ausland.html)?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 8. Oktober 2025

Energieintensive Industriebranchen sichern volkswirtschaftlichen Wohl-
stand und tragen zur Resilienz des deutschen und européischen Marktes
bei. Die Bundesregierung arbeitet daran, durch strukturelle Reformen
den Standort Deutschland nach vorne zu bringen, gesamtwirtschaftliche
Rahmenbedingungen zu verbessern und Wachstumskréfte freizusetzen.
Hiervon profitiert ma3geblich auch die energieintensive Industrie.

International wettbewerbsfihige Strom- und Energiepreise sind insbe-
sondere fiir die energieintensive Industrie ein entscheidender Wettbe-
werbsfaktor. Und damit wesentlicher Entscheidungstreiber fiir Investi-
tionen am Industriestandort Deutschland. Hierzu wurden bereits um-
fangreiche MaBnahmen ergriffen, indem Entlastungen umgesetzt wur-
den und weitere forciert werden. Zunichst wird die Gasspeicherumlage
zum 1. Januar 2026 abgeschafft, was einer einmaligen Entlastung von
rund 3 Mrd. Euro (einschlieBlich Schwankungspuffer) fiir alle Gasver-
braucher entspricht. Die Stromsteuersenkung wird fiir die Unternehmen
des Produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft ent-
fristet. Davon profitieren insbesondere die stromintensiven Branchen.
Die zusitzlichen Steuermindereinnahmen im Bundeshaushalt belaufen
sich dafiir auf rund 3 Mrd. Euro pro Jahr. Weiterhin werden besonders
stromintensive Prozesse und Verfahren vollstindig von der Stromsteuer
jéhrlich in Hohe von 620 Mio. Euro entlastet. Zugleich bezuschussen
wir im Jahr 2026 die Ubertragungsnetzkosten im Umfang von 6,5 Mrd.
Euro. Fiir die Jahre 2027 bis 2029 sind weitere MaBBnahmen zur Entlas-
tung bei den Netzentgelten und Umlagen geplant. Fiir besonders ener-
gieintensive Unternehmen setzen wir uns gegeniiber der Europiischen
Kommission zudem fiir die Ausweitung und Verldngerung der Strom-
preiskompensation iiber das Jahr 2030 hinaus ein. Aktuell sind fiir die
Strompreiskompensation im Jahr 2025 und im Regierungsentwurf fiir
2026 Haushaltsmittel im Klima- und Transformationsfonds (KTF) in
Hohe von insgesamt 5,85 Mrd. Euro vorgesehen. Fiir Industrieunterneh-
men, die nicht weitergehend zu entlasten sind, priifen wir die Einfiihrung
eines Industriestrompreises.
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117. Abgeordneter Wie bewertet die Bundesregierung die zu erwar-
Uwe Schulz tenden Okonomischen Effekte (z. B. auf Investi-
(AfD) tionen in Photovoltaik, Strompreise, Marktliquidi-

tit) eines Wegfalls fixer Einspeisevergiitungen,
und welche flankierenden Maflnahmen sind vor-
gesehen, um Investitionssicherheit fiir Akteure
auf dem Solarmarkt zu wahren?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 8. Oktober 2025

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie bereitet aktuell eine
Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vor, die die Ergebnisse des
Monitoringberichts zum Start der 21. Legislaturperiode umsetzt und im
Herbst vorgelegt werden soll. Die 6konomischen Effekte konnen derzeit
noch nicht abschlieend bewertet werden, da sie entscheidend von den
Details der verschiedenen MafBnahmen, die derzeit ausgearbeitet wer-
den, und ihrem Zusammenwirken abhéngen.

118. Abgeordneter Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung
Uwe Schulz iiber den Umfang an StandortschlieBungen bzw.
(AfD) Kapitalabfliissen aus Deutschland im Industrie-

sektor im Zeitraum Januar 2022 bis August 2025
vor, und wie bewertet das Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Energie diese im internationalen
Vergleich, insbesondere mit Blick auf die OECD-
Staaten (bitte mit Quellenangabe)?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 9. Oktober 2025

Laut den Daten des Statistischen Bundesamtes gab es im verarbeitenden
Gewerbe von Januar 2022 bis Juli 2025 insgesamt 19.017 Betriebsauf-
gaben von Haupt- und Zweigniederlassungen oder unselbststdndigen
Zweigstellen. Die Industrie steht vor strukturellen Herausforderungen,
die einen hohen Anpassungsdruck verursachen.

Die Bundesregierung bekennt sich zum Industrie- und Wirtschaftsstand-
ort Deutschland und arbeitet daran, durch strukturelle Reformen den
Standort Deutschland nach vorne zu bringen, gesamtwirtschaftliche
Rahmenbedingungen zu verbessern und Wachstumskrifte freizusetzen,
von denen mafgeblich auch die Industrie profitiert.

Die Bundesregierung hat keine spezifischen Erkenntnisse tiber den Um-
fang von StandortschlieBungen oder Kapitalabfliissen im Industriesektor
im internationalen Vergleich, insbesondere im Hinblick auf die OECD-
Staaten.
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119. Abgeordnete Uber welche Finanzierungsquellen und in wel-
Ines Schwerdtner  chem Bewertungskorridor priift die Bundesregie-
(Die Linke) rung eine Minderheitsbeteiligung an der Tennet

TSO GmbH (insbesondere unter Einbindung
moglicher Beteiligungsvehikel wie KfW oder di-
rekte Bundesbeteiligung sowie entsprechender
Governance-Instrumente), und welcher Zeitplan
(einschlieBlich Vorlage an den Haushaltsgesetz-
geber) liegt dieser Priifung zum Stichtag 30. Sep-
tember 2025 zugrunde?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 8. Oktober 2025

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD fiir die 21. Legis-
laturperiode sieht vor, dass die Bundesregierung strategische Bundesbe-
teiligungen im Energiesektor, auch bei Netzbetreibern, priift. Diesen
Priifauftrag setzt die Bundesregierung aktuell mit Blick auf eine mog-
liche Minderheitsbeteiligung an TenneT TSO GmbH um. Die niederlén-
dische Regierung hat das niederldndische Parlament {iber das grundsétz-
liche Kaufinteresse der Bundesregierung informiert.

Laufende Verhandlungen und Entscheidungsvorbereitungen sind Teil
des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung. Die Bundesregierung
stellt demnach zu konkreten Inhalten der laufenden Priifung, wie sie in
der Fragestellung angesprochen werden, zu diesem Zeitpunkt keine In-
formationen bereit.

Soweit sich im weiteren Verlauf dieser Priifungen die Notwendigkeit
einer liber bestechende Haushaltsansdtze hinausgehenden Finanzierung
durch den Bundeshaushalt ergibt, wird die Bundesregierung hierzu im
Rahmen der vorgesehenen Verfahren den Haushaltsgesetzgeber befas-

sen.
120. Abgeordnete Welche Auswirkungen erwartet die Bundesregie-
Ines Schwerdtner rung aus dem angekiindigten Investoreneinstieg
(Die Linke) (46 Prozent) bei Tennet Deutschland auf zentrale

Parameter wie Ausbaupfade (einschlieBlich HGU-
Grofiprojekte), Regulierungsrahmen (ARegV, Er-
l6sobergrenzen), Netzentgelte und Versorgungssi-
cherheit, und welche auflagenbasierten Siche-
rungen (etwa Investitions- oder Standortzusagen)
fordert sie gegeniiber dem niederldndischen
Eigentiimer und den neuen Finanzinvestoren ein?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 7. Oktober 2025

Der angekiindigte Einstieg eines Investors bei TenneT Deutschland ist
im Hinblick auf die Umsetzung der in der Netzplanung vorgesehenen
Ausbaupfade — und damit auf den sicheren Stromtransport — positiv zu
bewerten. Fiir den geplanten Netzausbau bendtigt TenneT Deutschland
zusétzliches Eigenkapital. Auswirkungen auf den regulatorischen Rah-
men sind nicht zu erwarten — vielmehr erfolgt die Transaktion innerhalb
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dieses Rahmens. Die Investitionspflichten der Ubertragungsnetzbetrei-
ber ergeben sich aus dem von der Bundesnetzagentur gemdB § 12¢ Ab-
satz 4 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) bestitigten Netz-

entwicklungsplan.

121. Abgeordnete Welche Schriftwechsel, Vermerke und Prisentati-
Ines Schwerdtner onen der Bundesregierung zur Beteiligungsfrage
(Die Linke) bei Tennet Deutschland (einschlieBlich vorldufi-

ger Bewertung des Unternehmenswertes, Rendi-
te-/Risikoprofil der Investoren sowie Szenariena-
nalysen zu IPO, Teilverkauf oder Bundesbeteili-
gung) liegen seit dem 1. Juni 2025 vor, und in
welchen Ressorts wurden diese abgestimmt?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 9. Oktober 2025

Auf die Antwort zur Schriftlichen Frage 119 wird verwiesen.

Geschiftsbereich des Bundesministeriums fiir Forschung,
Technologie und Raumfahrt

122. Abgeordnete Sind Kooperationen oder Abstimmungen sind
Anne-Mieke zwischen dem Games-Referat des Bundesministe-
Bremer rium fiir Forschung, Technologie und Raumfahrt
(Die Linke) und der Bundeswehr hinsichtlich Gaming-Pro-

jekte, E-Sport und Offentlichkeitsarbeit geplant,
und wenn ja, welche?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Matthias Hauer
vom 7. Oktober 2025

Aktuell sind keine solchen Kooperationen oder Abstimmungen geplant.

123. Abgeordnete Wie viele Antrdge auf Forderung hat die Bundes-
Sonja Lemke agentur fiir Sprunginnovationen (SPRIND) bis-
(Die Linke) lang zu Vorhaben im Bereich ME/CFS, Long-

Covid und anderer postinfektioser Krankheiten er-
halten, und welche davon wurden positiv beschie-
den?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Matthias Hauer
vom 7. Oktober 2025

Im Bereich ME/CFS, Long-Covid und anderen postinfektiosen Krank-
heiten gab es bislang drei Einreichungen bei der Bundesagentur fiir
Sprunginnovationen (SPRIND) GmbH. Die bisherigen Einreichungen
konnten nicht beriicksichtigt werden, da sie nicht den Kriterien entspra-
chen, nach denen die SPRIND zu unterstiitzende Projekte auswahlt, ins-
besondere hinsichtlich des Kriteriums des Sprunginnovationspotentials.

124. Abgeordnete Welche konkreten MaBnahmen plant die Bundes-
Dr. Andrea regierung, um den Ausbau der Genomsequenzie-
Liibcke rungskapazitdten fiir die Forschung von inno-
(BUNDNIS 90/ vativer personalisierter Diagnostik und Therapie

DIE GRUNEN) in Deutschland voranzutreiben, und welche der
bereits bestehenden Strukturen plant die Bundes-
regierung in dem Ausbau zu beriicksichtigen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Matthias Hauer
vom 8. Oktober 2025

Das Bundesministerium fiir Forschung, Technologie und Raumfahrt
(BMFTR) erachtet die Forschung zu innovativer und personalisierter
Diagnostik und Therapien, welche unter anderem auf Basis von Genom-
daten durchgefiihrt wird, als wichtigen Treiber fiir die medizinische Ver-
sorgung der Zukunft. Auch deshalb stirkt das BMFTR die Forschung
zur personalisierten Medizin im Rahmen verschiedener MafBnahmen der
projektorientierten und institutionellen Forderung.

Etwaige zusitzliche Aktivititen, die den Ausbau der Genomsequenzie-
rungskapazititen betreffen konnen, sind u. a. vom Ausgang des aktuell
laufenden Haushaltsaufstellungsverfahrens fiir das Jahr 2026 abhingig.

125. Abgeordneter Stellt die Bundesregierung fiir die Jahre 2025 und
Sascha Wagner 2026 finanzielle Mittel zur Verfligung, um gezielt
(Die Linke) US-Wissenschaftler als Fachkrifte anzuwerben,

und wenn ja, welche finanziellen Mittel aus wel-
chen konkreten Haushaltstiteln (bitte einzeln nach
Jahren auflisten), und unterstiitzt die Bundesregie-
rung Initiativen wie beispielsweise das ,,Meitner-
Einstein-Programm®, das unter dem Motto ,,100
kluge Kopfe flir Deutschland* unter der Wissen-
schaftspolitik von Prdsident Donald Trump lei-
dende US-Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler fiir eine neue Forschungsheimat in der
Bundesrepublik anwerben will (wenn ja, bitte ein-
zeln auflisten, wenn nein, warum nicht)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Dr. Silke Launert
vom 8. Oktober 2025

Die Attraktivitit des Wissenschaftsstandorts Deutschland mit seiner im
Grundgesetz verankerten Wissenschaftsfreiheit, seinen exzellenten For-
schungsinfrastrukturen und vielfdltigen Karriereperspektiven bietet
internationalen Forschenden in Deutschland einen sicheren Hafen der
Forschungsfreiheit. Das 1000-K&pfe-Plus-Programm schafft hierfiir wei-
tere Karriereperspektiven im deutschen Wissenschaftssystem. 1000-
Kopfe-Plus ist offen fiir Bewerbungen aus der ganzen Welt und nicht
spezifisch auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einzelner Lan-
der gerichtet. Es setzt auf renommierte Programme der Alexander von
Humboldt-Stiftung (AvH) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFQG) auf. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) flan-
kiert das Programm mit strukturellen MafBnahmen fiir internationale
Masterstudierende und Promovierende.

Wegen dieses umfassenden Ansatzes unter Einbindung von AvH, DFG
und DAAD stellt das Bundesministerium fiir Forschung, Technologie
und Raumfahrt (BMFTR) fiir die Jahre 2025 und 2026 keine spezifi-
schen finanziellen Mittel zur Verfiigung, um gezielt Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler aus den USA als Fachkrifte anzuwerben. Ziel
ist es vielmehr, die langjdhrige, enge und vertrauensvolle Forschungsko-
operation mit den USA, die geprigt ist durch die exzellenten Forschen-
den und Wissenschaftseinrichtungen auf beiden Seiten des Atlantiks und
ihre vielféltigen Partnerschaften, zu bekriftigen und die Netzwerke in
die USA auf allen Ebenen zu stabilisieren und weiter auszubauen.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums der Justiz
und fir Verbraucherschutz

126. Abgeordneter Wie viele Verfahren wegen Diebstahlsdelikten
Adam Balten wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in
(AfD) den letzten fiinf Jahren durch die Staatsanwalt-

schaften gemdll § 170 Absatz 2 der Strafprozess-
ordnung (StPO) eingestellt (bitte Gesamtzahl an-
geben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 10. Oktober 2025

Die Verfahrenseinstellungen der Staatsanwaltschaften nach § 170 Ab-
satz2 der Strafprozessordnung werden in dem Statistischen Bericht
»Staatsanwaltschaften des Statistischen Bundesamtes ausgewiesen. Das
erfolgt aber ausschlieBlich nach Sachgebieten, vorliegend nach dem
Sachgebiet ,,Diebstahl und Unterschlagung*.

Daten nur fiir Diebstahlsdelikte liegen nicht vor. Die Statistischen Be-
richte der Jahre 2022 bis 2024 sind frei verfiigbar und konnen iiber die
Statistische Bibliothek bezogen werden; die betreffenden Angaben zum
Sachgebiet ,,Diebstahl und Unterschlagung®™ ergeben sich jeweils aus
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dem Tabellenblatt 24211-18. Auch ldnger zuriickliegende Jahrgdnge sind
frei verfiigbar, aber als ,,Fachserie 10, Reihe 2.6 ,Staatsanwaltschaften®
(=,,StA-Statistik*) veroffentlicht worden. Die betreffenden Angaben er-
geben sich dort jeweils aus der Tabelle 3.3.1.

Weitere Erkenntnisse im Sinne der Fragestellungen liegen der Bundes-
regierung nicht vor.

127. Abgeordneter Was ist nach Kenntnis der Bundesregierung der
Stephan Brandner Grund dafiir, dass ausweislich der Antwort der
(AfD) Bundesregierung zur Frage 1 der Kleinen Anfrage

der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache
21/1443 in den Jahren 2020 bis 2025 durchgingig
von den niederldndischen Behérden im Vergleich
zu den iibrigen Staaten iiberdurchschnittlich viele
Ersuchen um Vollstreckungshilfe gemil dem
Rahmenbeschluss Geldsanktionen beim Bundes-
amt fiir Justiz gestellt wurden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 6. Oktober 2025

Es steht im Ermessen eines jeden Mitgliedstaates, vom Rahmenbe-
schluss 2005/214/J1 des Rates vom 24. Februar 2005 iiber die Anwen-
dung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen
und GeldbuBen (Amtsblatt L 76 vom 22. Mirz 2005, S. 16) Gebrauch zu
machen.

Im Vergleich zu vielen anderen Mitgliedstaaten nutzen die Niederlande
dieses Vollstreckungshilfeinstrument systematisch. So wird sowohl das
nationale Erkenntnis- und das Vollstreckungsverfahren bei StraBenver-
kehrsiibertretungen von der niederlindischen Zentralbehorde ,,Centraal
Justitieel Incassobureau® gefiihrt als auch das grenziiberschreitende
Vollstreckungshilfeverfahren.

128. Abgeordneter Wo befanden sich die im ,Bericht iiber die im
Tobias Ebenberger Jahr 2024 erzielten Erfolge im Zusammenhang
(AfD) mit der Loschung von Telemedienangeboten mit

kinderpornografischem Inhalt im Sinne des
§ 184b des Strafgesetzbuchs™ (Bundestagsdruck-
sache 21/550) erwdhnten auslédndischen Servers-
tandorte (bitte die zehn Lénder mit den meisten
Serverstandorten auflisten)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 8. Oktober 2025

Fiir den Bericht werden die Standorte der ausldndischen Server nicht
statistisch erfasst. Daher liegen hierzu keine Informationen vor.
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129. Abgeordnete Plant der Generalbundesanwalt die Ermittlungen
Dr. Lena Gumnior im Fall der mutmaBlich rechtsextremistischen
(BUNDNIS 90/ Gruppe ,,Nordbund“ zu iibernehmen, und falls
DIE GRUNEN) nein, wieso nicht (https://taz.de/Neonazis-Soldate

n-und-Polizisten/!6111730/)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 8. Oktober 2025

Die Bundesregierung kann auf die Fragen derzeit keine Auskunft — auch
nicht in eingestufter Form — erteilen. Das verfassungsrechtlich verbiirgte
Frage- und Informationsrecht des Deutschen Bundestages gegeniiber der
Bundesregierung wird insoweit durch das aus dem Rechtsstaatsprinzip
abgeleitete und damit gleichfalls Verfassungsrang genielende schutz-
wiirdige Interesse der Allgemeinheit an der Gewahrleistung einer funkti-
onsgerechten und organaddquaten Aufgabenwahrnehmung durch die
Strafverfolgungsbehorden begrenzt.

Eine weitergehende Auskunft wiirde ErmittlungsmaBinahmen erschwe-
ren oder gar vereiteln, weshalb aus dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit
folgt, dass vorliegend das betroffene Interesse der Allgemeinheit an der
Gewihrleistung einer funktionstiichtigen Strafrechtspflege und Strafver-
folgung Vorrang vor dem Informationsinteresse des Parlaments hat. Die
Verweigerung der Beantwortung kann dabei weder als Verneinung noch
als Bejahung des erfragten Sachverhalts gewertet werden.

130. Abgeordnete Plant die Bundesregierung die Verbesserung der
Dr. Lena Gumnior Datensituation zur Ermdglichung evidenzbasierter
(BUNDNIS 90/ Entscheidungen im Bereich der Kriminalitétspoli-
DIE GRUNEN) tik, etwa durch die Schaffung eines Strafrechts-

pflegegesetzes?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 8. Oktober 2025

Die Bundesregierung ist sich der Bedeutung einer auf Empirie beruhen-
den Analyse von Kriminalitit und damit einer diesbeziiglich aussage-
kréftigen Datenlage fiir eine evidenzbasierte und rationale Kriminalpoli-
tik bewusst. Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang das in der ver-
gangenen Legislaturperiode angestoBBene Vorhaben eines Strafrechtspfle-
gestatistikgesetzes in der laufenden Legislaturperiode aufgegriffen wird,
wird derzeit gepriift.
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131. Abgeordnete Auf welcher evidenzbasierten Grundlage beruht
Dr. Lena Gumnior die im Referentenentwurf zur Anderung des Ge-
(BUNDNIS 90/ waltschutzgesetzes vorgesehene Strafrahmenerho-
DIE GRUNEN) hung von zwei auf drei Jahren bei einem Verstof3

gegen eine Gewaltschutzanordnung bzw. soweit
der Gleichlauf mit § 145a Strafgesetzbuch (StGB)
als Begriindung dafiir herangezogen wird, und
welche evidenzbasierte Grundlage hat die Bun-
desregierung fiir die Beibehaltung und Ubernah-
me des Strafrahmens des § 145a StGB?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 10. Oktober 2025

Die Erhohung des Strafrahmens in §4 des Gewaltschutzgesetzes
(GewSchG) von derzeit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstra-
fe auf kiinftig Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe dient der
Umsetzung der Vereinbarung im Koalitionsvertrag fiir die 21. Legis-
laturperiode zur Erhohung des Strafrahmens bei Verstolen gegen das
GewSchG.

Zuwiderhandlungen gegen Gewaltschutzanordnungen oder gegen die
Anordnung der elektronischen Aufenthaltsiiberwachung sollen tat- und
schuldangemessen sowie auch ausreichend abschreckend geahndet wer-
den koénnen. Die Erhohung fordert damit die Durchsetzung von voll-
streckbaren familiengerichtlichen Gewaltschutzanordnungen nach § 1
GewSchG. Sie dient auch der Umsetzung der Vorgaben in Artikel 53
Absatz 3 der Istanbul Konvention, dass Kontakt- und Niherungsverbote
oder Schutzanordnungen Gegenstand wirksamer, verhéltnismaBiger und
abschreckender strafrechtlicher oder sonstiger rechtlicher Sanktionen
sind. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der in den letzten
Jahren stetig angestiegenen Zahlen Tatverdichtiger bei Straftaten gemaf
§ 4 GewSchG. Im Fiinfjahresvergleich ist diese um +12,8 Prozent von 6
265 auf 7 070 angestiegen (siche dazu das Bundeskriminalamt Lagebild
Hausliche Gewalt 2023, Seite 37, abrufbar unter: www.bka.de/SharedDo
cs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Haeuslic
heGewalt/HaeuslicheGewalt2023.html). Dartiber hinaus soll zur Vermei-
dung von Wertungswiderspriichen ein Gleichlauf mit dem Strafrahmen
des § 145a des Strafgesetzbuches fiir VerstoBe gegen Fiithrungsaufsichts-
weisungen hergestellt werden.

132. Abgeordnete Welchen Zeitplan sieht das Bundesministerium
Dr. Lena Gumnior fiir Justiz und Verbraucherschutz fiir das Gesetz-
(BUNDNIS 90/ gebungsverfahren zur Strafbarkeit von sog. Cat-
DIE GRUNEN) calling vor?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 8. Oktober 2025

Die Parteien der Regierungskoalition haben im Koalitionsvertrag verein-
bart zu priifen, inwieweit der strafrechtliche Schutz fiir gezielte, offen-
sichtlich unerwiinschte und erhebliche verbale und nicht-korperliche se-
xuelle Beléstigungen erweitert werden kann (Zeile 2933 folgend). Das
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Bundesministerium der Justiz und fir Verbraucherschutz nimmt diese
Priifung derzeit vor. Ein Zeitplan liegt noch nicht vor.

133. Abgeordneter Beabsichtigt die Bundesregierung, ein Gesetz zur
Steffen Janich Strafschéarfung bei Angriffen auf Arzte und Pfle-
(AfD) gepersonal einzubringen, und wenn ja, wie weit

sind die Vorbereitungen hierzu gedichen (vgl. ta-
gesschau.de: Gewalt gegen Pflegepersonal: Wenn
Patienten ausrasten — www.tagesschau.de/inland/
gesellschaft/gewalt-patienten-pflegepersonal-10
0.htm1)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 8. Oktober 2025

Der Koalitionsvertrag der die Bundesregierung tragenden Parteien sieht
vor, den strafrechtlichen Schutz von Einsatz- und Rettungskréften, Poli-
zisten sowie Angehorigen der Gesundheitsberufe zu verschirfen und
einen erweiterten Schutz fiir Kommunalpolitiker sowie fiir das Allge-
meinwohl Tétige zu priifen (Zeilen 2861-2864). Ein Gesetzentwurf, mit
dem unter anderem diese Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt
werden sollen, wird derzeit im Bundesministerium der Justiz und fiir
Verbraucherschutz erarbeitet.

134. Abgeordneter Wie beurteilt die Bundesregierung den Wider-
Andreas Mayer spruch zwischen § 1631c des Biirgerlichen Ge-
(AfD) setzbuches, der die Sterilisation von Kindern ver-

bietet, und sog. geschlechtsangleichenden Opera-
tionen an Minderjdhrigen, die unvermeidlich In-
fertilitit zur Folge haben, und unter welchen
Bedingungen hélt sie diese sog. geschlechtsang-
leichenden Operationen an Minderjéhrigen den-
noch fiir zuldssig?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 6. Oktober 2025

Ein Widerspruch besteht nicht. Auch geschlechtsangleichende Behand-
lungen an Kindern und Jugendlichen sind nach § 1631c des Biirgerli-
chen Gesetzbuches verboten, wenn sie eine Sterilisation darstellen, also
insbesondere darauf abzielen, die Fortpflanzungsfahigkeit des Kindes
oder Jugendlichen zu beseitigen. Der Begriff der geschlechtsangleichen-
den Behandlungen geht aber weiter und umfasst auch Behandlungen, die
die Fortpflanzungsfahigkeit nicht einschrianken beziehungsweise deren
Erhalt dienen.

Fiir weitere Einzelheiten verweist die Bundesregierung auf die Begriin-
dung zum Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern mit Va-
rianten der Geschlechtsentwicklung (vergleiche Bundestagsdrucksache
19/24686, S. 17 und S. 27).
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135. Abgeordneter Inwiefern plant die Bundesregierung, Unterver-
Dr. Till Steffen mietung von Wohnraum insbesondere mit Blick
(BUNDNIS 90/ auf die sogenannte gewinnbringende Unterver-
DIE GRUNEN) mietung stidrker zu regulieren, und wie bewertet

die Bundesregierung die Untervermietung von
Wohnraum insbesondere in angespannten Wohn-
raummarkten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Frank Schwabe
vom 6. Oktober 2025

Der Bundesregierung ist bezahlbarer Wohnraum ein wichtiges Anliegen.
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD fiir die 21. Legis-
laturperiode ist unter anderem vereinbart, mobliertes Wohnen und vor-
iibergehenden Gebrauch in angespannten Wohnungsmérkten einer er-
weiterten Regulierung zu unterwerfen. Unter anderem hierzu wird das
Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz noch dieses
Jahr Regelungsvorschlige vorlegen.

Im Ubrigen beobachten wir die rechtstatsiichlichen Entwicklungen, ins-
besondere im Zusammenhang mit der Untermiete sehr genau und priifen
fortwihrend gesetzgeberischen Handlungsbedarf.

136. Abgeordneter Besteht vor dem Hintergrund der Panorama-Re-
Awet Tesfaiesus cherche vom 8. Oktober 2024 mit dem Titel
(BUNDNIS 90/ ,,Handel mit Menschenschédeln aus der Kolonial-
DIE GRUNEN) zeit* (www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panoram

a/archiv/2024/Handel-mit-Menschenschaedeln-au
s-der-Kolonialzeit-unser-verdraengtes-Erbe-,hand
elmitmenschenschaedeln100.html) aus Sicht der
Bundesregierung die Notwendigkeit, Daten {iber
das Ausmal} des Handels mit menschlichen Ge-
beinen in Deutschland zu sammeln und spezielle
gesetzliche Reglungen zu schaffen, die den Han-
del verbieten, sowie es sich die Bundesregierung
in den Antworten zu den Fragen 15 und 16 der
Kleinen = Anfragen der Fraktion BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN auf Bundestagdrucksache
21/1238 einer Priifung vorbehalten hat?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 7. Oktober 2025

Es wird Bezug genommen auf die Antworten auf die Fragen 15 und 16
der genannten Kleinen Anfrage. Die Bundesregierung verfolgt die Ent-
wicklungen in diesem Bereich weiterhin aufmerksam und wird erforder-
lichenfalls MaBBnahmen ergreifen.
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Geschiftsbereich des Bundesministeriums fiir Bildung,
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

137. Abgeordneter Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung
Dr. Christoph zu den Projektauswahl-Gremien des Fdorderpro-
Birghan gramms ,,Demokratie leben!* vor (bitte die Aus-
(AfD) wahlkriterien und -gremien benennen und inwie-

fern die Bundesebene dabei eingebunden ist)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Brand
vom 6. Oktober 2025

Die Projektauswahl flir die Partnerschaften fiir Demokratie erfolgt in
den jeweiligen Kommunen. Die Forderrichtlinie ,,Demokratie leben!*
vom 20. November 2024 sicht vor, dass das ,,Biindnis* vor Ort das zen-
trale Gremium einer Partnerschaft fiir Demokratie ist.

Das Biindnis entwickelt ein kommunales Handlungskonzept, priift die
beantragten Einzelmalnahmen und spricht eine Férderempfehlung aus.

Die Uberpriifung und Weiterentwicklung des Bundesprogramms ,,De-
mokratie leben!* ist, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, in sorgfilti-

ger Vorbereitung.

138. Abgeordneter Liegen der Bundesregierung Informationen hin-
Dr. Christoph sichtlich der zur Veroffentlichung vorgesehenen
Birghan »,Materialien” auf der Homepage des Forderpro-
(AfD) gramms ,,Demokratie leben!* vor (www.demokra

tie-leben.de/dl/service/materialien; bitte angeben,
seit welchem Jahr dies vorgesehen ist und wo die
Materialien zu finden sind)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Brand
vom 6. Oktober 2025

Das Bundesprogramm ,,Demokratie leben!* wird derzeit evaluiert und
weiterentwickelt. Dies umfasst auch die Malnahmen sowie Materialien
der Programmkommunikation und der Offentlichkeitsarbeit.

139. Abgeordneter Nach welchen Kriterien hat die Bundesregierung
Cem Ince die Mitglieder der Expertenkommission ,,Biiro-
(Die Linke) kratiearme Umsetzung der Entgelttransparenz-

richtlinie* benannt, und welche Uberlegungen gab
es im Auswahlprozess zur ausgewogenen Repri-
sentation insbesondere der Arbeitnehmerinteres-
sen?


https://www.demokratie-leben.de/dl/service/materialien
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Antwort der Parlamentarischen StaatsseKkretirin
Mareike Lotte Wulf
vom 7. Oktober 2025

Innerhalb der Bundesregierung ist das Bundesministerium fiir Bildung,
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) federfiihrend fiir die
Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie (EU) 2023/970 (ETRL) in
nationales Recht zustindig.

Die von Bundesministerin Karin Prien eingesetzte 11-kdpfige Expertin-
nen- und Expertenkommission ,,Biirokratiearme Umsetzung der Entgelt-
transparenzrichtlinie” hat den Auftrag, praxisorientierte Vorschlige zu
erarbeiten, wie die ETRL aufwandsarm fiir die Wirtschaft umgesetzt
werden kann.

Dementsprechend bilden Unternehmensverbdande sowie Verbidnde mit
Schwerpunkt Personalmanagement/Personalwissenschaft den Mittel-
punkt der Kommission.

Die Verbande bringen eine brancheniibergreifende Expertise ein und re-
prasentieren die heterogene deutsche Arbeitgeberschaft. Ergénzt wird
die Kommission durch weitere Verbénde sowie Rechtswissenschaftlerin-
nen und Rechtswissenschaftler aus dem Bereich Arbeits- und Gleichstel-
lungsrecht, die neben der Praxistauglichkeit auch die RechtmaBigkeit
der Vorschlige sicherstellen sollen. SchlieBlich sind die Sozialpartner —
die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbinde und der
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) — und auch der Deutsche Juristin-
nenbund (djb) in der Kommission vertreten. Die Interessen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer werden folglich gewahrt.

Eine Auflistung aller Mitglieder der Kommission findet sich in der
Aktuellen Meldung des BMBFSFJ vom Tag der Auftaktsitzung am
17. Juli 2025:

www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kommission-zu
r-umsetzung-der-entgelttransparenzrichtlinie-startet-267884.

140. Abgeordnete Wie viele Schwangerschaftsabbriiche wurden
Dr. Kirsten nach Kenntnis der Bundesregierung in den Stadt-
Kappert-Gonther  gemeinden des Landes Bremen durchgefiihrt, und
(BUNDNIS 90/ wird das Statistische Bundesamt die zukiinftigen

DIE GRUNEN) jéhrlichen Statistiken nach § 16 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes (SchKG) aufbereitet nach
Kreisen und Kreisfreien Stidten verdffentlichen,
so wie es ebenda vorgesehen ist?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Mareike Lotte Wulf
vom 6. Oktober 2025

Die gewlinschten regionalen Daten (nach § 16 des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes) fiir das Bundesland Bremen konnen aus Geheimhal-
tungsgriinden nicht zur Verfligung gestellt werden.

Durch die gesetzliche Anderung des § 16 Absatz2 Nummer2 des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes im Jahr 2024 erfolgt die jéhrliche re-
gionale Darstellung der Schwangerschaftsabbruchsstatistik differenziert
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nach Kreisen und kreisfreien Stadten. Sofern die Pflicht zur statistischen
Geheimhaltung aufgrund kleiner Zahlen eine Darstellung nach einzelnen
Kreisen und kreisfreien Stadten nicht zuldsst, sind Kreise und kreisfreie
Stadte in geeigneter Weise regional zusammenzufassen.

Fiir das Bundesland Bremen ist aktuell nur eine zusammengefasste Dar-
stellung moglich, da in einem der beiden zugehdrigen kreisfreien Stidte
zu wenige Meldestellen existieren. Die regionale Darstellungsstruktur
wird jéhrlich von destatis tiberpriift.

Der Statistische Bericht mit den Regionalergebnissen fiir das Jahr 2023
kann auf der Internetseite von destatis aubgerufen werden: www.destati
s.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Schwangerschaftsab
brueche/Publikationen/Downloads-Schwangerschaftsabbrueche/statistis
cher-bericht-schwangerschaftsabbruchstatistik-meldestellen-regionalerg
ebnisse-5233102237005.x1sx? __blob=publicationFile&v=3.

141. Abgeordnete Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung iiber
Zada Salihovié die durchschnittliche Dauer der Anerkennung von
(Die Linke) im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen,

gerade im Hinblick auf das Vertragsverletzungs-
verfahren der Europédischen Kommission beziig-
lich der Richtlinie tiber die Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen (2005/36/EG; https://eurlex.eu
ropa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A
32005L0036&qid=1736345763985), und hat die
im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und
SPD angekiindigte ad-hoc-Arbeitsgruppe von
Bund und Landern bereits ihre Arbeit dazu aufge-
nommen (wenn ja, in welcher Besetzung)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Mareike Lotte Wulf
vom 8. Oktober 2025

Bei der Anerkennung einer ausldndischen Berufsqualifikation fiir regle-
mentierte  Berufe nach der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie
2005/36/EG lag 2024 die Dauer zwischen der Vollstindigkeit der vorzu-
legenden Unterlagen bis zum ersten rechtsmittelfdhigen Bescheid bei
44 Tagen (Mittelwert).

Die Vorschriften zur Dauer von Anerkennungsverfahren in Deutschland
stehen im Einklang mit der Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqua-
lifikationen. Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse dariiber
vor, dass es in der Praxis strukturelle Schwierigkeiten bei der Anwen-
dung dieser Vorschriften gibt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Link
in der Schriftlichen Frage nicht auf das Vertragsverletzungsverfahren
fuhrt, sondern auf den Gesetzestext der Richtlinie.

Der Koalitionsvertrag sieht die Einrichtung einer ad-hoc-Arbeitsgruppe
von Bund und Léndern vor, die zeitnah MaBnahmen zur Beschleunigung
der Anerkennungsverfahren und Prozesse entwickeln und vorschlagen
soll, wie die Zentralstelle fiir Auslidndisches Bildungswesen (ZAB) in
Struktur und Organisation angepasst und gegebenenfalls unterstiitzt wer-
den kann. Bund und Liander haben auf Staatssekretdr-Ebene eine Ar-
beitsgruppe eingerichtet, die mit Malnahmen zur Verbesserung der An-


https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Publikationen/Downloads-Schwangerschaftsabbrueche/statistischer-bericht-schwangerschaftsabbruchstatistik-meldestellen-regionalergebnisse-5233102237005.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
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erkennungsverfahren befasst ist. Das Bundesministerium fiir Bildung,
Familie, Senioren, Frauen und Jugend fiihrt dieses gemeinsam mit den
fiir Anerkennung zustdndigen Ressorts der Linder fort. Dieses Steuer-
ungsgremium wird genutzt, um Doppelstrukturen und Verzogerungen in
der Bearbeitung zu vermeiden. Zur Anpassung der Struktur und Organi-
sation der ZAB, einer Einrichtung der Lénder, ist bereits eine Arbeits-
gruppe bei der Kultusministerkonferenz tétig.

142. Abgeordnete Plant das Bundesministerium fiir Bildung, Fami-
Ulle Schauws lie, Senioren, Frauen und Jugend konkrete MaB3-
(BUNDNIS 90/ nahmen, um die in der ELSA-Studie genannten
DIE GRUNEN) Stigmatisierungserfahrungen von Frauen, die un-

gewollt schwanger sind, sowie von Beraterinnen
und Beratern sowie Arztinnen und Arzten, die
Schwangerschaftsabbriiche anbieten, abzubauen,
und wenn ja, welche, und sollen Anbetracht der
Ergebnisse  Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stellen gestirkt werden (z. B. durch den Ausbau
von Videoberatung), und wenn ja, mit welchen
MaBnahmen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Mareike Lotte Wulf
vom 8. Oktober 2025

Ungeplant oder ungewollt Schwangere in Konfliktsituationen miissen
die bestmdgliche Unterstiitzung erhalten. Dazu z&hlt in erster Linie eine
gute und fundierte Beratung. Um digitale Beratungsformate weiter zu
stiarken, priift das Bundesministerium fiir Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMBFSFJ) aktuell die Moglichkeit, eine klarstel-
lende Regelung im Schwangerschaftskonfliktgesetz zu verankern.

So kann betroffenen Frauen ein mdglichst niedrigschwelliger Zugang
zur Beratung ermoglicht werden. Dariiber hinaus hat es sich die Bundes-
regierung im Koalitionsvertrag zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu
medizinisch sicherer und wohnortnaher Versorgung fiir Frauen in Kon-
fliktsituationen zu verbessern. Die mdgliche Umsetzung der einzelnen
MaBnahmen wird aktuell durch das BMBFSF]J gepriift.
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143. Abgeordnete Sind die Aussagen der Regierungsfraktion der
Julia-Christina CDU/CSU, dass die Mittel fiir ,,Zuschiisse und
Stange Leistungen zur Unterstiitzung bei ungewollter
(Die Linke) Kinderlosigkeit sowie fiir den Ausbau der Hilfen

fiir Schwangere und zur Regelung der vertrau-
lichen Geburt“ in Hohe von 700.000 Euro aus-
schlieflich an den Trager Donum Vitae fliefen
(www.cducsu.de/presse/wir-staerken-die-konflikt
beratung-fuer-schwangere) zutreffend, und falls
ja, wie und wofiir genau werden diese Mittel ein-
gesetzt, vor dem Hintergrund, dass die Beratungs-
tatigkeit laut § 4 des Schwangerschaftskonfliktge-
setzes (SchKG) durch die Liander geregelt ist
(www.gesetze-im-internet.de/beratungsg/BJNR 11
3980992.html) und die Zusammenarbeit des Bun-
desverbandes mit dem Bundesfamilienministeri-
um nur in Bezug auf fachliche Themen zu
Schwangerschaft, Sexualitit und Kinderwunsch
(https://taz.de/Ueberraschung-im-Bundeshaushalt/
16110512/) zuléssig ist (bitte ausfithren, welche
Projekte, Vorhaben, Offentlichkeitsarbeit o. A.
mit dem Geld konkret gefordert werden), und
falls nein, welche Tréger erhalten zusitzliche For-
derung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Mareike Lotte Wulf
vom 6. Oktober 2025

Die Aufstockung der Mittel fiir donum vitae e. V. ist bei den abschlie-
Benden parlamentarischen Beratungen des Haushalts 2025 (sog. Bereini-
gungssitzung) auf Antrag der Bundestagsfraktionen CDU/CSU und SPD
mehrheitlich beschlossen worden.

Somit wurde der Haushaltstitel (Kapitel 1703) 681 21 ,,Zuschiisse und
Leistungen zur Unterstiitzung bei ungewollter Kinderlosigkeit sowie fiir
den Ausbau der Hilfen fiir Schwangere und zur Regelung der vertrau-
lichen Geburt” um 700.000 Euro zugunsten der Foérderung von donum
vitae e. V. erhoht Das Bundesministerium fiir Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMBFSFJ) priift aktuell, wie und in welchem Umfang
diese Gelder zielfiihrend und wirtschaftlich durch die Bundesgeschifts-
stelle von donum vitae e. V. genutzt werden kdnnen, um den vom Parla-
ment gewlinschten Zweck zu erfiillen.

Nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) sind die Lander da-
fiir verantwortlich, fiir die allgemeine Beratung zu Fragen der Sexual-
aufklarung, Verhiitung und Familienplanung sowie alle eine Schwanger-
schaft unmittelbar oder mittelbar beriithrende Fragen und die Schwanger-
schaftskonfliktberatung ein ausreichendes Angebot wohnortnaher Bera-
tungsstellen  unterschiedlicher ~ weltanschaulicher ~ Ausrichtung
sicherzustellen (§§ 2, 5 SchKG). Die bundesweite Aufgabe der Schwan-
gerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung wird wesentlich
durch freie Triger unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtung
wahrgenommen.

Um die in § 3 SchKG vorgegebene Pluralitit der Beratungslandschaft zu
stiarken, erhalten die Bundesgeschéftsstellen von donum vitae und pro


https://www.cducsu.de/presse/wir-staerken-die-konfliktberatung-fuer-schwangere
https://www.gesetze-im-internet.de/beratungsg/BJNR113980992.html
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familia — die weder in die finanziellen Strukturen der Wohlfahrt noch
der Kirchen eingebunden sind — bei der Wahrnehmung ihrer bundeszen-
tralen Aufgaben durch das BMBFSFJ eine jahrliche Forderung.

Durch die Forderung der Bundesgeschéftsstellen sollen Rahmenbedin-
gungen fiir eine leistungsfihige Infrastruktur der Beratungstitigkeit auf
Bundesebene geschaffen und gesichert werden.

144. Abgeordneter Nach welchen konkreten rechtlichen, wissen-
Christian Zaum schaftlichen, ethnologischen oder sonstigen Maf-
(AfD) stdben und Kriterien definiert bzw. unterscheidet

die Bundesregierung die Begriffe ,,Sinti“ und
»2Roma* als Zielgruppe der Tatigkeit des ,,Beauf-
tragten der Bundesregierung gegen Antiziganis-
mus und fiir das Leben der Sinti und Roma in
Deutschland®, und inwiefern stiitzt sie sich hier-
bei auf historische, kulturelle, sprachliche, sozio-
logische oder selbstzuschreibende Faktoren, um
eine trennscharfe Abgrenzung gegeniiber anderen
Minderheiten- oder Migrantengruppen sicherzu-
stellen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiars Michael Brand
vom 6. Oktober 2025

Die deutschen Sinti und Roma stehen als nationale Minderheit in
Deutschland unter dem Schutz des Rahmeniibereinkommens des Euro-
parats zum Schutz nationaler Minderheiten. Die Angehdorigen der natio-
nalen Minderheit der deutschen Sinti und Roma sind deutsche Staats-
angehorige und haben dieselben Rechte und Pflichten wie Angehorige
der deutschen Mehrheitsbevolkerung. Zugewanderte Roma haben teils
die deutsche Staatsangehorigkeit erworben; fiir andere mit EU-Staats-
angehorigkeit oder mit Drittstaatsangehorigkeit ist in Bezug auf ihre
Rechtsstellung der aufenthaltsrechtliche Status maBgeblich. Auf europi-
ischer Ebene wird u. a. durch den Europarat ,,Roma* als Uberbegriff fiir
Sinti und Roma und ggf. weitere Gruppen verwendet.

Es wird verwiesen auf die Nationale Strategie ,,Antiziganismus bekamp-
fen, Teilhabe sichern!* zur Umsetzung der EU-Roma-Strategie 2030 in
Deutschland. Weiterhin wird verwiesen auf den Sechsten Staatenbericht
der Bundesrepublik Deutschland gemil3 Artikel 25 Absatz 2 des Rah-
meniibereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderhei-
ten.



Drucksache 21/2141 — 108 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir Arbeit
und Soziales

145. Abgeordnete Wie viele Personen sind nach Kenntnis der Bun-
Dr. Christina desregierung iiber Anwerbeabkommen gekom-
Baum men, und in welchen Berufen werden sie einge-
(AfD) setzt (bitte hierbei die zehn Staaten mit den grofB3-

ten Zahlen an Zuwanderern und die fiinf haufigs-
ten Berufe benennen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 8. Oktober 2025

Entgegen der Aussage in der Fragestellung schliefit die Bundesregierung
aktuell keine ,,Anwerbeabkommen* ab. Es liegen ihr deshalb keine Er-
kenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.

146. Abgeordneter Wie hat sich in den letzten sieben Jahren die An-
Jan Feser zahl und der prozentuale Anteil der im Jahr
(AfD) 2015/2016 nach Deutschland migrierten Fliicht-

linge im SGB-II-Leistungsbezug entwickelt, die
in Helfertdtigkeiten und als sogenannte Auf-
stocker tétig waren (bitte nach absoluten und rela-
tiven Zahlen nach Jahren aufschliisseln)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Katja Mast
vom 9. Oktober 2025

Der Zeitpunkt des Zuzuges von ausldndischen Beschiftigten ist in den
Arbeitsmarktstatistiken nicht bekannt.

Die Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit veroffentlicht monatliche
Zahlen zu Beschéftigten nach Anforderungsniveau sowie erwerbstétigen
Leistungsberechtigten nach Staatsbiirgerschaft unter https://statistik.arbe
itsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche Formular.html?
topic_f=migrationsmonitor.

147. Abgeordneter In wie vielen Fillen ist die Integration von SGB-
Jan Feser II-Leistungsberechtigten nach der Teilnahme
(AfD) einer berufsqualifizierenden arbeitsmarktpoliti-

schen MafBnahmen in den letzten zehn Jahren in
einen Pflegeberuf erfolgreich verlaufen (bitte zu-
dem die Zahl der Félle angeben, in denen dieser
Integrationsprozess gescheitert ist), und wie hoch
war 2024 der Anteil der geforderten Personen, die
18 Monate nach Beendigung der arbeitsmarktpo-
litischen MaBnahmen noch in dem begonnenen
Pflegeberuf titig waren (bitte die absoluten und
relativen Zahlen nach Jahren ausweisen)?


https://www.statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?topic_f=migrationsmonitor

Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode —109 - Drucksache 21/2141

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 9. Oktober 2025

Die Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit verdffentlicht jéhrliche Uber-
sichten iiber den Verbleib von Teilnehmenden nach Austritt aus MaB-
nahmen der beruflichen Weiterbildung mit Abschluss unter https://statist
ik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche Formula
r.html?nn=1524036&topic_f=aechnl-berufe.

Die Betrachtung des Verbleibs von Absolventinnen und Absolventen
einer Umschulung sechs Monate nach deren Ende ist Standard in der
Berichterstattung der Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit. Um die
Integrationen in den letzten zehn Jahren sowie den Verbleib der Gefor-
derten nach 18 Monaten fiir einzelne Berufe auszuwerten, wiren auf-
windige Sonderauswertungen notwendig, die in der vorgesehenen Ant-
wortfrist nicht durchfiihrbar sind. Die Verbleibsanalyse der Statistik der
Bundesagentur fiir Arbeit (https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/
Forms/Suche/Einzelheftsuche Formular.html?nn=1524032&topic_f=ve
rbleib-sgbii) zeigt, dass die Eingliederungsquote von Teilnehmenden
nach Austritten aus Maflnahmen der beruflichen Weiterbildung mit der
Dauer nach Austritt der MaBBnahme stetig steigt.

148. Abgeordneter Verschwinden, falls — wie im Koalitionsvertrag
Cem Ince zwischen CDU, CSU und SPD vorgesehen — Ver-
(Die Linke) pflichtungen zur Bestellung von Betriebsbeauft-

ragten abgeschafft wiirden, nach Kenntnis der
Bundesregierung damit auch die dahinterliegen-
den arbeitgeberseitigen Pflichten (bitte beispiel-
haft anhand der Sicherheitsbeauftragten nach § 22
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch und der zur
Priifung befdhigten Personen fiir Leitern und Trit-
te erldutern)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 7. Oktober 2025

Betriebliche Beauftragte gibt es in unterschiedlichen Rechtsbereichen.
Das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales (BMAS) ist u. a. fiir den
Bereich der betrieblichen Beauftragten aus dem staatlichen Arbeits-
schutzrecht zustindig. Dem Auftrag aus dem Koalitionsvertrag fiir die
21. Legislaturperiode entsprechend, erarbeitet das BMAS aktuell fiir
diesen Bereich mdgliche Anpassungsoptionen. Diese sollen gezielt klei-
ne und mittlere Unternehmen entlasten, den hohen Arbeitsschutzstan-
dard aber beibehalten. Einzelheiten sind derzeit noch nicht innerhalb der
Bundesregierung abgestimmt, so dass hierzu aktuell keine Aussagen ge-
troffen oder konkrete Beispiele benannt werden kénnen.


https://www.statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524036&topic_f=aehnl-berufe
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149. Abgeordnete Welche MafBnahmen unternimmt das Bundes-
Cansin Koktiirk ministerium fiir Arbeit und Soziales um sicherzu-
(Die Linke) stellen, dass die schrittweise Digitalisierung der

Jobcenter im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes
— wie durch das aktuelle Pilotprojekt ,,Digital
First“ — im Einklang steht mit dem Sozialgesetz-
buch (§ 37 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
— Bekanntgabe des Verwaltungsaktes), welches
besagt, dass die elektronische Ankiindigung eines
Verwaltungsaktes nur nach Zustimmung der Be-
troffenen moglich sei, und wie stellt das Bundes-
ministerium dabei sicher, dass Menschen, die kei-
nerlei Zugang zu elektronischen Gerdten haben
oder nicht iiber die entsprechende Digitalkompe-
tenz verfiigen, trotzdem barrierefrei alle Dienste
des Jobcenters weiterhin in Anspruch nehmen
konnen und auch alle Mitteilungen tatsichlich er-
halten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 6. Oktober 2025

Die Bundesagentur fiir Arbeit stellt den Biirgerinnen und Biirgern unter-
schiedliche Kommunikationsangebote zur Verfiigung. Neben der person-
lichen Vorsprache und der telefonischen Kontaktaufnahme kénnen Biir-
gerinnen und Biirger ihre Anliegen auch iiber das Online-Portal der Bun-
desagentur fiir Arbeit und die Jobcenter-App adressieren. Fiir eine daten-
schutzkonforme, digitale Kommunikation {iber das Online-Portal der
Bundesagentur fiir Arbeit miissen sich die Biirgerinnen und Biirger iden-
tifizieren und authentifizieren. Neben der Anmeldung iiber Benutzerna-
me und Passwort konnen auch die Multi-Faktor-Authentifizierung sowie
die BundID genutzt werden. Im Rahmen der Registrierung muss eine
verifizierte E-Mail-Adresse angegeben werden. Diese E-Mail-Adresse
ist seit Juli 2024 automatisch der Benutzername. Derzeit miissen regis-
trierte Biirgerinnen und Biirger im Online-Portal der Online-Kommuni-
kation aktiv zustimmen. Ohne Zustimmung kénnen die Bezugsberech-
tigten bestimmte Angebote nicht nutzen. Kiinftig soll eine Zustimmung
nur noch nétig sein, wenn Verwaltungsakte digital bekanntgegeben wer-
den sollen. Die Bundesagentur fiir Arbeit priift zurzeit, wann eine Um-
setzung moglich ist.

Nach § 37 Absatz 2a Satz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch kon-
nen elektronische Verwaltungsakte mit Einwilligung des Beteiligten be-
kannt gegeben werden, indem sie dem Beteiligten zum Abruf iiber 6f-
fentlich zugéngliche Netze bereitgestellt werden. Dies bezieht sich nur
auf die Bekanntgabe von Verwaltungsakten und ist keine allgemeine
Vorgabe fiir die Kommunikation {iber die Online-Portale von Leistungst-
rdgern.

Uber die E-Mail-Adresse erhalten Bezugsberechtigte automatisierte
Nachrichten, zum Beispiel, wenn ein neues Dokument in die Bescheid-
ablage eingestellt wurde. Damit ist sichergestellt, dass Biirgerinnen und
Biirger unmittelbar informiert werden, wenn neue Dokumente und Be-
scheide zum Abruf bereitgestellt wurden. Wurde ein Bescheid drei Tage
nach dessen Einstellung in der Bescheidablage noch nicht gedffnet, er-
hilt die jeweilige Person eine erneute, einmalige Erinnerung an die hin-
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terlegte E-Mail-Adresse. Die Bereitstellung des Bescheides, das Versen-
den der automatisierten Nachricht und das Offnen des Dokumentes wer-
den in der eAkte der betroffenen Person gespeichert. Damit ist die Um-
setzung der Bekanntgabefiktion sichergestellt.

Fiir Biirgerinnen und Biirger, die sich aus unterschiedlichen Griinden
von einer/einem Bevollméchtigten oder einer gesetzlichen Vertretung
vertreten lassen, arbeitet die Bundesagentur fiir Arbeit aktuell an, einer
digitalen Vertretung. In einem ersten Schritt wird es voraussichtlich ab
Januar 2026 moglich sein, dass eine vollumféingliche, gewillkiirte Ver-
tretung (Bevollméchtigung) im Online-Portal moglich ist. Einschréankun-
gen der Vertretung sowie eine gesetzliche Vertretung werden in einer
spateren Ausbaustufe moglich sein. Die Online-Angebote der Bundes-
agentur fiir Arbeit werden zudem einem Barrierefreiheitstest nach der
Barrierefreie-Informationstechnik-Verordrrung (BITV 2.0) unterzogen.

Das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales geht davon aus, dass
mit dem Pilotprojekt ,,Digital First das Vorhaben ,,Digitales Jobcenter
gemeint ist. Ziel des Vorhabens ist es, zu erproben, ob und inwieweit ein
Digital-First-Ansatz im Rechtskreis des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch zielgruppenadiquat umgesetzt werden kann. Zur Umsetzung dieses
Vorhabens wurden in sechs gemeinsamen Einrichtungen Prozesse erho-
ben, analysiert und hieraus MaBBnahmen zur Steigerung der Online-Nut-
zungsquote fiir den Hauptantrag und den Weiterbewilligungsantrag auf
Biirgergeld abgeleitet. Die Maflnahmen werden aktuell in den teilneh-
menden gemeinsamen Einrichtungen umgesetzt.

Es ist wichtig, dass Menschen mit geringer oder fehlender Digitalkom-
petenz Zugang zu den Leistungen der Grundsicherung haben. Daher
bleibt es weiterhin mdglich, sich auf analogen Wegen an das zustindige
Jobcenter zu wenden — personlich, telefonisch oder postalisch.

150. Abgeordnete Plant die Bundesregierung Maflnahmen zu ergrei-
Cansin Koktiirk fen, angesichts der Tatsache, dass im vergangenen
(Die Linke) Jahr 4,2 Millionen Haushalte, also 5 Prozent der

Bevolkerung, ihre Strom- und Gasrechnungen
nicht zahlen konnten (www.zeit.de/gesellschaft/2
025-09/strom-kosten-haushalt-energiepreise) und
der Prognose, dass sich die Kosten fiir das Heizen
mit Ol und Gas in diesem Jahr verdreifachen
konnten (www.nord24.de/verbraucher/heizkoste
n-steigen-2025-rasant-an-so-heftig-trifft-es-jetzt-d
ie-buerger-320380.html), um armutsbetroffene
Menschen im Winter 2025/2026 zu unterstiitzen,
insbesondere in Hinblick auf Unterstiitzungsma0-
nahmen fiir Menschen, die Biirgergeld beziehen
sowie fiir Haushalte, in denen Kinder leben?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 7. Oktober 2025

Die Bundesregierung ist sich bewusst, dass Energiekosten private Haus-
halte vor Herausforderungen stellen konnen.

Bei Personen, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
dem Zweiten oder Zwolften Buch Sozialgesetzbuch beziehen, werden


https://www.zeit.de/gesellschaft/2025-09/strom-kosten-haushalt-energiepreise
https://www.nord24.de/verbraucher/heizkosten-steigen-2025-rasant-an-so-heftig-trifft-es-jetzt-die-buerger-320380.html
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die Aufwendungen fiir die Heizung bei der Berechnung der ihnen zuste-
henden Leistungen als Bedarf anerkannt, soweit die Aufwendungen an-
gemessen sind. Bei der Angemessenheitspriifung wird in der Regel auf
das Verbrauchsverhalten abgestellt. Das bedeutet, dass die Aufwendun-
gen fiir einen angemessenen Verbrauch auch bei steigenden Kosten fiir
die Heizung in voller Hohe als Bedarf anerkannt werden.

Fiir Haushalte mit niedrigen Einkommen, die keine lebensunterhaltssi-
chernden Leistungen beziehen, kann bei gestiegenen Heizkosten ein An-
spruch auf Leistungen der sozialen Mindestsicherung entstehen. Dies
héngt im jeweiligen Einzelfall von der Hohe des verwertbaren Vermo-
gens und des auf die Leistungen anrechenbaren Einkommens ab. Die
vollen Heizkosten werden auch bei der Berechnung des Kinderzuschlags
nach dem Bundeskindergeldgesetz beriicksichtigt.

Vor diesem Hintergrund sind keine zusétzlichen UnterstiitzungsmaBnah-
men geplant.

151. Abgeordnete Welche Zahlen oder Schitzungen liegen der Bun-
Sylvia Rietenberg desregierung vor, wie viele Bedarfsgemeinschaf-
(BUNDNIS 90/ ten iiber kein eigenes Konto verfiigen (bitte in ab-
DIE GRUNEN) soluten und relativen Zahlen angeben) und bisher

das Zahlungsanweisung zur Verrechnung (ZzV)-
Verfahren zum Erhalt der SGB-II-Leistungen nut-
zen, und welche Griinde sprechen vor diesem
Hintergrund dagegen, dass die Bundesregierung
im Zuge der zum 1. Januar 2026 geplanten Ein-
stellung der ZzV durch die Postbank, die Wahl-
freiheit fiir die alternativen Auszahlungsmethoden
in §47 SGB 1 beibehidlt oder eine verbindliche
Verpflichtung der kommunalen Sozialdmter und
Jobcenter zur Vorhaltung von Bargeldauszahlun-
gen einfiihrt, damit auch Personen ohne Konto je-
derzeit Zugang zu ihren Sozialleistungen haben?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 8. Oktober 2025

Aktuell verfiigen etwa 2.000 Personen, die Leistungen der Grundsiche-
rung flir Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II) beziehen, nachgewiesenermallen iiber kein Konto. Bei insge-
samt rund 20.000 Personen werden die Leistungen aktuell per Zahlungs-
anweisung zur Verrechnung (ZzV = Postscheck) ausgezahlt. Dabei ist zu
berticksichtigen, dass sich diese Zahlen ausschlieBlich auf die als ge-
meinsame FEinrichtung von Agenturen fiir Arbeit und kommunalen
Trager geflihrten Jobcenter beziehen. Zu den zugelassenen kommunalen
Triagern liegen der Bundesregierung keine Zahlen vor.

Die Anzahl der ZzV fiir Kundinnen und Kunden ohne Konto (etwa
2.000) im Vergleich zu allen SGB II-Auszahlungen (ca. 3,52 Millionen
pro Monat) liegt relativ bei 0,06 Prozent.

Der Wegfall des Wahlrechts aus § 47 Absatz 1 Satz 1 des Ersten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB 1) soll nicht dazu fiihren, dass Personen ohne
Konto generell keinen Zugang zu Sozialleistungen mehr haben. Wie bis-
her soll in § 47 Absatz 1 SGB I vielmehr eine Hértefallregelung beibe-
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halten werden. Leistungsberechtigte sollen danach — wie nach geltendem
Recht — nachweisen konnen, dass ihnen die Einrichtung eines Kontos
ohne eigenes Verschulden nicht mdglich ist. Sozialleistungen wéren
ihnen dann kostenfrei auf einem anderen Weg zur Verfiigung zu stellen.

152. Abgeordnete Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung
Zada Salihovi¢ die Abbrecherquote bei Teilnehmenden von Be-
(Die Linke) rufssprachkursen, insbesondere bei Auszubilden-

den, und sieht die Bundesregierung hierbei einen
Zusammenhang mit den aus der Trigerlandschaft
kritisierten Mittelkiirzungen (u. a. hier: https:/trae
gernetzwerk.org/tracgernetzwerk/pressespiegel/pr
essemitteilungen/)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 8. Oktober 2025

Im Jahr 2024 waren 13,7 Prozent vorzeitige Kursaustritte aus Berufs-
sprachkursen zu verzeichnen. Griinde fiir einen vorzeitigen Kursaustritt
werden nicht statistisch erfasst. Bei rund 8 Prozent der Austritte im Jahr
2024 ist dem Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge bekannt, dass
diese auf Grund einer Arbeitsaufnahme erfolgten. Daten zu vorzeitigen
Kursaustritten im laufenden Geschiftsjahr 2025 und speziell zu be-
stimmten Kursarten wie den Berufssprachkursen fiir Auszubildende
(Azubi-BSK) liegen noch nicht bzw. nicht vor. Zur Finanzierung der Be-
rufssprachkurse wird auf die Antwort zu der Schriftlichen Frage 80 auf
der Bundestagsdrucksache 21/1709 verwiesen. Auch wihrend der seit
Jahresbeginn 2025 vorgenommenen Priorisierung konnen alle begonne-
nen Kurse zu Ende gefiihrt und unter anderem die Azubi-BSK bedarfs-
gerecht durchgefiihrt werden. Zusammenhinge zwischen Kursangebot
und Kursabbriichen sind nicht ersichtlich.

153. Abgeordnete Wie viele Empfanger von Grundsicherung im
Ulrike Schielke- Alter (SGB XII) erhielten im Dezember 2024
Ziesing gleichzeitig eine Altersrente der gesetzlichen
(AfD) Rentenversicherung, nachdem es im Dezember

2023 etwa 469.000 Rentner gewesen waren?

154. Abgeordnete Wie viele Empfanger von Grundsicherung bei Er-
Ulrike Schielke- werbsminderung (SGB XII) erhielten im Dezem-
Ziesing ber 2024 gleichzeitig eine Erwerbsminderungs-
(AfD) rente der gesetzlichen Rentenversicherung, nach-

dem es im Dezember 2023 etwa 176.000 Rentner
gewesen waren?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 6. Oktober 2025

Die Fragen 153 und 154 werden zusammen beantwortet.


https://www.traegernetzwerk.org/traegernetzwerk/pressespiegel/pressemitteilungen/
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Im Dezember 2024 bezogen 508.830 Personen Grundsicherung nach
dem Vierten Kapitel des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)
und gleichzeitig eine Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung.

179.730 Personen bezogen im Dezember 2024 Grundsicherung nach
dem Vierten Kapitel SGB XII und gleichzeitig eine Erwerbsminderungs-
rente der gesetzlichen Rentenversicherung.

155. Abgeordnete Wie viele Rentner der gesetzlichen Rentenver-
Ulrike Schielke- sicherung sowie Empfianger von SGBII — und
Ziesing SGB XII — Leistungen nutzen bislang das zur Ein-
(AfD) stellung anstehende Verfahren mit Verrechnungs-

schecks (Zahlungsanweisung zur Verrechnung,
ZzV) — bitte um tabellarische Darstellung fiir
2024 und 20257

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 6. Oktober 2025

Die amtlichen Statistiken fiir das Zweite Buch Sozialgesetzbuch
(SGB 1I), das Sechste Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) und das Zwdlfte
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) erfassen bei Geldleistungen nicht die
konkrete Form der Auszahlung an die Leistungsbeziehenden. Deshalb
liegen keine statistischen Daten im Sinne der Fragestellung fiir die Jahre
2024 und 2025 vor. Erfassbar sind Zahlungsverfahren fiir Geldleistun-
gen nur durch gesonderte Erhebungen fiir einzelne Stichtage. Dem Bun-
desministerium fiir Arbeit und Soziales (BMAS) liegen auf dieser
Grundlage folgende Ergebnisse vor:

Die Trager der gesetzlichen Rentenversicherung haben im September
2025 noch rund 2.100 Félle erfasst, in denen die Rentenleistungen per
Zahlungsanweisung zur Verrechnung ausgezahlt werden. Im SGB 1I sind
im Fachverfahren ALLEGRO noch ca. 20.000 SGB II-Leistungsberech-
tigte erfasst, die ihre Leistungen per Zahlungsanweisung zur Verrech-
nung erhalten. Fiir die Auszahlung von Leistungen der Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des
SGB XII sowie der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel
des SGB XII liegen dem BMAS keine Angaben vor.

Das BMAS weist darauf hin, dass nach den § 31 bis § 37 des Zahlungs-
kontengesetzes ein Rechtsanspruch auf Erdffnung eines Basiskontos be-
steht. Gleichwohl gibt es Lebenslagen, in denen die Einrichtung eines
Bankkontos mit Hiirden verbunden ist. Daher sicht das BMAS die Not-
wendigkeit, in Ausnahmefillen weiterhin zusitzliche Auszahlungsmdog-
lichkeiten vorzuhalten. Die Sozialhilfetriger verfiigen iiber Erfahrung,
wie in besonderen Fallkonstellationen Geldleistungen hilfebediirftigen
Personen zur Verfiigung gestellt werden konnen und auch die Bundes-
agentur fiir Arbeit bereitet die Umstellung aktuell vor.

156. Abgeordnete Wie viele pflegebediirftige Personen haben in den
Evelyn Schotz Jahren 2020 bis 2025 Hilfe zur Pflege nach dem
(Die Linke) Zwolften Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch ge-

nommen, und wie hoch war jeweils ihr prozentua-
ler Anteil an der Gesamtzahl aller pflegebediirfti-
gen Personen?
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157.

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 7. Oktober 2025

Die Empfangerinnen und Empfianger von Leistungen der Hilfe zur Pfle-
ge (HzP) nach dem 7. Kapitel des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch
(SGB XII) am Jahresende sowie ihr prozentualer Anteil an der Gesamt-
zahl aller pflegebediirftigen Personen kdnnen der folgenden Tabelle ent-
nommen werden:

Jahr Empfanger und HzP/Anteil
Empfangerinnen an Gesamtzahl
der HzP aller pflegebediirfti-
(in Tausend) gen Personen

(in Prozent)

2020 316 7,1

2021 315 6,6

2022 291 5,8

2023 315 5,8

Quelle: Statistisches Bundesamt und PKV-Verband (Stichzahlen; am Jahresende) und des
Bundesministeriums fiir Gesundheit eigene Berechnungen).

Zahlen fiir die Jahre 2024 und 2025 liegen noch nicht vor.

Abgeordneter
Stefan Schroder
(AfD)

Welche Maflnahmen ergreift die Bundesregie-
rung, um die Kommunen bei der Bewiltigung der
gestiegenen Ausgaben im Sozialbereich zu unter-
stiitzen, und wie berlicksichtigt sie dabei die Aus-
wirkungen von politischen MaBnahmen auf Bun-
desebene sowie auf Ebene der Europidischen
Union?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 7. Oktober 2025

Der Bund unterhélt keine direkten Finanzbeziehungen zu den Kommu-
nen. Verfassungsrechtlich sind die Kommunen Bestandteil der Lénder,
flir die Finanzausstattung der Kommunen sind deshalb die Lénder ver-
antwortlich. Sofern der Bund den Kommunen finanzielle Unterstiitzun-
gen gewidhren will, ist dieser folglich auf die Lénder angewiesen. Bei
der Gestaltung der Sozialpolitik, wie in allen anderen Politikfeldern, gilt
grundsitzlich das Prinzip der Veranlassungskonnexitét.

Der Bund unterstiitzt die Kommunen im Rahmen seiner verfassungs-
rechtlichen Moglichkeiten in erheblichem Umfang bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben. Dies gilt auch flir den Bereich der Sozialausga-
ben, hier gewdhrt der Bund den Kommunen erhebliche dauerhafte Ent-
lastungen. Beispielhaft wird auf folgende Erstattungen verwiesen:

» Seit 2014 erstattet der Bund vollumfianglich die Ausgaben fiir die
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Im Bundes-
haushalt 2025 sind hierfiir 11,75 Mrd. Euro veranschlagt (Ist 2024:
rd. 11,1 Mrd. Euro).

* Von besonderer Bedeutung fiir die Kommunen ist auch die Beteili-
gung des Bundes an den Ausgaben fiir die Leistungen fiir Unterkunft
und Heizung im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Diese ist

Drucksache 21/2141
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in den vergangenen Jahren mehrfach aufgestockt worden — zuletzt im
Jahr 2020 um weitere 25 Prozentpunkte. Diese dauerhafte Erhohung
der Bundesbeteiligung fiihrt zu einer zusétzlichen Entlastung der
Kommunen von jéhrlich ca. 4 Mrd. Euro. Die Bundesbeteiligung an
den Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II belduft sich damit im
Jahr 2025 auf 13,0 Mrd. Euro (Ist 2024: rd. 12,4 Mrd. Euro). Damit
beteiligt sich der Bund derzeit zu 71,8 Prozent an den KdU. Dies
kommt insbesondere finanz- und strukturschwachen Kommunen zu-
gute, die hdufig mit hohen KdU-Ausgaben belastet sind.

* Aufgrund des Beschlusses der Ministerprisidentenkonferenz vom
6. November 2023 beteiligt sich der Bund derzeit mit einer Fliicht-
lingspauschale in Hohe von 7.500 Euro pro Asylerstantrag an den
Ausgaben der Lander fiir die Unterbringung und Versorgung von Ge-
fliichteten.

* Aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten
der Integration und zur weiteren Entlastung von Landern und Kom-
munen entlastet der Bund die Kommunen seit 2018 um 5 Mrd. Euro
pro Jahr. Die Entlastung erfolgte auch im Zusammenhang mit dem

Bundesteilhabegesetz.
158. Abgeordneter Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregie-
René Springer rung Anzahl und Anteil der Ukrainer, die im Zeit-
(AfD) raum Mirz 2022 bis heute erstmals in Deutsch-

land als sozialversicherungspflichtig Beschiftigte
gemeldet waren und aktuell weiterhin als sozial-
versicherungspflichtig beschiftigt gemeldet sind
(bitte zusétzlich differenzieren nach Vollzeit, Teil-
zeit, Geschlecht: Méanner und Frauen, mit und
ohne aufstockende Leistungen nach SGB II, Be-
schiftigung auf dem ersten und zweiten Arbeits-
markt sowie nach geforderter und ungeforderter
Beschiftigung)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 6. Oktober 2025

Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit waren im
Mairz 2025 rund 264.000 Ukrainerinnen und Ukrainer sozialversiche-
rungspflichtig beschiftigt, darunter 208.000, die im Zeitraum Mérz 2022
bis Mirz 2025 mit einer Bruttobeschiftigungsdauer von 1.127 oder
weniger Tagen beschiftigt waren. Weitere Ergebnisse nach Bruttobe-
schéftigungsdauer konnen der nachfolgenden Tabelle entnommen wer-
den.

Im April 2025 gab es rund 478.000 erwerbsfihige Leistungsberechtigte
(ELB) nach dem Zweiten. Buch Sozialgesetzbuch mit ukrainischer
Staatsangehorigkeit, darunter 83.000 erwerbstitige ELB, von denen
78.000 abhéngig beschiftigt waren. Angaben zum ersten und zweiten
Arbeitsmarkt oder ob eine Beschéftigung gefordert ist, sind in den Sozi-
alversicherungsmeldungen, auf denen die Beschiftigungsstatistik der
Bundesagentur fiir Arbeit basiert, nicht enthalten.
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Tabelle: Sozialversicherungspflichtig Beschiftigte mit ukrainischer Staatsangehorigkeit, Stichtag: 31. Mérz

2025
Merkmale Insgesamt dar.: mit Bruttodauer? Anteil Spalte 2

von 1.127 oder an Spalte 1

weniger Tagen in Prozent
Insgesamt 263.610 208.358 79,0
in Vollzeit 170.358 134.145 78,7
in Teilzeit 93.252 74.213 79,6
Minner 116.350 95.496 82,1
Frauen 147.260 112.862 76,6

1) Die Bruttodauer ermdglicht Aussagen dariiber, vor wie vielen Tagen eine Person erstmalig in versicherungs-pflichtige Beschéftigung
eingetreten ist. Es ist die bisherige Dauer seit Eintritt in Beschaftigung und sie misst den Zeitraum zwischen dem Eintritt in die erste
versicherungspflichtige Beschiftigung und dem betreffenden Stichtag (hier 31. Mérz 2025). Dabei spielt es keine Rolle, ob diese erste
Beschiftigung geringfiigig oder sozialversicherungspflichtig ausgeiibt wurde.

Quelle: Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit

159. Abgeordneter Wie viele Ukrainer waren nach Kenntnis der Bun-
René Springer desregierung Ende Februar 2022 und sind aktuell
(AfD) sozialversicherungspflichtig sowie ausschlieBlich

geringfligig beschiftigt (bitte differenzieren Sie
jeweils nach Sozialversicherungspflichtig Be-
schiftigte (SvB), vollzeitbeschiftigte SvB, teil-
zeitbeschiftigte SvB und ausschliefSlich geringfii-
gig Beschiftigte und stellen Sie bitte zudem die
jeweilige Verdnderung vom aktuellen Stand zum
Februar 2022 dar), und wie viele ukrainische er-
werbsfahige Leistungsberechtigte bezogen nach
Kenntnis der Bundesregierung im Mai 2022 und
beziehen aktuell Leistungen nach dem SGB II
(bitte differenzieren Sie jeweils nach erwerbsféhi-
ge Leistungsberechtigte (ELB) insgesamt, er-
werbstidtige ELB und abhéngig erwerbstitige
ELB und stellen Sie bitte zudem die jeweilige
Verdnderung vom aktuellen Stand zum Mai 2022
dar)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 6. Oktober 2025

Angaben der Statistik der Bundesagentur flir Arbeit zu Beschéftigten
und zu erwerbsfihigen Leistungsberechtigten nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch mit ukrainischer Staatsangehdrigkeit konnen in der er-
fragten Differenzierung den nachfolgenden Tabellen A und B entnom-
men werden.
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Tabelle A: Beschiftigte mit ukrainischer Staatsangehorigkeit nach Arbeitszeit

Beschiiftigungsart/ Februar 2022 Miirz 2025 absolute Verinderung
Arbeitszeit Miirz 2025
zu Februar 2022

Sozialversicherungs-
pflichtig Beschiftigte 57.472 263.610 206.138
dar..  Vollzeit 38.087 170.358 132.271

Teilzeit 19.385 93.252 73.867
AusschlieBlich gering-
fiigig Beschéftigte 7.975 51.137 43.162

Quelle: Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit

Tabelle B: Erwerbsfahige Leistungsberechtigte (ELB) mit ukrainischer Staatsangehdrigkeit

Erwerbstitigkeit Mai 2022 April 2025 absolute Verinderung
April 2025 zu Mai 2022
Insgesamt 14.960 497.645 482.685
Erwerbstétige ELB 4.838 82.617 77.779
Abhédngig erwerbstétige
ELB 4.284 78.210 73.926

Quelle: Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit

160. Abgeordnete
Sarah Vollath
(Die Linke)

Wie viele Betriebe bieten nach Kenntnis der Bun-
desregierung ihren Beschéftigten derzeit eine frei-
willige zusétzliche betriebliche Altersversorgung
an (bitte als absolute Zahl und in Relation zur Ge-
samtzahl aller Betriebe), und in wie vielen Féllen
liegt der Arbeitgeberanteil bei mindestens 50 Pro-
zent?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 6. Oktober 2025

Auf Grundlage der Arbeitgeberbefragung zur betrieblichen Altersversor-
gung, die im Auftrag des Bundesministeriums fiir Arbeit und Soziales
(BMAS) fiir den Alterssicherungsbericht der Bundesregierung 2024
durchgefiihrt wurde, hatten Ende 2023 hochgerechnet rund 916.000 von
insgesamt 2.118.000 in die Erhebung einbezogenen Betriebsstitten in
Deutschland fiir alle oder Teile ihrer sozialversicherungspflichtig Be-
schéftigten eine betriebliche Altersversorgung (BAV) eingerichtet. Das
entspricht 43 Prozent aller beriicksichtigten Betriebe.

Die Frage, in wie vielen Fillen der Arbeitgeberanteil bei mindestens
50 Prozent liegt, lasst sich in dieser Abgrenzung aus den vorliegenden
Daten nicht beantworten. Auch weil der Arbeitgeberanteil aufgrund frei-
williger Eigenbeitrdge innerhalb eines Betriebes unterschiedlich ausfal-
len kann. Im BMAS Forschungsbericht: ,,Arbeitgeber- und Tragerbefra-
gung zur Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung 2023
(Nr. 651) finden sich ab S. 88 ff. Informationen zu den Finanzierungs-
formen der BAV.

In die Arbeitgeberbefragung der BAV 2023 waren Betriebe mit mindes-
tens einem sozialversicherungspflichtig Beschéftigten aus den meisten
Wirtschaftszweigen einbezogen. Ausgenommen waren lediglich die 6f-
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fentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (WZ 2008-
Abschnitte O) sowie exterritoriale Organisationen und Korperschaften
(WZ 2008-Abschnitte U). Der Abschnitt O wurde ausgeschlossen, da
durch die Versicherungspflicht iiber die Zusatzversorgung des o6ffent-
lichen Dienstes eine fast vollstindige BAV-Abdeckung der sozialver-
sicherungspflichtig Beschiftigten angenommen werden kann. Betriebs-
stiatten sind definiert als wirtschaftsfachliche und lokale Einheiten, sie
miissen nicht rechtlich selbststdndig sein, Unternehmen konnen aus
mehreren Betriebsstitten bestehen.

161. Abgeordnete Mit welchen Auswirkungen auf die finanzielle
Sarah Vollath Stabilitdt der Gesetzlichen Rentenversicherung
(Die Linke) rechnet die Bundesregierung in den kommenden

zehn Jahren durch die Einfilhrung des neuen
Wehrdienstmodells, und wie hoch beziffert die
Bundesregierung die Mehr- bzw. Mindereinnah-
men des Bundes durch fehlende Sozialabgaben in
den kommenden zehn Jahren vor dem Hinter-
grund, dass die Wehrdienstleistenden dem Ar-
beitsmarkt nicht zur Verfiigung stehen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 7. Oktober 2025

Zu dieser Fragestellung liegen der Bundesregierung keine Berechnungen
VOr.

Personen, die nach dem neuen Wehrdienst als Soldaten auf Zeit Wehr-
dienst leisten, sind in der gesetzlichen Rentenversicherung versiche-
rungsfrei. Wenn sie nach dem Wehrdienst aus dem Soldatenverhiltnis
ausscheiden, werden sie in der gesetzlichen Rentenversicherung regel-
maBig nachversichert und die Rentenversicherungsbeitrage nachgezahlt.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir Digitales
und Staatsmodernisierung

162. Abgeordneter Welche konkreten Schritte hat das Bundesministe-
Robin Jiinger rium fiir Digitales und Staatsmodernisierung seit
(AfD) seiner Griindung am 6. Mai 2025 unternommen,

um die Personalstruktur aufzubauen, und wie
viele Stellen sind derzeit besetzt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Philipp Amthor
vom 9. Oktober 2025

Das Bundesministerium fiir Digitales und Staatsmodernisierung
(BMDS) baut seine Personalstruktur auf zwei Wegen auf: Durch eine
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Ubernahme von Personal anderer Ressorts sowie durch Ausschreibun-
gen.

Zum Ersten: Das BMDS {ibernimmt entsprechend des im Organisations-
erlass des Bundeskanzlers geregelten Aufgabeniibergangs Personal aus
fiinf Bundesministerien sowie dem Bundeskanzleramt. Dazu wurden
und werden Verwaltungsvereinbarungen mit den abgebenden Ressorts
geschlossen. Die zum BMDS iibergehenden Beschiftigten werden zum
1. Januar 2026 versetzt, nachdem die entsprechenden Planstellen bzw.
Stellen in den Haushalt des BMDS umgesetzt wurde.

Zum Zweiten: Mit Beschlussfassung des Haushaltsgesetzes 2025 wurde
ein sogenanntes ,,Startpaket genehmigt. Mit den dort ausgebrachten
Planstellen bzw. Stellen sollen im Wesentlichen die génzlich neue Zen-
tral- sowie die Leitungsabteilung ausgestattet werden. Fiir die Besetzung
dieser neuen (Plan-)Stellen wurden Sammelausschreibungen innerhalb
der Bundesverwaltung fiir den mittleren, gehobenen und héheren Dienst
(oder vergleichbare Tarifbeschiftigte) verdffentlicht. Die Auswahlver-
fahren haben begonnen.

163. Abgeordneter Wie plant das Bundesministerium fiir Digitales
Robin Jiinger und Staatsmodernisierung, die im Bundeshaushalt
(AfD) 2025 veranschlagten 11,2 Mio. Euro, von denen

rund die Halfte fiir Personalausgaben vorgesehen
ist, konkret einzusetzen, und welche Projekte wer-
den priorisiert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Philipp Amthor
vom 7. Oktober 2025

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner 7. Sit-
zung am 31.Juli 2025 seine Einwilligung in die Ausbringung von
150 Planstellen und Stellen fiir das neue Bundesministerium fiir Digitali-
sierung und Staatsmodernisierung (BMDS) gemél § 14 Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 21 des Haushaltsgesetzes 2024 erteilt. Die Planstellen und
Stellen sind unabdingbar, um die neu aufzustellenden Bereiche Hauslei-
tung, Leitungs- und Zentralabteilung sowie die neue Aufgabe der Aus-
gabenkontrolle im BMDS zu installieren.

Die im Bundeshaushalt 2025 im Einzelplan 24 etatisierten Mittel dienen
im Wesentlichen der Ausfinanzierung der Planstellen und Stellen in die-
sem Jahr zum Zeitpunkt ihrer Besetzung. Die Hohe der veranschlagten
Mittel orientiert sich an den vom Bundesministerium der Finanzen vor-
gegebenen Personal- und Sachkosten in der Bundesverwaltung flir Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen und Kostenberechnungen (PSK).

164. Abgeordneter Welche spezifischen Maflnahmen plant das Bun-
Robin Jiinger desministerium fiir Digitales und Staatsmoderni-
(AfD) sierung, um die digitale Souverénitit Deutsch-

lands zu stiarken, insbesondere im Hinblick auf
den Aufbau eines ,,Deutschland-Stacks* und die
Forderung der digitalen Wirtschaft?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs
Thomas Jarzombek
vom 8. Oktober 20 25

Die Stiarkung der digitalen Souverénitidt Deutschlands und Europas ist
eine Querschnittsaufgabe des Bundesministeriums fiir Digitales und
Staatsmodernisierung und der Bundesregierung insgesamt. Ziel im Be-
reich der digitalen Wirtschaft ist insbesondere, die erforderlichen Rah-
menbedingungen fiir eine starke deutsche und europiische Digitalwirt-
schaft zu schaffen. Insbesondere folgende spezifische Maflnahmen, Pro-
jekte und Investitionen sind zur Stirkung der digitalen Souverdnitét im
BMDS geeignet:

* Entwicklung des Deutschland-Stacks als Basis fiir ein digitales
Deutschland — unter Nutzung vertrauenswiirdiger, souveréner, inter-
operabler und europdisch anschlussfahiger Technologien und Stan-
dards sowie in Zusammenarbeit mit Wissenschaft, IT- und Digital-
wirtschaft, 6ffentlichen IT-Dienstleistern, Fachanbietern und Start-/
Scale-Ups;

*  Weiterentwicklung und Etablierung von openDesk;
* Grundbetrieb der Plattform openCode;

* Proof of Concept zur Integration der Deutschen Verwaltungscloud in
openCode;

» Mitgliedschaft Deutschlands im geplanten Digital Commons EDIC
(unter Voraussetzung der Zustimmung der EU-KOM zur Griindung
des Digital Commons EDIC);

» Fortgefiihrte Finanzierung der Arbeit der Sovereign Tech Agency,
einschlieBlich Bug-Resilience-Projekt.

165. Abgeordneter Welche administrativen Projekte und Monitoring-
Robin Jiinger Verfahren hat die Bundesregierung seit Beginn
(AfD) der Legislaturperiode gestartet, um den im Koali-

tionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD ange-
kiindigten Biirokratieriickbau voranzutreiben, und
welche messbaren Ergebnisse liegen bislang vor?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Philipp Amthor
vom 9. Oktober 2025

Der Koalitionsvertrag sieht unter anderem eine Reduzierung der Biiro-
kratiekosten fiir die Wirtschaft um 25 Prozent (rund 16 Mrd. Euro) und
des Erfiillungsaufwands fiir Unternehmen, Biirgerinnen und Biirger so-
wie Verwaltung um mindestens zehn Mrd. Euro vor. Jedes Ressort tragt
in eigener Verantwortung zu diesen Zielen mindestens entsprechend sei-
nem jeweiligen Verursachungsbeitrag bei. Die Umsetzung dieser Zicle
wird jahrlich ressortscharf transparent gemacht. Zudem wird die ,,One
in, one out“-Regel erweitert, indem der Aufwand fiir Biirgerinnen und
Biirger und die Verwaltung, der einmalige Umstellungsaufwand sowie
auch die Be- und Entlastungen, die durch die Umsetzung von EU-Vor-
gaben (einschlieBlich der Rechtsprechung des EuGH) entstehen, beriick-
sichtigt werden. Aullerdem ist vorgesehen, die ,,One in, one out“-Regel
zu einer ,,0One in, two out“-Regel fortzuentwickeln.
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Zur Erreichung dieser Ziele sowie zum Monitoring ihrer Umsetzung hat
die Bundesregierung verschiedene Maflnahmen ergriffen. Das Bundes-
kabinett hat insbesondere den Staatssekretirsausschuss ,,Staatsmoderni-
sierung und Biirokratieriickbau‘ eingesetzt, zu dessen Aufgaben u. a. die
Planung, Koordinierung und das Monitoring der Umsetzung der Biiro-
kratieriickbauziele der Bundesregierung sowie die Implementierung von
weiteren Biirokratieriickbauinstrumenten gehort.

Am 1. Oktober 2025 hat das Bundeskabinett zudem die ,,Modernisie-
rungsagenda — fiir Staat und Verwaltung (Bund)“ beschlossen. In deren
»Handlungsfeld 1 wird ein Riickbau von Biirokratie mit konkreten
MaBnahmen und nachpriifbaren Zielwerten adressiert. Die Vereinbarun-
gen aus dem Koalitionsvertrag werden dort konkretisiert. Weitere Ziel-
werte und Inhalte werden im Rahmen von kiinftigen Umsetzungszyklen
erarbeitet und umgesetzt.

Zudem beabsichtigt die Bundesregierung fiir Anfang November die
Durchfithrung einer Kabinettsitzung, die sich schwerpunktméfig dem
Biirokratieriickbau und der Beschlussfassung von konkreten Entlas-
tungsvorhaben widmet.

166. Abgeordnete Plant die Bundesregierung bei der Entwicklung
Sonja Lemke ihrer EUDI-Wallet Maflnahmen zu ergreifen, die
(Die Linke) auf technischer Ebene sicherstellen, dass nur sol-

che Institutionen Daten abrufen kénnen, die eine
entsprechende Befugnis haben, und wenn ja,
welche technischen MaBinahmen sind dies konkret
(bitte alle MaBnahmen benennen), und welche
Institutionen oder Kategorien von Institutionen
sollen diese Befugnis erhalten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars
Thomas Jarzombek
vom 8. Oktober 2025

Ja, die Bundesregierung plant eine entsprechende Regelung. Im Rahmen
des Vorhabens ist vorgesehen, dass jede Organisation, die als sogenannte
Relying Party (RP) Wallet-Daten abfragen mochte, zuvor in einem
nationalen Register (RP-Registrar) registriert werden muss; dabei wird
die Identitét der juristischen Person und der vertretungsberechtigten Per-
sonen sichergestellt. Geplant ist zudem, dass die Angaben iiber men-
schen- und maschinenlesbare Transparenz-Schnittstellen zugédnglich ge-
macht werden. Relying Parties diirfen nur die im Registrierungsverfah-
ren angegebenen beabsichtigten Nutzungszwecke (,,intended use*) abru-
fen; bei jeder Anfrage werden ein Access Certificate (Identitét der RP)
und ein Registration Certificate (Zweck und angemeldete Datenabfra-
gen) an die Wallet des Nutzenden iibermittelt, die die Wallet beide lokal
priift. Zur Vermeidung unzuldssiger Abfragen fiihrt die Wallet einen
,JOver-Asking-Check® durch; bei Uberschreitung des im Registration
Certificate angegebenen Datenumfangs wird der Vorgang abgebrochen.
Nutzerinnen und Nutzer konnen dariiber hinaus direkt aus der Wallet
eine niedrigschwellige Beschwerde an die zustdndige Datenschutzauf-
sicht {ibermitteln. Nur falls der Check erfolgreich war, wird die Nutzerin
oder der Nutzer nach seiner Zustimmung zum Teilen der Daten gefragt.
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Zusitzlich haben alle Beteiligten — insbesondere Relying Parties, Issuer
und Registrar — die DSGVO uneingeschrankt zu beachten; die Aufsicht
filhren die zustindigen Datenschutzbehdrden. Der Ansatz folgt der
eIDAS 2.0 vorgegebenen europdischen Linie zu Transparenz und Inter-

operabilitit.

167. Abgeordnete Aus welchen Griinden wurde fiir das Projekt der
Sonja Lemke EUDI-Wallet von der Bundesregierung die
(Die Linke) Grundentscheidung getroffen, die Identifizierung

technisch durch die Ubermittlung von signierten
Daten zu realisieren und nicht iiber eine Verifizie-
rung der Verbindung bei der Ubermittlung der In-
formationen, wie es Bundesamt fiir Sicherheit in
der Informationstechnik, die Bundesbeauftragte
fiir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
und zivilgesellschaftliche Akteure im Sinne der
Risikominimierung vorgeschlagen haben (https://
paymentandbanking.com/warum-die-neue-eudi-w
allet-menschenleben-gefaehrdet/), und hilt die
neue Bundesregierung an dieser Architekturent-
scheidung fest (Entscheidung bitte begriinden)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars
Thomas Jarzombek
vom 8. Oktober 2025

Die Bundesregierung hat sich fiir eine Architektur entschieden, die auf
einen Hardware-Sicherheitsanker in der Cloud und die Ubermittlung
signierter Identititsdaten setzt. Damit verfolgt sie einen européischen,
interoperablen Ansatz und vermeidet einen Sonderweg. Die gewéhlte
Losung erfiillt hohe Sicherheitsanforderungen und ist breit auf gingigen
Smart phones verfligbar. Sie stirkt Datenschutz und Unbeobachtbarkeit,
weil die Verifikation der Nachweise und der Befugnisse der anfragenden
Stelle lokal in der Wallet erfolgt und keine Riickrufe an Aussteller oder
Register stattfinden. Zugleich ist der Ansatz wirtschaftlich, da er auf eta-
blierten, standardisierten Technologien beruht und ist fiir weitere Nach-
weise und qualifizierte elektronische Signaturen nutzbar — im Sinne von
Open Source.

Die Entscheidung wurde nach intensiver Abwégung im Architektur- und
Konsultationsprozess getroffen — unter Einbindung von Expertinnen und
Experten aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesell-
schaft; insbesondere in enger Zusammenarbeit mit SPRIND und unter
standiger Beteiligung des BSI und des/der BfDI.
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168. Abgeordnete Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundes-
Rebecca Lenhard  regierung aus der von SAP gemeinsam mit Open-
(BUNDNIS 90/ Al, Microsoft und Nvidia gestarteten Initiative
DIE GRUNEN) ,OpenAl for Germany* konkret mit Blick auf die

169.

digitale Souverénitdt Deutschlands, insbesondere
hinsichtlich der Gefahr neuer Abhingigkeiten von
auBereuropdischen Anbietern im Bereich kriti-
scher Verwaltungs- und Infrastrukturanwendun-
gen (www.tagesschau.de/inland/regional/badenw
uerttemberg/swr-sap-und-openai-gemeinsame-ki-
soll-oeffentliche-verwaltung-in-deutschland-effizi
enter-machen-100.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars
Thomas Jarzombek
vom 9. Oktober 2025

Fiir die Bundesregierung ist digitale Souverénitét ein wichtiges Ziel, zu
dem bereits umfangreiche Mainahmen ergriffen wurden:

» Entwicklung des Deutschland-Stacks als Basis fiir ein digitales
Deutschland — unter Nutzung vertrauenswiirdiger, souveréner, inter-
operabler und europédisch anschlussfdhiger Technologien und Stan-
dards sowie in Zusammenarbeit mit Wissenschaft, IT- und Digital-
wirtschaft, o6ffentlichen IT-Dienstleistern, Fachanbietern und Start-/
Scale-Ups;

*  Weiterentwicklung und Etablierung von openDesk;
* Grundbetrieb der Plattform openCode;

* Proof of Concept zur Integration der Deutschen Verwaltungscloud in
openCode;

» Mitgliedschaft Deutschlands im geplanten Digital Commons EDIC
(unter Voraussetzung der Zustimmung der EU-KOM zur Griindung
des Digital Commons EDIC);

» Fortgefiihrte Finanzierung der Arbeit der Sovereign Tech Agency,
einschlieBlich Bug-Resilience-Projekt.

Weitere Malinahmen sind in Vorbereitung.

Die Kooperation von SAP und OpenAl ist eine unternehmerische Ent-
scheidung- und erweitert den verfiigbaren Losungsraum. Sie ist folglich
ein positiver Impuls fiir den Digitalstandort Deutschland, denn sie unter-
streicht die Bedeutung von KI als Motor fiir Innovation und unsere
Wettbewerbsfahigkeit.

Abgeordneter Mit welchem Betrag (Gesamtsumme in Euro)

Robert Teske plant die Bundesregierung, Projekte rund um

(AfD) Kiinstliche Intelligenz (KI) im Zeitraum der
21. Legislaturperiode zu fordern, und welche finf
KI-Projekte genieflen dabei hervorgehobene Prio-
ritit?


https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-sap-und-openai-gemeinsame-ki-soll-oeffentliche-verwaltung-in-deutschland-effizienter-machen-100.html
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs
Thomas Jarzombek
vom 8. Oktober 2025

Da die Verhandlungen zum Haushalt 2026 noch nicht abgeschlossen
sind, kann die Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt hierzu keine An-
gaben machen.

170. Abgeordnete Plant die Bundesregierung MafBnahmen, damit
Donata auch sehr grofe Onlineplattformen wie TikTok,
Vogtschmidt Facebook, Instagram, X und Youtube ihrer Ver-
(Die Linke) pflichtung zur Meldung mutmaBlich strafbarer In-

halte gemil Artikel 18 Digital Services Act
(DSA) besser beziehungsweise im EU-Rahmen
nachvollziehbarer nachkommen, da diese laut Un-
terrichtung der Bundesregierung auf Drucksache
21/1535 im Jahr 2024 gegeniiber dem Bundeskri-
minalamt (BKA) insgesamt nur 95 Meldungen
machten, wahrend allein die deutlich kleinere
Plattform Knuddels 752 Meldungen im selben
Zeitraum machte, wobei die Bundesregierung in
ihrer Unterrichtung festhilt, dass die Diskrepanz
eine moglicherweise unzureichende Umsetzung
der Meldeverpflichtungen durch die sehr groflen
Anbieter verdeutliche, und wenn ja, welche, und
wird sie sich hinsichtlich der laut der genannten
Unterrichtung geplanten Konkretisierung der
Straftatbestinde auf EU-Ebene fiir eine Eingren-
zung oder eine Ausweitung des in Erwégungs-
grund 52 des DSA gefassten Rahmens einsetzen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs
Thomas Jarzombek
vom 8. Oktober 2025

Nach Artikel 18 Digital Services Act (DAS) konnen die Plattformen
teilweise wihlen, an welche Strafverfolgungs- oder Justizbehdrden
innerhalb der Europdischen Union sie Verdachtsfille melden. Ebenso
verpflichtet § 13 DDG die Plattformen nicht, alle Verdachtsfille an das
deutsche BKA zu melden. § 13 DDG regelt lediglich, dass das BKA
Meldungen nach Artikel 18 DSA entgegennimmt. Daher kommt es fiir
die Beurteilung des Meldeverhaltens der Plattformen nicht allein auf die
beim BKA eingehenden Meldungen an, sondern auf die Gesamtzahl der
Meldungen in der EU.

Da Artikel 18 DSA hinsichtlich der zu meldenden Straftaten sehr vage
gefasst ist, dient die Berichtspflicht aus § 13 Satz 2 DDG ausweislich
der Gesetzesbegriindung dazu, eine geeignete Datenbasis fiir eine Prézi-
sierung des Artikels 18 DSA auf europidischer Ebene zu schaffen.

Die Bundesregierung wird den Bericht daher auch an die EU-Kommis-
sion libermitteln, die fiir die Durchsetzung des DSA gegeniiber sehr gro-
Ben Onlineplattformen (sog. VLOPs) zusténdig ist. Im Rahmen der Eva-
luierung des DSA wird die Bundesregierung dann nach Auswertung der



Drucksache 21/2141 —126 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

weiteren Meldetétigkeit auf EU-Ebene auf eine Préizisierung des Arti-
kels 18 DSA hinwirken.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir Verkehr

171. Abgeordneter Welche téglichen Zugzahlen werden in der Ver-
Jorrit Bosch kehrsprognose 2040 jeweils fiir die geplante
(Die Linke) Schienen-Neubaustrecke zwischen Hamburg und

Hannover sowie die Abschnitte Liineburg—Uelzen
und Uelzen—Stendal auf der Bestandsstrecke vor-
hergesagt (bitte unterscheiden nach tagsiiber 6 bis
22 Uhr und 22 bis 6 Uhr, sowie gesamt)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 7. Oktober 2025

In der Eisenbahnverkehrsprognose 2040 kommen folgende Zugzahlen
auf den angefragten Strecken zustande:

Streckenabschnitt: NBS Hamburg— | NBS Hamburg— Liineburg— Uelzen—
Hannover Hannover Uelzen Stendal
(Nordlich (Stdlich
Soltau) Soltau)

6 bis 22 Uhr | SPFV 96 97 18 0
SPNV 0 0 61 30
SGV 17 8 165 118
Grundlast* 0 0 11 3
Gesamt 113 105 255 151

22 bis 6 Uhr | SPFV 16 15 4 0
SPNV 0 0 7 6
SGV 76 78 102 76
Grundlast* 0 0 6 2
Gesamt 92 93 119 84

Gesamt SPFV 112 112 22 0

(24 Stunden)
SPNV 0 0 68 36
SGV 93 86 267 194
Grundlast* 0 0 17 5
Gesamt 205 198 374 235

* Grundlast: nicht-kommerzielle Fahrten, u. a. Leerfahrt und Uberfithrungen



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode —127 - Drucksache 21/2141

172. Abgeordneter Inwiefern wurde bei der Priifung durch die Deut-
Jorrit Bosch sche Bahn AG der Variante ,,blau“ beim geplan-
(Die Linke) ten Neu- bzw. Ausbau der Schienenstrecke zwi-

schen Hamburg und Hannover (vgl. hier: www.ha
mburg-bremen-hannover.de/hannover-hambur
g.html sowie die Antwort der Bundesregierung
auf meine Schriftliche Frage 131 auf Bundestags-
drucksache 21/1627) iiberpriift, ob und inwieweit
neben der bestehenden Trasse iiberhaupt durchge-
hend ausreichend Platz fiir zwei zusétzliche Glei-
se vorhanden wére, und auf ggfs. wie vielen Kilo-
metern Streckenldnge ist dies nicht der Fall bzw.
wire es mit (erheblichen) Schwierigkeiten ver-
bunden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 7. Oktober 2025

Nach Angaben der Vorhabentrigerin DB InfraGO AG zu den Ergebnis-
sen der von ihr durchgefiihrten Vorplanungen wire ein viergleisiger Be-
standsausbau auf einer Streckenldnge von ca. 38 km der Gesamtstrecke
Ashausen—Celle (110 km) mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.

Dazu gehorten u. a. die Flidcheninanspruchnahmen von Wohngebieten
(ca. 260.100 m2; doppelt so viel wie bei der geplanten Neubaustrecke)
sowie von 109 Gebdudeeinheiten (sechsfach hoher als beim Neubau).

Auch die Flacheninanspruchnahme von Naturschutzgebieten sei mit ca.
131.500 m? deutlich héher als bei der Neubaustrecke mit ca. 5.600 m?.

Grundsitzlich erfiillt im Ergebnis der von der DB InfraGO AG durchge-
filhrten Planungen ein Bestandsausbau weder die verkehrlichen Ziele
noch ist er wirtschaftlich.

In der Gesamtbetrachtung gemeinsam mit den vorgenannten Betroffen-
heiten wurde der Bestandsausbau als nicht vorzugswiirdig ausgeschlos-

sen.

173. Abgeordneter Wie war das Verhiltnis zwischen geplanten und
Matthias Gastel ausgefallenen Fernziigen der Deutschen Bahn AG
(BUNDNIS 90/ seit 2019 (bitte fiir die einzelnen Jahre absolut
DIE GRUNEN) und relativ darstellen), und wie hoch war in den

einzelnen Jahren die Anzahl der Fernziige, die auf
Teilabschnitten ohne Fahrgéste gefahren wurden
(also keine vorzeitige Wende mit Weiterfahrt vom
vorzeitigen Endbahnhof)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 7. Oktober 2025

Die untenstehende Tabelle zeigt die Anzahl ausgefallener Ziige der DB
Fernverkehr AG und den relativen Anteil ausgefallener Ziige von den
geplanten Zugfahrten fiir die Jahre 2019 bis 2025.


https://www.hamburg-bremen-hannover.de/hannover-hamburg.html
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Jahr Anzahl téglich Ausfallquote
ausgefallener Ziige in Prozent
ohne vollstindigen

Ersatz

2019 10 1,2

2020 11 1,4

2021 29 3,4

2022 21 2,3

2023 25 2,7

2024 40 4,2

2025 (per August) 15 1,6

Uberfiihrungsfahrten ohne Fahrgiste, insbesondere zwischen Werk und
Startbahnhof, sind Bestandteil des Eisenbahnbetriebs.

In Einzelfillen, z. B. bei technischen Stérungen an Strecke oder Fahr-
zeug konnen ungeplante Uberfiihrungsfahrten betrieblich notwendig
sein.

Die Griinde fiir diese Einzelfille werden systemisch nicht erfasst und
konnen daher nicht ausgewiesen werden.

174. Abgeordneter Sind fiir die Umsetzung von Verbesserungen der
Matthias Gastel Kapazititen, der Fahrgeschwindigkeit und anderer
(BUNDNIS 90/ Kriterien, beispielsweise bei dem Ersatz von Wei-

DIE GRUNEN) chen und anderer Anlagen im Rahmen der Gene-
ralsanierungen, Wirtschaftlichkeitsnachweise er-
forderlich, und wenn ja, wie sind diese gestaltet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 7. Oktober 2025

Im Rahmen der Korridorsanierungen sind Verbesserungen der Kapazité-
ten vorgesehen, insbesondere durch Verdnderungen der Standards der
Strecken. Hierfiir bedarf es gemilBl § 7 BHO eines Nachweises der Wirt-
schaftlichkeit. Die Struktur und das Vorgehen hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeitsnachweise wird derzeit zwischen BMV, EBA und DB

InfraGO AG abgestimmt.

175. Abgeordnete Warum wurde der begleitende Fahrradweg zum
Katalin Gennburg 16. Bauabschnitt der Bundesautobahn 100 nicht
(Die Linke) zeitgleich mit der dessen Freigabe flir den Kraft-

verkehr eroffnet (bzw. der Wirtschaftsweg fiir den
Fahrradverkehr freigegeben), und wie sieht der
Zeitplan fiir die Er6ffnung aus (bitte Zeitleiste mit
Aufschliisselung der ausstehenden Arbeiten beile-
gen)?



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode —129 - Drucksache 21/2141

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christian Hirte
vom 8. Oktober 2025

Der 16. Bauabschnitt der A 100 wird geméal Planfeststellungsbeschluss
von einem Betriebsweg begleitet. Dort und auf angrenzenden Flachen
sind noch planfestgestellte Pflanzungen abzuschlieBen (voraussichtlich
bis erstes Quartal 2026). Erst anschlieBend kann der Betriebswegs auch
fiir den Radverkehr freigegeben werden.

176. Abgeordneter Waurde ein Personaldienstleister zur Findung eines
Lars Haise Nachfolgers des Vorstandsvorsitzes der Deut-
(AfD) schen Bahn beauftragt, weil Evelyn Palla mogli-

cherweise nicht die erste Wahl des Aufsichtsrats
beziehungsweise des Bundesministers fiir Verkehr
Patrick Schnieder gewesen ist oder sie zunéchst
nicht zugesagt hatte, und wenn ja, welches Unter-
nehmen ist hierfir mandatiert worden, und
welche Kosten sind durch die Beauftragung ent-
standen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 6. Oktober 2025

Nach Angaben der Deutschen Bahn AG (DB AG) hat der Aufsichtsrat
der DB AG fiir die Suche nach einem Vorstandsvorsitzenden fiir die
DB AG ein strukturiertes, ergebnisoffenes Auswahlverfahren durchge-
fihrt, welches mit einem marktiiblichen monetiren Aufwand verbunden

war.

177. Abgeordneter Gibt es derzeit nach Kenntnis der Bundesregie-
Maximilian Kneller rung Griinde dagegen, bei ohnehin notwendigen
(AfD) Neubauten von Hochgeschwindigkeitsstrecken

eine objektive Technologieabwidgung vorzuneh-
men, die auch die Magnetschwebebahn beriick-
sichtigt, und wenn ja, welche?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 8. Oktober 2025

Im Sinne einer effizienten und nachhaltigen Verkehrspolitik ist es Ziel
der Bundesregierung, neue Konzepte der Mobilitit zu fordern. Magnet-
schwebebahnen kénnen ein Baustein fiir diese Entwicklung sein.
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178. Abgeordnete Inwiefern werden Piloten bzw. Flugzeughalter
Dr. Andrea sanktioniert, wenn sie beim Start durch Abweli-
Liibcke chen von den festgelegten Flugverfahren die sog.
(BUNDNIS 90/ Flugerwartungsgebiete verlassen, und inwiefern

DIE GRUNEN) verringern sich am Flughafen BER ggf. die Sank-
tionsmoglichkeiten beim UberschieBen iiber die
unverdndert bestehenden, gekurvten Abflugver-
fahren bei Starts von der siidlichen Piste nach Os-
ten, als mogliche Folge der Verschiebung des ent-
sprechenden Flugerwartungsgebiets {iber den Ost-
lich gelegenen Siedlungsgiirtel im Zuge der Um-
stellung der Flugverfahren auf Performance
Based Navigation?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 7. Oktober 2025

Das Nichtbefolgen eines Flugverfahrens kniipft daran an, dass die An-
weisungen, die im Flugverfahren festgelegt wurden, nicht eingehalten
werden. Kann dies nachgewiesen werden, richtet sich die Sanktionie-
rung nach den Vorschriften des Ordnungswidrigkeitenrechts. Flugerwar-
tungsgebiete sind weder Teil der Flugverfahrensfestlegung noch basie-
ren sie auf einer Rechtsgrundlage. Flugerwartungsgebiete konnen nicht
zum gerichtlichen Nachweis eines VerstoBes verwendet, sondern ledig-
lich als Indiz dafiir genutzt werden, ob ein Flugverfahrensverstof3 vor-
liegen konnte. Eine pauschale Verdnderung von Sanktionsmoglichkeiten
durch die Umstellung der Flugverfahren auf leistungsbasierte Navigati-
on wird deshalb nicht erwartet.

179. Abgeordnete Wird das Bundesministerium fiir Verkehr die ge-
Swantje Henrike setzlichen Anforderungen des Saubere-Fahrzeu-
Michaelsen ge-Beschaffungsgesetzes (SaubFahrzeugBeschG)
(BUNDNIS 90/ im Referenzzeitraum 2. August 2021 bis zum

DIE GRUNEN) 31. Dezember 2025 einhalten, und wenn ja, in
welchem  prozentualen  Anteil laut §6
SaubFahrzeugBeschG, und mit der Beschaffung
welcher Fahrzeuge nach §2
SaubFahrzeugBeschG?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christian Hirte
vom 6. Oktober 2025

Die Beschaffungsquoten des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes
miissen fiir den gesamten ersten Referenzzeitraum bundesweit erfiillt
werden. Im Jahr 2025 noch anstehende Beschaffungen flieen in die Ge-
samtquote ein. Da der Beschaffungszeitraum noch nicht abgeschlossen
ist, kann noch keine Aussage iiber die Einhaltung der Mindestziele nach
§ 6 SaubFahrzeugBeschG erfolgen.
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180. Abgeordnete In welcher Hohe stellt der Bund im Zeitraum
Swantje Henrike 2025 bis 2029 Mittel fiir Ladeinfrastruktur an
Michaelsen Bundesautobahnen (bitte differenzieren nach
(BUNDNIS 90/ Ladeinfrastruktur fiir Lkw und Pkw) zur Verfii-

DIE GRUNEN) gung, und wie hoch ist der Mittelbedarf fiir diesen
Zweck im Zeitraum 2025 bis 2029?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christian Hirte
vom 7. Oktober 2025

Mit dem Bundeshaushalt 2025 stellt der Bund fiir den Aufbau und Be-
trieb von Ladeinfrastruktur an Bundesautobahnen Kassenmittel in Hohe
von 107 Mio. Euro fiir PKW-Ladeinfrastruktur und 250 Mio. Euro fiir
LKW-Ladeinfrastruktur zur Verfligung. Der diesjdhrige Mittelbedarf
kann damit gedeckt werden. Dem Haushaltsgesetzgeber kann fiir die
Haushaltsjahre 2026 ff. nicht vorgegriffen werden.

181. Abgeordnete In welcher Hohe stellt der Bund im Zeitraum
Swantje Henrike = 2025 bis 2029 Mittel fiir die Sanierung und Er-
Michaelsen neuerung des Stralenoberbaus (ggf. differenzie-
(BUNDNIS 90/ ren nach den jeweiligen Bestandteilen des Ober-
DIE GRUNEN) baus) fiir Bundesautobahnen zur Verfiigung, und

wie hoch ist der Mittelbedarf fiir diesen Zweck im
Zeitraum 2025 bis 2029 auf Basis der Erhaltungs-
bedarfsprognose, um turnusméfige Sanierungen
am Straflenoberbau der Bundesautobahnen durch-
fuhren zu konnen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Christian Hirte
vom 6. Oktober 2025

Der Bund stellt der Autobahn GmbH des Bundes im Zeitraum 2025 bis
2029 rd. 24,948 Mrd. Euro fiir die Erhaltung der Bundesautobahnen und
BundesstraBlen in Bundesverwaltung zur Verfligung. Eine Aufteilung der
Erhaltungsmittel auf Bauwerke, Fahrbahnen und sonstige Anlagenteile
findet haushalterisch nicht statt.

Der Mittelbedarf fiir die bauliche Erhaltung der Fahrbahnen — also einer
Teilmenge der Gesamterhaltungsaufwendungen — wird durch die Erhal-
tungsbedarfsprognose vorausberechnet. Fiir den Zeitraum von 2025 bis
2029 weist die Erhaltungsbedarfsprognose fiir die Fahrbahnen der Bun-
desautobahnen einen Bedarf von 13,406 Mrd. Euro aus.

182. Abgeordneter Beabsichtigt die Bundesregierung gezielte Nach-
Edgar Naujok besserungen bzw. MaBnahmen, um Irritationen
(AfD) von Verkehrsteilnehmern und damit auch mog-

liche Gefdhrdungslagen infolge irrefiihrender Be-
schilderungen auf Bundesautobahnen wie zuletzt
auf der A 72 (www.radioleipzig.de/beitrag/schilde
r-wirrwarr-auf-der-a72-suedlich-von-leipzig-841
903/) zu verhindern, und wenn ja, in welcher Wei-
se und innerhalb welchen Zeitraums?


https://www.radioleipzig.de/beitrag/schilder-wirrwarr-auf-der-a72-suedlich-von-leipzig-841903/
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christian Hirte
vom 6. Oktober 2025

Auf der A 72 siidlich Leipzig wird der Verkehr bereits vor Fertigstellung
der Neubaustrecke behelfsméBig auf einer Richtungsfahrbahn im Ge-
genverkehr gefiihrt. Die dazu eingerichtete Beschilderung — mit Aus-
kreuzen fiir das voriibergehende AuBerkraftsetzen von Wegweisung in
Arbeitsstellen oder im Falle von Umleitungen des Verkehrs — entspricht
dem technischen Regelwerk. Voraussichtlich ab November 2025 wird
der Verkehr umgelegt und die Wegweisung entsprechend angepasst wer-

den.

183. Abgeordneter Liegen der Bundesregierung Kenntnisse dariiber
Luigi Pantisano vor, wie viele Menschen in den Monaten Januar
(Die Linke) 2024 bis September 2025 (bitte einzeln fiir die

Monate angeben) bei Gleisarbeiten verungliickt
sind (getrennt angeben, nach tédlichem Ausgang
und verletzt)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 7. Oktober 2025

Die Deutsche Bahn AG hat hierzu folgende Angaben iibermittelt:

Jahr Monat Anzahl todlich Anzahl schwer
verletzte Personen verletzte Personen
2024 Januar 1 1
Mirz 2 0
April 0 1
Juli 1 1
Oktober 2 0
November 0 1
2025 Mairz 0 2
April 0 1
Mai 0 4
Juli 1 1
August 1 0
September 1 5
Summe 9 17

Stand: 1. Oktober 2025

Hinweis:

Die oben genannten Zahlen beinhalten die todlichen und schweren Ar-
beitsunfille bei Bau- bzw. Instandhaltungsarbeiten im Gleisbereich
(,,Gleisarbeiten) einschlieBlich Sicherungsleistungen von internen und
externen Personen.

Nicht tédliche bzw. schwere Arbeitsunfille im Gleisbereich miissen uns
von den ausfiihrenden Unternehmen nicht gemeldet werden und werden
statistisch nicht erfasst.
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184. Abgeordnete Welche Grundstiicke hat die Autobahn GmbH des
Filiz Polat Bundes oder haben andere Bundesbehérden be-
(BUNDNIS 90/ reits im Rahmen des Autobahnneubauprojekts

DIE GRUNEN) A 33-Nord im Landkreis Osnabriick zu (bitte
unter Angabe der jeweiligen Kaufpreise angeben),
und mit wie vielen Grundstiickseigentiimer*innen
stehen Bundesbehorden aktuell beziiglich Kauf-
verhandlungen in Kontakt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christian Hirte
vom 6. Oktober 2025

Nach Auskunft der Autobahn GmbH des Bundes wurden 41 Grund-
stiicke mit einer Gesamtflache von 80,3411 Hektar von 11 Eigentiimern
fir 5.235.338 Euro erworben.

Derzeit finden keine aktiven Grundstiicksverhandlungen statt; zwei Ver-
tragsangebote befinden sich noch in Priifung.

185. Abgeordneter Aus welchen Griinden ist nach Kenntnis der Bun-
Martin Reichardt desregierung bislang nicht geplant, zusétzliche
(AfD) (provisorische) Auf- bzw. Abfahrten an der A 14

zwischen der Anschlussstelle Vielbaum und der
neuen A 14-Elbbriicke bei Wittenberge zu errich-
ten, obwohl dies von Kommunalpolitikern zwecks
Vermeidung langerer Fahrtzeiten fiir Berufspend-
ler, die ab der fiir Mitte 2026 geplanten Sperrung
der B 189-Elbbriicke bei Wittenberge zu erwarten
sind (www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/ste
ndal/stendal/autobahn-vierzehn-ausbau-lange-um
wege-104.html), so vorgeschlagen wurde?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christian Hirte
vom 6. Oktober 2025

Fiir die vorgeschlagene provisorische (temporire) Anschlussstelle an der
A 14 zwischen Vielbaum und Wittenberge wahrend der Bauphase ist
eine Planung erforderlich, die vom geltenden Regelwerk abweicht. Die
Realisierbarkeit wird derzeit gepriift. Auf Grundlage der Priifergebnisse
wird iiber die provisorische Anschlussstelle entschieden werden.


https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/stendal/stendal/autobahn-vierzehn-ausbau-lange-umwege-104.html
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186. Abgeordneter Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung ange-
Stefan Schmidt sichts einer Liste von StraBenneu- und Ausbau-
(BUNDNIS 90/ projekten, die aufgrund fehlender Finanzmittel

DIE GRUNEN) gefdhrdet sind (vgl. https://cdn.table.media/assets/
berlin/25-09-17 master neu_ausbau.pdf) Auswir-
kungen fiir die Gemeinschaftsmainahme ,,Ausbau
der Nordgaustrae, Neubau der Sallerner Regen-
briicke und Umbau des Lappersdorfer Kreisels*
bei Regensburg sowie der Ortsumfahrung B85
Altenkreith bei Roding, und wie ist jeweils der
aktuelle Planungs- bzw. Realisierungsstand dieser
Projekte?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christian Hirte
vom 6. Oktober 2025

Durch den Neubau der Sallerner Regenbriicke und den Umbau des Lap-
persdorfer Kreisels soll eine Verbesserung der Verkehrsverhéltnisse im
Raum Regensburg erreicht werden. Seit September 2024 liegt bestands-
kréftiges Baurecht vor. Auf dieser Grundlage bereiten die Projektbetei-
ligten die Ausschreibungsplanungen vor. Der Beginn der Bauhauptarbei-
ten ist im Jahr 2028 vorgesehen.

Das Staatliche Bauamt Regensburg hat die Vorentwurfsplanung fiir den
vier-streifigen Ausbau der B 85, Ortsumgehung Altenkreith abgeschlos-
sen. Nach Abschluss des Priifprozesses innerhalb der Bayerischen Stra-
Benbauverwaltung und der Zustimmung des Bundesministeriums fiir
Verkehr wird das Bauamt die Unterlagen fiir das straBenrechtliche Plan-
feststellungsverfahren erstellen.

Ein vollziehbarer Planfeststellungsbeschluss ist die Grundvoraussetzung
dafiir, dass nach den dann gegebenen Finanzierungsmdglichkeiten iiber
einen Baubeginn entschieden werden kann. Die Finanzierung von Bun-
desfernstralen erfolgt auf Grundlage des Bundeshaushalts. Dabei ist zu
beachten, dass gerade fiir mehrjéhrige Baumafinahmen eine belastbare
mittelfristige Finanzierungslinie benotigt wird.

187. Abgeordneter Welche Netzzustandsnoten nach InfraGO-Zu-
Stefan Seidler standsbericht 2024 der DB InfraGO AG erhielten
(fraktionslos) die Strecke 1110 Eutin—Bad Schwartau und die

verschiedenen Gewerke jeweils (Briicken, Tun-
nel, Stiitzbauwerke, Gleise, Weichen, Bahniiber-
ginge, Stellwerke, Oberleitung, Durchlisse,
Larmschutzbauwerke, Weichenheizanlagen), und
welche Zustandsnoten nach InfraGO-Zustandsbe-
richt 2024 erhielten die Personenbahnhofe und die
verschiedenen Anlagenklassen jeweils (Bahnstei-
ge, Personenunterfithrungen, unterirdische Perso-
nenverkehrsanlagen, Treppen sowie Rampen und
Wetterschutz etc., Bahnsteigdicher, Bahnsteighal-
len, Personenaufziige, ITK-Anlagen, Fahrtreppen)
an der Strecke 1110?


https://www.cdn.table.media/assets/berlin/25-09-17_master_neu_ausbau.pdf
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188. Abgeordneter Welche Netzzustandsnoten nach InfraGO-Zu-
Stefan Seidler standsbericht 2024 der DB InfraGO AG erhielt
(fraktionslos) die Strecke 1204 Tonning—Horn und die verschie-

denen Gewerke jeweils (Briicken, Tunnel, Stiitz-
bauwerke, Gleise, Weichen, Bahniiberginge,
Stellwerke, Oberleitung, Durchlésse, Larmschutz-
bauwerke, Weichenheizanlagen), und welche Zu-
standsnoten nach InfraGO-Zustandsbericht 2024
erhielten die Personenbahnhéfe und die verschie-
denen Anlagenklassen jeweils (Bahnsteige, Perso-
nenunterfiihrungen, unterirdische Personenver-
kehrsanlagen, Treppen sowie Rampen und Wet-
terschutz etc., Bahnsteigdidcher, Bahnsteighallen,
Personenaufziige, ITK-Anlagen, Fahrtreppen) an
der Strecke 1204?

189. Abgeordneter Welche Netzzustandsnoten nach InfraGO-Zu-
Stefan Seidler standsbericht 2024 der DB InfraGO AG erhielt
(fraktionslos) die Strecke 1042 Neumiinster—Heide und die ver-

schiedenen Gewerke jeweils (Briicken, Tunnel,
Stiitzbauwerke, Gleise, Weichen, Bahniibergénge,
Stellwerke, Oberleitung, Durchlésse, Larmschutz-
bauwerke, Weichenheizanlagen), und welche Zu-
standsnoten nach InfraGO-Zustandsbericht 2024
erhielten die Personenbahnhéfe und die verschie-
denen Anlagenklassen jeweils (Bahnsteige, Perso-
nenunterfiihrungen, unterirdische Personenver-
kehrsanlagen, Treppen sowie Rampen und Wet-
terschutz etc., Bahnsteigdidcher, Bahnsteighallen,
Personenaufziige, ITK-Anlagen, Fahrtreppen) an
der Strecke 10427

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 7. Oktober 2025

Die Fragen 187 bis 189 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.

Nach Angaben der DB InfraGO AG soll der Netzzustandsbericht dazu
dienen, den Infrastrukturzustand mittels einer leicht verstdndlichen No-
tenlogik darzustellen. Er ist kein Berichtsdokument der DB InfraGO AG
im Auftrag des BMV. Bei der Netzzustandsnote handelt es sich um eine
interne Kennzahl der DB InfraGO AG.

Dies vorausgeschickt lauten die von der DB InfraGO AG zur Verfiigung
gestellten Netzzustandsnoten zu den Strecken 1110 Eutin—Bad Schwar-
tau, 1204 Tonning—Ho6rn und 1042 Neumiinster—Heide fiir das Jahr 2024
folgendermalien:
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Objektgruppe Strecke Strecke Strecke
1110 1204 1042
Briicken 3,8 1,2 2,6
Bahniiberginge 3,5 2.9 3,9
Durchlisse 3,0 2,0 2,9
Weichenheizanlagen 2,2 2,0 2,1
Gleise 3,3 1,6 2,5
Stellwerke 42 n.v. 4.2
Oberleitung 2,9 n.v. n.v.
Stlitzwande 3,3 n.v. 2,1
Weichen 3,4 2,5 2,3
Gesamt 3,6 1,9 3,4
Bahnhofe
Strecke 1110 — Eutin—Bad Schwartau

Bahnhofsnr. Station Zustandsnote

04992 Ponitz (Holst) 3,56

04855 Pansdorf 3,66

Strecke 1204 — Horn—-Tonning

Bahnhofsnr. Station Zustandsnote

06842 Witzwort 1,22

02554 Harblek 1,09

06225 Tonning 1,28

Strecke 1042 — Neumiinster—Heide

Bahnhofsnr. Station Zustandsnote

04420 Neumiinster 3,60

08063 Neumiinster Stadtwald 2,62

06554 Wasbek 2,77

02996 Aukrug 3,87

02864 Hohenwestedt 2,07

04801 Osterstedt 2,23

00521 Beringstedt 2,25

02168 Gokels 2,20

02449 Hademarschen 2,66

00470 Beldorf 2,61

00041 Albersdorf 3,22

04575 Nordhastedt 2,45

02625 Heide (Holst) 2,28

190. Abgeordneter
Sascha Wagner
(Die Linke)

Fiir welches Jahr ist der Ausbau des Autobahn-
kreuzes Oberhausen/Dinslaken-Siid geplant, und
wie viele Verkehrsprojekte in Nordrhein-Westfa-
len werden trotz bestandkréftigem Baurecht auf-
grund fehlender finanzieller Mittel aufgeschoben
(bitte die Gesamtzahl nennen und die 26 vom Fi-
nanzvolumen her grofiten Projekte namentlich
auffithren)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christian Hirte
vom 6. Oktober 2025

Die sechsstreifige Erweiterung der A 3 Autobahnkreuz (AK) Oberhau-
sen — Anschlussstelle Dinslaken-Siid einschlieBlich dem Um- und Aus-
bau des AK Oberhausen befindet sich im Planfeststellungsverfahren.
Der Zeitpunkt eines mdglichen Baubeginns kann derzeit noch nicht ge-
nannt werden.

Die Finanzierung der MafBnahmen des Bundesverkehrswegeplans mit
Baurecht ist abhéngig von den jéhrlich aufgestellten Bundeshaushalten,
die parlamentarisch beschlossen werden, und der Finanzplanung der
Folgejahre, da gerade fiir mehrjdhrige Baumafinahmen eine belastbare
mittelfristige Finanzierungslinie bendtigt wird. Eine Anzahl von Projek-
ten kann derzeit nicht genannt werden.

Geschiftsbereich des Bundesministeriums fiir Umwelt,
Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

191. Abgeordnete Wie bewertet die Bundesregierung die umweltpo-
Agnes Conrad litischen Risiken fiir den Oberrhein-Grundwasser-
(Die Linke) leiter durch die geplante dauerhafte Versiegelung

der Sondermiilldeponie Stocamine im elsdssi-
schen Wittelsheim, insbesondere im Hinblick auf
die Gefahr einer langfristigen Grundwasserverun-
reinigung, und ergreift die Bundesregierung ge-
geniiber der franzosischen Regierung Malinah-
men, um eine umweltvertragliche Losung — etwa
die vollstindige Bergung der eingelagerten Gift-
stoffe — zu fordern, und wenn ja, welche konkret?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Carsten Triger
vom 8. Oktober 2025

Auf deutscher Seite ist das Land Baden-Wiirttemberg fiir den Grund-
wasserschutz in der betroffenen Region zustéindig. Das Regierungsprési-
dium Freiburg hat mehrfach in den franzoésischen Verfahren zu dieser
Sonderdeponie Stellung genommen und sich zuletzt im Jahr 2023 fiir
eine weitestgehende Bergung der potenziell grundwassergefahrdenden
Stoffe sowie ein langfristiges Uberwachungskonzept an der und um die
Deponie ausgesprochen. Eine Gefahrdung der Trinkwasserversorgung
wurde nach dem vorliegenden Kenntnisstand nicht gesehen (vgl. https://
rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Freiburg/Service/Press
eAnhang/2023/Stellungnahme RP_Stocamine 09052023.pdf).

Die Entscheidung zur Versiegelung der Deponie, die auf franzosischem
Territorium liegt, ist von der dort zustdndigen Stelle in Frankreich ge-
troffen worden. Gegen diese Entscheidung lauft zurzeit noch ein Ge-
richtsverfahren der franzdsischen Gebietskorperschaft Elsass vor dem
Oberverwaltungsgericht in Nancy.


https://www.rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Freiburg/Service/PresseAnhang/2023/Stellungnahme_RP_Stocamine_09052023.pdf
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Zu den deutschen Bedenken hatten sich vor einiger Zeit beide Staaten
auf Delegationsleiterebene in der Internationalen Kommission zum
Schutz des Rheins ausgetauscht. Die Bundesregierung wird das Thema
gegeniiber Frankreich bei sich bietender Gelegenheit erneut ansprechen,
sicht aber keine weitergehenden Einflussmoglichkeiten aufgrund des
Stands der Angelegenheit.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir

Gesundheit

192. Abgeordnete Besitzt die Bundesregierung Kenntnis davon, dass
Dr. Christina das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in einer Publika-
Baum tion vom Juli 2021 geschrieben hat ,,Da Wildtyp-
(AfD) Maiuse (wt) keine SARS-CoV-2-Infektionzulas-

sen, werden fiir COVID-19-impfstoffbezogene
Studien huACE2-transgene Méuse verwendet, die
den menschlichen ACE2-Rezeptor auf Zellen ex-
primieren und daher leicht mit SARS-CoV-2 infi-
ziert werden.” (Wagner et al., Vaccines, 2021),
und wenn diese Aussage getitigt wurde, ist die
Bundesregierung der gleichen Auffassung wie das
PEI, und in welchen Studien fiir COVID-19-
impfstoffbezogene Studien wurden nach Kenntnis
der Bundesregierung huACE2-transgene Méuse
verwendet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Tino Sorge
vom 7. Oktober 2025

Nach Kenntnis der Bundesregierung bezieht sich die zitierte Aussage
auf eine Publikation mit dem Titel ,,Accelerated Development of
COVID-19 Vaccines: Technology Platforms, Benefits, and Associated
Risks®, die von Mitarbeitenden des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI) im Jahr
2021 im Online-Journal ,,Vaccines verdffentlicht wurder?. Hierbei wird
der zum Zeitpunkt der Veroffentlichung allgemein anerkannte Stand von
Wissenschaft und Technik beschrieben, wie unter anderem die in der
Publikation zitierten Literaturstellen belegen.

Nach Angaben des PEI besitzen die genannten huACE2 (K18-hACE2)
transgenen Méause einen humanen ACE2-Rezeptor, an den das SARS-
CoV-2-Spike-Protein-spezifisch binde. Das SARS-CoV-2-Spike-Protein
stelle die Bindung von ACE2 auf der Zielzelle mit SARS-CoV-2 her.
Daher werde dieses Tiermodell fiir die Entwicklung von COVID-19-
Impfstoffen vom PEI als relevant eingestuft. K18-hACE2 transgene
Maéuse seien als Modell fiir nicht-klinische SARS-CoV-2-Infektions-Stu-
dien (Challenge-Studien) von verschiedenen pharmazeutischen Unter-
nehmen zur Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen genutzt worden,
z. B. fiir die initiale Zulassung von Bimervax (HIPRA) oder fiir die Zu-
lassung des Omicron BA.4/5 varianten-adaptierten Spikevax Impstoffes

2 https://doi.org/10.3390/vaccines9070747.


https://doi.org/10.3390/vaccines9070747
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(Moderna)® 4. Daneben seien bei den nichtklinischen Infektions-Studien
auch andere fiir die Erkrankung relevante Tiermodelle zum Einsatz ge-
kommen.

Beziiglich der Tiermodelle, die im Rahmen der nichtklinischen Priifung
von COVID-19-Impfstoffen verwendet wurden, wird auf die o6ffent-
lichen Bewertungsberichte verwiesen, die die Europédische Arzneimittel-
Agentur verdffentlicht hat und die produktbezogen abrufbar sind unter:
www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/public-health-threat
s/coronavirus-dise-ase-covid-19/covid-19-medicines#authorised-covid-1
9-vaccines-14489.

Die Anforderungen an die COVID-19-Impfstoffe und deren priklinische
Entwicklung wurden von internationalen Expertengremien wie der
»International Coalition of Medicines Regulatory Authorities” (ICMRA)
und der Europdischen Arzneimittelagentur (EMA) nach dem Stand der
Wissenschaft festgelegt.

193. Abgeordnete Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregie-
Dr. Christina rung die Félle von Myokarditis seit 2015 ent-
Baum wickelt (bitte aufschliisseln jeweils nach Jahr und
(AfD) nach méannlich und weiblich)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Dr. Georg Kippels
vom 6. Oktober 2025

Ausweislich der Krankenhausdiagnosestatistik (Quelle: Statistisches
Bundesamt (2025) Diagnosedaten der Krankenhduser ab 2000 (Eckdaten
der vollstationdren Patienten und Patientinnen nach Behandlungsort.
www.gbe-bund.de — Stand: 30. September 2025) haben sich die Zahlen
von Fillen von Myokarditis mit einem schwerwiegenderen Krankheits-
verlauf seit dem Jahr 2015 wie folgt entwickelt:

Stationdre Falle Myokarditis (ICD-10: 140)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

insgesamt | 4.007 4.394 4.488 4.474 4.466 3.365 4.561 4.898 4.677

ménnlich 2.943 3.274 3.307 3.173 3.275 2.362 3.351 3.574 3.473

weiblich 1.064 1.120 1.181 1.301 1.191 1.003 1.210 1.324 1.204

194. Abgeordneter Welche konkreten Erkenntnisse hat die Bundes-
Andreas Bleck regierung lber die aktuelle Verfligbarkeit von
(AfD) Kinderantibiotika in Deutschland, und welche

Hauptursachen sieht sie fiir die anhaltenden Eng-
pisse (www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/ap
otheken-medikamente-engpass-100.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Tino Sorge
vom 8. Oktober 2025

Grundsitzlich stellt sich die Versorgungslage mit Arzneimitteln derzeit
als stabil dar und zeigt insbesondere bei Kinderarzneimitteln einschlie3-

3 www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/bimervax-epar-public-assessment-report_en.pdf.
4 www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-h-c-5791-ii-84-g-epar-assessment-report-variation_en.pdf.


https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/public-health-threats/coronavirus-dise-ase-covid-19/covid-19-medicines%23authorised-covid-19-vaccines-14489
https://www.gbe-bund.de
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/apotheken-medikamente-engpass-100.html
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/bimervax-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-h-c-5791-ii-84-g-epar-assessment-report-variation_en.pdf

Drucksache 21/2141 — 140 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

lich der Arzneimittel zur Fiebersenkung iiber die letzten Jahre hinweg
eine positive Entwicklung. In Bezug auf die Versorgung mit Antibiotika-
Séften fiir Kinder ist davon auszugehen, dass es lediglich bei wenigen
Wirkstoffen weiterhin eine angespannte Liefersituation geben wird. Hin-
tergrund moglicher Engpésse sind u. a. Produktionsumstellungen. Fiir
diese Arzneimittel (Wirkstoffe Erythromycin, Clindamycin, Cotrimoxa-
zol, Cefuroxim) gilt weiterhin der bekannt gemachte Versorgungsmangel
nach § 79 Absatz 5 des Gesetzes iiber den Verkehr mit Arzneimitteln
und damit die Moglichkeit, die Versorgung durch zusétzliche Importe zu

stitzen.

195. Abgeordneter Wie bewertet die Bundesregierung die starke Ab-
Andreas Bleck héngigkeit von asiatischen Produktionsstandorten
(AfD) fiir Antibiotika, und welche Schritte plant sie kon-

kret, um die Wirkstoff- und Medikamentenpro-
duktion nach Deutschland zuriickzuholen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Tino Sorge
vom 8. Oktober 2025

Um die Versorgungssicherheit insbesondere bei den generischen Arznei-
mitteln weiterhin zu gewéhrleisten, wurden mit dem Arzneimittel-Lie-
ferengpassbekdmpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz entspre-
chende Maflnahmen beschlossen. Ziel ist es, Anreize zu schaffen, die
Anzahl der Lieferanten fiir kritische Wirkstoffe und damit eine Diversi-
fizierung zu erhohen, Wirkstoffe fiir wichtige Arzneimittel in Europa
herzustellen und iiber neue Preisgestaltungen die Lieferfahigkeit zu ver-
bessern.

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD sieht vor, dass die
Pharmastrategie und der Pharmadialog fortgesetzt werden. In dem Ge-
samtprozess werden die Rahmenbedingungen fiir die pharmazeutische
Industrie in Deutschland und der Européischen Union in den Blick ge-
nommen und u. a. auch gepriift, wie die Versorgungssicherheit gerade
fiir kritische Arzneimittel gestarkt werden kann.

Die Notwendigkeit der Reduktion von strategischen Abhéngigkeiten bei
Arzneimitteln trifft alle EU-Mitgliedstaaten gleichermaBen. Die Europi-
ische Kommission hat am 11. Mérz 2025 den Verordnungsvorschlag fiir
einen ,,Critical Medicines Act“ vorgestellt. Ziel des Verordnungsvor-
schlags ist es insbesondere, europdische Produktionskapazititen zu stér-
ken und Lieferketten zu diversifizieren, um die Liefersicherheit von
Arzneimitteln zu verbessern. Der Verordnungsvorschlag wird derzeit
verhandelt. Die Bundesregierung unterstiitzt die Zielsetzungen des Ver-
ordnungsvorschlags ausdriicklich.

196. Abgeordneter Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung
Andreas Bleck zur Entwicklung der Kinderkrankentage (2022 bis
(AfD) 2024) vor, und welche MaBnahmen zieht sie in

Betracht, um die daraus resultierenden volkswirt-
schaftlichen Schéden durch Fehlzeiten von Eltern
zu reduzieren (www.aerztezeitung.de/Panorama/
Kind-krank-Krankengeld-meist-Sache-der-Muette
r-451387.html)?


https://www.aerztezeitung.de/Panorama/Kind-krank-Krankengeld-meist-Sache-der-Muetter-451387.html
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Tino Sorge
vom 8. Oktober 2025

Gesetzlich versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben
nach § 45 des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) Anspruch auf
Kinderkrankengeld, wenn sie wegen der notwendigen Beaufsichtigung,
Betreuung oder Pflege ihres erkrankten gesetzlich versicherten Kindes
der Arbeit fernbleiben miissen. Der Anspruch besteht, sofern das Kind
das zwdlfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder infolge einer Be-
hinderung auf Hilfe angewiesen ist. Voraussetzung ist ferner, dass keine
andere im Haushalt lebende Person fiir die Betreuung zur Verfiigung
steht und dem Elternteil fiir die Zeit der Arbeitsverhinderung kein An-
spruch auf bezahlte Freistellung durch den Arbeitgeber zusteht.

GemiB der amtlichen Statistik der Gesetzlichen Krankenversicherung
gab es im Jahr 2022 4,3 Millionen Leistungsfille wegen Erkrankung
eines Kindes nach § 45 SGB V. Im Jahr 2023 waren 3,5 Millionen und
im Jahr 2024 3,6 Millionen Leistungsfille.

Das Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V stellt aus Sicht der Bundes-
regierung eine wichtige Leistung dar, die Eltern gesetzlich versicherter
Kinder bei der Vereinbarkeit von Beruf und familidren Pflegepflichten
unterstiitzt. Gerade in den ersten Lebensjahren kommt es hiufig zu aku-
ten Erkrankungen, die eine elterliche Betreuung zwingend erforderlich
machen. Angesichts der zunehmenden Erwerbstétigkeit von Miittern
und einer steigenden Zahl von Einelternfamilien stellt das Kinderkran-
kengeld ein wesentliches Instrument zur Absicherung des Verdienstaus-
falls bei kinderkrankheitsbedingter Abwesenheit vom Arbeitsplatz dar.

197. Abgeordnete Sind der Bundesregierung die Ergebnisse der wis-
Simone Fischer senschaftlichen Weiterentwicklung der Vorgaben
(BUNDNIS 90/ zur Personalbemessung nach § 1371 Absatz 1 des

DIE GRUNEN) Fiinften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) be-
kannt, die bis zum 31. Dezember 2024 dem Bun-
desministerium fiir Gesundheit vorzulegen waren,
und wenn ja, welche Ergebnisse wurden konkret
vorgelegt, und welche Schlussfolgerungen zieht
die Bundesregierung daraus fiir die weitere Um-
setzung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Tino Sorge
vom 6. Oktober 2025

Fir die Durchfiihrung der wissenschaftlichen Weiterentwicklung der
Vorgaben zur Pflegepersonalbemessung nach § 1371 des Fiinften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB V) sind die Selbstverwaltungspartner verant-
wortlich. Aufgrund der Komplexitit des Vorhabens war eine erhebliche
Verlangerung des Projektzeitraums notwendig, sodass die Ergebnisse
noch nicht vorliegen. Nach Auskunft der Selbstverwaltungspartner ist
mit dem Abschlussbericht zum analytischen Teil der Weiterentwicklung
noch in diesem Jahr zu rechnen. Im néchsten Schritt ist eine Erprobung
des weiterentwickelten Pflegepersonalbemessungsinstrumentes in der
Praxis vorgesehen.
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198. Abgeordneter Wie bewertet es die Bundesregierung, wenn infol-
Dr. Gotz ge der Regelungen des Krankenhausversorgungs-
Fromming verbesserungsgesetzes und des Gesetzentwurfs
(AfD) des Krankenhausreformanpassungsgesetzes auch

Krankenhausstandorte geschlossen werden, die
entgegen der allgemein schwierigen finanziellen
Situation in der Krankenhauslandschaft ,,schwar-
ze Zahlen* schreiben, wie z. B. das Krankenhaus
in Wittstock?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Tino Sorge
vom 6. Oktober 2025

Die mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG)
vom 5. Dezember 2024 (BGBI. 2024 1 Nr. 400) initiierte Krankenhaus-
reform zielt u. a. auf eine Verbesserung der Versorgungsqualitét ab. Die
Ausgestaltung des Gesetzentwurfs flir ein Krankenhausreformanpas-
sungsgesetz (KHAG) ist derzeit noch in Priifung.

Unbertiihrt von den Regelungen des KHVVG und des geplanten KHAG
bleibt die Zusténdigkeit der Lénder fiir die Sicherstellung der Versor-
gung durch Krankenhausstandorte. Die Lander entscheiden im Rahmen
ihrer Krankenhausplanung iiber den konkreten Versorgungsauftrag eines
Krankenhauses. Die Lénder sind zudem zusténdig fiir die Investitions-
kostenfinanzierung der Krankenhduser, die mit dem Krankenhaustrans-
formationsfonds (KHTF) zielgerichtet zur Transformation der Kranken-
hausstrukturen unterstiitzt wird. Fordermittel des KHTF werden nur fiir
Fordervorhaben ausgezahlt, die einen der gesetzlich bestimmten Forder-
tatbestéinde erfiillen und vom jeweiligen Land unter Vorliegen aller For-
dervoraussetzungen beantragt wurden.

199. Abgeordneter Hat die Bundesregierung bei der Erarbeitung des
Dr. Gotz Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes
Fromming und des Gesetzentwurfs zum Krankenhausrefor-
(AfD) manpassungsgesetz beriicksichtigt, dass Ausnah-

meregelungen, Fristverlingerungen, Flexibilisie-
rungen und Kooperationsmdglichkeiten mogli-
cherweise ungenutzt bleiben und damit wirt-
schaftlich betriebene Krankenhduser geschlossen
und stattdessen bevorzugt Mittel des Transforma-
tionsfonds genutzt werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Tino Sorge
vom 6. Oktober 2025

Auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 198 des
Abgeordneten Dr. Gotz Fromming (AfD) im Monat September 2025
wird verwiesen.
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200. Abgeordneter Erwigt die Bundesregierung vor dem Hintergrund
Dr. Gotz der geplanten SchlieBung des Krankenhauses in
Fromming Wittstock, das Krankenhausreformanpassungsge-
(AfD) setz in der Weise zu ergénzen, dass nicht subven-

tionierte, wirtschaftlich tragfiahige Krankenhaus-
standorte im ldndlichen Raum unabhéngig vom
Status eines ,,Sicherstellungs-Krankenhauses*
und festgelegter Leistungsgruppen-Konstellation
erhalten bleiben kdnnen, und wenn ja, in welcher
Weise?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Tino Sorge
vom 6. Oktober 2025

Auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 198 des
Abgeordneten Dr. Gotz Fromming (AfD) im Monat September 2025
wird verwiesen.

201. Abgeordneter Wie erklart die Bundesregierung die Unstimmig-
Ates Giirpinar keiten zwischen der Antwort des Bundesministe-
(Die Linke) riums fiir Gesundheit auf die Kleine Anfrage der

Fraktion Die Linke auf Bundestagsdrucksache
21/1514, in der Antwort zu Frage 7 von sechs
rechtskréiftig gewonnenen Verfahren mit einem
Streitwert von 4,7 Mio. Euro im Zusammenhang
mit dem Open-House-Verfahren die Rede ist, und
der im Juni 2024 verdffentlichten Antwort auf
eine Anfrage des Abgeordneten Karsten Klein,
wonach acht Verfahren mit einem Streitwert von
50 Mio. Euro gewonnen worden seien (www.zdfh
eute.de/politik/deutschland/corona-pandemie-mas
ken-klagen-beschaffung-spahn-100.html), und
welche der beiden Angaben ist nach Auffassung
der Bundesregierung zutreffend (bitte Daten-
grundlage fiir die jeweiligen Zahlen angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Tino Sorge
vom 6. Oktober 2025

Die Ausgangsfragen waren unterschiedlich, weshalb die Darstellung des
Verfahrensausgangs unterschiedlich erfolgt ist. Die Differenz ergibt sich
daraus, dass bei der hoheren Anzahl auch Verfahren aufgefiihrt wurden,
bei denen der Bund geklagt hat. Zudem wurden Verfahren aufgefiihrt,
bei denen ein Verfahren erstinstanzlich gewonnen wurde und in der
Rechtsmittelinstanz durch einen Vergleich beendet worden ist, wodurch
das erstinstanzliche Urteil rechtskréftig wurde. Diese Schnittmenge wur-
de im Rahmen der spéteren Beantwortung aufgrund der Fragestellung
ausschlieBlich der Beendigungen durch Vergleich zugeordnet, woraus
sich die geringere Anzahl ergibt.


https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/corona-pandemie-masken-klagen-beschaffung-spahn-100.html
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202. Abgeordnete Welche Position hat die Bundesregierung zu einer
Dr. Kirsten moglichen Streichung von Artikel 1 Absatz 10(a)
Kappert-Gonther  im Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europdischen
(BUNDNIS 90/ Parlaments und des Rates zur Schaffung eines
DIE GRUNEN) Unionskodexes fiir Humanarzneimittel und zur

Aufhebung der Richtlinie 2001/83/EG und der
Richtlinie 2009/35/EG (https://eur-lex.europa.eu/l
egal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023PC0192),
und was ist die Begriindung fiir diese Position?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Tino Sorge
vom 6. Oktober 2025

Deutschland setzt sich gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten fiir den
Erhalt der Regelung ein. Diese Regelung besteht bereits in der geltenden
Richtlinie (EU) 2001/83 und ermdglicht es den EU-Mitgliedstaaten, be-
stimmte Beschrankungen hinsichtlich Abortiva und Kontrazeptiva auf-
rechtzuerhalten. Im Sinne einer groBtmoglichen Flexibilitdt der Mit-
gliedstaaten sollte die Vorschrift daher erhalten bleiben.

203. Abgeordnete Wie ist der aktuelle Stand des Evaluierungsproz-
Dr. Kirsten esses der ,,Strategie der Bundesregierung zur glo-
Kappert-Gonther  balen Gesundheit* (www.bundesgesundheitsmini
(BUNDNIS 90/ sterium.de/fileadmin/Dateien/5 Publikationen/Ge
DIE GRUNEN) sundheit/Broschueren/GlobaleGesundheitsstrategi

e Web.pdf), der laut Strategie flir 2025 angedacht
war, und wann werden die Ergebnisse des Prozes-
ses verdffentlicht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Dr. Georg Kippels
vom 7. Oktober 2025

Das Bundeskabinett hat unter der Federfiihrung des Bundesministeriums
fiir Gesundheit die ,,Strategie der Bundesregierung zur globalen Gesund-
heit am 7. Oktober 2020 verabschiedet. Die Strategie bildet den Rah-
men fiir Deutschlands Engagement in der globalen Gesundheit im Zeit-
raum der Jahre 2020 bis 2030. Seit August 2023 l4uft der partizipatori-
sche und ressortiibergreifende Review-Prozess (u. a. durch Abfragen)
mit dem Ziel, die Strategie und ihre Umsetzungsmafinahmen zur Halb-
zeit der vorgesehenen Gesamtdauer bis zum Jahr 2030 zu iiberpriifen.
Das Ergebnis ist ein Ergebnisbericht mit Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung der Strategie, der bis Ende des Jahres 2025 verabschiedet und
verdffentlicht werden soll. Ebenfalls ist eine Vorstellung beim Forum
Globale Gesundheit am 19. Januar 2026 in Berlin vorgesehen. Eine
grundlegende Uberarbeitung und Neuschreibung der Strategie ist bei
dem Review-Prozess nicht vorgesehen.


https://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023PC0192
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Broschueren/GlobaleGesundheitsstrategie_Web.pdf
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204. Abgeordneter Beabsichtigt die Bundesregierung bei der von ihr
Edgar Naujok erwogenen Abschaffung des Pflegegrades 1
(AfD) (www.rp-online.de/wirtschaft/loch-in-pflegekass

e-pflegegrad-1-vor-dem-aus-das-waeren-folgen_a
1d-135886425) gezielte MaBnahmen um zu ver-
hindern, dass durch den Wegfall hohere Belastun-
gen fiir pflegende Angehorige entstehen, und
wenn ja, welche, und innerhalb welchen Zeit-
raums?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dr. Georg Kippels
vom 7. Oktober 2025

In Umsetzung des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD
erarbeitet die am 7. Juli dieses Jahres eingerichtete Bund-Lénder-Ar-
beitsgruppe ,,Zukunftspakt Pflege™ derzeit gemeinsame Eckpunkte fiir
eine nachhaltige Finanzierung der Pflegeversicherung, eine Stirkung der
ambulanten und héuslichen Pflege sowie fiir einen einfachen und biiro-
kratiearmen Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung fiir Pflegebe-
diirftige und ihre Angehdrigen. Dabei werden u.a. mogliche Stell-
schrauben fiir die Begrenzung der Ausgaben- sowie die Verbesserung
der Einnahmenseite der Pflegeversicherung erortert. Die Arbeit der
Bund-Liander-Arbeitsgruppe ,,Zukunftspakt Pflege* ist noch nicht abge-
schlossen, weshalb die Ergebnisse abzuwarten sind.

205. Abgeordnete Wie erklért die Bundesregierung, dass der damali-
Dr. Paula ge Bundesminister fiir Gesundheit, Jens Spahn,
Piechotta bereits in seiner Rede vom 4. Méarz 2020 auf die
(BUNDNIS 90/ Gefahr hingewiesen hatte, dass ,,immer Einzelne

DIE GRUNEN) geben [werde], die aus einer solchen Lage Kapital
schlagen wollen — durch windige Geschifte mit
tiberteuerten Schutzmasken zum Beispiel”, dem
damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
die Problematik {iberteuerter und unserioser Mas-
kenhindler also offensichtlich bewusst war, und
welche konkreten Mallnahmen und Konsequen-
zen hat das Bundesministerium fiir Gesundheit in
den Monaten Mérz und April 2020 ergriffen, um
sicherzustellen, dass die Maskenbeschaffung des
Ministeriums nicht durch solche Anbieter ausge-
nutzt werden konnte?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Tino Sorge
vom 7. Oktober 2025

Der Bund hat sich bei der Beschaffung von medizinischen Verbrauchs-
und Versorgungsgiitern zur Bekdmpfung der Corona-Pandemie an die
geltenden Ausschreibungs- und Vergabeordnungen gehalten, um die
dringend benétigten Produkte insbesondere fiir den deutschen Gesund-
heitssektor zu beschaffen.


https://www.rp-online.de/wirtschaft/loch-in-pflegekasse-pflegegrad-1-vor-dem-aus-das-waeren-folgen_aid-135886425
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206. Abgeordnete Beabsichtigt die Bundesregierung eine Kompen-
Evelyn Schotz sation fiir die Ungleichbehandlung von Rentnerin-
(Die Linke) nen und Rentnern gegeniiber den iibrigen Ver-

sicherten durch die Pflege-Beitragssatz-Anpas-
sungsverordnung, wonach die Pflegeversiche-
rungsbeitridge fiir Rentnerinnen und Rentner fiir
Januar bis Juni 2025 nicht mittels des damals
aktuellen Einkommens errechnet wurden, sondern
auf die zu Juli 2025 erh6hten Renten gezahlt wer-
den mussten und falls eine weitere Erhohung fiir
das kommende Jahr erforderlich wird, plant die
Bundesregierung diese unter Einhaltung der ver-
waltungsrechtlich notwendigen Fristen zur recht-
zeitigen Umsetzung durch die Rentenversiche-
rung zum Jahreswechsel umzusetzen, damit ein
dhnliches Szenario vermieden werden kann?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Dr. Georg Kippels
vom 7. Oktober 2025

Nach dem Bruch der Koalitionsregierung zwischen SPD, BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN und FDP in der vergangenen Legislatur musste
Ende des Jahres 2024 kurzfristig von der gesetzlichen Verordnungser-
michtigung zur Beitragssatzanhebung in der sozialen Pflegeversiche-
rung Gebrauch gemacht und dafiir die Pflege-Beitragssatz-Anpassungs-
verordnung 2025 (PBAV 2025) vom 20. Dezember 2024 (BGBI 2024 1
Nr. 446) erlassen werden. Dabei konnte der benoétigte zeitliche Vorlauf
der gesetzlichen Rentenversicherung fiir die Umsetzung einer Beitrags-
satzdnderung in der sozialen Pflegeversicherung zum 1. Januar 2025
nicht eingehalten werden. Die Beitragssatzanhebung fiir Renten der ge-
setzlichen Rentenversicherung konnte daher erst nachgelagert und pau-
schal im Juli 2025 umgesetzt werden, indem auf die Juli-Rente einmalig
ein zusétzlicher Beitragssatz in Hohe von 1,2 Prozent erhoben wurde.

Da Rentnerinnen und Rentner im Juli eine Erh6hung ihrer Renten um
3,74 Prozent erhalten haben, kann sich daraus eine geringe Abweichung
ergeben. Bei einer monatlichen Rente von 1.000 Euro wéren dies bei-
spielsweise einmalig 0,45 Euro zusiétzlich. Es ist nicht angedacht, diese
geringfligige, einmalige Mehrbelastung auszugleichen.
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207. Abgeordnete Wieso schriankt die Bundesregierung IGeL-Leis-
Julia-Christina tungen, die durch den medizinischen Dienst des
Stange Bundes als nachweislich negativ oder sogar
(Die Linke) schidlich eingeschitzt, aber noch immer von Arz-

ten ,,als notwendig, aber von den Krankenkassen
nicht bezahlt* in erheblichen Ausmall angeboten
werden nicht ein (https://md-bund.de/presse/press
emitteilungen/neueste-pressemitteilungen/igel-ko
ennen-mehr-schaden-als-nuetzen-aufklaerung-ueb
er-schadensrisiko-unzureichend.html, https://md-
bund.de/fileadmin/dokumente/Pressemitteilunge
n/2024/2024 12 03/24 12 03 IGeL-Report 202
4.pdf), und falls sie eine Regulierung nicht in Be-
tracht zieht, setzt sie sich fiir ,,gesetzliche Nach-
schirfungen® ein mit der Arztinnen und Arzte,
dazu ,verpflichtet werden sollten Patientinnen
und Patienten standardisierte, evidenzbasierte Ge-
sundheitsinformationen zu IGeL-Angeboten aus-
zuhéndigen™ wie es der Beauftragte der Bundes-
regierung fiir Belange der Patientinnen und Pa-
tienten gefordert hat (https://patientenbeauftragte
r.de/2025/09/19/pressemitteilung-neueste-meldun
gen-des-vzbv-zu-igel-sind-alarmierend/), um das
Patientenrecht einer informierten Entscheidung
sicherzustellen (falls nein, bitte begriinden)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Tino Sorge
vom 7. Oktober 2025

Vertragsdrztinnen und Vertragsirzte unterliegen bei der Behandlung ge-
setzlich Versicherter den Sorgfaltspflichten nach den Vorschriften des
biirgerlichen Vertragsrechts (vgl. § 76 Absatz 4 des Fiinften Buches So-
zialgesetzbuch — SGB V). Die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt
der Behandlung bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen Stan-
dards zu erfolgen, soweit nichts anderes vereinbart ist (vgl. § 630a Ab-
satz 2 des Biirgerlichen Gesetzbuches — BGB, § 70 Absatz2 SGB V).
Zudem ist die Vertragsérztin oder der Vertragsarzt verpflichtet, die Pati-
entin oder den Patienten tiber samtliche, fiir die Einwilligung in die me-
dizinische MaBnahme wesentlichen Umstinde aufzuklédren (§ 630e Ab-
satz 1 Satz 1 BGB). Bei medizinisch nicht indizierten Mallnahmen stel-
len die Gerichte besonders strenge Anforderungen an die Aufkliarung
(vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 6. November 1990 — VI ZR 8/90,
NIW 1991, 2349). Etwaige Verstofle der Vertragsérztinnen und Vertrags-
arzte gegen ihre Pflichten kdnnen durch die jeweils zustidndige Kassen-
4rztliche Vereinigung oder gegebenenfalls auch die jeweilige Arztekam-
mer geahndet werden. Kommen diese ihrer Verpflichtung nicht nach,
kann die jeweilige Aufsichtsbehdrde informiert werden. Sofern Patien-
tinnen und Patienten zu Schaden gekommen sind, kénnen sie ihre An-
spriiche auBlerdem zivilgerichtlich geltend machen, sofern die recht-
lichen Voraussetzungen erfiillt sind.

Die Bundesregierung hat die aktuelle Berichterstattung des Bundesver-
bands der Verbraucherzentralen und die jiingste Forderung des Beauf-
tragten der Bundesregierung fiir Belange der Patientinnen und Patienten
zum Thema Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) zur Kenntnis ge-
nommen. Der Bundesregierung liegen derzeit keine validen Erkennt-


https://www.md-bund.de/presse/pressemitteilungen/neueste-pressemitteilungen/igel-koennen-mehr-schaden-als-nuetzen-aufklaerung-ueber-schadensrisiko-unzureichend.html
https://www.md-bund.de/fileadmin/dokumente/Pressemitteilungen/2024/2024_12_03/24_12_03_IGeL-Report_2024.pdf
https://www.patientenbeauftragter.de/2025/09/19/pressemitteilung-neueste-meldungen-des-vzbv-zu-igel-sind-alarmierend/
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nisse vor, die flichendeckend. Verst63e von Vertragsirztinnen und Ver-
tragsdrzten gegen ihre Aufklarungspflichten oder deren anderweitiges
Fehlverhalten im Zusammenhang mit IGeL-Angeboten aufzeigen. Die
Bundesregierung beabsichtigt, zur Kldrung von Fragestellungen, die mit
der Erbringung von IGeL-Leistungen im Zusammenhang stehen, mit der
Kassenérztlichen Bundesvereinigung und der Kassenzahnirztlichen
Bundesvereinigung sowie den fiir die Kassenirztlichen und Kassenzahn-
arztlichen Vereinigungen zustidndigen Aufsichtsbehorden der Lander in
den Austausch zu gehen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse konnen erfor-
derlichenfalls geeignete Mallnahmen gepriift und gesetzgeberische Ini-
tiativen eingeleitet werden.

208. Abgeordneter Wie viele finanzielle Mittel stellt die Bundes-
Sascha Wagner regierung 2025 und 2026 zur Verfiigung um die

(Die Linke) medizinische Versorgung der — Schitzungen von
Experten zufolge — mindestens 1,5 Millionen

Bundesbiirgerinnen und Bundesbiirger zu gewahr-
leisten, die unter Post/Long-COVID oder
ME/CEFS leiden (bitte einzeln und detailliert nach
Zahlungsempfinger auflisten), und welche kon-
krete Strategie verfolgt die Bundesregierung, um
die Betroffenen zu unterstiitzen und nach wirksa-
men Medikamenten forschen zu lassen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Dr. Georg Kippels
vom 6. Oktober 2025

Die Bundesregierung setzt verschiedene Mallnahmen zur Unterstiitzung
der von Long COVID und Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem
Fatigue Syndrom (ME/CFS) Betroffenen um. Bis zum Jahr 2028 fordert
das Bundesministerium fiir Gesundheit die versorgungsnahe Forschung
sowie die Versorgung von Kindern und Jugendlichen, die an Long
COVID erkrankt sind, in zwei Forderschwerpunkten mit insgesamt
118 Mio. Euro (im Internet abrufbar unter www.bundesgesundheitsmini
sterium.de/ministerium/ressortforschung/handlungsfelder/forschungssch
werpunkte/long-/post-covid.html). In beiden Férderschwerpunkten wird
ME/CFS ausdriicklich und durchgehend beriicksichtigt.

Im Forderschwerpunkt des Bundesministeriums fiir Gesundheit ,,Erfor-
schung und Stiarkung einer bedarfsgerechten Versorgung rund um die
Langzeitfolgen von COVID-19 (Long COVID)*“ wurden fiir Projekte im
Jahr 2025 und 2026 folgende Férdersummen bewilligt:

»PAIS Care Berlin“, Férdersumme ca. 2.649 T Euro (2025), 3.109 T
Euro (2026),

+ ,ACCESS®, Fordersumme ca. 442 T Euro Euro (2025), 634 T Euro
(2026),

+ StiMECO“, Fordersumme ca. 208 T Euro (2025), 336 T Euro
(2026),

+ ,,DETECT-ME/CFS*, Fordersumme ca. 308 T Euro (2025), 288 T
Euro (2026),

* ,,GRACI", Fordersumme ca. 291 T Euro (2025), 170 T Euro (2026),


https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/ressortforschung/handlungsfelder/forschungsschwerpunkte/long-/post-covid.html
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* ,,PROGRESS®, Férdersumme ca. 1.192 T Euro (2025), 1.192 T Euro

(2026),

* ,,VALIDATE®, Fordersumme ca. 1.076 T Euro (2025), 1.554 T Euro
(2026),

+ ,,CLOCC*, Fordersumme ca. 954 T Euro (2025), 1.031 T Euro
(2026),

o L INCAP®, Fordersumme ca. 2.002 T Euro (2025), 1.977 T Euro
(2026),

+ ,,EMOPOROM LCN*, Fordersumme ca. 550 T Euro (2025), 568 T
Euro (2026),

+ ,LongCARE®, Fordersumme ca. 935 T Euro (2025), 989 T Euro
(2026),

* ,MAP-PCC*, Fordersumme ca. 115T Euro (2025), 113 T Euro
(2026),

+ ,Long-term post-COVID“, Foérdersumme ca. 501 T Euro (2025),
529 T Euro (2026),

o ,U-WATCH®, Fordersumme ca. 672 T Euro (2025), 629 T Euro
(2026),

+ ,,DEEP-LC*“, Fordersumme ca. 479 T Euro (2025), 479 T Euro
(2026),

o ,prevCOV®, Fordersumme ca. 511 T Euro (2025), 500 T Euro
(2026),

* ,,RegCM-PCS*, Fordersumme ca. 16 T Euro (2025), 63 T Euro
(2026),

+ ,,LongCovid-Diab®, Férdersumme ca. 147 T Euro (2025), 144 T Euro
(2026),

o ,,MultiCARE®, Fordersumme ca. 677 T Euro (2025), 686 T Euro
(2026),

* ,,Synosys.PC*, Fordersumme ca. 771 T Euro (2025), 790 T Euro
(2026),

+ ,,PCS-Journey®“, Fordersumme ca. 221 T Euro (2025), 78 T Euro
(2026),

+ ,PEXCARE®, Fordersumme ca. 120 T Euro (2025), 132 T Euro
(2026),

+ ,PERCOLATE®, Fordersumme ca. 1.251 T Euro (2025), 1.290 T
Euro (2026),

o ,genomLC*, Fordersumme ca. 357 T Euro (2025), 373 T Euro
(2026),

» ,,LC Hip“, Fordersumme ca. 116 T Euro (2025), 107 T Euro (2026),

* ,,COVIDOM+“, Fordersumme ca. 2.461 T Euro (2025), 2.373 T Euro
(2026),

* ,REMIT*, Férdersumme ca. 892 T Euro (2025), 757 T Euro (2026),

+ ,,COVICare-M-V*, Fordersumme ca. 1.031 T Euro (2025), 1.031 T
Euro (2026),

+ ,HeloCo*, Fordersumme ca. 340 T Euro (2025), 393 T Euro (2026),
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» ,SCOPE-CARE", Fordersumme ca. 146 T Euro (2025), 148 T Euro
(2026).

Innerhalb des Forderschwerpunktes des Bundesministeriums fiir Ge-
sundheit ,,ModellmaBnahmen zur Versorgung von Kindern und Jugend-
lichen mit Long COVID und Erkrankungen, die eine dhnliche Ursache
oder Krankheitsauspragung aufweisen wurden fiir Projekte im Jahr
2025 und 2026 folgende Fordersummen bewilligt:

+ ,PEDNET-LC*, Férdersumme ca. 14.692 T Euro (2024 bis 2025),
13.769 T Euro (2026),

* ,NGK4Family“, Fordersumme ca. 23 T Euro (2025), 21 T Euro

(2026),

+ ,,COVYOUTHdata®“, Fordersumme ca. 459 T Euro (2025), 747 T
Euro (2026),

+ ,,PedMYCVAC®, Fordersumme ca. 113 T Euro (2025), 123 T Euro
(2026).

Um den Zugang zu Arzneimitteln im ,,Off-Label Use* fiir Long
COVID-Patientinnen und Patienten zu verbessern, wurde eine Experten-
gruppe Long COVID Off-Label-Use beim Bundesinstitut fiir Arzneimit-
tel und Medizinprodukte eingerichtet, die eine Liste von Arzneimitteln
unter Beriicksichtigung des wissenschaftlichen Erkenntnisstands und
moglicher Risiken erarbeitet hat. Diese konnen auBerhalb der zugelasse-
nen Anwendungsgebiete fiir den Einsatz bei Long COVID empfohlen
werden und bei Ubernahme dieser Empfehlungen durch den Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) in seine Richtlinie kiinftig fiir Long
COVID-Patientinnen und Patienten auch auflerhalb der Zulassung zu
Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden.

Fiir eine bedarfsgerechtere medizinische Versorgung hat der G-BA am
21. Dezember 2023 eine Richtlinie iiber eine berufsgruppeniibergreifen-
de, koordinierte und strukturierte Versorgung fiir Versicherte mit Ver-
dacht auf Long COVID und Erkrankungen, die eine &hnliche Ursache
oder Krankheitsauspragung aufweisen, beschlossen (www.g-ba.de/besch
luesse/6374/ sowie: www.g-ba.de/themen/long-covid/), die ab 1. Januar
2025 in der Versorgung wirksam geworden ist. Hierfiir wurde der neue
Abschnitt 37.8 mit fiinf Gebiithrenordnungspositionen (GOP) in den ein-
heitlichen Bewertungsmaf3stab (EBM) aufgenommen. Es bestehen im
EBM keine spezifischen GOPs fiir Krankheitsbilder und Symptome im
Zusammenhang mit Post-/Long-Covid oder ME/CFS.

Die Versorgung erfolgt wie bei anderen Erkrankungen auch iiber die be-
stehenden GOPs. Dementsprechend ist eine Aussage zur Inanspruchnah-
me entsprechender Leistungen sowie zu den hierdurch entstandenen
Kosten fiir den ambulanten &rztlichen Bereich im Rahmen der Regelver-
sorgung nicht moglich und auch die genannten Abrechnungshéiufigkei-
ten der Long COVID-spezifischen Abrechnungspositionen liefern unter
Umsténden nur ein unvollstidndiges Bild.

Das Bundesministerium fiir Forschung, Technologie und Raumfahrt
adressiert auf unterschiedliche Weise die Aufkldrung der zugrundelie-
genden Krankheitsmechanismen von ME/CFS und Long-/Post-COVID
auf der Grundlage des Rahmenprogramms Gesundheitsforschung der
Bundesregierung. Es fordert im Rahmen der Projektforderung bereits
zahlreiche Vorhaben zu ME/CFS bzw. Long-/Post-COVID. Die weitere
Planung von Aktivititen wird auch die, in den geforderten Projekten er-
reichten, Zwischenergebnisse einbeziehen, um auf dieser Basis ein er-


https://www.g-ba.de/beschluesse/6374/
https://www.g-ba.de/themen/long-covid/
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weitertes Verstidndnis der Erkrankung zu erreichen. Dariiber hinaus un-
terstiitzt das Bundesministerium fiir Forschung, Technologie und Raum-
fahrt die Therapieforschung mit zugelassenen Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten mit der Forderung der Nationalen Klinischen
Studiengruppe Post-COVID und ME/CFS an der Charité — Universitats-
medizin Berlin. Hier werden klinische Pilotstudien mit bereits zugelas-
senen Arzneimitteln und Medizinprodukten durchgefiihrt, deren Wir-
kung bei Long-/Post-COVID und ME/CFS erprobt werden soll.

Forderquoten fiir Wirkstoffentwicklungsstudien durch die Pharmaindust-
rie sind aufgrund des europdischen Beihilferechts meist bei 25 Prozent
gedeckelt. Dies wird bei der Férderung des Bundesministeriums fiir For-
schung, Technologie und Raumfahrt in den Bereichen rote Biotechnolo-
gie und Wirkstoffforschung beriicksichtigt. Entsprechende Ausschrei-
bungen werden turnusmifBig verdffentlicht und sind regelméBig quer-
schnittlich und themenoffen angelegt. Der wesentliche Grund fiir das
bislang geringe Interesse pharmazeutischer Unternehmen an der Ent-
wicklung zielgerichteter Medikamente gegen Long-COVID und
ME/CEFS liegt in der bisher unklaren Pathogenese der Erkrankung sowie
fehlender valider Biomarker.

209. Abgeordneter Beabsichtigt die Bundesregierung, die Schmerz-
Johannes Wagner  medizin addquat in der Krankenhausreform abzu-
(BUNDNIS 90/ bilden, und wenn ja, wie, und inwieweit wire eine

DIE GRUNEN) eigene Leistungsgruppe hierfiir zielfiihrend?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Tino Sorge
vom 8. Oktober 2025

Verfahren der speziellen Schmerztherapie wie die interdisziplindre mul-
timodale Schmerztherapie (IMST) sind wesentliche Bausteine bei der
Behandlung chronischer Schmerzen und bereits im Vergiitungssystem
flir Krankenhausleistungen differenziert abgebildet. Durch die Kranken-
hausreform sollen diese Moglichkeiten grundsitzlich nicht einge-
schrankt werden.

Die Einrichtung einer eigenen Leistungsgruppe wird insbesondere als
MaBnahme zum Erhalt spezieller Schmerzfachkliniken diskutiert. Kon-
krete Vorschldge zur Einrichtung einer eigenen Leistungsgruppe fiir die
spezielle Schmerzmedizin sind dem Bundesministerium fiir Gesundheit
sowie dem Leistungsgruppenausschuss (LGA) nach § 135e des Fiinften
Buches Sozialgesetzbuch zugegangen. Der LGA wird sich voraussicht-
lich mit dem Thema befassen und Empfehlungen erarbeiten.

Moglicherweise erforderliche MaBnahmen zum Erhalt der bestehenden
Strukturen — wie Ausnahmeregelungen fiir Fachkliniken oder Anpassun-
gen der Definition von Fachkrankenhdusern — werden gepriift.

210. Abgeordneter Wie viele der in der Antwort der Bundesregierung
Kay-Uwe Ziegler  auf meine Schriftliche Frage 107 auf Bundestags-
(AfD) drucksache 21/1831 genannten 39.000

COVID-19-Todesfalle mit dem Status ,,un-
geimpft“ entfielen auf den Zeitraum bis zum
31. Dezember 2020?



Drucksache 21/2141 —152 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dr. Georg Kippels
vom 9. Oktober 2025

Von den in Deutschland im Meldesystem gemif Infektionsschutzgesetz
an das Robert Koch-Institut tibermittelten rund 39.000 ungeimpften
COVID-19-Todesféllen entfielen 22 Prozent auf das Meldejahr 2020.
Dies entspricht etwa 8.500 Personen.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir
Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat

211. Abgeordneter Welche Verbande wurden nach Kenntnis der Bun-
Karl Bir desregierung fiir die Verbindeanhoérung zum
(BUNDNIS 90/ Gesetzentwurf zur Anpassung des Pflanzen-

DIE GRUNEN) schutzgesetzes an unionsrechtliche Regelungen
vom Bundesministerium fiir Landwirtschaft, Er-
ndhrung und Heimat kontaktiert (bitte die Ge-
samtanzahl sowie die 27 zuletzt kontaktierten
Verbinde namentlich auffiihren)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Martina Englhardt-Kopf
vom 7. Oktober 2025

Folgende Verbande wurden gleichzeitig angeschrieben:
1. Allianz der 6ffentlichen Wasserwirtschaft e. V.
2. AbL — Arbeitsgemeinschaft bduerliche Landwirtschaft e. V.

3. Arbeitsgemeinschaft  deutscher =~ Waldbesitzerverbande e. V.
(AGDW)

4. Bitcom — Digital Farming
5. Bund Okologische Lebensmittelwirtschaft e. V. (BOLW)
6. Bundesausschuss Obst und Gemiise (BOG)
a) Fachgruppe Obstbau
b) Bundesfachgruppe Gemiisebau
7. Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.
8. Bundesverband deutscher Baumschulen (BdB) e. V.
9. Bundesverband Deutscher Pflanzenziichter e. V.
10. Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.
11. Bundesvereinigung der Deutschen Erndhrungsindustrie e. V.

12. Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemdiise
e. V.- BVEO

13. DER AGRARHANDEL e. V.
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14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34,
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

Deutsche Bahn AG

Strategie & Reporting Nachhaltigkeit und Umwelt (GUU)
Analytics & Data Management Nachhaltigkeit und Umwelt (GUW)
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V.

Deutsches Netzwerk der Forstunternehmen & Forsttechnik e. V.

Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e. V.

Deutscher Bauernbund e. V.

Deutscher Bauernverband e. V.

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund e. V.

Deutscher Bund der verbandlichen Wasserwirtschaft e. V. (DBVW)
Deutscher Forstverein e. V. (DFV)

Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V. (DFWR)

Deutscher Imkerbund e. V.

Deutsches Maiskomitee e. V.

Deutscher Raiffeisenverband e. V., Warenwirtschaft

Deutscher Verband fiir Landschaftspflege e. V.

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

Deutscher Weinbauverband e. V.

Forderverein Digital Farming e. V.

IBMA D/A — International Biocontrol Manufacturers Association
Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel
Industrieverband Agrar e. V.

Bundesverband der Maschinenringe e. V.

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e. V.

Union zur Forderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP)
Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft e. V. (UNIKA)
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.

Verband der Gartenbauvereine in Deutschland (VGiD) c¢/o Verband
der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz e. V., Kulturzen-
traum Bettinger Miihle

Verband der Landwirtschaftskammern

Verband deutscher Hopfenpflanzer e. V.
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
Wirtschaftliche Vereinigung Zucker

Zentralverband Gartenbau e. V.

Agricultural Industry Electronics Foundation e. V. (AEF)
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212. Abgeordneter Wie schétzt die Bundesregierung die Auswirkun-
Karl Bir gen der Cannabislegalisierung durch das Kon-
(BUNDNIS 90/ sumcannabisgesetz auf den Anbau von Nutzhanf

DIE GRUNEN) in Deutschland ein?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Silvia Breher
vom 8. Oktober 2025

Die Regelungen zu Nutzhanf in der vor dem 1. April 2024 geltenden
Fassung des Betdubungsmittelgesetzes wurden im Wesentlichen unver-
andert in das Konsumcannabisgesetz (KCanG) iibernommen. An der
rechtlichen Einstufung von Nutzhanf haben sich durch die Verabschie-
dung des KCanG keine Anderungen ergeben.

213. Abgeordneter Aus welchen Griinden bildet der Herdenschutz
Harald Ebner keine ,,Sdule“ im Plan des Bundesministers fiir
(BUNDNIS 90/ Erndhrung, Landwirtschaft und Heimat Alois
DIE GRUNEN) Rainer zum Schutz von Weidetieren vor Wolfsan-

griffen (vgl. dpa-Meldung ,,Bund unterstiitzt
Wolfsjagd in Problemgebieten — Umgang mit
Wolfen vom 12. September 2025), und nach
welchen konkreten Kriterien bzw. Vorgaben will
das Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirt-
schaft und Heimat die Bejagung von Wdlfen er-
lauben, die ,,zur Gefahr werden* (vgl. dpa-Mel-
dung ,,Bund unterstiitzt Wolfsjagd in Problemge-
bieten — Umgang mit Wolfen vom 12. Septem-
ber 2025)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Martina Englhardt-Kopf
vom 7. Oktober 2025

Die Bundesregierung fordert Betriebsausgaben zum Schutz vor Schiden
durch den Wolf im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung
der Agrarstruktur und Kiistenschutz® (GAK). Fiir die Umsetzung der
MalBnahmen sind die Lander zustidndig. Diese Forderung unterstiitzt be-
reits seit einigen Jahren den Herdenschutz, weshalb sie daher nicht ge-
sondert herausgehoben wurde. Es ist beabsichtigt, diese entsprechend
der Koalitionsvereinbarung der Regierungsfraktionen fortzufithren und
bei Bedarf weiterzuentwickeln. Der Koalitionsvertrag zur 21. Legislatur-
periode sieht die Unterstiitzung des Herdenschutzes sowie die unverziig-
liche Umsetzung des Vorschlags der EU-Kommission zur Herabstufung
des Schutzstatus des Wolfes in der europdischen Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie in nationales Recht vor. Mit den notwendigen Anderungen
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) soll eine rechtssichere Ent-
nahme von Wolfen ermdglicht werden. Zudem soll der Wolf umgehend
ins Jagdrecht aufgenommen und dabei das Bundesjagdgesetz (BJagdG)
punktuell erneuert werden. Die angekiindigten Anderungen im
BNatSchG und BJagdG sollen verbunden werden.

Derzeit wird innerhalb der Bundesregierung die genaue Ausgestaltung
der Regelungen gepriift und beraten. Daher kénnen zum jetzigen Zeit-
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punkt keine Aussagen iiber die konkreten Inhalte getroffen werden. Das
gemeinsame Ziel der federfiihrenden Ressorts ist eine ziigige Umset-

zung.
214. Abgeordneter Wie positioniert sich die Bundesregierung zur
Harald Ebner Forderung von mehreren Landesagrarministern
(BUNDNIS 90/ bei der letzten Agrarministerkonferenz (AMK) in

DIE GRUNEN) Heidelberg, wonach Deutschland sich auf EU-
Ebene fiir eine Abkehr von der gefahrenorientier-
ten Bewertung von Pflanzenschutzmittelwirkstof-
fen in Zulassungsverfahren einsetzen solle (vgl.
Beschlussprotokoll AMK Heidelberg Protokoller-
klarung TOP 14, S. 33 unten), was nach meiner
Auffassung der Anwendung des Vorsorgeprinzips
und dem Ansatz der Cut-Oft-Kriterien widerspre-
chen wiirde, und unterstiitzt die Bundesregierung
die weitere Forderung der Mehrheit der Landwirt-
schaftsminister der Lander, wonach das Umwelt-
bundesamt nicht langer bei Zulassungsverfahren
von Pflanzenschutzmitteln wie bisher ins Einver-
nehmen sondern kiinftig lediglich ins Benehmen
genommen werden soll (vgl. Beschlussprotokoll
AMK Heidelberg Protokollerkldrung TOP 14,
S. 33 unten)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Martina Englhardt-Kopf
vom 7. Oktober 2025

Der sichere, effiziente und zugleich verantwortungsvolle Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln ist ein wichtiges Element landwirtschaftlicher
Produktion. Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die Zulassungssitua-
tion bei Pflanzenschutzmitteln zu verbessern. Dabei sollten eine verbes-
serte Verfiigbarkeit wirksamer Pflanzenschutzlosungen, die Wettbe-
werbsfahigkeit der Betriebe und der Nutzen fiir eine sichere Ernte bei
gleichzeitigem Schutz von Mensch, Tier und Umwelt betrachtet werden.

In vielen Bereichen ist die Verfiigbarkeit zugelassener Pflanzenschutz-
mittel angespannt, da in den vergangenen Jahren immer mehr Wirkstoffe
ihre Genehmigung auf Ebene der Europdischen Union verloren haben.
Die Bundesregierung priift daher, welche Anderungen der europiischen
Rahmenbedingungen mdglich wéren, um die Genehmigung etablierter
Wirkstoffe zu erhalten, beziehungsweise die Genehmigung heuer Wirk-
stoffe zu vereinfachen. Eine Mdglichkeit konnte ein stérker risikoorien-
tierter Ansatz sein.

Es ist aktuell nicht beabsichtigt, den Status des Umweltbundesamtes als
Einvernehmensbehdrde zu dndern.
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215. Abgeordnete An wie vielen Sitzungstagen des Rates ,,.Land-
Dr. Ophelia Nick  wirtschaft und Fischerei“ der Européischen Union
(BUNDNIS 90/ und der informellen Treffen, die unter dem Link
DIE GRUNEN) www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?

DateFrom=2025%2F05%2F06&DateTo=2026%2
F09%2F25&CouncilConfiguration=122475&cate
gory=meeting aufgelistet sind, hat der Bundes-
minister fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Hei-
mat Alois Rainer seit Beginn seiner Amtszeit per-
sonlich teilgenommen, und falls er an einzelnen
dieser Termine nicht anwesend war, welche ande-
ren Termine hat er stattdessen jeweils wahrge-
nommen (bitte dabei kenntlich machen, ob es sich
um vom Bundesministerium fiir Erndhrung, Land-
wirtschaft und Heimat organisierte Veranstaltun-
gen handelte und welche Themen dort behandelt

wurden)?

216. Abgeordnete Misst die Bundesregierung der Teilnahme von
Dr. Ophelia Nick  Kabinettsmitgliedern an Veranstaltungen von
(BUNDNIS 90/ Landtagsfraktionen oder Parteien Vorrang ein ge-
DIE GRUNEN) geniiber der Teilnahme an Ratssitzungen, und wie

begriindet die Bundesregierung die Abwesenheit
von Kabinettsmitgliedern, wenn sie stattdessen an
Landtagsfraktionsveranstaltungen teilgenommen
haben — wie im Beispiel von Bundeslandwirt-
schaftsminister Alois Rainer am 22. September
20257

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Silvia Breher
vom 6. Oktober 2025

Die Fragen 215 und 216 werden zusammen wie folgt beantwortet.

Die Bundesregierung misst der Teilnahme von Bundesministerinnen und
Bundesministern an Sitzungen des Rates eine sehr hohe Bedeutung bei.
Gleichwohl kénnen anderweitige Verpflichtungen eine personliche Teil-
nahme verhindern. In diesen Féllen wird durch eine addquate Vertretung
sichergestellt, dass die Bundesregierung im Rat jederzeit handlungs- und
entscheidungsfahig bleibt. Eine solche Vertretung ist nicht uniiblich.
Auch frithere Amtsinhaber, wie etwa Bundesminister a.D. Cem
Ozdemir, haben in der Vergangenheit von dieser Mdglichkeit Gebrauch
gemacht. Hierzu wird auf die Antworten der Bundesregierung auf die
Schriftliche Frage 79 der Abgeordneten Stumpp auf Bundestagdrucksa-
che 20/9462, S. 54), des Abgeordneten Bilger zu Frage 150 auf Bundes-
tagdrucksache 20/7148, S. 103, und des Abgeordneten Dr. Vogt zu
Frage 151 auf Bundestagdrucksache 20/4852, S. 108 verwiesen.

Bundesminister Alois Rainer nahm seit Beginn seiner Amtszeit an den
Tagungen des Rates ,,Landwirtschaft und Fischerei“ am 26. Mai und
14. Juli 2025 teil.

Beim informellen Treffen der Agrarministerinnen und -minister am
17. Juni 2025 befand sich Bundesminister Alois Rainer im Urlaub.

An der Ratssitzung am 23./24. Juni 2025 konnte der Bundesminister
aufgrund seiner Verpflichtungen im Deutschen Bundestag wéhrend der
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Regierungserklarung des Bundeskanzlers zum NATO-Gipfel nicht teil-
nehmen; im Weiteren nahm er an einer Sitzung des Parteivorstands teil.
An der informellen Ratssitzung am 9. September 2025 konnte der Bun-
desminister aufgrund eines Termins mit dem Sachverstindigenrat Land-
liche Entwicklung nicht teilnehmen.

Im Zeitraum der Ratssitzung am 22./23. September 2025 war der Bun-
desminister durch die Prisenzpflicht im Deutschen Bundestag bei der
Einbringung des Bundeshaushalts 2026 gebunden; auf dem Weg nach
Berlin hat er morgens an der CSU-Klausurtagung im Kloster Banz teil-
genommen.

Die Sitzungen des Rates werden im offiziellen Kalender regelmaBig mit
zwei Tagen ausgewiesen. Die entscheidenden Beratungen und Beschliis-
se finden jedoch in der Regel an einem dieser Sitzungstage statt. Soweit
eine Terminkollision mit diesem Tag bestand, wurde aus Griinden der
Sitzungskontinuitdt entschieden, die Delegationsleitung insgesamt an
Staatssekretir Prof. Dr. Dr. Markus Schick zu iibertragen.

Deutschland war damit bei allen Ratstagungen vollstindig und verlass-
lich vertreten.

217. Abgeordneter Inwiefern wurden Ergebnisse der Evaluationen —
Julian Schmidt beispielsweise die vom Bundesministerium fiir
(AfD) Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat beauf-

tragte DLG-Studie zur Wirkung des Tierhaltungs-
Forderprogramms (BUT) in die Entscheidungsfin-
dung zum vorzeitigen Ende des Bundespro-
gramms ,,Umbau Tierhaltung* einbezogen, und
wie stellt die Bundesregierung sicher, dass zen-
trale Erkenntnisse aus diesen Evaluationen fiir
kiinftige Forderstrategien im Bereich Tierhaltung
und Tierwohl genutzt werden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Silvia Breher
vom 8. Oktober 2025

Die Evaluierung der Richtlinie ,,Férderung des Umbaus der Tierhaltung
2024 bis 2030 — Investive Vorhaben* ist noch nicht abgeschlossen. Die
aus der Evaluierung gewonnenen Erkenntnisse konnen in Uberlegungen
zur Ausgestaltung zukiinftiger Forderstrategien einflieen.

218. Abgeordneter Welche Mallnahmen ergreift die Bundesregie-
Julian Schmidt rung, um die Auswirkungen des vorzeitigen En-
(AfD) des des Bundesprogramms ,,Umbau Tierhaltung*

auf bereits laufende oder geplante Investitionsvor-
haben abzufedern und investitionswillige Betriebe
trotz verkiirzter Antragsfristen (bis April 2026)
nicht zu benachteiligen, und wie stellt sie die Ab-
stimmung mit den Forderstrukturen der Liander
(GAK/AFP) sicher, sodass einheitliche Forderkri-
terien gelten und weder regionale Unterschiede
noch strengere Zugangsvoraussetzungen im AFP
zu Lasten einzelner Betriebe gehen werden?



Drucksache 21/2141 —158 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Silvia Breher
vom 8. Oktober 2025

Die Forderung von Investitionen in die Schweinehaltung soll zukiinftig
wieder im Rahmen des Agrarinvestitionsforderungsprogramms (AFP)
erfolgen. Im Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung
der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes (GAK) legen Bund und Lén-
der im Austausch gemeinsam einheitliche Mindestkriterien fest. In der
GAK konnen finanzielle, fachliche und administrative Synergien genutzt
werden. Das kommt den investitionswilligen Betrieben direkt zugute.
Der Bund steht hierzu bereits im Austausch mit den Landern. Mit der
friihzeitigen Bekanntmachung der Anderungen der Richtlinie ,,Forde-
rung des Umbaus der Tierhaltung 2024 bis 2030 — Investive Vorhaben*
sowie der Richtlinie ,,Forderung des Umbaus der Tierhaltung 2024 bis
2030 — Laufende Mehrkosten* im Bundesanzeiger wird den Betrieben
die Moglichkeit gegeben, sich rechtzeitig auf die neuen Fristen einzu-

stellen.

219. Abgeordneter Welche Schritte unternimmt die Bundesregierung,
Julian Schmidt um im Zuge der Verlagerung auf GAK/AFP
(AfD) (GAK = Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung

der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes, AFP =
Agrarinvestitionsforderprogramm) eine einheit-
liche und praxistaugliche Forderstruktur im Be-
reich der Tierhaltung sicherzustellen und dabei
sowohl die unterschiedlichen Voraussetzungen in
den Bundesldndern als auch die Anforderungen
des Lebensmitteleinzelhandels mit den Forderkri-
terien abzugleichen?

Antwort der Parlamentarischen StaatsseKkretirin Silvia Breher
vom 8. Oktober 2025

Hinsichtlich der Wiederaufnahme der Forderung von Investitionen in die
Schweinehaltung durch das Agrarinvestitionsforderungsprogramm der
Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der Agrarstruktur und des Kiisten-
schutzes” (GAK) steht das Bundesministerium fiir Landwirtschaft, Er-
nihrung und Heimat (BMLEH) bereits im Austausch mit den Landern.
Fiir die Erfiillung der Gemeinschaftsaufgabe wird von Bund und Lén-
dern ein gemeinsamer Rahmenplan aufgestellt (§ 4 des Gesetzes iiber
die GAK (GAKQ)), in dem einheitliche Mindestkriterien festgelegt wer-
den. Fiir die Rahmenplanung bilden die Bundesregierung und die Lan-
desregierungen einen Planungsausschuss, der in § 6 GAKG geregelt ist.
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220. Abgeordnete

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung auf
Grundlage des Europaischen Waldbrandinformati-
onssystems (EFFIS) iiber das Ausmall der CO,-
Freisetzung in der aktuellen Waldbrandperiode in
Deutschland (bitte in Tonnen CO, angeben und
die Anzahl verbrannter Bdume pro Hektar nach
Bundesldndern aufschliisseln), und welche MaB-
nahmen sind vorgesehen, um diese zusétzliche
CO,-Freisetzung zu kompensieren oder zu verhin-
dern?

Julja Schneider
(BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN)

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Martina
Englhardt-Kopf
vom 7. Oktober 2025

Daten zur CO,-Freisetzung durch Waldbridnde werden im Europiischen
Waldbrandinformationssystems (EFFIS) nicht berichtet.

Die Treibhausgasemissionen aus Waldbrénden sind in der Berichterstat-
tung zur Klimarahmenkonvention enthalten. Die Werte ergeben sich aus
nachstehender Tabelle.

Wald-Pools [kt CO,-Eq.]

Treibhausgas-Berichterstattung zur Klimarahmenkonvention — Submission 2025

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wald gesamt 23.044 18.307 24.202 15.945 18.751 20.926
Mineralische Boden -3.640 -7.707 —4.504 -10.302 -6.624 -295
Organische Boden 3.329 3.326 3.341 3.314 3.354 3.312
Biomasse 31.516 30.598 34.261 31.059 29.787 24.295
Streu* 1IE IE 1IE IE 1E 1E
Totholz -8.185 -7.937 -8.900 -8.127 -7.796 -6.399
Waldbrand 23 27 4 1 30 12
Holzprodukte —4.622 -5.637 —7.464 -7.590 —4.282 —4.604
Wald insgesamt einschlieBlich

Holzprodukte 18.421 12.670 16.738 8.355 14.469 16.322

* Streu in mineralische Boden enthalten (IE=included elsewhere).

Zur Anzahl verbrannter Bdume liegen der Bundesregierung keine Daten
vor. Derzeit berdt die Bundesregierung im Rahmen der Erstellung des
neuen Klimaschutzprogramms der Bundesregierung iiber MaBnahmen
und Schritte zur Erreichung der Klimaziele. Dies beinhaltet auch die
CO,-Minderungsmafinahmen im Wald.

Die Verhinderung und die Bekdmpfung von Waldbrdnden liegen in der
Zustindigkeit der Linder. Uber die Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes* (GAK) fordert die Bun-
desregierung unter bestimmten Bedingungen anteilig Maflnahmen zur
Priavention und Bekdmpfung von Waldbrinden. Darunter fallen bei-
spielsweise der Kauf geeigneter Sachmittel, die Anlage von Waldbrand-
schutzstreifen mit standortgerechten feuerhemmenden Baumarten, die
Vorbereitung, Errichtung und Unterhaltung von Wundstreifen und
Brandschutzschneisen, die Anlage und Erweiterung von Feuerloschtei-
chen und Loschwasserentnahmestellen sowie die forstfachliche Vorbe-
reitung, Leitung und Koordinierung der MaBinahmen. Die Umsetzung
der Forderung durch die GAK erfolgt durch die Léander, sofern sie ent-
sprechende FordermaBnahmen anbieten.
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221. Abgeordnete Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung
Julia Schneider der aktuelle Senkenbeitrag der Wailder in
(BUNDNIS 90/ Deutschland angesichts massiver Waldschdden

DIE GRUNEN) und Rekordzahlen bei Waldbrinden (www.spiege
l.de/wissenschaft/natur/waldverlust-satellitendate
n-zeigen-massive-schaeden-in-deutschen-waelder
n-a-d0c17084-e66f-4d83-9953-3505¢c2988b3f;
www.tagesschau.de/wissen/copernicus-co2-waldb
raende-100.html), und mit welchen konkreten
MaBnahmen sowie zeitlich festgelegten Schritten
will die Bundesregierung vor dem Hintergrund
der Klimazielsetzung im LULUCF-Sektor die er-
forderlichen Netto-Senkenleistungen sicherstel-
len?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Silvia Breher
vom 6. Oktober 2025

Die Senkenleistung der Wélder wird im Nationalen Treibhausgas-Inven-
tar quantifiziert. Die Werte ergeben sich aus nachstehender Tabelle.

Treibhausgas-Berichterstattung zur Klimarahmenkonvention — Submission 2025
Wald-Pools [kt CO,-Eq.]

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wald gesamt 23.044 18.307 24.202 15.945 18.751 20.926
Mineralische Boden -3.640 —7.707 -4.504 | -10.302 | -6.624 —295
Organische Boden 3.329 3.326 3.341 3.314 3.354 3.312
Biomasse 31.516 30.598 34.261 31.059 | 29.787 24.295
Streu* IE IE IE IE IE IE
Totholz —8.185 —7.937 —8.900 -8.127 | -7.796 —-6.399
Waldbrand 23 27 4 1 30 12
Holzprodukte —4.622 —-5.637 —7.464 -7.590 | -4.282 —4.604
Wald insgesamt einschliefllich

Holzprodukte 18.421 12.670 16.738 8.355 14.469 16.322

* Streu in mineralische Boden enthalten (IE=included elsewhere).

Die Senkenleistung des Jahres 2025 wird erst im Jahr 2027 berichtet
werden konnen. Fiir das Jahr 2024 weist die aktuelle Vorjahresschétzung
fiir den Wald Netto-Emissionen von 541 Kilotonnen CO,-Aquivilent
beziehungsweise eine Netto-Einbindung von -1.686 Kilotonnen
CO,Aquivalent einschlieBlich Holzprodukte aus. Derzeit beriit die Bun-
desregierung im Rahmen der Erstellung des neuen Klimaschutzprogram-
mes der Bundesregierung iiber Maflnahmen und Schritte zur Erreichung
der Klimaziele.



https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/waldverlust-satellitendaten-zeigen-massive-schaeden-in-deutschen-waeldern-a-d0c17084-e66f-4d83-9953-3505c2988b3f
https://www.tagesschau.de/wissen/copernicus-co2-waldbraende-100.html
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222. Abgeordneter In welcher Hohe hat das Land Schleswig-Holstein
Stefan Seidler Mittel aus der Sonderzahlung aus GAK-Ausgabe-
(fraktionslos) resten (GAK = Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesse-

rung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes®)
fiir die Bewiltigung der Schidden der Oktobers-
turmflut bisher (Stand: 30. September 2025) ver-
duBert, und sofern Restmittel verbleiben, stehen
diese Reste dem Land Schleswig-Holstein im
Rahmen der Titelgruppe 02 ,,MaBnahmen des
Kiistenschutzes in Folge des Klimawandels* der
GAK auch im Haushaltsjahr 2026 und ggf. fol-
genden Haushaltsjahren zur Verfiigung (falls nein,
bitte begriinden)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Martina Englhardt-Kopf
vom 8. Oktober 2025

Den Léndern Schleswig-Holstein (SH) und Mecklenburg-Vorpommern
(MV) wurden in Folge der Auswirkungen der Ostseesturmflut am 20.
und 21. Oktober 2023 aufgrund der Notsituation zusétzliche Mittel aus
Ausgaberesten in Hohe von insgesamt 50 Mio. Euro im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der Agrarstruktur und des Kiisten-
schutzes” (GAK) mit Deckung aus dem Gesamthaushalt fiir die Jahre
2024 und 2025 zugesagt. Im Jahr 2024 wurden SH aus gebildeten Aus-
gaberesten 28 Mio. Euro zugewiesen, die auch verausgabt wurden. Fiir
das Jahr 2025 wurden die beantragten Ausgabereste in Hohe von
9,5 Mio. Euro aufgrund der vorldufigen Haushaltsfithrung noch nicht zu-
gewiesen, da der Planungsausschuss fiir Agrarstruktur und Kiistenschutz
(PLANAK) die endgiiltige Mittelzuweisung der beantragten Ausgabe-
reste zugunsten SH zundchst beschlieBen muss. Die Frage, ob SH. wei-
tere Ausgabereste in Folge der Auswirkungen der Ostseesturmflut auch
in den Jahren 2026 und gegebenenfalls den folgenden Haushaltsjahren
zusitzlich zur Verfiigung gestellt werden kdnnen, befindet sich derzeit in

der Priifung.
223. Abgeordneter Welche politischen, institutionellen und interes-
Niklas Wagener sengeleiteten Faktoren waren aus Sicht der Bun-

(BUNDNIS 90/ desregierung ausschlaggebend fiir die Ablehnung

DIE GRUNEN) des Vorschlags zum EU-Waldmonitoringgesetz
am 24. Juni 2025 im Rat der Européischen Union,
und wie bewertet die Bundesregierung die Unter-
schiede zwischen dem Legislativvorschlag der
Europédischen Kommission und dem Ratsvor-
schlag des EU-Rates zum EU-Waldmonitoring-
gesetz im Hinblick auf Anwendungsbereich, in-
haltliche Ausgestaltung und institutionelles De-
sign?
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Antwort der Parlamentarischen StaatsseKkretirin
Martina Englhardt-Kopf
vom 6. Oktober 2025

Der Rat der Europdischen Union hat dem Verordnungsvorschlag fiir
einen Uberwachungsrahmen fiir widerstandsfihige europdische Wilder
mit seiner Allgemeinen Ausrichtung am 24. Juni 2025 zugestimmt. Im
Unterschied zu dem Verordnungsvorschlag der Europdischen Kommis-
sion verfolgt der Kompromissvorschlag des Rates einen ,,bottom-up®-
Ansatz, der auf der Nutzung der bereits bestehenden nationalen Waldin-
ventursystemen aufbaut und damit Doppelarbeit vermeidet, Kosten
reduziert und das Subsidiaritdtsprinzip wahrt. Indem die Mitgliedstaaten
flir die Erhebung und Lieferung von harmonisierten Walddaten zustin-
dig sind, fokussiert der Vorschlag den Anwendungsbereich auf die
Aspekte und Inhalte, die notwendigerweise in einer Verordnung zu
regeln sind. Deutschland hat diese Vorlage zur Allgemeinen Ausrichtung
des Rates allerdings abgelehnt, da damit die rechtlich verbindliche Erhe-
bung und Berichterstattung von Primér- und Altwéldern durch eine EU-
Verordnung verbunden wire. Dies hitte zur Folge, dass dem Bund und
den Léndern erheblicher finanzieller und administrativer Mehraufwand
auf Grundlage einer EU-Verordnung entstiinde. Dies zu vermeiden ist
Ziel der Bundesregierung.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

224. Abgeordneter Hat die Bundesregierung Kenntnis dariiber,
Vinzenz Glaser welche Auswirkungen die jiingst eingefiihrten
(Die Linke) Gesetzgebungen in Ecuador (wie z.B. der

»Gesetzentwurf zur Kontrolle irreguldrer Kapital-
fliisse) auf die Arbeit deutscher Nichtregierungs-
organisationen, ihrer Partnerorganisationen vor
Ort sowie deutscher Unternehmen im Rahmen der
bilateralen Zusammenarbeit und Entwicklungszu-
sammenarbeit haben, und wenn ja, welche kon-
kret, und inwiefern sieht die Bundesregierung Ri-
siken, dass diese Gesetzgebung den zivilgesell-
schaftlichen bzw. wirtschaftlichen Handlungs-
spielraum, den offenen Dialog mit staatlichen
Stellen sowie die Durchfithrung entwicklungspo-
litischer Projekte im Einklang mit menschenrecht-
lichen und demokratischen Standards beeintrdch-
tigen konnte (https://amerika21.de/analyse/27704
2/ecuador-100-tage-autoritarismus)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Johann Saathoff
vom 7. Oktober 2025

Die Bundesregierung verfolgt die politischen Entwicklungen in Ecuador
genau. Das erklarte Ziel der Regierung von Staatspriasident Daniel


https://www.amerika21.de/analyse/277042/ecuador-100-tage-autoritarismus
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Noboa, Geldwésche und organisierte Kriminalitit zu bekdmpfen, begrii-
Ben wir, denn die organisierte Kriminalitit bedroht nicht nur die Stabili-
tdt und Rechtsstaatlichkeit in Ecuador und in der Region, sondern auch
die innere Sicherheit in Deutschland und Europa.

Der Kampf gegen die organisierte Kriminalitdt darf jedoch nicht zu einer
Schwichung demokratischer und zivilgesellschaftlicher Strukturen in
Ecuador filhren. Der im ersten Gesetzentwurf geduBlerte Generalver-
dacht gegen Nichtregierungsorganisationen lief Gefahr, die wichtige
Rolle der Zivilgesellschaft zu unterminieren. Positiv werten wir daher,
dass der Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren diesbeziiglich
angepasst wurde und einige Bedenken der Zivilgesellschaft im finalen
Gesetzestext aufgegriffen wurden. Die konkreten Auswirkungen des Ge-
setzes hidngen mafgeblich von der weiteren Ausarbeitung der Verwal-
tungsvorschriften und deren Anwendung ab.

Uber die deutsche Auslandsvertretung setzt sich die Bundesregierung
gegeniiber der ecuadorianischen Regierung dafiir ein, dass die Hand-
lungsspielrdume von Nichtregierungsorganisationen nicht eingeschrinkt
und sie bei der weiteren Ausarbeitung mit einbezogen werden.

225. Abgeordnete Wie viele Verhandlungen zu Nutzungen der Um-
Maren Kaminski ~ wandlungsfazilitdt in den Titeln 166 01 bzw.
(Die Linke) 18601 im Kapitel 2301 des Einzelplan 23

(,,Deb2Health Schuldenumwandlungsprogramm®)
beabsichtigt die Bundesregierung in den Jahren
2025 und 2026 abzuschlieen?

226. Abgeordnete Wie viele Kapazititen zur Anwendung der Um-
Maren Kaminski  wandlungsfazilitit in den Titeln 166 01 bzw.
(Die Linke) 18601 im Kapitel 2301 des Einzelplan 23

(,Deb2Health Schuldenumwandlungsprogramm)
hélt die Bundesregierung vor, und wie sind diese
um Hinblick auf Volumen von bis zu 150 Mio.
Euro ausgelegt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Dr. Birbel Kofler
vom 7. Oktober 2025

Die Fragen 225 und 226 werden zusammen wie folgt beantwortet.

Die Bundesregierung ist gemél der Haushaltsvermerke Nr. 3 zu Kapitel
2301 Titel 166 01 sowie Titel 186 01 (Zinsen und Tilgungen aus FZ) er-
maéchtigt, nach vorheriger Zustimmung des Haushaltsausschusses
(HHA) mit verschuldeten, aber noch nicht {iberschuldeten Lindern
Schuldenumwandlungen in Héhe von insgesamt bis zu 150 Mio. Euro
jahrlich (sog. Plafond) nach Priifung im Einzelfall zu vereinbaren.

Es erfolgt keine Vorfestlegung auf einzelne inhaltliche Sektoren fiir den
Plafond. Die Festlegung der Sektoren, Auswahl der Umsetzungsorgani-
sation sowie die Festsetzung der tatsdchlichen Hohe der jeweiligen
Schuldenumwandlung erfolgt nach Billigung durch den Haushaltsaus-
schuss in enger Abstimmung mit den entwicklungspolitischen Priorita-
ten der jeweiligen Partnerregierung.
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227. Abgeordnete Sind der Bundesregierung die in einer aktuellen
Charlotte Antonia  Studie dokumentierten Vorwiirfen, wonach von
Neuhiiuser der KfW finanzierte Projekte in Indonesien, Me-
(Die Linke) xiko und Tansania zu Menschenrechtsverletzun-

gen und Repressionen gegen lokale Gemeinschaf-
ten gefiihrt haben und zugleich strukturelle Defi-
zite in den menschenrechtlichen Sorgfaltspflich-
ten der KfW offenlegen, bekannt, und wenn ja,
welche Konsequenzen zieht sie daraus (https:/rig
htsindevelopment.org/wp-content/uploads/secure
pdfs/KfW-Irresponsible-Bankingv3.pdf)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Johann Saathoff
vom 8. Oktober 2025

Die Bundesregierung nimmt die Kritik in dem oben genannten Bericht
ernst und hat mit den Autoren bereits ein Gespriach hierzu gefiihrt sowie
die KfW zur Kliarung der Vorwiirfe um Stellungnahme gebeten. Die
KfW weist die in dem Bericht gezogenen Schlussfolgerungen zuriick.
Die Kritik beziiglich des Beschwerdemechanismus sei bekannt und des-
sen Uberarbeitung befinde sich bereits seit 2024 in der Umsetzung. Die
KfW Entwicklungsbank hat dariiber hinaus wiederholt Dialogbereit-
schaft gegeniiber der Zivilgesellschaft signalisiert.

Die Bundesregierung teilt grundsitzlich die Einschitzung der KfW und
begriiBit die Bereitschaft der KfW, weiter an einer Optimierung der Ver-
fahren zu arbeiten. Die Bundesregierung fiihrt den dafiir initiierten Dia-
log — auch mit der Zivilgesellschaft — zur Optimierung menschenrechtli-
cher Beschwerdemechanismen transparent und aktiv fort.

Die KfW Entwicklungsbank wendet die einschldgigen Standards der
Weltbankgruppe an und bezieht den ,,Menschenrechtsleitfaden* des
Bundesministeriums fiir wirtschaftliche Entwicklung und Zusammen-
arbeit (BMZ) ein, der Repression von vulnerablen Gruppen und Perso-
nen, die die Menschenrechte verteidigen, adressiert. Die KfW unterstiitzt
ihre Partner umfassend bei der Erstellung von Umwelt- und Sozialvert-
raglichkeitsstudien sowie den damit verbundenen Managementpldnen
und priift diese intensiv. Der Beschwerdemechanismus der KfW Ent-
wicklungsbank wird derzeit unter Einbezug zivilgesellschaftlicher Ak-
teure iiberarbeitet.

Gleichzeitig ist die Ubernahme von Verantwortung durch den Partner
leitendes Motiv einer gleichberechtigten Zusammenarbeit.

228. Abgeordnete Ist die Forderung bestimmter Nichtregierungs-
Dr. Anna Rathert organisationen von der Verdffentlichung auf
(AfD) www.transparenzportal.bund.de/ ausgenommen

(wenn ja, bitte bis zu zwolf Lander auflisten, bei
denen die meisten Organisationen nicht angezeigt
werden, sowie die jeweilige Anzahl der ausge-
schlossenen Organisationen)?


https://www.rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/securepdfs/KfW-Irresponsible-Bankingv3.pdf
https://www.transparenzportal.bund.de/
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Dr. Birbel Kofler
vom 6. Oktober 2025

Nein, von der Veroffentlichung im Transparenzportal werden im Sinne
der Fragestellung keine bestimmten Nichtregierungsorganisationen aus-
geschlossen. Wie in den FAQs des Transparenzportals (www.transparen
zportal.bund.de/de/FAQO) dargelegt, werden in bestimmten Kontexten, in
denen ein Risiko fiir die Unversehrtheit von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Partnerorganisationen, fiir die Projektinfrastruktur oder fiir
Projektinvestitionen besteht, Projektbeschreibung, Projektbezeichnung
oder der Name der Umsetzungsorganisation vor Verdffentlichung pseu-
donymisiert. Das geforderte Projekt ist mit den pseudonymisierten Da-
tenfeldern gleichwohl weiterhin im Datensatz enthalten.

229. Abgeordnete In welchem prozentualen Umfang und in welcher
Ulle Schauws Hohe fordert die Bundesregierung MaBnahmen
(BUNDNIS 90/ im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit

DIE GRUNEN) (ODA-Mittel) mit dem Fokus auf Geschlechterge-
rechtigkeit (bitte nach 2024, 2025, 2026 sowie je-
weils nach GG1- und GG2-Kennung auflisten)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Dr. Birbel Kofler
vom 6. Oktober 2025

Das Bundesministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung [BMZ] hat sich 2022 zum Ziel gesetzt, dass im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit durch einen kontinuierlichen Aufwuchs
ab dem Jahr 2025 93 Prozent der neuzugesagten Projektmittel einen Bei-
trag zur Gleichberechtigung der Geschlechter leisten (GG1 und GG2).
Mindestens 8 Prozentpunkte der neuzugesagten Mittel sollen dabei Ge-
schlechtergerechtigkeit als Hauptziel verfolgen (GG2).

Mittelbelegung fiir Geschlechtergleichstellung (in Prozent):

Zusage-/ GG1 GG 2 Gesamt
Bewilligungsjahr (GGI und GG2)
2024 78,3 13,9 92,2

Mittelbelegung fiir Geschlechtergleichstellung (in Mio. Euro)

Zusage-/ GG1 GG 2
Bewilligungsfahr
2024 4.789 853

Die Daten fiir 2025 stehen aktuell noch nicht in konsolidierter Form zur
Verfiigung.

Aufgrund der noch laufenden parlamentarischen Beratungen zum Haus-
haltsgesetz 2026 sind die Planungen fiir 2026 momentan noch nicht be-
lastbar.


https://www.transparenzportal.bund.de/de/FAO
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230. Abgeordnete In welcher Hohe und mit welchen Verpflichtungs-
Ulle Schauws erméichtigungen plant das Bundesministerium fiir
(BUNDNIS 90/ wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
DIE GRUNEN) die Initiative ,,Selbstbestimmte Familienplanung

und reproduktive Gesundheit fiir alle” im Jahr
2025 und 2026 fortzusetzen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Dr. Biarbel Kofler
vom 6. Oktober 2025

Das Bundesministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) hat fiir das Haushaltsjahr 2025 Mittel fiir Maflnahmen,
die der BMZ-Initiative ,,Selbstbestimmte Familienplanung und repro-
duktive Gesundheit fiir alle zuordenbar sind, geplant. Es handelt sich
hierbei noch um vorlaufige Planungen. Mit Blick auf das Haushaltsjahr
2026 wird auf die noch anstehenden parlamentarischen Beratungen zum
Haushaltsgesetz 2026 verwiesen.

Das BMZ wird sein Engagement fiir sexuelle und reproduktive Gesund-
heit und Rechte weltweit — unabhingig von der Finanzierung dieser Ini-
tiative fortsetzen.

Geschiftsbereich des Bundesministeriums fiir Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen

231. Abgeordnete In welchem Umfang wird die Bundesregierung
Janina Bottger der Empfehlung des Rates der Europédischen
(Die Linke) Union (13271/25) folgen und EU-Finanzierungs-

instrumente nutzen, um bezahlbaren, zugéngli-
chen, sicheren und nachhaltigen Wohnraum zu
fordern und die Bekdmpfung der Wohnungslosig-
keit zu unterstiitzen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Sabine
Poschmann
vom 8. Oktober 2025

Bei der in der Frage genannten Empfehlung des Rates der Europdischen
Union (13271/25) handelt es sich um eine Entwurfsfassung der Rats-
schlussfolgerungen zum europiischen Plan fiir bezahlbaren Wohnraum
(Draft Council Conclusions on European Future Affordable Housing
Plan). Die Abstimmungen dazu im Rat der Europédischen Union, und in-
soweit auch innerhalb der Bundesregierung, laufen derzeit noch. Bei
diesem Prozess unter Vorsitz der déinischen EU-Ratsprisidentschaft
bringt sich die Bundesregierung konstruktiv ein.

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist fiir die Bundesregierung
ein zentrales Anliegen von gesellschaftlicher Tragweite. Entsprechend
setzt sie sich auch auf europdischer Ebene mit Nachdruck dafiir ein, die
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Rahmenbedingungen zu verbessern und die Handlungsspielriume in
Deutschland zu starken.

Berlin, den 10. November 2025



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstralte 83—91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Koln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333

12)8S.J8 UOISI8/ BLI8LIO{8] 8Ip Y2inp piiM - BUNSSEIGEION



	Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 6. Oktober 2025 eingegangenen Antworten der Bundesregierung
	Verzeichnis der Fragenden
	Verzeichnis der Fragen nach Geschäftsbereichen der Bundesregierung
	Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramtes
	Frage 1
	Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer vom 6. Oktober 2025
	Frage 2
	Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer vom 6. Oktober 2025
	Frage 3
	Antwort des Staatsministers Dr. Michael Meister vom 7. Oktober 2025
	Frage 4
	Antwort des Staatssekretärs Stefan Kornelius vom 6. Oktober 2025
	Frage 5
	Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer vom 7. Oktober 2025
	Frage 6
	Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer vom 6. Oktober 2025
	Zu KIPITZ:
	Zum Avatar:


	Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen
	Frage 7
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 10. Oktober 2025
	Frage 8
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 6. Oktober 2025
	Frage 9
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dennis Rohde vom 6. Oktober 2025
	Frage 10
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 6. Oktober 2025
	Frage 11
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 8. Oktober 2025
	Frage 12
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dennis Rohde vom 6. Oktober 2025
	Frage 13
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dennis Rohde vom 6. Oktober 2025
	Frage 14
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dennis Rohde vom 6. Oktober 2025
	Frage 15
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 6. Oktober 2025
	Frage 16
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 9. Oktober 2025
	Frage 17
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 2. Oktober 2025
	Frage 18
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dennis Rohde vom 8. Oktober 2025
	Frage 19
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 8. Oktober 2025
	Frage 20
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 8. Oktober 2025
	Frage 21
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dennis Rohde vom 8. Oktober 2025
	Frage 22
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dennis Rohde vom 9. Oktober 2025
	Frage 23
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 7. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
	Frage 24
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 6. Oktober 2025
	Frage 25
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 6. Oktober 2025
	Frage 26
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 9. Oktober 2025
	Frage 27
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 10. Oktober 2025
	Frage 28
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 9. Oktober 2025
	Frage 29
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 10. Oktober 2025
	Frage 30
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 8. Oktober 2025
	Frage 31
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 9. Oktober 2025
	Frage 32
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 8. Oktober 2025
	Frage 33
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 7. Oktober 2025
	Frage 34
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 6. Oktober 2025
	Frage 35
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 6. Oktober 2025
	Frage 36
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 7. Oktober 2025
	Frage 37
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 7. Oktober 2025
	Frage 38
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 6. Oktober 2025
	Tatzeit 1. Januar bis 31. August 2025, UTF Sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsbezogene Diversität (Stichtag: 31. August 2025)
	Tatzeit 2024, UTF Sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsbezogene Diversität (Stichtag: 31. Januar 2025)
	Tatzeit 2023, UTF Sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsbezogene Diversität (Stichtag: 31. Januar 2024)
	Tatzeit 2022, UTF Sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsbezogene Diversität (Stichtag: 31. Januar 2023)
	Tatzeit 2021, UTF Sexuelle Orientierung und/oder UTF Geschlecht/Sexuelle Identität (Stichtag: 31. Januar 2022)

	Frage 39
	Frage 40
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 8. Oktober 2025
	Frage 41
	Frage 42
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 9. Oktober 2025
	Frage 43
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 9. Oktober 2025
	Frage 44
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 10. Oktober 2025
	Frage 45
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 10. Oktober 2025
	Frage 46
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 10. Oktober 2025
	Frage 47
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 9. Oktober 2025
	Frage 48
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 6. Oktober 2025
	Frage 49
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 10. Oktober 2025
	Frage 50
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 9. Oktober 2025
	Frage 51
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 8. Oktober 2025
	Frage 52
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 9. Oktober 2025
	Frage 53
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 6. Oktober 2025
	Frage 54
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 9. Oktober 2025
	Frage 55
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 6. Oktober 2025
	Frage 56
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 9. Oktober 2025
	Frage 57
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 9. Oktober 2025
	Frage 58
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 9. Oktober 2025
	Frage 59
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 7. Oktober 2025
	Frage 60
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 9. Oktober 2025
	Frage 61
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 8. Oktober 2025
	Frage 62
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 7. Oktober 2025
	Frage 63
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 7. Oktober 2025
	Frage 64
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 6. Oktober 2025
	Frage 65
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 10. Oktober 2025
	Frage 66
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 10. Oktober 2025
	Nachfolgend werden die erteilten nationalen Visa im Jahr 2024 mitgeteilt.
	Ergänzend wird ausgeführt:
	Zu 17 und 18:

	Frage 67
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 8. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts
	Frage 68
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 9. Oktober 2025
	Frage 69
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Géza Andreas von Geyr vom 9. Oktober 2025
	Frage 70
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 8. Oktober 2025
	Frage 71
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 8. Oktober 2025
	Frage 72
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 8. Oktober 2025
	Frage 73
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 8. Oktober 2025
	Frage 74
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 7. Oktober 2025
	Frage 75
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 8. Oktober 2025
	Frage 76
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 7. Oktober 2025
	Frage 77
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Géza Andreas von Geyr vom 7. Oktober 2025
	Frage 78
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 8. Oktober 2025
	Frage 79
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Géza Andreas von Geyr vom 6. Oktober 2025
	Frage 80
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 7. Oktober 2025
	Frage 81
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 7. Oktober 2025
	Frage 82
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Géza Andreas von Geyr vom 6. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung
	Frage 83
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Nils Schmid vom 7. Oktober 2025
	Frage 84
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sebastian Hartmann vom 7. Oktober 2025
	Frage 85
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sebastian Hartmann vom 7. Oktober 2025
	Frage 86
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sebastian Hartmann vom 8. Oktober 2025
	Frage 87
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Nils Schmid vom 7. Oktober 2025
	Frage 88
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Nils Schmid vom 7. Oktober 2025
	Frage 89
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sebastian Hartmann vom 6. Oktober 2025
	Frage 90
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sebastian Hartmann vom 6. Oktober 2025
	Frage 91
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sebastian Hartmann vom 8. Oktober 2025
	Frage 92
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sebastian Hartmann vom 7. Oktober 2025
	Frage 93
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Nils Schmid vom 8. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
	Frage 94
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 6. Oktober 2025
	Frage 95
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 8. Oktober 2025
	Frage 96
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 6. Oktober 2025
	Frage 97
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 9. Oktober 2025
	Frage 98
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 6. Oktober 2025
	Frage 99
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 7. Oktober 2025
	Frage 100
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Steffen vom 6. Oktober 2025
	Frage 101
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 6. Oktober 2025
	Frage 102
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Steffen vom 7. Oktober 2025
	Frage 103
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 30. September 2025
	Frage 104
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 1. Oktober 2025
	Frage 105
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 8. Oktober 2025
	Frage 106
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Steffen vom 8. Oktober 2025
	Frage 107
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Steffen vom 9. Oktober 2025
	Prüfungen von Amts wegen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1
	Prüfungen aufgrund von Anträgen nach § 14 Absatz 2 Nummer 2

	Frage 108
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 7. Oktober 2025
	Frage 109
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 8. Oktober 2025
	Frage 110
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 7. Oktober 2025
	Frage 111
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 7. Oktober 2025
	Frage 112
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Steffen vom 9. Oktober 2025
	Frage 113
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 9. Oktober 2025
	Frage 114
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Steffen vom 7. Oktober 2025
	Frage 115
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 8. Oktober 2025
	Frage 116
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 8. Oktober 2025
	Frage 117
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 8. Oktober 2025
	Frage 118
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 9. Oktober 2025
	Frage 119
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 8. Oktober 2025
	Frage 120
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 7. Oktober 2025
	Frage 121
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 9. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt
	Frage 122
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Matthias Hauer vom 7. Oktober 2025
	Frage 123
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Matthias Hauer vom 7. Oktober 2025
	Frage 124
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Matthias Hauer vom 8. Oktober 2025
	Frage 125
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Silke Launert vom 8. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
	Frage 126
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 10. Oktober 2025
	Frage 127
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 6. Oktober 2025
	Frage 128
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 8. Oktober 2025
	Frage 129
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 8. Oktober 2025
	Frage 130
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 8. Oktober 2025
	Frage 131
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 10. Oktober 2025
	Frage 132
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 8. Oktober 2025
	Frage 133
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 8. Oktober 2025
	Frage 134
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 6. Oktober 2025
	Frage 135
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Frank Schwabe vom 6. Oktober 2025
	Frage 136
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 7. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
	Frage 137
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Brand vom 6. Oktober 2025
	Frage 138
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Brand vom 6. Oktober 2025
	Frage 139
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Mareike Lotte Wulf vom 7. Oktober 2025
	Frage 140
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Mareike Lotte Wulf vom 6. Oktober 2025
	Frage 141
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Mareike Lotte Wulf vom 8. Oktober 2025
	Frage 142
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Mareike Lotte Wulf vom 8. Oktober 2025
	Frage 143
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Mareike Lotte Wulf vom 6. Oktober 2025
	Frage 144
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Brand vom 6. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
	Frage 145
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 8. Oktober 2025
	Frage 146
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 9. Oktober 2025
	Frage 147
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 9. Oktober 2025
	Frage 148
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 7. Oktober 2025
	Frage 149
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 6. Oktober 2025
	Frage 150
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 7. Oktober 2025
	Frage 151
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 8. Oktober 2025
	Frage 152
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 8. Oktober 2025
	Frage 153
	Frage 154
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 6. Oktober 2025
	Frage 155
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 6. Oktober 2025
	Frage 156
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 7. Oktober 2025
	Frage 157
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 7. Oktober 2025
	Frage 158
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 6. Oktober 2025
	Tabelle: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, Stichtag: 31. März 2025

	Frage 159
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 6. Oktober 2025
	Tabelle A: Beschäftigte mit ukrainischer Staatsangehörigkeit nach Arbeitszeit
	Tabelle B: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) mit ukrainischer Staatsangehörigkeit

	Frage 160
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 6. Oktober 2025
	Frage 161
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 7. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung
	Frage 162
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Philipp Amthor vom 9. Oktober 2025
	Frage 163
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Philipp Amthor vom 7. Oktober 2025
	Frage 164
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Jarzombek vom 8. Oktober 20 25
	Frage 165
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Philipp Amthor vom 9. Oktober 2025
	Frage 166
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Jarzombek vom 8. Oktober 2025
	Frage 167
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Jarzombek vom 8. Oktober 2025
	Frage 168
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Jarzombek vom 9. Oktober 2025
	Weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung.

	Frage 169
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Jarzombek vom 8. Oktober 2025
	Frage 170
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Jarzombek vom 8. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr
	Frage 171
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 7. Oktober 2025
	Frage 172
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 7. Oktober 2025
	Frage 173
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 7. Oktober 2025
	Frage 174
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 7. Oktober 2025
	Frage 175
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 8. Oktober 2025
	Frage 176
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 6. Oktober 2025
	Frage 177
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 8. Oktober 2025
	Frage 178
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 7. Oktober 2025
	Frage 179
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 6. Oktober 2025
	Frage 180
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 7. Oktober 2025
	Frage 181
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 6. Oktober 2025
	Frage 182
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 6. Oktober 2025
	Frage 183
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 7. Oktober 2025
	Hinweis:

	Frage 184
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 6. Oktober 2025
	Frage 185
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 6. Oktober 2025
	Frage 186
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 6. Oktober 2025
	Frage 187
	Frage 188
	Frage 189
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 7. Oktober 2025
	Bahnhöfe

	Frage 190
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 6. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
	Frage 191
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Carsten Träger vom 8. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
	Frage 192
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 7. Oktober 2025
	Frage 193
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Georg Kippels vom 6. Oktober 2025
	Frage 194
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 8. Oktober 2025
	Frage 195
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 8. Oktober 2025
	Frage 196
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 8. Oktober 2025
	Frage 197
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 6. Oktober 2025
	Frage 198
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 6. Oktober 2025
	Frage 199
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 6. Oktober 2025
	Frage 200
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 6. Oktober 2025
	Frage 201
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 6. Oktober 2025
	Frage 202
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 6. Oktober 2025
	Frage 203
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Georg Kippels vom 7. Oktober 2025
	Frage 204
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Georg Kippels vom 7. Oktober 2025
	Frage 205
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 7. Oktober 2025
	Frage 206
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Georg Kippels vom 7. Oktober 2025
	Frage 207
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 7. Oktober 2025
	Frage 208
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Georg Kippels vom 6. Oktober 2025
	Frage 209
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 8. Oktober 2025
	Frage 210
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Georg Kippels vom 9. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
	Frage 211
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Martina Englhardt-Kopf vom 7. Oktober 2025
	Frage 212
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Silvia Breher vom 8. Oktober 2025
	Frage 213
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Martina Englhardt-Kopf vom 7. Oktober 2025
	Frage 214
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Martina Englhardt-Kopf vom 7. Oktober 2025
	Frage 215
	Frage 216
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Silvia Breher vom 6. Oktober 2025
	Frage 217
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Silvia Breher vom 8. Oktober 2025
	Frage 218
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Silvia Breher vom 8. Oktober 2025
	Frage 219
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Silvia Breher vom 8. Oktober 2025
	Frage 220
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Martina Englhardt-Kopf vom 7. Oktober 2025
	Frage 221
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Silvia Breher vom 6. Oktober 2025
	Frage 222
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Martina Englhardt-Kopf vom 8. Oktober 2025
	Frage 223
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Martina Englhardt-Kopf vom 6. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
	Frage 224
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff vom 7. Oktober 2025
	Frage 225
	Frage 226
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Bärbel Kofler vom 7. Oktober 2025
	Frage 227
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff vom 8. Oktober 2025
	Frage 228
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Bärbel Kofler vom 6. Oktober 2025
	Frage 229
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Bärbel Kofler vom 6. Oktober 2025
	Mittelbelegung für Geschlechtergleichstellung (in Prozent):
	Mittelbelegung für Geschlechtergleichstellung (in Mio. Euro)

	Frage 230
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Bärbel Kofler vom 6. Oktober 2025

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
	Frage 231
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Poschmann vom 8. Oktober 2025



